
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Verhandlungen der ... Versammlung des ... Landtags des
Freistaats Oldenburg

Staat Oldenburg

Oldenburg, Landtag 1.1849/51 - 33.1916/19; [N.F.] 1.1919/20 -
5.1928/30[?]

Anlage 41-50

urn:nbn:de:gbv:45:1-90128

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:45:1-90128


1 Anlage 41.

Anlage 41.
An den Landtag des Großherzogthums.

In den Voranschlag der Ausgaben der Eisenbahn¬
betriebskasse für die Finanzperiode 1900/1902 ist unter
de,, persönlichen Ausgaben der Betrag von jährlich 22000 -F
gegenüber 3000 -F nach dem Voranschläge der laufenden
Finanzperiode für Gehaltszulagen und Vermehrung von
Staatsdicncrstellen eingestellt und dazu mitgctherlt worden,
daß das Bedürfuiß der Erhöhung dieser Position besonders
begründet werden würde. Wie zum genannten Voranschläge
bereits ansgeführt wurde, handelt es sich:

1. um eine einmalige außerordentliche Erhöhung der
Gehalte innerhalb der betreffenden regulativmäßigcn
Höchstbeträge, und zwar eines Theiles, sowohl der
technischen Mitglieder und Oberbeamten, als auch
der technischen Subalternbeamten der Eisenbahndirektion,
und

2. um die Umwandlung einiger diätarischer Stellen der
letzteren und anderer Bediensteten der Eisenbahnver¬
waltung in Stellen mit Staatsdicnereigenschaft.
Zu 1 ist das Bedürfniß durch den Umstand begrün¬

det, daß schon seit längerer Zeit und insbesondere im
letzten Jahre überall der Bedarf an Technikern und die
ihnen sich bietenden Aussichten ans lohnendere Beschäftigung
jo erheblich gestiegen sind, daß es einerseits bei dem jüngst
eingctretenen Wechsel der Personen nur möglich gewesen ist,
Ersatz unter Gewährung eines Gehaltes heranzuzichen,
das erheblich höher ist, als es den vorhandenen und keines¬
wegs weniger beanspruchten und auch nicht weniger be-
sahigten Technikern nach dem bestehenden Regulativ gewährt
wird, sowie, daß andererseits mit Wahrscheinlichkeitzu er¬
warten steht, daß unsere Techniker den Oldenbnrgischen
Staatsdienst verlassen werden, wenn nicht von Seiten des
Staates mehr, denn bisher, für sie geschehen sollte. Die
Nachfragen übersteigen das Angebot bei weitem, sie haben
in mehreren Fällen schon zu dem Austritt derer geführt,
an die sie gerichtet waren, und es ist der Staatsregierung
bekannt, daß noch vor kurzer Zeit mit mehreren andere» unserer
Eisenbahntechniker Verhandlungen über ihren Uebertritt in
andere Stellungen geführt worden sind, unter Zusicherung
erheblich höheren Gehaltes und unter Eröffnung nicht
ungünstigerer Aussichten auf Alters- und Hinterbliebencn-
Versorgung, als sie im Oldenbnrgischen Dienste Regel sind.

Unter solchen Verhältnissen ist ein im Januar 1899
erlassenes Ausschreiben der Stelle eines bei der Eisenbahn-
direktion einzustellenden Regierungsbaumcisters bei Zusiche¬
rung dauernder Beschäftigung und Gewährung von zunächst
350-F Monatsremuneration neben den üblichen Tage¬
geldern für Außenbeschäftigungen überhaupt erfolglos ge¬
blieben. Die Wiederholung des Ausschreibens gegen günsti¬
gere Bedingungen für die Bewerber hatte das vorerwähnte
^rgebniß und führte zu der Ucberzcugung, daß ohne Zu-
ücherung der unwiderruflichen Anstellung schon nach Verlauf
kurzer Probedienstleistnng selbst auch jüngere Regierungs-
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baumeister für den Eintritt in den Oldenbnrgischen Eisen¬
bahndienst kaum mehr zu gewinnen sein werden.

Nehnlich, wie in Bezug auf die akademisch gebildeten
Techniker liegen die genannten, und nach allen Anzeichen
voraussichtlich nicht nurvorübergehenden, sondern andauernden
Verhältnisse in Bezug auf die technischen Subalternbeamten
der Eisenbahndirektion, welche, soweit sie Staatsdiener sind,
mehr oder weniger im Staatsdienste nur verbleiben, weil
sie die günstigere Gestaltung ihrer Verhältnisse auch in
diesem Dienste von der nächsten Zukunft erhoffen, deren
Bestand an cngagirten Beamten aber einem fortwährenden
Wechsel unterworfen ist. In dieser Beziehung ist anzu¬
führen, daß in letzterer Zeit binnen Jahresfrist 11 engagirte
Techniker der Eisenbahnverwaltung in andere Stellungen
bei Staats- und Kommnnalverwaltungen unter Zusicherung
von Bezügen bis selbst zur dreifachen Höhe der Besoldungen
übertraten, als sie im Eisenbahndienste hier gewährt werden
können, wenn anders die letzteren zu den regulativmäßigen
Gehaltssätzen in angemessenem Verhältniß bleiben sollten,
und daß es nicht möglich gewesen ist, in einem anderen
Zweige des Staatsdienstes einen selbst jüngeren Techniker
für das Anfangsgehalt zu gewinnen, daß ihm vielmehr
über die Hälfte des Gehaltes mehr hat zugebilligt werden
müssen, als die Eisenbahntechniker beim Eintritt in den
Staatsdienst der Regel nach es erhalten.

Hier einen Ausgleich dadurch vorzunehmen, daß man
die im Gehalte nachstehenden Beamten ihren besser be¬
soldeten, gleichaltcrigen und jüngeren Kollegen, wenn nicht
überall, so doch bis zu einem gewissen Grade, im Gehalte
nachrücken läßt, und daß man älteren Beamten eine be¬
sondere Zulage gewährt, um dem Unterschied im Dienst¬
alter einigermaßen im Gehalte Rechnung zu tragen, dürfte
daher sowohl in der Billigkeit liegen, als auch ein Gebot
der Nvthwendigkeit sein, um, soweit möglich, die Eisenbahn¬
verwaltung vor weiterem Austritt ihrer Beamten zu be¬
wahren. Nach allen bisherigen Vorgängen müßten für
ferneren Ersatz erheblich höhere Aufwendungen gemacht
werden, als sie bei Bewilligung solcher Zulagen sich ge¬
stalten werden.

Die Staatsregierung darf eingehendere Mittheilungen
den mündlichen Verhandlungen im betreffenden Landtags-
ausschusse Vorbehalten, indessen noch anfügen, daß be¬
absichtigt wird, neben solchen Maßnahmen in den bestehenden
Zulagefristen eine Aenderung nicht eintreten zu lassen, und
daß bei Bemessung der einmaligen außerordentlichen Zulagen
die Gehaltsverhältnisse der preußischen und anderer Staats¬
bahnbeamten zum Vergleich hcrangezogen worden sind.

Zn 2 wird beantragt, die budgetmäßige Bewilligung
von:

a. 4 neuen Stellen für technische Subaltern¬
beamte  der GruppeL. ä. des Gehaltsregulativs, mit
einem Gehalt von 1 800—3 300
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d. 2 neuen Stellen für höher besoldete Werk¬
meister der Gruppe L. o. des Gehaltsregulativs, mit einem
Gehalt ebenfalls wie vor, von 1800 —3 300 und
o. 7 neuen Stellen der Beamten der Gluppe L.
und zwar: 1 Wagenmeisterstelle,

1 Maschinen Wärter stelle,
1 Krahnmeisterstelle und
4 Lademeisterstellen.

Die Anträge gründen sich auf die Erwägung:
zu u. den technischen Subalternbeamten auch für di e

Zukunft bessere Aussichten zu eröffnen, als das Gehalts¬
regulativ sie bietet;

zu d. bei der ein getretenen Verminderung der Anzahl
der Oberbeamten im Maschinendienst über einen geeigneten
Assistenten für das maschinentechnische Mitglied der Eiscnbahn-
direction und desgl. für den Werkstätteuvorstaud verfügen
zu können;

zu o. für Wagenmeister und Maschinenwärter:
geschulte Leute durch die Anstellung dem Dienste zu erhalten;

für den Krahn meister:  daß die nach 0. d. des
Regulativs vorhandenen, mit nur 800—1000 ^ aus¬
gestatteten beiden Krahuwärterstellen wegen des geringen
Gehalts nicht haben besetzt werden können, und es erwünscht
ist, wenigstens eine im Beamtenverhältniß stehende Kraft
zu gewinnen, die neben der Bedienung eines Krahns die
Leitung dieses Dienstzweiges und kleiner Ausbesserungen an
den Krähnen übernehmen könnte, und

für die Lademeister:  daß deren Dienst namentlich
auf den Umladestationen immer verwickelter und schwieriger

Oldenburg, den 23. Oktober 1899.

wird und daß, um ihm zu genügen, Leute mit besseren
Kenntnissen herangezogen werden müssen, als sie bei den
gegen Monatsremuneration beschäftigten Gnterbodenarbeitern
angetroffen werden.

Solcher Stellenvermehrung gegenüber ist es aber die
Absicht, eine der im Gehaltsregulativ vorgesehenen9 Stellen
der Gruppe L. ck. zum Gehaltssätze von 1400—2 700
und eine der dort vorgesehenen4 Stellen der Gruppeö.e.
zum Gehaltssätze von 1800—2 800 ^ mit Staatsdieneru
vorläufig nicht wieder zu besetzen.

Der zu 1 und 2 erforderliche Mehraufwand der
Gehaltsposition beziffert sich ans jährlich etwa 20 000^
wogegen indessen neben andere», in der Vorlage zum Vor¬
anschlag der Einnahmen und Ausgaben der Eiscnbah»-
betriebskassc erwähnten Ersparungen an persönlichen Aus¬
gaben, ans der Nemnnerationsposttionetwa 11 000 und
an Gehalt für einen technischen Oberbcamten4 000, zu¬
sammen daher etwa 15 000 ^ jährlich, wieder erspart
werden würden.

Indem die Staatsregierung auch darüber nähere
Mittheilungen den mündlichen Verhandlungen Vorbehalten
darf, läßt sie beantragen:

der geehrte Landtag wolle der Gewährung der
vorerwähnten außerordentlichen Zulagen für die
Techniker der Eisenbahnverwaltnng und der
budgetmäßigen Einstellung der vorgenannten neue»
Stellen zu Lasten der Eisenbahnbctriebskasse seine
Zustimmung ertheilen.

Staatsministerurm.
Jansen.

Stein.
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Anlage 42.
An den Landtag des Großherzogthums.

Anläßlich der Berathung des 25. Landtags über den
Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg, betreffend
Abänderung der nach dem Gesetze vom 30. Dezember 1890
erlassenen Bestimmungen zu den Artikeln 12 L, 13 und
11 des Gesetzes über die Organisation der Eisenbahnver¬
waltung vom 19. März 1883 , hat der geehrte Landtag
beschlossen, die Staatsregierung zu ersuchen, in eine Er¬
wägung darüber einzutreten, ob nicht zur Vermeidung des
gefahrvollen Coupirens der Fahrkarten während der Fahrt
und zur Ersparung von Personalkosten die bezüglichen
Einrichtungen der Berliner Stadtbahn, also die Bahn¬
steigsperre  aus die OldenburgischenEisenbahnen zu
übertragen sein dürften. Diese Erwägung ist im Land¬
tagsabschiede vom 14. Juni 1894 zugesichert und in¬
zwischen abgeschlossen worden, nachdem auch der 26. Land¬
tag Gelegenheit genommen hatte, auf die Angelegenheit im
Sinne seines vorerwähnten Beschlusses zurückzukommen.

Nach eingehender Prüfung der Angelegenheit ist die
Staatsregierung zu der Ansicht gelangt, daß es zur
größeren Sicherung der Fahrbeamten am Zuge, nach dem
Vorgänge namentlich der das Oldenburgische Eisenbahnnetz
umschließenden Preußischen Staatsbahnen, sich empfiehlt,
mit der Einführung der Bahnsteigsperre auf den verkehrs¬
reicheren Linien, also für die Strecken Bremen-Wilhelms¬
haven und Oldenburg-Leer den Anfang zu machen,  die
Ausdehnung der Sperre auf die übrigen Strecken aber
noch vorzubehalten, einerseits aus dem Grunde, weil der
Aufenthalt der Fahrbeamten auf den Trittbrettern der
Wagen während der Fahrt auf den Strecken mit einfache¬
ren Verkehrsverhältniffen durch geeignete andere Maß¬
nahmen entweder ganz sich vermeiden, oder vorerst doch
wesentlich sich einschränken läßt, andererseits, um die neue
Einrichtung, bevor zu größeren Aufwendungen geschritten
wird, um so mehr selbst zu erproben, als die Prüfung
der Angelegenheit im Uebrigen das vom Landtage erhoffte
Ergebniß einer Personalersparniß nicht gehabt, sondern
ergeben hat, daß mit der Einführung der Bahnsteigsperre
eine Personalvermehrung verbunden sein wird.

Wenn, wie bei Gelegenheit der Berathung über diese
Angelegenheit im Landtage mitgetheilt wurde, in England
die kleineren Stationen mit nur drei Beamten und die
Zuge mit nur einem Fahrbeamten besetzt werden können,
so ist die Möglichkeit solcher Einschränkung in Bezug auf
kleinere Stationen um so weniger zu bezweifeln, als es
Mch auf Oldenburgischen Bahnen Stationen giebt, deren
Dienst die gleichzeitige Anwesenheit von nicht mehr als
o, ja zeitweilig selbst von noch weniger Beamten erfordert.
Die Einschränkung der Zugbesetzung auf einen einzigen
Schuten für Züge der Gattung unserer Personen- und
selbst auch unserer Schnellzüge ist aber in Deutschland
Mr Zeit noch ein ungelöstes Problem, und wird es wohl
ouch bleiben, so lange man sich nicht entschließt, zu wesent-
ech anderen Einrichtungen, namentlich in Bezug auf die
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Abfertigung des Gepäcks und auf die gänzliche Trennung
des Eilguts- vom Personenverkehr, also zu einer Ver¬
mehrung der Züge und zu einer Vertheuerung des Be¬
triebes auf anderer Seite überzugehen. Zu solchen Ein¬
schränkungen hat auch in Preußen die Bahnsteigsperre
keineswegs geführt.

Schnellzüge, die Eilgut nicht befördern und nur auf
Stationen anhalten, auf welchen sie von einer größeren
Anzahl Gepäckträger und Arbeiter empfangen werden, die
zusammen mit den Fahrbeamten in die Bedienung nicht
nur der Fahrgäste, sondern auch der Wagenthüren sich
theilen, bedürfen, namentlich, wenn solche Züge mit Wagen
nach dem Durchgangssystemausgerüstet sind, nicht der
Anzahl von Fahrbeamten, wie die gewöhnlichen Personen¬
züge, sie führen indessen in Preußen immerhin noch3 Be¬
amte. Die auf Oldenburgischen Bahnen der Personen¬
beförderung dienenden Züge sind aber der Mehrzahl nach
solche Züge, die auf fast allen Stationen anhalten, auf
welchen Personen, Gepäck und Eilgüter abgesetzt und
ausgenommen werden sollen und auf welchen auch kaum
ein einziger der dort anwesenden Stationsbeamten oder
Arbeiter Zeit findet, am Oeffnen und Schließen der Wagen¬
thüren sich zu betheiligen. Unsere Züge müssen daher das
dafür erforderliche Personal selbst mitbringen und von
Station zu Station weiterführen.

In Preußen fft es nach Einführung der Bahnsteig¬
sperre aus gleichen Gründen Regel geworden, solche Züge
einschließlich eines Bremsers oder Wagenwärters durch
3 —4,  und bei gesteigertem Verkehr durch selbst5 Fahr¬
beamte begleiten zu lassen. Den Zügen wird je nach Art
und Bedeutung regelmäßig ein Schaffner mitgegeben, nur
ausnahmsweisewird ein zweiter Schaffner gestellt und im
Uebrigen der Zugführer mit der Bedienung der seinem
Dienstraume benachbarten Wagen mit beauftragt, voraus¬
gesetzt, daß der Zug einen besonderen Packmeister führt,
daß also der Zugführer nicht auch den Dienst des Pack¬
meisters am Zuge mit wahrzunehmen hat.

Fast genau so wird auf den Oldenburgischen Bahnen
schon heute Verfahren, nur besteht zwischen Preußischen und
unseren heutigen Einrichtungen der einzige Unterschied, daß
der vorgenannte zweite Schaffner nicht ausnahmsweise,
sondern einigen Zügen der Regel nach noch mitgegeben
wird. Dieser zweite Schaffner ist daher nach Preußischen
erprobten Einrichtungen der einzige Mann, der bei uns
nach Einführung der Bahnsteigsperre sich ersparen ließe,
wie denn auch von auswärtigen, mit unseren Verkehrsver¬
hältnissen vertrauten Beamten bestätigt wird, daß weiter in
der Einschränkung der Anzahl der Fahrbeamten an unseren
Zügen nicht gegangen werden dürfe, wenn anders die fahr¬
planmäßige Beförderung der Züge nicht in Frage gestellt
und vermieden werden sollte, daß die Fahrbeamten während
des An- und Abfahrens der Züge auf den Stationen weiter
auf den Trittbrettern der Wagen sich bewegen, und zwar
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aus dem Grunde, weil sie während des Anhaltens der
Züge mit dem Oeffnen und Schließen der Wagen nicht
fertig werden würden.

Da ein solcher zweiter Schaffner in den Oldenburgischen
Zügen nur noch in 3 Zuggruppen geführt , und für diese
1 Schaffner zur Ablösung gehalten wird , würde die Personal-
ersparniß an den Zügen 4 Beamte betragen , es wird aber
einer Beweisführung nicht bedürfen , daß diese 4 Beamten
durch die Bedienung der Sperre auf der Station Olden¬
burg allein wieder beansprucht werden . Die Nebenanlage 1
enthält eine Uebersicht über die Besetzung der Züge mit
Fahrbeamten im regelmäßigen Betriebe , wie sie nach Ein¬
führung der Bahnsteigsperre sich gestalten wird , sie ergiebt,
daß im regelmäßigen Verkehr nur einige wenige Züge
mit 4 , die Züge aber ihrer großen Mehrzahl nach mit nur
3 Fahrbeamten besetzt sein werden.

Nach vorstehenden Erörterungen werden zwar Ersparungen
an Fahr - und Mehrbedarf an Stationsbeamten in Olden¬
burg sich ausgleichen ; damit ist indessen der letztere an sich
nicht erledigt , vielmehr wird wie für Oldenburg , so auch für
andere Stationen bei Einführung der Bahnsteigsperre das
Bedürfniß einer Personalvermehrung eintreten.

In dieser Beziehung läßt sich die Gestaltung der Dinge
im Einzelnen im Voraus zwar schwerlich ganz zutreffend
abschätzen , daß aber eine Personalvermehrung eintreten wird,
ist unzweifelhaft . Die Nebenanlage 2 giebt einen Voranschlag
über den muthmaßlich eintretenden Mehrbedarf und dessen
Vertheilung auf die einzelnen Stationen . Er ist in ein¬
gehender Prüfung mit diesen selbst zwar ermittelt worden,
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es ist indessen nicht die Absicht der Staatsregierung , mit
solcher Personalvermehrung gleichzeitig mit der Anordnung
der Bahnsteigsperre vorzugehen , sondern Vorbehalten , zuerst
die Verhältnisse sich entwickeln zu lassen und ihnen unter
Erprobung der neuen Einrichtung im Einzelfalle jedesmal
erst nach erneuter Prüfung des Bedürfnisses eventuell
Rechnung zu tragen . Um den für die Einführung der Bahn¬
steigsperre erforderlichen Gesammtaufwand an einer Stelle
übersehen zu können , sind in die Nebenanlage 2 auch die
erforderlichen baulichen Ergänzungen eingetragen , welche auf
die einzelnen Stationen entfallen werden , und für welche die
Mittel im Voranschlag des Eisenbahnbaufonds für die Finanz¬
periode 1900/1902 vorgesehen worden sind.

Selbstredend wird die Einführung der Bahnsteigsperre
auch eine Mehreinnahme , und zwar aus dem Verkauf von
Bahnsteigkarten erbringen ; diese dürfte indessen nach bis¬
herigen Erfahrungen mit der des Sommers vorübergehend
angeordneten Sperre der Bahnsteige in Oldenburg eine so
geringfügige sein , daß es nicht angezeigt erscheinen kann, in
Berücksichtigung derselben die ohnehin abgerundeten und nach
der Ansicht der Staatsregierung nicht zu niedrig gegriffenen
Betriebseinnahmen besonders zu erhöhen.

Darnach läßt die Staatsregierung beantragen:
der geehrte Landtag wolle die vorstehenden Aus¬
führungen einer Prüfung unterziehen und der Ein¬
führung der Bahnsteigsperre auf den Strecken
Bremen — Wilhelmshaven , sowie Oldenburg —Leer,
und dem damit verbundenen Aufwande seine Zu¬
stimmung ertheilen.

Stein.

Staatsministerium.
Jansen.

Nebenanlage 1 zu Anlage 42.
Nach Einführung der Bahnsteigsperre , also nach Zurückziehung des 2 . Schaffners von den Zügen , ergiebt

sich im regelmäßigen Dienste folgende Zugbesetzung durch Fahrbeamte.

Zug Strecke

von bis ZugführerPackmeisterSchaffnerBremser Zusammen

Bemerkungen.

15 . Hude Bremen 1 1 1 3 Der nebengenannte Zugführer ist nicht bei
13 ». Delmenhorst „ 1 — — 2 3 allen Zügen ein solcher, sondern bei manchen
13. Oldenburg „ 1 — 1 1 3 Zügen ein mit der Führung des Zuges beauf-

1. Wilhelmshaven Oldenburg 1 1 1 1 4 tragter Packmeister, Schaffner oder Bremser.
1. Oldenburg Bremen 1 — 1 1 3
3 » . " " 1 1 1 3
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Zug Strecke

von bis ZugführerPackmeisterSchaffnerBremser Zusammen

Bemerkungen.

3. Wilhelmshaven Oldenburg 1 1 1 3
3. Oldenburg Bremen 1 — 1 1 3
5. Wilhelmshaven Oldenburg 1 1 1 1 4
5. Oldenburg Bremen 1 — 1 1 3
5b. „ „ 1 1 1 1 4 Der Packmeister fährt ohne Dienst zur Ueber-
7a. Delmenhorst „ 1 — 1 1 3 nähme seines Dienstes auf der Endstation für
7. Wilhelmshaven Oldenburg 1 — 1 1 3 einen Gegenzug.
7. Oldenburg Bremen 1 1 1 1 4
9a. Delmenhorst „ 1 — — — 1
9. Wilhelmshaven Oldenburg 1 1 1 1 4
9. Oldenburg Bremen 1 1 1 1 4
2. Bremen Oldenburg 1 1 1 1 4
2. Oldenburg Wilhelmshaven 1 — 1 1 3
2b. Bremen Oldenburg 1 — 1 1 3
4. 1 1 1 1 4 Der Packmeister nur im Sommer.
4. Oldenburg Wilhelmshaven 1 1 1 1 4 Der Packmeister fährt ohne Dienst (wie vor).
6a. Bremen Oldenburg 1 1 1 1 4
6. 1 — 1 1 3
6. Oldenburg Wilhelmshaven 1 1 1 1 4 Der Packmeister fährt ohne Dienst (wie vor).
8a. Bremen Oldenburg 1 — 1 1 3
8. 1 — 1 1 3
8. Oldenburg Wilhelmshaven 1 — 1 1 3
8b. Bremen Hude 1 — 1 1 3
14. „ Oldenburg 1 — — 1 2
10. 1 1 1 1 4
10. Oldenburg Wilhelmshaven 1 1 1 1 4
16. Bremen Delmenhorst 1 — — 1 2
21. Leer Oldenburg 1 — 1 1 3
23. 1 — 1 1 3
25. 1 1 1 1 4
27. 1 — 1 1 3
29. 1 1 1 1 4
22. Oldenburg Leer 1 1 1 1 4
24. „ 1 — 1 1 3
26. 1 1 1 1 4
28. 1 — 1 1 3
30. 1 1 1 3
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Nebenanlage2 zu Anlage 42.

Erfordernisse für die Einführung der Bahnsteigsperre auf den Strecken Bremen -Wilhelmshaven
und Oldenburg -Leer.

Mehrbedarf Einfriedigung
—

an Beamten
Anzahl Anzahl

an ge¬
wöhnlicher.

lfd. in

an
besserer.

lfd. ui

Stationen

anWerk¬
tagen

außerdemSonntags
imSommer

an

UniformenanSchutz¬
buden

Thore.

Stück

S 0 n sti ges.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Oldenburg.
2. Neuenwege. . . . . . .

siehe unten.
30 2

3. Wüsting. V- — 1 1 120 — 2
4. Hude. 1 — 3 2 235 280 9 270 iu Einfriedigung aus-

5. Grüppenbühren. V2 IV2 1 1 130 2
bessern.

6. Schierbrok. V2 1 1 — — — 2 125 na Bahnsteig.
7. Delmenhorst. 1V2 — 1 2 745 — 5 1 Abort.
8. Heidkrug. — — — 15 — 2
9. Huchtingen. — 2 1 1 155 110 3

10. Bremen-Neustadt. 1 IV2 1 2 200 — 3
11. Wechloy. — — — 30 — —

12. Bloh. —. 1 1 1 125 — 2
13. Kayhauserfeld. — — — — — — —

14. Zwischenahn . — 1 2 1 350 — 4
15. Ocholt . — — 1 1 280 — 3 150 ui Fußweg.

16. Apen. 1 160 2
30 na Röhren.

17. Augustfehn. 1 — 1 — 240 360 2
18. Stickhausen. — — 1 — 240 — 2
19. Filsum. — — — — 25 — 1 60 na Bahnsteig.
20. Nortmoor. — — — — 30 — —

21. Bürgerfelde. 1
22. Südende . l 1 2

Bemerkung.
Für Oldenburg-Wilhelmshaven kommen bauliche Er¬

gänzungen zum Oldenburgischen Voranschlag nicht in
23. Rastede . j
24. Hahn . 1
25. Jaderberg . /
26. Varel .
27. Daugastermoor .

2

—

2

—
Ansatz, da sie als solche von Preußen zu bestreiten
sein werden.

In die Monate Mai bis September fallen 23
28. Ellenserdamm. — — 1 — Sonn- und Festtage, nach Spalte 3 ergeben sich
29. Sande. 1 -. 1 — daher als Mehrbedarf an Personal an Sonntagen
30. Mariensiel. V2 — 1 — 8 . 23 — 184 Tage se 1 Mann, oder durchschnittlich
31. Bant. 1 — 1 — im Jahr rund /» Mann täglich. Der Gesammtbeoap
32. Wilhelmshaven . . 2 2 — beträgi daher 1! /z — 14 Personen täglich.

Zusammen ,13 V- 8 26 — 3110 750 46
14
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Zu vorstehend aufgezählten Erfordernissen ist
im Einzelnen Folgendes zu bemerken:

1. Oldenburg : Der Umstand , daß späterhin die be¬

absichtigte Untertunnelung der Personengleise die Verhält¬

nisse nicht unerheblich umgestalten wird , läßt es zweckmäßig
erscheinen, kostspieligere bauliche Veränderungen zunächst nicht

vorzunehmen, sondern sich mit einfacheren Anordnungen zu

begnügen. Diese werden bestehen aus a) einer Abfriedigung
des westlichen und östlichen Ausganges , b ) Herstellung einer

Einfriedigung in etwa 2 Meter Entfernung vom Stations¬
gebäude auf Länge zwischen den westlichen Aborten ein¬

schließlich und der Mitte des Wartesaals II . Klasse , so daß
die westlichen Aborte durch das Wartesaal -Publikum , die

östlichen durch das auf den Bahnsteigen verkehrende Publikum
benutzt werden können , o) 8 Thoren und ck) 3 Schutzbudeu.
Es ist die Absicht , regelmäßig nur 2 Thore vor dem Durch¬

gang in der Mitte des Gebäudes , die übrigen aber , und

zwar je ein für die beiden Wartesäle , für die beiden Aus¬
gänge an beiden Seiten des Hauses und für die beiden Ge¬

päckabfertigungen nur nach Bedarf zu bedienen.
2. Neuenwege : Für Neueuwege sind nennenswerthe

Einrichtungen nicht erforderlich.
3. Wüsting : Es wird regelmäßig nur 1 Thor bedient

und ein zweites nach Bedarf für den Güterverkehr geöffnet.

Das Personal ist gegenwärtig schon derart beansprucht , daß

die Sperre ohne Vermehrung durch einen Hülfswärter täglich
für die Zeit von 4 — 9 Uhr Vormittags nicht auszuführen
fein wird. Die Zeit ist so gewählt , daß den vorhandenen

Beamten die erforderliche Ruhepause gewährt werden kann,

die ihnen durch die Bedienung der Sperre sonst entzogen
werden würde.

4. Hude : Der Bahnhof ist ein Jnselbahnhof und be¬

darf daher verhältnißmäßig mehr Abfriedigungen u . s. w . als

andere Bahnhöfe . Regelmäßig täglich sind 2 , im Sommer-

Sonntags dagegen 3 Thore zu bedienen . Ob das vorhandene
Personal s21 Personen ) ausreichen wird , die Sperre durch¬
zuführen, muß die Erfahrung lehren . Es wird versucht

werden, die Fahrbeamten der Nordenhamer Züge zur Be¬

dienung der Sperre heranzuziehen . Auf alle Fälle ist die

Verstärkung durch einen Beamten in Aussicht genommen,
der sich mit einem Stationsarbeiter und dem vorhandenen

Wagenanschreiber in die Bedienung der Sperre zu (heilen
hätte. Men 3 Beamten wäre Uniform zu geben.

5. Grüppenbühren:  Von den projektirten beiden

Thoren soll regelmäßig 1 Thor , das andere nur Sonntags
uach Bedarf bedient werden . An Personal (vorhanden

6 Personen ) wird mehr denn bisher erforderlich werden:

l Mann regelmäßig während eines halben Tages , sowie
Sonntags im Sommer außerdem ein Mann von Mittags

^2 Uhr an auf dem Bahnsteig , und voraussichtlich
l Mann von Abends 7 Uhr an auf der nicht abzufrie-

dlgenden, dem Bahnsteig gegenüber liegenden Ladestraße.
6. Schierbrok.  Die Sperre kann auf 2 Arten

"urchgeführtwerden , entweder durch Verlegung des östlichen

Bahnsteiges auch auf die Westseite der Ueberwegung , oder
durch Verlängerung des ersteren , so daß die Züge in der

mchtung nach Bremen vollständig am Bahnsteig östlich

der Ueberwegung Platz finden werden . Im Projekt ist

der letzteren und billigeren Lösung der Vorzug gegeben.

Dem vorhandenen Personal (1 Beamter während der

ganzen Dienstzeit und 1 Beamter täglich von 11 ^ Uhr

Vormittags an ) kann die Bedienung der Sperre nicht mit

übertragen werden . Der Mehrbedarf wird sich indessen
auf 1 Mann bis 11 ^ Uhr Morgens und an Sonntagen

im Sommer außerdem auf 1 Mann von 1 Uhr Nachmit¬
tags an beschränken.

7 . Delmenhorst.  Regelmäßig müssen 2 Thore
vor dem Stationsgebäude und 1 Thor für die Züge der

Strecke Delmenhorst -Bechta bedient werden . Für den

Sonntagsverkehr im Sommer tritt das Bedürfniß der

Bedienung eines vierten Thores zwischen dem Stations¬

gebäude und dem Abort hinzu . Das vorhandene Personal
(29 Personen ) dürfte durch täglich 1 Mann während des

ganzen Tages und 1 Mann während eines halben Tages

zu verstärken sein . Zunächst soll indessen versucht werden,

den Mangel an Beamten für die Sperre durch die Fahr¬

beamten der Bahn Delmenhorst -Vechta zu decken. Ein

Mehrbedarf wird an Sonntagen nicht eintreten , da dieser

aus dem vorhandenen , Sonntags vom Güterdienst befreiten

Personal entnommen werden kann . Vorläufig ist an Uni¬

formen nur ein Mehrbedarf für einen einzigen Hülfs-
arbeiter vorgesehen worden . — Die neue Abortanlage ist

in der Nähe des Lokomotivschuppens gedacht und wird
erforderlich , da der vorhandene Abort neben dem Stations¬

gebäude durch die Sperre der Benutzung der nicht im
Stationsgebäude beschäftigten Beamten und Arbeiter ent¬

zogen werden wird.
8 . Heidkrug:  Die Erfordernisse beschränken sich

auf wenige Meter Einfriedigung des offenen Hofraumes
des Wärterhauses , in welcher ein gewöhnliches Thor vor¬

zusehen ist , um die Zuwegung nach der Straße zu erhalten.
9 . Huchtingen:  Es sollen regelmäßig nur 1 Thor

und für den Sonntagsverkehr nach Bedarf noch 2 weitere

Thore bedient werden . Der Mehrbedarf an Personal

(vorhanden 4 Personen ) beschränkt sich auf die verkehrs¬

reichen Sonntage und dürfte 2 Personen s«r die Zeit von
2 Uhr Nachmittags an betragen.

10 . Bremen - Neustadt:  Für die Gestaltung der

neuen Verhältnisse in Bremen -Neustadt ist in erster Linie

die Entschließung über den Ort maßgebend , wo die Sperr¬

grenze gezogen werden soll . Man kann sie unten im

Hause vor dem Aufgang zu den Bahnsteigen , oder oben

vor dem Zugang zu den Wartesälen anordnen . Die erste

Maßnahme würde insbesondere die Verlegung der Abferti¬

gungsräume für das Publikum vom Hauptgeschoß in das

Untergeschoß bedingen , nach beiden Maßnahmen würden

die Wartesäle in die Sperre einzubeziehen sein , und müßte

Vorsorge getroffen werden , daß deren Zugänge von der

Stadtseite während des ganzen Tages beaufsichtigt werden,

da die Warteräume gegen wartende Reisende nicht geschlossen
werden dürfen . Die mit beiden Maßnahmen verknüpften
Aufwendungen lassen daher die gewöhnliche Lösung der

Verlegung der Sperre aus den Bahnsteig zweckmäßig er¬

scheinen . Es ist dabei angenommen worden , daß täglich

1— 2 Thore , an Sonntagen im Sommer dagegen 5 Thore

zu bedienen sein werden , und 'zwar ein drittes Thor von

LU/z Uhr Vormittags an und alle Thore von 7 Uhr

Abends an . Daß die Sperre in Bremen -Neustadt mit
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dem vorhandenen Personal (9 Personen ) nicht durchgeführt
werden kann , bedarf kaum einer Begründung . Es dürfte
regelmäßig durch 1 Mann und während der vorgenannten
Zeiten im Sommer Sonntags durch weitere 2 Mann zu
verstärken sein.

11 . Wechloy : An besonderen Einrichtungen ist nur
ein kleines Stück Einfriedigung zwischen Eisenbahn und
Chaussee erforderlich.

12 . Bloh:  An Werktagen wird nur 1 Thor bedient.
Sonntags im Sommer werden 2 Thore geöffnet . Der
Zugang zu der , dem Bahnhof gegenüberliegenden Wirth-
schaft über die Gleise in Schienenhöhe muß aufgehoben
werden ; soll der Zugang erhalten bleiben , so würde er
durch eine Brücke über die Schienen , selbstredend auf Kosten
des Eigenthümers der Wirtschaft , zu ersetzen sein . Es
ist erforderlich , das Personal an Sonntagen im Sommer
von 3 — 9 Uhr Abends um 2 Mann zu verstärken . Von
den alsdann anwesenden 5 Beamten würde einer mit dem
Signaldienst , zwei mit der Bedienung der Weichen und
zwei mit der Bedienung der Sperre beauftragt werden.
Der Bedarf an Weichenwärtern ist größer , als auf anderen
Stationen , da Bloh nur mit einem Signal -, nicht aber
mit einem Weichenstellwerk ausgerüstet ist , und da der
Dienst bei Kreuzungen von Zügen daher die Anwesenheit
von 2 Weichenwärtern erfordert.

13 . Kayhauserfeld:  Für Kayhauserfeld bedarf es
keines besonderen Aufwandes.

14 . Zwischenahn:  An Sonntagen sind im Sommer-
Nachmittags bis 3 Thore zu bedienen . Das Personal
(vorhanden 9 Beamte ) reicht an Wochentagen und auch
Vormittags an Sonntagen aus , die Sperre durchzuführen,
den betreffenden Beamten ist aber Uniform zu geben . An
Sonntagen im Sommer dürfte das Personal dagegen um
einen Beamten zu verstärken sein , der mit den Fahrbeamten
der Sonderpersonenzüge in die Bedienung der Sperre sich
zu theilen haben wird . Das regelmäßig zu bedienende
Sperrthor soll in die Vorhalle des Stationsgebäudes gegen
die Gleisseite verlegt werden ; für den Sonntagsverkehr im
Sommer sind dagegen nach Bedarf 3 Thore zu bedienen.
Ein viertes Thor dient dem Güterverkehr.

15 . Ocholt . Es werden 3 Thore erforderlich , von
welchen je 1 für das Publikum , die beiden übrigen nach
Bedarf für Post - und Güterverkehr bedient werden sollen.
Das vorhandene Personal (7 Personen ) braucht nicht ver¬
stärkt zu werden , es ist indessen eine Uniform für den mit
der Bedienung der Sperre zu beauftragenden Stations¬
arbeiter vorzusehen . Ferner ist es erforderlich , ein Stück
Fußweg vom östlichen Ende der Station , an deren nörd¬
lichen Grenze entlang nach dem Stationsgebäude anzulegen
und zu dem Ende ein Stück offenen Grabens durch einen
Röhrendurchlaß zu ersetzen.

16 . Apen.  Die Sperrgrenze soll , wie in Zwischen¬
ahn in die Vorhalle des Empfangsgebäudes verlegt werden.
Mehrbedarf an Personal (vorhanden 5 Personen ) ist nicht
erforderlich ; der mit der Bedienung der Sperre zu beauf¬
tragende Stationsarbeiter muß indessen Uniform erhalten.

17 . Augustfehn.  Es ist beabsichtigt , die Sperre
wie in Zwischenahn anzuordnen . Zu ihrer Bedienung
wird es voraussichtlich der Vermehrung des Personals

(vorhanden 8 Personen ) um 1 Beamten bedürfen , dem
auch Uniform zu geben wäre . Die verhältnißmäßig ' große
Ausdehnung der Einfriedigungen erklärt sich aus der Noth-
wendigkeit , auch das Ladegleis längs des Hafens zur Durch¬
führung der Sperre und zur größeren Sicherung des dort
verkehrenden Publikums gegen die Rangirbewegungen der
Maschinen und Wagen auf den benachbarten Gleisen ab¬
zufriedigen.

18 . Stick Hausen:  Die Sperrgreuze soll wie siir
Apen und Augustfehn angeordnet werden . Eine Personal¬
vermehrung (vorhanden 6 Personen ) ist nicht erforderlich.

19 . Filsum:  Die Durchführung der Sperre er¬
fordert außer geringfügigen Einfriedigungen nur die Auf¬
hebung des Bahnsteiges östlich der Ueberwegung und die
Verlängerung des Bahnsteiges westlich derselben um etwa
60 Meter.

20 . Nortmoor:  Das vorhandene Personal (4Per¬
sonen ) kann die Bedienung der wie in Zwischenahn an-
zulegenden Sperre mit übernehmen , bei späterer Er¬
weiterung des Signalstcllwerkes zu einem Signal - und
Weichenstellwerk läßt sich möglicherweise noch r/z Tagelohn
täglich ersparen . Zur wirksamen Durchführung der Sperre
bedarf es der Verlegung von etwa 10 lfd . Meter Bahn¬
steig vom östlichen Ende der Station gegen Westen.

Die baulichen Ergänzungen sind für die
folgenden Stationen nicht angegeben , da deren
Kosten von Preußen zu bestreiten sein  werden.

21 . Bürgerfeld , 22 . Südende,  23 . Rastede:
In Rastede sollen regelmäßig 1, Sonntags im Sommer
dagegen bis 3 Thore bedient werden . An Personal sind
7 Beamte vorhanden , die in der Zeit von Oktober bis April
die Bedienung der Sperre mit übernehmen können . Für den
gesteigerten Verkehr in den Monaten Mai bis September
sind dagegen an Werktagen noch 1 Bahnsteigwärter und
an Sonntagen von 11 Uhr Vormittags an noch 2 Wärter
zu stellen . Für diesen Mehrbedarf ist ein Mann täglich
während des ganzen Jahres zu rechnen , der im Winter
auf den nebengenannten Nachbarstatiouen ablöst , imSominer
dagegen auf der Station Rastede zu verbleiben hat . Zwei
noch nicht mit Uniform ausgerüsteten Beamten ist Uniform
zu geben.

24 . Hahn , 25 . Jaderberg:  Die Einführung der
Sperre wird besondere Personal - und Uniformkoiten nicht
verursachen . Der sonst erforderlich werdende Mehrbedarf
wird seinen Ausgleich bei Einrichtung der Stellwerksan¬
lagen und durch eine veränderte Eintheilung der Wärter¬
bezirke finden.

26 . Varel:  Die Einrichtungen der Sperre selbft
werden sich sehr einfach gestalten , trotz des erheblichen
Personalbestandes (22 Personen ) wird sich aber eine Ver¬
stärkung desselben kaum vermeiden lassen , und zwar um
so weniger , als der Umfang der Dienstgeschäfte in Vaw
auch sonst die Vermehrung der Beamten wünschenswert^
erscheinen läßt und die Fahrbeamten der von Varel aus¬
gehenden Nebenbahn nach Oertlichkeit und Beanspruchung
zum Dienst an der Sperre nicht herangezogcn werden
können . Die Verstärkung dürfte 2 Beamte betragen , denen
beiden Uniform zu geben wäre . Ein Mehrbedarf darüber
hinaus an Sonntagen im Sommer wird nicht eintreten,
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Mil die Mehrleistung durch die vom Güterdienst des
Sonntags befreiten Beamten übernommen werden kann.

27. Dangastermoor:  Ein Mehrbedarf tritt

nicht ein.
28. Ellenserdamm:  Eine Personalvermehrung

(vorhanden 8 Personen ) tritt durch die Einführung der
Bahnsteigsperre nicht ein , da die Fahrbeamten der Neben¬
bahn nach Bockhorn zur Bedienung der Sperre herange¬

zogen werden können . Der Mehraufwand beschränkt sich
auf die Beschaffung einer Uniform.

29 . Sande : Bei der Oertlichkeit und dem Dienste der
Station wird sich eine Vermehrung an Personal (vorhanden
14 Personen ) durch einen Beamten , dem auch Uniform zu

geben Ware, nicht umgehen lassen.
30 . Mariensiel : Der Dienst in Mariensiel erfordert

die gleichzeitige Anwesenheit von mindestens 2 Beamten und
einem Hülfswärter während 3 Stunden am Tage . Mit
Einführung der Bahnsteigsperre wird die Anzahl der in
Mariensiel zu haltenden Beamten um einen Beamten vermehrt

werden müssen , dem auch Uniform zu geben wäre , wogegen der

genannte Hülfswärter erspart werden könnte . Der Mehr¬
bedarf beschränkt sich daher auf 1 Mann regelmäßig während
eines halben Tages.

31 . Bant : An Personal sind gegenwärtig in Bant
2 Beamte während des ganzen Tages erforderlich . Die

Einführung der Bahnsteigsperre für einen Haltepunkt wie
Bant mit täglich 30 Personenzügen erfordert die Vermehrung
der Beamten um einen , der auch Uniform zu erhalten hätte.

32 . Wilhelmshaven:  Die vorhandenen 21 Stations¬
beamten und -Arbeiter können nach Art und Umfang ihres

Dienstes die Bedienung der Bahnsteigsperre nicht noch über¬
nehmen . Unter Berücksichtigung des Umstandes , daß der
Güterdienst Sonntags ruht , und daß die Fahrbeamten
während ihres Aufenthalts in Wilhelmshaven zur Bedienung
der Sperre mit herangezogen werden können , dürfte eine
Verstärkung um täglich 1— 2 Bahnsteigschaffnern , denen

auch Uniform zu liefern wäre , erforderlich werden.
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Anlage 43.
An den Landtag des Großherzogthums.

Dem geehrten Landtage läßt die Staatsregierung hier-
/imt unter Nebenanlage Nr. 1 den Voranschlag über
' die Einnahmen und Ausgaben des Eisenbahn-

Baufonds für die Finanzperiode 1900/1902 mit
dem Bemerken zur gefälligen Prüfung zugehen, daß die
Begründungen zu den Ausgabe-Positionen1 bis 7 und 9
bis 10 einschließlich in der Unteranlage zu der Nebenanlage
Nr. 1 und zu Position 8 und 11 in besonderer Vorlage
enthalten, im Uebrigen aber soweit erforderlich, im Voran¬
schläge selbst gegeben sind.

Es ist hierbei hervorzuheben, daß der Voranschlag
nicht nur keine neuen Anleihen erforderlich macht, sondern
mit einem Ueberschusfe von 370155 abschließt.

Indem die Staatsregierungdem Landtage in der Neben-
anlage2 eine vorläufige Nachweisung über die Einnahmen
und Ausgaben des Eisenbahn-Baufonds für die Finanz¬
periode 1897/99 zur gefälligen Kenntnißnahme zugehen
läßt, läßt sie beantragen:

der geehrte Landtag wolle dem Voranschläge des
Eisenbahn-Baufonds für die Finanzperiode 1900/1902
seine Zusümmung ertheilen.

Für die Finanzperiode 1897/99 sind der Großherzog-
Oldenburg, den 27. Oktober 1899.

liehen Eisenbahn-Verwaltung unter andern Mitteln über¬
wiesen:

1. von den nach dem Schreiben des Landtags vom
4. Februar 1898 für den Umbau des Bahnhofs
Brake bewilligten 568527 die Summe von
559402

2. die nach dem Schreiben des Landtags vom 17.
März 1899 zu Gründungs- und Maurerarbeiten
zum Umbau der Fluthbrücken zwischen Huchtingen
und Bremen-Neustadt (Huchtinger Fluthbrücke und
der Brücke über die Ochtum) — erste Rate —
50000

Beide Bauwerke sind in Angriff genommen, können
aber gegen Schluß der laufenden Finanzperiode nicht fertig¬
gestellt werden.

Die Staatsregierung läßt daher ferner beantragen:
der geehrte Landtag wolle sich damit einverstanden
erklären, daß die obengenannten Mittel in den
Buchungen der Eisenbahn-Verwaltung sowohl in
Einnahme, als in Ausgabe auf die Finanzperiode
1900/1902, in welcher erst die Bauwerke vollendet
werden können, übertragen werden.

Stein.

Staatsministerium.
Jansen.

Nebenanlage1 zu Anlage 43.
Voran

der Einnahmen und Ausgaben des Eisenbahn:
Vorbemerkungen.

1. Zunächst wird bemerkt, daß für Rechnung des Eisen¬
lahn-Baufonds im Ganzen folgende Anleihen gemacht sind:

s. Auf Grund des Gesetzes vom 19. März 1891:
1760 000 ^ und auf Grund des Gesetzes vom
16. März 1893 1500000 -/L, zusammen also
3260000 zu 3Vs °/g Zinsen, welche Anleihen
nach Abzug des Untercourses und der Anleihekosten
erbracht haben . 3 186 695 28

b- auf Grund des Gesetzes vom 7. April 1894:
1894/952 300 000 ^ zu3Vs°/->
Zinsen, welche abzüglich des Unter¬
courses und der Anleihekosten er¬
bracht haben . 2 286170 11
1894/95117 1000 ^ zu 3Vs Vs
Zinsen, welche erbracht haben . 1 165 145 ^

Anlagen. XXVII. Landtag.

schlag
-Bausonds für die Finanzperiode 19991992.

1896 4 000 000 zu 3 o/o
Zinsen, welche abzüglich des
Untercourses und der Anleihe¬
kosten erbracht haben. 3 897 110 ^ — 4

o. 1898 auf Grund des Gesetzes
vom1.April 18974 950 000 ^
zu3VsV- Zinsen, welche zuzüglich
1 Vo Uebercours erbracht haben

4 999 500
Abzusetzen sind die Anleihekosten
mit . . . . 2649 ^ 90 ^

Bleib en 4996 850 10
Zusammen 15531 970 49

Für diese Anleihen sind an Zinsen zu zahlen:
a. für 11681000 ^ 3Vs V» mit 408 835
b. „ 4 000 000 „ 3 o/o mit 120 000 „ — „

528 835 ^ ^
1
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Es sind hinzuzurechnen oie im
Voranschläge der Eisenbahn -Betriebs¬
kasse sür 1894/96 festgestellten Zinsen
für die übrigen Eisenbahnschulden mit 1 185 000 ^

Zusammen 1713 835 ^ ( —
von welchen Zinsen in der Finanzperiode 1900/1902 nach
vorläufiger Ermittelung zu übernehmen haben:

1900 . 1901 . 1 902.
a. die Eisenbahn-

Betriebskasse
für die dem
Betriebe über¬
gebenen neuen
Bahnstrecken u.
sonstigen Bahn¬
bauten. . . 1694 583 ^ ( 1708 083 ^ ( 1708 083 ^ (

l>. der Eisenbahn-
Baufonds für
die noch nicht
abgeschlossenen
und dem Be¬
triebe erst vor¬
läufig, bezw.
überall noch
nicht überwie¬
senen Bahnen
u. Bahnbauten 19 252 „ 5 752 „ 5752 „

zusammen obige 1713835 ^ 1713835 ^ ( 1713835^
Am Schlüsse jeden Jahres dieser Finanzperiode ist in

Betreff der der Eisenbahn-Betriebskasse und dem Eisenbahn-
Baufonds nach Maßgabe der thatsächlichen Verhältnisse,
bezw. nach Maßgabe der dem Betriebe übergebenen Bauten
zur Last fallenden Zinsen eine genaue Berechnung aufzustellen
und sind die ermittelten definitiven Beträge auf die bezüg¬
lichen Kassen zu übernehmen.

Das Mehr  oder Minder  der von der Eisenbahn-
Betriebskasse zu übernehmenden Zinsen beeinflußt die
Höhe des von dieser an den Eifenbahnbaufonds abzu¬
liefernden Betriebsüberschusses (Position 124 des Voran¬
schlags der Eisenbahnbetriebskasse und Einnahme -Position 3
des Voranschlags des Eisenbahn -Baufonds ) und stellt sich
letzterer entweder entsprechend niedriger oder höher.

2 . Der Stand des Eisenbahn -Baufonds für 1897/9 ge¬
staltet sich in Folge der demselben von der Eisen-
bahn -Betriebskasfe überwiesenen und noch zu über¬
weisenden Betriebsüberschüsse bedeutend günstiger
als beim Voranschläge angenommen werden konnte.

Der Betriebsüberschuß aus 1896 war veran¬
schlagt , Einnahme -Position 2 des Voranschlags für
1897/9 , zu 200000 derselbe bezifferte sich indeß
auf 413744 <̂ f( 69 >̂f , betrug also mehr

213744 69
Die Ueberschüsse der Betriebs¬

kasse aus 1897/9 waren veranschlagt,
Einnahme -Position 3 des Voranschlags

für 1897 zu . . 84745 ^
„ 1898 zu . . 38577 „
„ 1899 zu . . 244335 „

367657

während sie 1897 und
1898 betragen haben , und
zwar:
1897 , einschl. des Ueber-
schusses der Kosten für
einige im Jahre 1896 für
Rechnung der Betriebs¬
kasse vorgesehene und mit
Genehmigung des Land¬
tags im Jahre 1897 be¬
schaffte Bauten , im Be¬
trage von 22256 ^ 10 f̂

1021345 ^ ( 80^
1898 1055539, , 84 „
Im Jahre
1899wird
derUeber-
schuß be¬

tragen,
nach

Schätzung
etwa . 600000 „ — „
zus. - 2676885 ^ (64^

demnach mehr . .  2309228 -̂ ( 64^

Zusammen Mehreinnahme — 2522973 -^ 33^
In Folge der Mehreinnahmen aus 1896 und

1897 ist im Jahre 1898 erheblich weniger ange¬
liehen , als veranschlagt und vom Landtage genehmigt
war . Es konnten nämlich zu Lasten des Eisenbahn-
Baufonds angeliehen werden:

a. nach dem Schreiben des Land¬
tags vom 20 . Februar 1897,
betreffend den Voranschlag für
den Eisenbahn -Bausonds . .

d . nach demSchreibendesfelbenvom
12 . März 1897 , betreffend die
Uebernahme der Bahn Jever-
Carolinensiel -Harle , Ankauf des
Dampfers Nordfriesland und
Herstellung einerLandungsbrücke
und einer Pferdebahn auf der
Insel Wangerooge und zwar zur
Uebernahme der genannten Bahn
und des Dampfers Nordfriesland
3V2 "/oZinsenfürdiese849000 »-L
vom 1. Januar 1897 bis
1 . April 1898 .
und für Wangerooge . . .

o. nach dem Schreiben desselben
vom 4 . Februar 1898 (2 . Ver¬
sammlung des XLVI .Landtags ),
betreffend den Umbau des Bahn¬
hofs Brake , Erweiterung des
Bahnhofs Ahlhorn , Herstellung
einer Kreuzuugsstationin Neuen¬
wege und zwar:

für Bahnhof Brake . .
„ „ Ahlhorn .
„ Neuenwcge . . .

4043131 ^ - ri

849000 „ -

37143 „ 75
100000 „ -

568527 „
68000 „
34000 „
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4 nach dem Schreiben desselben
vom 31.Januar 1898,betreffend
Erweiterungen, Ergänzungen
und Verbesserungen der Lan¬
dungsvorrichtungen auf der
Insel Wangerooge . . . .

e. nach dem Schreiben desselben
vom 4. Februar 1898, be¬
treffend Mehrbedarf für die
Herstellung des Fischereihafens
zu Nordenham nebst Zubehör
und zu Ergänzungen bezw.Ver¬
besserungen des Fischereihafens

zusammen
wogegen nach Ziffer Io dieser Vor¬
bemerkungen nur angcliehen sind .

35000 ^

17 584

60 000

71

5 812 386 46 ^

4 996 850 10

Demnach sind weniger  an¬
geliehen. 815 536 ^ 36 -Z

Ferner kommen für das Jahr 1899
folgende nach dem Schreiben des
Landtags vom 17. März 1899,
(3. Versammlung) bewilligte Bau¬
objekte rc. zu Lasten des Eisenbahn-
Baufonds zur Ausführung:

u. Herstellung des zweiten Gleises
zwischen Delmenhorst und Huch-
tingen für. . . 253 000 ^

b. Gründungs- und
Maurer-Arbeiten
zum Umbau der
Fluthbrücken zwi¬
schen Huchtingen
und Bremen-Neu¬
stadt (Huchtinger

Fluthbrücke
und der Brücke
über die Ochtum)
für . 50000 „

e. Landankauf zur
Erweiterung

des Bahnhofs
Jever . . . . 20000 „

ä. Vermehrung
der Betriebs¬
mittel für . . 453 000 „

776 000 ^
und nach dem Schrei¬
ben des Landtags
vom 16.März 1899,
betr. Signal- und
.Sicherungsanlagen
'» Ahlhorn . . . 15 940 „

zus. - 791 940 ^
Demnach sind aus dem Eisenbahn-
Eifonds, ohne Anleihe  bestritten 1 607 476 „ 36 ,,
Außerdem ist nach der von der Buch¬
halterei des Fmanzdepartements Her¬
hegebenen vorläufigen Nachweisuug

über die Einnahmen und Ausgaben
des Eisenbahn-Bausonds der Finanz¬
periode 1897/9 ein Kassenbestand
im Baufonds vorhanden von . . 876 610 ^ 19
Letzterer ist unter Position der Einnahmen dieses Vor¬
anschlags in Einnahme gestellt, unter Hinzusetzung einiger
anschlagsmäßiger Einnahmen und unter Absetzung mehrerer
noch zu leistender Ausgaben, mit dem Nettobeträge von
rund 360040

3. Die Baukonten der bereits im Betriebe befindlichen
neuen Bahnstrecken, nämlich:

der Vareler Nebenbahnen,
„ Bahn Oldenburg-Brake,
„ „ Vechta-Wildcshausen-Delmenhorst

haben bis jetzt wegen schwebender Prozesse, betreffs
Grundentschädigung, noch nicht abgeschlossen werden
können.

4. Die neue Bahnstrecke Lohne-Hesepe, mit der Ab¬
zweigung Holdors-Damme wird dem Betriebe wie
folgt übergeben werden:

am 1. November 1899 die Strecke Lohne-Neuen-
kirchen und sofern nicht unerwartete Verzögerungen
eintreten werden,
am 1. Mai 1900 die Strecken Neuenkirchen-He-
sepe und Holdorf-Damme.

5. Bei den unter Ziffer 3 und 4 genannten neuen
Bahnstrecken werden muthmaßlich folgende Er¬
sparungen an Baukosten eintreten:

a. bei den Vareler Nebenbahnen die in den Vorbe¬
merkungen zum Voranschläge des Eisenbahnbaufonds
für 1897/9 genannten 197 389 die übrigens im
vorliegenden Voranschläge für 1900/1902 nicht mehr
zur Erscheinung kommen, da sie schon in dem Ab¬
schlüsse für 1894/6 enthalten sind,

b. bei der Bahn Oldenburg-Brake etwa 30 000
o. bei der Bahn Vechta-Wildeshausen-Delmenhorst etwa

150 000 oL,
ä. bei der Bahnstrecke Holdors-Damme etwa 50 000 »L.

Dagegen fit für die im Preußischen Gebiete liegende
Bahnstrecke Landesgrenze-Hesepe an Grunderwerbskosten
eine Mehraufwendung  von rund 45000 er¬
forderlich.

Wie sich bei der Aufstellung des ausführlichen, genauen
Kostenanschlages über den Grunderwerb für diese Theil-
strecke ergeben hat, reichen die vom Landtage nach dem
Schreiben desselben vom 20. Februar 1897 (26. Landtag,
Anlagen S . 747 und 1031) zu dem genannten Zwecke
bewilligten, nur auf Schätzung beruhenden 110 000
nicht aus, vielmehr ist mit einer Ueberschreitung bis zu
45 000 zu rechnen.

Mit sämmtlichen in Frage kommenden Eigenthümern
sind Verträge über den Grunderwerb abgeschlossen, mit
Ausnahme von zwei Eigenthümern in der Gemeinde Rieste,
mit denen noch verhandelt wird. Eine unentgeltliche
Abtretung von Grund und Boden in den Preußischen
Gemeinden hat sich in keinem Falle erreichen lassen.

Nachdem der Königlich Preußische Herr Minister der
öffentlichen Arbeiten unterm 3. August d. Js . seine Ge¬
nehmigung zur Inangriffnahme des Baues der im Preußischen

1*
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Staatsgebiete belcgcnen Theilstrecke hat mittheilen lassen,
ist mit dem Bau kräftig begonnen.

6 . Von den nach dem Schreiben des 25 . Landtags
vom 20 . Februar 1894 (Landtags -Verhandlungen , Anlagen
Seite 770 ) zur Ausführung bewilligten Signal - und
Sicherungsanlagen sind folgende bis jetzt nicht zur Aus¬
führung gekommen:

a . in Bremen -Neustadt , Kostenan¬
schlags -Betrag . 27 850 -F — ^s,

l>. in Quakenbrück , Kostenanschlags-
Betrag , abzüglich der Kosten der
1895 bereits beschafften Weichen
von 34 200 . 22035 „ — „

e. beim Bahnhof Brake , Kostenan¬
schlags -Betrag . 55145 „ — „
Die unter v genannten Signalanlagen in Brake

kommen im Anschluß an die Bahnhofsumbauten daselbst
zur Ausführung und sind die Mittel dafür für die Jahre
1901/2 eingestellt . Wegen der in Bremen -Neustadt und
Quakenbrück nöthigen und für 1903/5 in Aussicht ge¬
nommenen Umbauten ist es zweckmäßig , die Ausführung
der Signal - und Sicherungsaulagen daselbst auch bis
dahin zu verschieben . Die der Eisenbahn -Verwaltung
bereits überwiesenen 27 850 «« für Bremen -Neustadt sind
daher an den Eisenbahn -Baufonds wieder zurückzuzahlen
und hier zu vereinnahmen.

7 . Von den nach dem Schreiben des 26 . Landtags

vom 17 . Februar 1897 (Landtags -Verhandlungen , Anlagen
Seite 10 29 ) bewilligten Betriebsmitteln sind die in der
Anlage Nr . 10 zum Schreiben an den Landtag vom 11
Januar 1897 unter Nr . 6 aufgeführten 15 offenen Um¬
ladewagen , zu je 1000 zusammen für 15 000 ^
nicht angeschafft worden , weil in Nordenham das Be-
dürfniß , über solche Wagen zu verfügen , abgenommen hat.
und weil die Gleisverhältnisse in Brake die Ausnutzung
von solchen Wagen , die nicht auch in die Züge übergehen
können , lediglich für die Rangirung von Gütern nicht ge¬
statteten . Nach erfolgtem Umbau des Bahnhofs Brake
wird eventuell in einer späteren Finanzperiode aus die
Beschaffung der offenen Umladewagen zurückgekommen
werden.

Die an die Eisenbahn -Verwaltung bereits überwiesenen
15 000 ^ sind , wie zu Ziffer 6 , an den Eisenbahnbau¬
fonds zurückzuzahlen und hier in Einnahme zu stellen.

Schließlich wird noch bemerkt , daß die nach dem
Schreiben des Landtags vom 4 . Februar 1898 — Seite
154 der Anlagen der Verhandlungen der 2 . Versammlung
des 26 . Landtags — zur Ergänzungen bezw . Verbesserungen
des Fischereihafens in Nordenham bedingungsweise be¬
willigten 60 000 nicht zur Verwendung gekommen sind,
weil die Dampfsischerei -Gesellschaft „ Nordsee " die mit der
Ausführung der Anlagen verbundenen Bedingungen nicht
acceptirt hat.
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1

Einnahmen Im Ganzen

^
1. Die vorläufige Nachweisung der Einnahmen

und Ausgaben des Eisenbahn-Baufonds für
1897/99 schließt ab mit einem Kasfenbestande
von . 876610 ^ 19
welchem noch folgende
Einnahmen hinzugehen:

a. Ersparungen beim
Bau der Mooriemer
Kanalbrücke veran¬
schlagt zu . . . 20000 „ — „
(§ 8 für 1897/9).

d. Bauzinsen zu Lasten
der neuen Bahn¬
strecken veranschlagt
zu . 31220 „ — „

1900

l§ 9/11 für 1897/9).
e. Conto-Corrent-Zin-

seu etwa . . . . 30000 „ —
(§ 14 für 1897/9). _

Für die Jahre
1901

957 830 ^ 19 ^
Dagegen werden noch

folgende Beträge zur Aus¬
zahlung gelangen:
n. für die Bahn

Lohue-Hese-
Pe, 8 3 -̂ 393 315

b. für die Stell¬
werksanla¬

gen aufBahn-
hofAhlhorn,

15 940
<8 13 für
1897/9).

o. Zinsen für
die zu Lasten
des Eisen¬
bahn- Bau¬
fonds ge¬
machten An¬
leihen, an-
theilig 185 752

1»
(8zjf-M/S).

ä. zur Fertig¬
stellung der

Wanger¬
ooger An¬
lagen 2 781,73
(§23f.M/SS).

- -597 788 „ 73 „
Bleiben 360 041 46

rund 360 040 360 040

1902 Bemerkungen.
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Einnahmen. Im Ganzen
1900

2. Die Eisenbahn -Betriebskasse für 1899 wird
voraussichtlich mit einem , an den Eiscnbahn-
Baufonds abzuliefernden , Ueberschusfe ab¬
schließen von. 600 000 600 000

Für die Jahre

1901 1902 Bemerkungen.

3. Die Eisenbahn -Betriebskasse für 1900/2 hat
veranschlagsmäßig an den Elsenbahn -Baufonds
abzuliefern. 1 326 225 160845 512471 652 909

4. Bei der neuen Bahnstrecke Oldenburg -Brake
werden voraussichtlich erspart. 30 000 30 000

5. Desgleichen bei der Bahnstrecke Vechta-
Wildeshausen -Delmenhorst. 150 000 150 000

6. Desgleichen bei der Theilstrecke Holdorf-
Damme . 50000

wovon indeß an die Eisen¬
bahn -Verwaltung noch nicht
überwiesen und demnach in
dem zu Nr . 1 ermittelten
Kasfenbestande mit enthalten
sind . 44 000 c/A

Bleiben zu vereinnahmen 6 000 6 000

7. Wegen Nichtausführung der Signal - und
Sicherungsanlagen in Bremen -Neustadt , etr.
Ziffer 6 der Vorbemerkungen , sind hier zu
vereinnahmen. 27 850 27 850

8. Wegen Nichtanschaffung von 15 offenen Um¬
ladewagen , okr. Ziffer 7 der Vorbemerkungen,
sind hier zu vereinnahmen. 15 000 15 000

9. An Bauzinsen für die Baugelder der Neu¬
baustrecken Neuenkirchen -Hesepe und Holdorf-
Damme für 1011350 ^ zu 3,5 o/« für
Januar bis einschl . April 1900 rund . . . 11800 11 800

10. Aus der Eisenbahn -Betriebskasse , Ausgabe-
Position 97 ist der frühere Anschaffungswerth
von 10jetzt abgängigenLokomotiven mit Tendern,
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Einnahmen. Im Ganzen
1900

Hür die Jahr

1901

e

1902 Bemerkungen.

welche der Eisenbahn-Bausands in kommender
Finanzperiode durch neue ersetzt, zu erstatten
mit je 34 800 und zwar 4 für 1900 und
je 3 für 1901 und 1902 . 348 000 139 200 104 400 104400

Zuschuß des Amtsverbandes Vechta zu den
neuen BahnstreckenZ 5/7 , befristet bis 1. Mai
1900 . 265 806 265 806 — —

Zinsen dafür. 12 460 12 460

Summa der Einnahmen 3153181 1 779 001 616 871 757 309

Ausgaben.

Erweiterung des Güterbahnhofs Oldenburg
und Einrichtung der elektrischen Beleuchtung
auf den neuen Umladebühnen daselbst . . . 120 000 120 000

Zu Nr 1 bis 7,
S und 10.

s. Begründungen
in der Unteran-

Herstellung des 2. Gleises von Drielake bis
Hude 600 000 davon hier als erste Rate 150 000 — — 150 000

lagezuderNeben-
unlage 1.

Umbau der Huchtinger Fluthbrücke und der
Brücke über die Ochtum, 320 000 davon
die 2. Rate. 270 000 200 000 55 000 15 000

^ Landankauf für Gleiserweiterungen in Delmen- 40 000 40 000 — —

Erweiterung des Bahnhofs Jever (aus¬
schließlich Grunderwerb) . 135 000 135 000 — -

Herstellung einer Verbindung des nördlichen
Endes des Bahnhofs Brake mit dem Pier . 260 000 130 000 130 000 —

Herstellung eines Lokomotivschuppensmit
Drehscheibe und Verlängerung der Umlade¬
bühne aus Bahnhof Quakenbrück. 85 000 — 30 000 55 000

11.
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Ausgaben. Im Ganzen I
1900

ür die Jahr
1901 1902 Bemerkungen.

8. Bauliche Einrichtungen zur Einführung der
Bahnsteigsperre auf der Strecke Bremen-Leer . 35 000 35 000 — —

Zu 8.
Begründung in

besonderer Vor¬
lage.

9. Kosten für Vorarbeiten zum weiteren Aus¬
bau des Oldenburgischen Bahnnetzes. . . . 22 000 8 000 7 000 7 000

10. Ergänzung der Betriebsmittel:
H.. Lokomotiven 573 000 298 000 110 000 165 000

L Wagen:

a. 4 vierachsige AbtheilpersonenwagenI., II .,
HI. Klasse je 30000 . 120 000 — — 120 000

b. 8 vierachsige Abtheilpersonenwagen III.
Klasse je 27000 . 216 000 108 000 108 000 —

o. 2 dreiachsige Personenzuggepäckwagenje
11000 . 22 000 22000 — —

<1. 10 zweiachsige gedeckte Güterwagen, ohne
Bremse je 3 700 . 37 000 — — 37 000

o. 10 desgleichen, jedoch mit Luftdruck-
und Heizleitung je 3 950 -F . . . . 39 500 19 750 19 750 —

I. 5 desgleichen mit (Hand-) Bremse je
4400 . 22 000 — — 22 000

Z. 5 desgleichen mit Luftdruckbremse und
Heizung je 5000 . . . 25 000 25 000 — —

p. 3 dreiachsige Eilgutwagen mit Luftdruck¬
bremse, Heizleitung und durchgehenden
Trittbrettern, je 6 000 «L. 18 000 — — 18 000

1. 10 Vieh-Etagewagen mit Luftdruckbremse
und Heizleitung je 5 200 . . . . 52 000 26 000 26 000 —

Ir. 1 Gastransportwagen. 8 000 8 000 — —



9 Anlage 43.

F Ausgaben. Im Ganzen
c

1900
Mr die Jahr

1901

e

1902 Bemerkungen.

1. 1 Tarirwagen. 8 500 8 500 — —

11. Beitrag zu den Kasten des Umbaus der
Eisenbahnbrücke über die Weser bei Bremen . 385 000 385 000 — —

Zu 11-
Begründung in

besonderer Vor¬
lage.

12. Mehraufwendung an Grunderwerbskostenaus
der neuen Bahnstrecke Landcsgrenze- Hesepe. 45 000 45 000 — —

Zu 12.
Begründung siehe
Ziffer 5 der Vor¬
bemerkungen.

13. Für Umbau deS Bahnhofs Brake, Z 24
des Voranschlagsfür 1897/9 noch nicht ab¬
geforderte und vorläufig  als erspart anzu¬
sehende. 9 125 9 125 — —

Zu 13.
Vermuthlich kom¬

men diese 9125
nicht zur Verwen¬
dung.

14. Die in den Nebeuanlagen 1 und 2 der
Anlage 2 zur Landtagsvorlage 105 vom
16. Januar 1894 zu 55145 veranschlag¬
ten und nach dem Schreiben des Landtags
vom 20. Februar 1894 genehmigten Signal¬
und Sicherungsanlagen auf Bahnhof
Brake (Anlagen der Verhandlungen des
25. Landtags Seite 545 und 770) sind nach
der Anlage 5 zur Landtagsvorlage 116 vom
11. Januar 1897 (Anlagen der Verhandlungen
des 26. Landtags Seite 707) bis jetzt noch
nicht zur Ausführung gekommen. Die Her¬
stellung dieser Anlagen ist mit dem Umbau
des Bahnhofs Brake und un Anschluß an
denselben vorzunehmen und sind daher die
Mittel dafür cinzustellen mit. 55 145 35 145 20000

IS. An Zinsen für die zu Lasten des Eisen¬
bahn-Baufonds angeliehenen Gelder, soweit
solche nicht der Betriebskasse zur Last fallen,
Ziffer 1 der Vorbemerkungen. 30 756 19 252 5 752 5 752

Summa der Ausgaben 2 783 026 1 676 772 511502 594 752

Vergleichung.

Die Gesammt-Einnahmen betragen . . . 3153181 1 779 001 616 871 757 309
dagegen

die Gesammt-Ausgabcn. 2 783 026 1 676 772 511502 594 752

Bleibt Ueberschuß 370 155 102 229 105 369 162 557

Aulagen . XXVII. Landtag. 2
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Begründung
zum Voranschlag der Ausgaben des Eisenbahnbaufonds für die Finanzperiode 1900/1902.

Zu 1. Erweiterung des GüterbahnhofTOlden-
burg und Einrichtung elektrischer Beleuchtung auf
den neuen Umladebühnen daselbst . 120000

Das Umladegeschäft für Stückgüter auf Bahnhof
Oldenburg ist bedeutend, weil die aus den verschiedenen
Richtungen eingehenden Güter, soweit nicht besondere durch¬
gehende Kurswagen gebildet werden, in Oldenburg zu-
sammcnzuladen sind. Mit der Steigerung des Stückgut¬
verkehrs ist die Umladearbeit stetig gewachsen. Die Zahl
der zu behandelnden Wagen ist in den letzten Jahren so
gestiegen, daß, sobald der größere Verkehr beginnt, sämmt-
liche gleichzeitig zu behandelnde Wagen an den Bühnen
keinen Platz mehr finden können. Die meisten Stückgut¬
wagen, welche in Oldenburg zu behandeln sind, gehen mit
den Nachmittags- und Abendzügen in Oldenburg ein und
werden am folgenden Morgen an die Bühnen gesetzt. Die
fertig gestellten Kurswagen gehen alsdann in der Richtung
nach Bremen, Brake und Wilhelmshaven mit den Mittags¬
zügen ab. In der Richtung nach Quakeubrück und Leer
läßt sich der Weitergang zum Theil nicht so früh erreichen,
weil eine gleichzeitige Behandlung auch der hierfür erforder¬
lichen mit den übrigen Wagen aus Mangel an Platz an
den Umladebühnen nicht möglich ist. Abgesehen aber da¬
von ist es selbst auch bei der geschilderten Regelung des
Umladegeschäfts noch vorgekommen, daß alle Wagen an
der Bühne gleichzeitig nicht immer Platz finden konnten.
So entstanden im

Monat Dezember 1898 an 11 Tagen
„ Januar 1899 „ 8
„ Februar „ „ 9 „
„ März „ „ 15 „
„ April „ „ 11
„ Nkai „ „ 9 „

Mehrarbeiten, Verspätungen der Züge und Verzögerungen
in der Beförderung der Güter, weil entweder diese aus
den nicht an der Bühne stehenden Wagen auf die Bühne
getragen, oder weil die überschießendenWagen nach Ent¬
ladung einzelner Wagen durch Umrangiren nachträglich an
die Bühne gestellt werden mußten. Gegen solche Unzu¬
träglichkeiten giebt es zwar das Mittel, daß man die An¬
zahl der von den übrigen Stationen zu bildenden durch¬
gehenden  Kurswagen vermehrt, dieses Mittel ist aber
selbstredend wegen der damit verbundenen unzureichenden
Wagenausnutzungunzulässig. Geordnete Verhältnisse
lassen sich vielmehr nur durch bauliche Ergänzungen
schaffen, welche ermöglichen, daß die Bildung aller Stück¬
gutwagen nach allen Richtungen in Oldenburg ohne
doppeltes Anfassen und Wegstellen der Güter und Wagen
gleichzeitig  in Angriff genommen werden kann.

An den Bühnen könnenz. Zt. 29 bis 30 Wagen
gleichzeitig behandelt werden; da nach bestehenden Umlade¬
vorschriften bereits ein Raumbedürfniß für 40 Wagen an
einzelnen Tagen vorhanden war und fortan die Wagen

der Leerer und Quakenbrücker Strecke nicht wie bisher
nachträglich, sondern gleichzeitig mit den übrigen Stückgut¬
wagen in Oldenburg behandelt werden müssen, so wird sich
eine wesentliche Vergrößerung der vorhandenen Bühnen
nicht umgehen lassen.

Eine Verlängerung der Bühnen, bei welcher außer¬
dem auf zukünftige VerkehrssteigerungenRücksicht zn
nehmen sein wird, ist nur nach Osten hin unter Beseitigung
der jetzt östlich der Güterschuppen̂ und L vorhandenen
Ueberwegung und Ersetzung derselben durch eine einfache
Fußgänger-Ueberführung für den Verkehr des Publikums
mit der Kasse möglich. Durch den Fortfall der jetzt ständig
bewachten Ueberwegung wird übrigens ein Mann erspart
werden. Außerdem ist eine neue Ümladebühne von 8Sw
Länge mit besonderem Umladegleis östlich vom Güter¬
schuppenL vorgesehen, und ferner sollen die überdachten
Ladebühnen vor den beiden Güterschuppen, soweit es
möglich ist, verlängert werden. Umladebühnen und-Gleise
erfahren dadurch eine namhafte Erweiterung, die voraus¬
sichtlich den Bedürfnissen des Umladedienstes eine Reihe
von Jahren genügen wird.

Außer der Erweiterung der Umladebühnen und-Gleise
haben sich in den letzten Jahren auf dem Güterbahnhos
Oldenburg die folgenden Bedürfnisse herausgestellh die
befriedigt werden müssen:

a. Die Freiladegleise sind zu beschränkt und für deu
gewachsenen Verkehr zum Theil unzweckmäßig und unüber¬
sichtlich belegen. Tatsächlich haben im Herbst 1898 bei
den vorhandenen Ladegleisen an einzelnen Tagen nicht
sämmtliche Wagen gestellt werden können. Mit Rücksicht
auf den fortgesetzt steigenden Verkehr muß auf Abhülfe
Bedacht genommen werden. Das beste Ladegleis(Nr. 31
des alten Planes) wird durch die vorerwähnte Bühnen¬
erweiterung verkürzt. Die Gleise 34 und 35 können gleich¬
zeitig nur mit erheblichen Schwierigkeiten benutzt werden,
weil die Straße zwischen den Gleisen so schmal ist, daß
der Fuhrwerksverkehr stockt. Gleis 36 ist kaum verwend¬
bar, weil es das Zufuhrgleis zum Hasen und zum Lade¬
gleis 36 a bildet. Das nördlich vom Schuppenö be-
legene Gleis 29 ist ebenfalls als LadegleiK schlecht ver¬
wendbar, weil es gleichzeitig Zufuhrgleis für Anschlußgleise
und für den Zollschuppen ist. Als sonstige Ladegleise
bleiben, abgesehen von den Schuppengleisen, nur übrig:

Gleis 33: für 17 Wagen,
37: 15

Nach dem neuen Projekt sollen die Ladestraßen der¬
art verbreitert und zwischen die Freiladegleise gelegt sowie
mit einander verbunden werden, daß an beiden Seiten ver¬
laden werden kann, ohne daß der Wagenverkehrm der
Straßenmitte behindert wird, und daß auch im Uebngen
die An- und Abfuhr der Lastfuhrwerke thunlichst er-
leichtert wird. ^,

b. Die Rampenverhältnisse haben wiederholt Anlass
zu Klagen des Publikums und der Dienststellen gegeben-
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l

Zur Zeit sind zwei Kopframpen vorhanden. Von diesen
ist die in der Nähe des Personenbahnhofs belegene für
die Benutzung mit schweren Lasten unbequem, weil die
aus- oder einzuladenden Fuhrwerke auf der Rampe ge¬
dreht werden müssen. Die große Rampe dagegen ist bei
starkem Verkehr, namentlich an Markttagen, unzureichend,
da es nicht möglich ist, bereits abgefertigte Ladungen aus
dem Rampengleis herauszuziehen, ohne die übrige Ver¬
ladung oder Entladung zu stören. Zunächst soll daher
auf der Südseite ein weiteres Gleis zwischengelegt werden,
das durch Weichen sowohl mit dem vorhandenen Rampen¬
gleis wie mit dem südlichen Nachbargleis zu verbinden
und an seinem westlichen Ende auf eine Länge von 30 ru
noch als Rampengleis auszubilden ist. Außerdem wird
beabsichtigt, das auf der Nordseite der großen Rampe
liegende Gleis ebenfalls auf eine Länge von 30 irr für
Seitenverladung einzurichten und es an seinem Ende mit
einem Kopf zu versehen, sowie zwischen das nördliche Rampen¬
gleis und das Freiladegleis südöstlich vom Schuppen6
ein besonderes Zufuhrgleis einzuschalten, das eines-
theils die Bedienung des wichtigen Freiladegleises süd¬
lich vom Güterschuppen̂ ermöglichen soll, ohne das
erstgenannte Freiladegleis zu stören, und anderentheils für
die Bedienung des nördlichen Rampengleises von Wichtig¬
keit ist. Sollte das Bedürfniß nach abermaliger Erwei¬
terung der Rampen eintreten, so kann diese später dadurch
erfolgen, daß man das vorgenannte nördliche Rampen-
glers weiter für Seitenverladung einrichtet.

e. Die Verwiegung der Wagen macht bei den vor¬
handenen Gleisverhältnissen erhebliche Schwierigkeiten^weil
die Wagen nicht hintereinander aufgestellt werden können
und deshalb stets umständliche Rangirbewegungen vorzu-
uehmen sind. Es soll deshalb das Waagegleis mit der
vor den östlichen Wagenaufstellungsgleisen liegenden
Wchenstraße verbunden und rückwärts bis zu der südlich

Wasserthurm liegenden Wagendrehscheibe verlängert
werden, so daß zum Aufstellen der zu wiegenden Wagen
eine Gleislänge von 260 irr gewonnen wird. Mit dieser
Gleisverlängerung wird gleichzeitig ein zweiter Zugang
Mdem Platze von Köster und Thien, sowie zu dem Zoll¬
güterschuppen gewonnen und dadurch die Ausnutzung der
mr. Gleise als Freiladegleise ermöglicht werden.

ü. Auf dem Güterbahnhof befindet sich zur Zeit ein
oster Krahn, der zu seiner Bedienung4 bis 5 Mann er¬
fordert und abgängig ist. Der Krahn wird deshalb ungern
und nur in Fällen dringendster Noth benutzt. Als Ersatz
ist am westlichen Theil des neuen Waagegleises in der Nähe
"er kleinen Rampe ein Portalkrahn vorgesehen, der leichter
zu bedienen ist und jedenfalls stark benutzt werden wird.

6. Auf dem Güterbahnhof kann die Nachfrage nach
Mtzen zum Bau von Lagerschuppen nicht mehr befriedigt
«erden. Durch die Verlängerung des längs der Schuppen
Agenden Gleises nach Osten hin werden mehrere neue
orthvolle Lagerplätze gewonnen.
„l. Im Uebrigen sind noch einige unbedeutende Gleis-

oranderungen vorgesehen, die sich zum Theil aus dem
gehenden ergeben, zum Theil an sich auch nicht un-
Wige Verbesserungen darstellen. U. a. ist zu erreichen
Esiucht, die Hauptweichen so zu gruppiren, daß die Rangir¬

bewegungen nach den einzelnen Gleisen des Güterbahnhofs
das Osnabrücker Ausfahrtgleis weniger als bisher in
Anspruch nehmen. Außerdem sind die Gleise der Vieh¬
wagenwäsche geändert, so daß die Bedienung bedeutend
erleichtert wird, und hat sich endlich zur Aufstellung leerer
Wagen ein bequem gelegenes Stumpfgleis noch ge¬
winnen lassen.

Zu 2. Herstellung des zweiten Gleises von
Drielake bis Hude 600000 davon hier als
I. Rate 150 000

'schon zu Nr. 9 der Nebenanlage zur Anlage 28
vom 22. Februar 1899 für die Tagung des letzten außer¬
ordentlichen Landtages ist der Dringlichkeit des Ausbaues
des zweiten Gleises auch auf der Strecke Olden¬
burg-Hude  Erwähnung geschehen und ausgeführt worden,
daß diese Ergänzung unter sonst gleichen Umständen dring¬
licher, als das noch in der Ausführung begriffene zweite
Gleis auf der Strecke Delmenhorst -Huchtingen  sei,
dessen Ausbau dem der ersteren Strecke nur aus dem
Grunde vorzugehen habe, weil der Ausbau schon vorbereitet
sei, und weil man ferner in Berücksichtigung der einfacheren
Verhältnisse der Strecke Delmenhorst-Huchtingen zu einer
größeren Leistungsfähigkeit der ganzen Strecke Olden¬
burg - Bremen  schneller gelangen werde, als wenn in
anderer Reihenfolge vorgegangen werden sollte.

Auf der Strecke Oldenburg-Hude verkehren in 17^
Stunden täglich regelmäßig.18 Personen- und8 Güterzüge,
denen nicht selten täglich noch6 Bedarfszüge bezw. Leer¬
fahrten hinzutreten. Die Dichtigkeit des Zugverkehrs auf
dieser Strecke beträgt daher regelmäßig  täglich 26 Züge
in 17iZ Stunden — 1,50 ü Stunde und bei ge¬
steigertem Verkehr  32 Züge in 17iZ Stunden —
1,86 ä, Stunde, sie steigt  in der Zeit zwischen2 und 3
Uhr Nachmittags auf 5 Züge in "Z Stunden — 6,66
a, Stunde.

Die Zugdichtigkeit auf der Strecke Oldenburg-Hude
im regelmäßigen Verkehr ist danach genau so groß, wie
auf der Strecke Langwedel- Wunstorf(36 :24 — 1,50)
und um 0,25 größer, als die der Strecke Bremen-Sagehorn
(30 :24 — 1,25), die beide seit Jahren zweigleisig sind, und
zwar zu einer Zeit schon zweigleisig betrieben wurden, als
die Anzahl der Züge beider Strecken noch erheblich geringer
war, als sie es heute auf der Strecke Oldenburg-Hude ist.
Daß solche Verhältnisse dieser Strecke-auf längere Dauer
hinaus unhaltbar sind, wird keines weiteren Beweises be¬
dürfen, wie denn der Landtag auch die früher durch die
Staatsregierung zur Vorlage über den Ausbau des zweiten
Gleises der Strecke Hude-Delmenhorst  mitgetheilten
gleichartigen Vergleichswerthe für ausreichend erachtete,
um dieser Vorlage seine Zustimmung zu ertheilen. Zweifel¬
haft dürfte nur sein, ob der Zeitpunkt wirklich schon ge¬
kommen ist, den in Rede stehenden Aufwand für eine
solche, fast gänzlich unproduktive Ergänzung schon jetzt zu
übernehmen, oder ob er sich hinausschieben lassen wird.
Die Staatsregierung ist nach Erwägung aller Umstände
zu der Ueberzeugung gelangt, daß mit der Arbeit jeden¬
falls noch in der kommenden Finanzperiode wird begonnen
werden müssen, daß indessen die in der Ausführung be¬
griffene Erhöhung der Leistungsfähigkeit der ganzen

2*
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Strecke  Oldenburg - Bremen  durch den Hinzutritt der
Zweigleisigkeit auf der Strecke Delmenhorst - Huchtingen,
durch die Anlegung dritter Gleise in Wüsting und Huch¬
tingen , sowie durch die Verlängerung der Kreuzungsgleise
der Stationen überall auf 600 m es als wohl möglich
erscheinen läßt , den Beginn der bezüglichen Arbeiten bis
in das letzte Jahr der kommenden Finanzperiode zu ver¬
schieben . Die genannten Maßnahmen werden unzweifelhaft
eine freiere Disposition bei der Konstruktion der Fahr¬
pläne ermöglichen , als es bisher der Fall war , und eine
bessere Ausnutzung der Güterzüge gestatten , ohne daß eine
zu erwartende Verkehrssteigerung im Güterverkehr in den
ersten Jahren zu einer Vermehrung der Züge und Ver¬
größerung der Zugdichtigkeit auf der Strecke Oldenburg-
Hude zu führen braucht.

Danach muß allerdings damit begonnen werden , dem
bestehenden Zustande ein Ende zu machen , da die Strecke
einen größeren Zugverkehr , insbesondere in der vorgenannten
Zeit der Zugdichtigkeit von 6,66 nicht wird aufnehmen
können . Es wäre nicht zu rechtfertigen , die Verhältnisse
in dieser Beziehung noch weiter sich entwickeln zu lassen
und den weiteren Verkehrssteigerungen mit der Erhöhung
der Leistungsfähigkeit der Strecke erst zu folgen,  viel¬
mehr ist es erforderlich , auf solche Steigerungen rechtzeitig
sich zu rüsten und die genannte Ergänzung auszusühren,
bevor die elfteren cintreten werden.

Das Projekt ist auf die Ausdehnung der Zweigleisigkeit
der Bremer Strecke vorerst von Hude bis Drielake anstatt
bis auf den Bahnhof Oldenburg selbst eingeschränkt worden;
selbstredend ist es indessen nicht die Absicht , den letztere»
und die zwischen ihm und Drielake gelegene , ebenfalls ein¬
gleisige Huntebrücke auf längere Zeit hinaus aus der
Zweigleisigkeit auszuschließen . Die Einschränkung erfolgt
vielmehr einerseits , weil zu hoffen ist , daß der mit der
Einführung des zweiten Gleises in die Centralstation
Oldenburg verbundene erhebliche Aufwand in Berücksich¬
tigung des Umstandes noch sich vermeiden lassen wird,
daß künftig auf weitere 15 km Länge , und zwar in der
Nachbarschaft des genannten Centralbahnhofes selbst , die
4 Kreuzungsstationen Hude , Reiherholz , Wüsting und
Neuenwege im Fahrplan als solche wenig oder gar nicht
mehr beachtet zu werden brauchen , andererseits aus dem
Grunde , weil die Entschließung über die Gestaltung der
zweigleisigen Einführung der Bremer Strecke in den
Bahnhof Oldenburg von der Gestaltung noch anderer
Verhältnisse abhängig sein wird , die bislang Wohl erwogen
worden ist , über welche aber ein endgültiges Projekt noch
nicht hat aufgestellt werden können . Es gehören dahin
die Untertunnelung der Personengeleise in Oldenburg , eine
vielleicht veränderte Führung der Personenzüge der Broker
Strecke über den genannten Bahnhof , sowie möglicher¬
weise eine , wenn auch hoffentlich nur geringfügige Ver¬
schiebung der beiden , östlich desselben gelegenen Eisenbahn¬
brücken über die Hunte in dem nicht mehr fernen Fall des
Eintrittes der Nothwendigkeit , den Ueberbau dieser Brücken
durch stärkere Konstruktionen ersetzen zu müssen.

Ueber das Projekt selbst und die geplante Ausführung
ist Folgendes zu bemerken:

Auf der Strecke von Bahnhof Oldenburg bis km

11,37 liegt die Bahn durchschnittlich horizontal ; die Ab¬
weichungen von der Höhenlage - j- 4,00 IM . des Bahn'-
hofs Oldenburg betragen höchsten 1 m . Bei Kw 1137
kurz vor dem Reiherholz , beginnt eine fast 3 Km la'nae
Steigung 1 : 300,  an deren Ende die Bahn im Reiher¬
holz den höchsten Punkt - j- 14,72 IM erreicht ; es folgt
eine kurze Horizontale von 174 m , an die ein 1326 w
langes Gefälle 1 :300  anschließt . Der tiefste Punkt
-s - 10,30 UH . wird bei dem Uebergang über den
Huder Mühlenbach , Kur 15,8 , erreicht . Von hier aus
steigt dann die Bahn wieder auf 425 m 1 : 250 und
erreicht bei km 16,325 die Höhe des Bahnhofes Hude
-j - 12,00 IM . Auf der Strecke von 11,37 bis 15,8
liegt also eine verlorene Steigung von 14,72 —lg,Zy
— 4,42 m mit ziemlich ungünstigen Rampenverhält¬
nissen . Wenn irgend möglich , müssen diese ungünstigen
Gradientenverhältnisse , die für den Betrieb dieser stärkst
belasteten Strecke störend sind , beim Ausbau des II . Gleises
beseitigt werden . Bekanntlich ist diesem Projekte seit Jahren
auch schon insofern vorgearbeitet worden , als Sand - und
andere Bodenmengen , die bei Ergänzungsbauten (namentlich
auf Bahnhof Oldenburg ) für Schüttungen erforderlich waren,
dem großen Einschnitt im Reiherholz entnommen worden
sind . Die zu lösenden Abtragsmengen in dem genannt«
Einschnitt sind auf diese Weise bereits soweit verarbeitet,
daß die noch zu beseitigenden Massen nach dem vorliegenden
Projekte und der gewählten Masseudisposition für die
Schüttung des II . Gleises und die Durchführung einer
gründlichen Gradientenverbesserung ausreichen , ohne daß es
voraussichtlich nothwendig werden wird , Massen auszusetzm.

Die Gradiente soll in der Weise verbessert werden, daß
die Bahn von km 10,50 bis km 14,030 also auf 3530 in
1 : 500  steigt , und daß daran sich eine ununterbrochene
Horizontale bis zum Bahnhof Hude anschließt ; die verlorene
Steigung und die beiden Wegeübergänge in Schienenhöhe
im Reiherholz werden damit beseitigt und die Steigungs¬
verhältnisse werden günstigere . Da nach früheren Erfahrungen
anzunehmen ist , daß der im Reiherholz zu gewinnende Boden
treibt , sollen die damit zu schüttenden Dämme zweifüßige
Böschungen erhalten.

Wenn die Bahnachse wie in dem Projekte vorgesehen,
mit Rücksicht auf die bereits vorhandenen Ausschachtungen
verschoben wird , sind im ganzen etwa 71300 obm Abtrags¬
massen zu lösen , die rund 75000 obm lose Massen ergeben
werden . Diesen stehen 64900 obm für Aufträge erforder¬
liche Mengen gegenüber , so daß rund 10000 obm Boden
verfügbar bleiben . Dabei ist aber nicht berücksichtigt, daß
die Bahn von Oldenburg bis zum Fuße des Reiherholzes
durchweg auf moorigen : Untergrund liegt . Obgleich diese
Moorflächen seit Erbauung der Bahn entwässert und infolge¬
dessen ziemlich tragfähig geworden sind , wird man doch damit
rechnen müssen , daß wenigstens ein Theil der frischen
Schüttungen im Moor versacken wird . Ob dafür die 10000
obm ausreichen werden , steht dahin , die ungünstigste An¬
nahme wäre die , daß die frischen Schüttungen das darunter
liegende Moor vollständig verdrängen werden . Sollte dieser
Fall , der aber kaum zu erwarten steht und 47800  obw
Auftragsboden mehr erfordern würde , eintreten , so könnten die
fehlenden Massen in der Weise beschafft werden , daß man



13 Anlage 43.

auf der Strecke 10,5 bis 12,7 die alte Gradiente beibehält
N:<x> und 1 : 300 ) und erst von Lni 12,7 an die neue
Steigung 1 : 500 beginnen läßt . Es würden dadurch rund
zggOO odm Boden frei und der Rest von 11800 evra
könnte durch Seitenentnahme im Reiherholz gewonnen werden,
wo sich bequem Gelegenheit hierzu bieten wird . Bei Ver¬
anschlagung der Erdarbeiten ist dieser ungünstigste Fall vor¬
ausgesetzt worden.

An Kunstbauten werden erforderlich 2 Ueberführungen
für die im Reiherholz jetzt in Schienenhöhe überführten
beiden Wege , so daß die Bedienung der letzteren fortan
in Wegfall kommen wird , sowie die Unterführung der Reh-
bäke mittelst Düker . Im Uebrigen handelt es sich nur
um die für das II . Gleis erforderliche Verlängerung der
vorhandenen Bauwerke.

Da das II . Gleis erst östlich vom Langenweg be¬
ginnen soll und Aenderungen auf dem Bahnhof Olden¬
burg nicht in Frage kommen , müssen nur die Signalan¬
lagen östlich der beiden Huntebrücken mit Rücksicht darauf
vervollständigt werden , daß die Möglichkeit gewahrt bleibt,
nötigenfalls die Züge der Bremer Strecke mit über die
südliche, oder die der Osnabrücker Strecke mit über die
nördliche Brücke leiten zu können . Sollte das Bedürfniß
sich ergeben, die vvrgedachten weitgehenden Aenderungen
in und vor Oldenburg direkt an die hier beantragte Aus¬
führung anzuschließen , so wird diese Signalanlage mög¬
licherweise auch sich ändern , alsdann aber rechtzeitig Vor¬
sorge getroffen werden , daß an Stelle der elfteren von
vornherein eine Signaleinrichtung gesetzt werde , die dem
erweiterten Projekte sich anschließt.

Die Kreuzungsstationen Neuenwege und Reiherholz
werden als solche aufgehoben ; die Frage , ob an Stelle
der letzteren eine einfache Holzverladestelle einzurichten sein
wird, ist noch unentschieden . Auf Bahnhof Wüsting wird
zelegentlich der Einführung des II . Gleises eine Erweiterung
des Ladegleises und der Ladestraße vorgcnommen werden;
die Einführung in den Bahnhof Hude ergiebt sich von selbst.

Die Gesammtkosten für das II . Gleis Drielake -Hude
sind zu 600000 ^ veranschlagt , von denen eine erste
Rote von 150000 für das Jahr 1902 in der An¬
nahme eingestellt ist , daß der Restbetrag für das erste
Ähr der darauf folgenden Finanzperiode zur Verfügung
gestellt werde . Erspart werden dagegen die Kosten der
Bedienung der beiden schon vorerwähnten Wegeübergänge
im Reiherholz mit jährlich 288

Die genannte I . Rate von 150 000 reicht aus,
die Erdarbeiten und die Wegeüberführungen in Reiher¬
holz fertigzustellen , so daß die Inbetriebnahme des II . Gleises
für Ende 1903 in Aussicht genommen werden kann.

Zu 3. Umbau der Huchtinger Fluthbrücke
und der Brücke über die Ochtum . 320000
davon die II . Rate mit 270 000

Nachdem der letzte außerordentliche Landtag die Mittel
<50000 ^ l) für die Gründungs - und Maurerarbeiten zum
llmbau der genannten beiden Fluthbrücken bewilligt hat,
und diese Arbeiten voraussichtlich im Frühjahr 1600 voll¬
endet sein werden , wird der eigentliche Umbau dieser Brücken
nch zweckmäßig daran anschlrcßen müssen , cincStheils , um
den Bau des II . Gleises von Huchtingen nach Bremen-

Neustadt weiter vorzubereiten , anderutheils und namentlich
aber , um dre den heutigen Anforderungen nicht mehr voll
entsprechenden eingleisigen eisernen Brücken aus dieser
Hauptstrecke zu entfernen.

Die Anordnung der neuen Ueberbauten wird so ge¬
wählt werden , daß der Ueberbau für die Brücke im II.
Gleise neben dem jetzigen Betriebsgleis fertig ausgestellt,
alsdann der Betrieb ohne provisorische Brücke direkt über die
neue Brücke geleitet , die alte Brücke abgebrochen und da¬
nach die 2 . neue Brücke ausgestellt werden kann.

Ein wesentlicher Antheil der im Ganzen erforderlichen
Mittel entfällt auf die eisernen Ueberbauten ; mit Rück¬
sicht auf die außerordentlich hohen Eisenpreise und die
Inanspruchnahme der Eisenindustrie sind die Ueberbauten
mit dem verhältnißmäßig hohen Einheitspreis von 360 ^
f. d. Tonne eingesetzt worden , für den sie aber voraus¬
sichtlich auch dann unterzubringen sein werden , wenn
diese Verhältnisse noch länger andauern sollten.

Zu 4 . Landankauf für Gleiserweiterungen
in Delmenhorst,  40000

Obgleich in den letzten Jahren für Erweiterung des
Bahnhofs Delmenhorst erhebliche Mittel aufgewandt worden
sind , muß doch schon jetzt mit der Möglichkeit gerechnet werden,
daß neue umfangreiche Erweiterungen in absehbarer Zeit sich
als nothwendig Herausstellen werden . — Die Stadt hat als
Fabrikstadt einen ungeahnten Aufschwung genommen , und es
ist nicht anzunehmen , daß in den kommenden Jahren ein
Stillstand oder gar ein Rückschritt in den Delmenhorst
eigenthümlichen Haupt - Industriezweigen eintreten wird.
Dazu kommt , daß mit Eröffnung der Neubaustrecke Lohne-
Hesepe in der Güterbewegung von und nach dem Süden
manche Aenderungen eintreten werden , die für Delmenhorst
einen vielleicht nicht unbedeutenden Verkehrszuwachs zur
Folge haben dürfte . Da die vorhandenen Bahnhofsanlagen
für einen erheblichen Verkchrszuwachs aber nicht ausrcichen,
ist es angezeigt , für solche Erweiterungen schon jetzt den
Grund und Boden der Eisenbahn zu sichern . Die näheren
Mittheilungen über das Projekt dürfen mündlicher Ver¬
handlung Vorbehalten werden.

Zu 5 . Erweiterung des Bahnhofs Jever
(ausschließlich Grunderwerb)  135000 -/L.

Auf dem Bahnhof Jever macht sich schon längere Zeit,
wie bereits zu Nr . 15 der Anlage Nr . 28 für den letzten
außerordentlichen Landtag ausgeführt worden ist , das drin¬
gende Bedürfniß nach einer umfassenden Erweiterung der
Bahnhofsanlagen geltend . Namentlich unzureichend sind : die
Anlagen für den Freiladeverkehr , die Lokomotivschuppen , die
Wasserstation , die Anzahl der Dienstwohnungen , die Entwässe¬
rung und mehrere andere Anlagen , wie Beleuchtung , Bahnsteig-
Pflasterung u . a . Ständig sind die Klagen über die
Belästigung des Straßenverkehrs auf dem Chaussceübergang
nach Cleverns , die mit den unzureichenden Anlagen für
den Freiladeverkchr im Zusammenhang steht . Der letzte
außerordentliche Landtag hat denn auch in Erwägung derNoth-
wendigkeit der Vornahme umfassender Veränderungen in Jever,
aufdasdamals zu 180000 ^ veranschlagte Projekt dem An¬
träge der Staatsrcgierung entsprechend eine erste Rate von
20 000 ^ für den erforderlichen Grunderwcrb bewilligt.
Dieses Erweiterungsprojekt ist inzwischen einer neuen
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Prüfung unterzogen und in einigen unwesentlichen Punkten
noch abgeändert worden; zugleich sind aber einige der be¬
absichtigten Ergänzungsbauten, die noch sich verschieben
lassen, zurückgestellt worden, so daß der Aufwand für die
nächste Finanzperiode um etwa 25000 ^ sich ermäßigen wird.

Dieses eingeschränkte Projekt umfaßt: u) eine neue
7 m breite und 155 m lange Ladestraße mit beiderseitigen
Ladegleisen, 5) die Erweiterung des Lokomotiv-Schnppens
um 2 große bezw. 4 kleine Stände, o) einen neuen Wasser¬
thurm von 50 obm Inhalt mit allem Zubehör an Pumpe,
Leitungen, Krähnen und einer größeren Cysterne, ä) ein
Doppelwohnhaus mit Nebengebäude, s) ein 235 in langes
Ausziehgleis und 1) eine Reihe kleinerer Erweiterungen
und Verbesserungen, wie z. B. eine kleine Umladebühne,
die Wasserversorgung der großen Viehrampe, bessere Ent¬
wässerung, Bahnsteigpflasterung, Verbesserung des Abortes
u. s. w. Ueber die Wasserbeschaffung ist ein Abkommen
mit der Molkerei in Jever getroffen, wonach diese bis zu
einem Tagesquantum von 50 odw Wasser und den zum
Hochpumpen erforderlichen Wasserdampf gegen eine Ent¬
schädigung von 9 ^ für das odm Wasser liefern wird.

Die neue Ladestraße nebst Gleisen liegt südöstlich vom
Empfangsgebäude; nach deren Fertigstellung wird sich ein
großer Theil des Freiladeverkehrs hierher ziehen, so daß
die bisherigen Rangirbewegungen über den Cleverns'schen
Uebergang zum großen Theil aufhören werden.

Die für die Erweiterung erforderlichen Grundstücke
konnten sämmtlich freihändig angekauft werden, die be¬
willigten Mittel reichten sogar aus, erheblich mehr Land
anzukaufen und außerdem noch etwa 4000 zu ersparen.

Zu 6. Herstellung einer Verbindung des
nördlichen Endes des Bahnhofs Brake mit dem
Pier . 260 000 ^ .

Bereits bei den Verhandlungen des letzten ordent¬
lichen Landtages über die Erweiterung der Broker Pier¬
anlagen ist auf die großen Schwierigkeiten aufmerksam gemacht
worden, die aus dem Umstande erwachsen können, daß
die einzige Gleisverbindung von Bahnhof Brake nach
den Pieranlagen über die keineswegs sehr kräftige Dreh¬
brücke über den Hafenkanal führt. Zu der Gefahr einer
zeitweiligen Sperrun-g, die mit diesem Umstande verbunden
ist, oder gar einer Leistungsversagung der Brücke kommen
die Schwierigkeiten, die es macht, auf diesem einzigen Gleis
die leeren Wagen auf den Pier zu bringen und die bela¬
denen Wagen abzuholen. Die dadurch nothwendig werden¬
den Rangirbewegungen stören oft das Löschgeschäft aus
dem Pier derart, daß ganze Arbeiterkolonnen stundenlang
feiern müssen, und daß dadurch das Löschen der Dampfer
in der vorgeschriebenen Liegezeit in Frage gestellt werden
kann. Muß die Drehbrücke zum Durchlässen von Schiffen
geöffnet werden, so können auch hieraus sehr unliebsame
Verzögerungen und Stockungen erwachsen, wie ferner auch
der Umstand, daß das fragliche Zufuhrgleis das Freihafen¬
gebiet durchschneidet, weitere Schwierigkeiten, die mit der
zollamtlichen Behandlung zusammenhängen, mit sich bringt.

Mit Recht wird daher von Seiten der Broker Handels¬
kreise auf baldige Abhilfe gedrängt, da andernfalls zu be¬
fürchten steht, daß die geschilderten Uebelstände die Vvr-
theile überwiegen, welche die Dampfer aus der Benutzung

der Braker Pieranlagen ziehen, und daß der Schiffsverkehr
namentlich der Getreideverkehr, zu Gunsten nicht oldenbm-
gischer Häfen von Brake wieder abgelenkt wird. Die Ab¬
hülfe der Mißstände durch Gestellung einer besonderen
Rangirmaschine für die Zeit stärkeren Schiffsverkehres und
durch Erleichterungen bei der Durchführung durch das
Freihafengebiet hat wohl zeitweilig einigen Wandel geschaf¬
fen, genügt aber nicht mehr, nachdem inzwischen die Er¬
weiterung der Pieranlagen mit den dahinter gelegenen
Schuppen und Speichern dem Verkehr übergeben worden
sind, und daher der Wagenverkehr am Pier immer größer
geworden ist. Die folgende Nachweisung ergiebt die Stei-
gerung der Wagenbewegung zwischen Bahnhof und Pier
seit Januar 1898:

1898 Januar . . . . 104 Wagen
„ Februar . . . . 468

März. 611
„ April. 313

Mai. 502
Juni. 482

„ Juli. 691
„ August. 518
„ September . . . 784

Oktober . . . . 1222
November. . . . 225

„ Dezember. . . . 1328
7248 Wagen

1899 Januar . . . . 771 Wagen
„ Februar . . . . 825
„ März. 631

April. 833
Mai. 615
Juni. 1204
Juli. 674

„ August. 801
" September . . . 932 ->

7286 Wagen
Berücksichtigt mau, daß auf jeden beladenen Wagen

ein leerer zu nehmen ist, so ergiebt sich daraus ein Tages¬
durchschnitt im Jahre 1898 von 40 Wagen, im Jahre 1899
von 54 Wagen.

Diese Durchschnittszahlen werden aber an Tagen, an
denen mehrere Schiffe löschen, noch ganz erheblich über¬
schritten.

Abhilfe ist daher dringend nothwendig und kann nur
durch eine zweite Gleisverbindung zwischen Bahnhof und
Pier geschaffen werden; sie ist ein nothwendiges Zubehör
der erweiterten Pieranlagen, durch die die Leistungsfähigkeit
dieser erst sicher gestellt wird.

Wie die Verhältnisse liegen, kann es sich nur um ein
neues nördliches  Verbindungsgleis handeln, das aus
einem der nördlichen Aufstellungsgleise des Bahnhofs ab¬
zweigt, das Braker Sieltief überschreitet, dann in scharfer
Kurve dem Klippkanner Sieltief sich nähert, um in der
Nähe des Hauptdeiches mit einer zweiten scharfen Kurve
sich wieder südwärts zu wenden und nach nochmaliger
Ueberbrückung des Braker Sieltiefs an das Nordende des
Pieres anzuschließen. Um eine Ueberbrückung des Klipp-
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Himer Sieltiefs zu vermeiden, ist dieses auf eine Strecke
von etwa 200 m zu verlegen. Leider sind die zu durch-
jchncidenden Ländereien sehr werthvoll und zum Theil be¬
baut, so daß für den Grunderwerb bedeutende Aufwen¬
dungen gemacht werden muffen. Außerdem werden die
Brücken und der Anschluß an den Pier die Anlage sehr
verthcuern. Die Linie für das neue Gleis ist indessen
unter möglichster Einschränkung der Kosten für den Grund-
ewerb gewählt worden und diese werden übernommen werden
müssen, wenn anders der im Wachsen begriffene Verkehr
dm Broker Anlagen und damit auch den Oldenburgischen
Eisenbahnen erhalten werden soll.

Zu 7. Herstellung eine sLokomotiv schupp ens
mit Drehscheibe und Verlängerung der Umlade¬
bühnen auf Bahnhof Quakenbrück.  85000

Bereits seit längerer Zeit macht sich in Quakenbrück
das Bedürfniß nach einem umfassenden Umbau der
dortigen Bahnhofsanlagen bemerkbar . Das Empfangs-
gcbäude selbst ist nur eine recht provisorische Anlage,
die sich in keinem besonders guten baulichen Zustande mehr
befindet. Der oldenburgische Lokomotivschuppen ist zu klein
und baufällig , die Umladebühnen sind unzureichend und die
Gleisanlagen erweiterungsbedürftig . Aus diesen und anderen
Gründen ist bereits früher ein Umbauprojekt für den Bahn¬
hof Ouakenbrück aufgestellt worden , es wurde indessen bisher
noch zurückgelegt und zwar im wesentliche !: aus dem Grunde,
weil die für die Umgestaltung des Bahnhofes maßgebend
werdenden Gesichtspunkte mit ausreichender Sicherheit noch
nicht sich übersehen ließen . Die Verhältnisse liegen zwar
im Allgemeinen auch gegenwärtig nicht anders , aber die
Herstellung eines neuen Lokomotivschuppens mit einer neuen
Drehscheibe und anderen Nebenanlagen , sowie die Ver¬
längerung der Umladebühnen in Quakenbrück lassen sich in
dieFinanzperiode 1903/05 nicht hinausschiebcn . Die letztere
im bei der für später geplanten Verlegung des Empfangs-
gebäiides an die Stadtseite nur ein Provisorium werden,
ßr die elftere , großen Kostenaufwand erforderliche Anlage
vird es darauf ankommen , dafür von vorn herein einen
Platz auszusuchen , der unter allen Umständen in den Rahmen
jedtvelchen Umbauprojektes des Bahnhofs Hineinpassen wird,
dm auch immer dieses Projekt sich gestalten würde . Es
mag dazu erwähnt werden , daß die Erweiterung des vor¬
handenen Preußischen Lokomotivschuppens auch für den
Oldenburgischen Dienst u . a . aus dem Grunde nicht sich
Mpfiehlt, weil die zugehörende Drehscheibe für schwere
Oldenburgische Maschinen als zu kurz und zu schwach sich

Der für einen neuen Schuppen geeignete Platz ist der
. ich der Bahn zwischen der Menslager Chaussee und

dff Haase. Bei der so geplanten Anlage kann allerdings
E Oldenburger Viehrampe in bisheriger Lage nicht erhalten
Eiben , indessen bleibt vorläufig die Preußische Rampe zur
«fügung und wird nöthigenfalls später auch anderweitiger

^asür geschaffen werden können.
Die Verlegung des Lokomotivschuppens an den ge-

Ennten Ort bedingt die Vermehrung der die Menslager
Haussee kreuzenden Gleise um ein neues Gleis , und ist

8kgen düsen Theil des Projekts Einsprache erhoben worden.
O» Yt indessen anzunehmen , daß dieser aufgehoben oder be¬

seitigt werden dürfte , da der Uebergang mit der unzweifelhaft
später erfolgenden Verlegung des Empfangsgebäudes an die
Stadtseite an Bedeutung erheblich verlieren wird.

Zu 9 . Kosten für Vorarbeiten zum weiteren
Ausbau des  oldenburgischen Bahnnetzes . 22000 ^L.

Mit Schreiben vom 4 . April 1899 übergab der geehrte
Landtag der Staatsregierung eine Reihe von Petitionen
über den weiteren Ausbau des Oldenburgischen Eisenbahn¬
netzes als Material für eine zu erwartende Vorlage . Er
knüpfte daran u . a . die Bemerkung , „daß die angestrebte
Bahnverbindung von Nordenham nach Varel und Westerstede
als Staatsbahn gedacht , und daß die Strecke von Varel

nach Westerstede nicht über Bramloge sondern als Fort¬
setzung der Bahn Varel -Grabstede betrachtet werde . " Mit
gleichem Schreiben richtete der Landtag an die Staats¬
regierung das Ersuchen , „ falls dem nächsten ordentlichen
Landtage eine Vorlage , betreffend die Bewilligung von
Mitteln zur Ausführung von Vorarbeiten für den Ausbau
weiterer Eisenbahnen im Herzogthum gemacht werden sollte,

in diese Vorlage die Vorarbeiten für eine normalspurige
Bahn von Nordenham nach Eckwarderhörne einbeziehen zu
wollen , es sei denn , daß die gegenwärtig schwebenden Ver¬

handlungen über den Bau und Betrieb der genannten Bahn
durch eine Privatgesellschaft bis zum Zusammentritt des
nächsten ordentlichen Landtags in dem Sinne zum Abschluß
gebracht seien , daß der Bau und Betrieb der Bahn Nordenham-
Eckwarderhörne durch die genannte Gesellschaft gesichert sei. "

Im Landtagsabschiede vom 10 . Mai 1899 wurde die Er¬
wägung vorgenannten Ersuchens zugesichert.

Nach inzwischen erfolgter Prüfung der Angelegenheit
muß die Staatsregierung bei ihrem auch im letzten außer¬
ordentlichen Landtage bekundeten Standpunkt beharren , daß
eine vollspurige Staats -Eisenbahn von Nordenham nach
Eckwarderhörne nicht in Aussicht zu nehmen , und daß daher

auch von der Vornahme von Vorarbeiten für diese Linie
von Seiten des Staates abzusehen ist . Dagegen beabsichtigt
die Staatsregierung , während der nächsten Finanzperiode
Vorarbeiten für folgende Eisenbahnlinien und zwar auch
für die darunter angegebenen Varianten zur Ausführung zu
bringen:

a) für eine vollspurige Nebenbahn von Varel nach

Nordenham (32 lern) und von Varel nach Rodenkirchen
(22 lem),

ist für desgl . von Löningen bis an die Landesgrenze
(8 kein) in der Richtung auf Haselünne,

o) für eine vollspurige und für eine schmalspurige Neben¬
bahn von Essen nach Friesoythe (36 Lm ) und von Cloppen¬
burg nach Friesoythe (24 ün >), sowie von Friesoythe bis zur
Oldenburg -Leerer Bahn (20 üin ) in direkter Richtung nach
Westerstede -Grabstede und desgl . (21 üw ) über Edewecht,

ä ) für eine vollspurige Nebenbahn von der Oldenburg-
Leerer Bahn nach Westerstede -Grabstede (21 lein) aus der
direkten Richtung von Friesoythe , und desgl . (22 lein) aus
der Richtung von Edewecht.

Die Kosten für umfassendere Vorarbeiten sind auf
90 ^ Pro lern veranschlagt , die sich aber auf Länge der

zu o genannten Linien wegen der Ausdehnung der Vor¬
arbeiten auch auf die Untersuchung des Schmalspurprojektes
um etwa 30 °/g erhöhen dürften . Die Kosten für die Vor-
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arbeiten von vorgenannten etwa 95 Irin neuen Bahnen init
Varianten von im Ganzen 216 Irin Länge werden demnach
etwa 22000 -/L betragen.

Zu 10 . Ergänzung der Betriebsmittel
1141 000

üp. 11  Stück Lokomotiven.  573000
Die Leistungen der Lokomotiven haben betragen im

Jahre 1898 : 4182 777 Lokomotivkilometer und werden
betragen im Jahre 1899 : voraussichtlich 4 300 000 Lokomo¬
tivkilometer d. i . rd . 3 °/o mehr als 1898 . In Rücksicht
auf die neu hinzugekvmmenen Bahnstrecken und auf zu
erwartende Verkehrssteigerungen sind zu veranschlagen : für
das Jahr 1900 — 4 600 000  Lokomotivkilometer , d . i.
mehr gegen das Vorjahr 7 °/ §, für das Jahr 1901 —
4 692 000  Lokomotivkilometer , d i . mehr gegen das Vor¬
jahr 2 "/ „, für das Jahr 1902 — 4 785 000  Lokomotiv¬
kilometer , d. i. mehr gegen das Vorjahr 2 °/y . Vorhanden
waren : 130 Lokomotiven . Davon sind als völlig abgenutzt
bereits abgegangen 4 Lokomotiven . Bleiben 126
Lokomotiven.

Unter Zugrundelegung der veranschlagten Leistungen
an Lokomotivkilometern würde die Vermehrung der Anzahl
der Lokomotiven betragen müssen : für das Jahr 1900
70/0  von 126 Stück — 8,82 Stück , für das Jahr
1901 — 2 o/g von 135 Stück — 2,70 Stück , für das
Jahr 1902 — 2 o/g von 138 Stück — 2,76 Stück , zu¬
sammen 14,28 Stück rund 14 Lokomotiven.

Eine wesentliche Steigerung der kilometrischen Lei¬
stungen der Lokomotiven ist nicht zu erreichen . Beispiels¬
weise leisteten nach der Statistik des Vereins deutscher
Eisenbahn -Verwaltungen im Jahre 1897 durchschnittlich:
die Oldenburgischen Lokomotiven 39 330 Kilometer , die
Lokomotiven der Preußischen Eisenbahnen 36 827 Kilometer,
und dürste dieses Verhältniß in den Jahren 1898 und 1899
annähernd das gleiche geblieben sein . Da aber mit Sicher¬
heit anzunehmen ist , daß im Laufe der kommenden Finanz¬
periode von den 22  Stück 28 bis 33 Jahre alten Lokomo¬
tiven noch 6 Stück als völlig abgenutzt und nicht mehr
reparaturwerth abgängig werden , so würden neu zu beschaffen

sein 14 - j- 6 — 20  Lokomotiven . Vom letzten außer¬
ordentlichen Landtage sind für das Jahr 1899 bewilligt
und bereits bestellt 8 Lokomotiven.

Es bleiben daher zu beschaffen 12  Lokomotiven , deren
Anzahl indessen mit Rücksicht darauf auf 11 ermäßigt
werden kann , daß an die Stelle der abgängigen Maschinen
solche größerer Leistungsfähigkeit treten werden.

Die Art der für das erste Jahr der Finanzperiode zu
beschaffenden Lokomotiven ist jetzt schon festzustellen , dagegen
ist noch nicht mit Sicherheit zu übersehen , welche Arten von
Lokomotiven für die beiden folgenden Jahre am zweck¬
mäßigsten zu beschaffen sein werden.

Es werden beantragt
für das Jahr  1900:

4 Stück 2/4  gekuppelte Per-
sonenzugs -Lokomo-
tiven mitTendcrn je 59 500 -/L — 238 000 ^//,

2 Stück 3/g gekuppelte Ten¬
derlokomotiven je 30 000 — 60 000

zusammen 298 000
für das Jahr  1901:

2 Stück Lokomotiven mit Ten¬
dern , zum Durch¬
schnittspreise von je 55 000 — 110 000 F,

für das Jahr  1902:
3 Stück desgleichen wie vor je 5b 000 — 165 000
11  Stück zusammen 573 000 F,

Wegen der Erstattung des Werthes der 10 abgängigen
Lokomotiven (348 000 darf auf den Voranschlag der
Einnahmen des Eisenbahnbaufonds und der Ausgaben der
Eisenbahn -Betriebskasse Bezug genommen werden.

6 . Wagen . 568 000
u . 12 . Stück Personenwagen 336000
Der vorhandene Personenwagcnpark reicht in den

Sommermonaten zur Bewältigung des Personenverkehrs
nicht aus . Das Verhältniß der beförderten Personen zn
den verfügbaren Plätzen stellte sich für die Jahre 18S0
bis 1898 folgendermaßen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jahre
Zahl

der beförderten
Reisenden

Personenwagen
Güterwagen

mit Endplattform
Gesammtzahl

der
Plätze der Per¬
sonenwagen und

der
Güterwagen mit

Endplattform
SP . S -t- SP . 7

Es kommt ein
Personen¬

wagen -Platz auf
Reisende

SP . 2

Es kommtem
Platz derPers« »-
wagenund Güter¬
wagen mit Eod-

plattform aus
Reisende
SP. s

' ŜpT'

An¬
zahl

Zahl der Plätze

II . > m . § IV.
Klasse

Gcsainint-
zahl

der Plätze

An- '
zahl

Zahl der Platze
(dieHälste der vor¬
handenen . da die

Wagen nur die
halbe Zeit benutz!

sind).
SP . S

1890 3 030 643 161 181 1777 4484 180 6622 6682 458 458
1891 3 260 638 176 232 1864 5034 180 7310 29 580 7890 446 423
1892 3 346 123 179 262 1910 5026 180 7378 29 580 7958 454 420
1893 3 501 610 179 262 1910 5022 180 7374 29 580 7954 475 440
1894 3 694 644 182 250 1782 5354 180 7566 29 580 8146 488 454
1895 3 829 614 194 274 1972 5579 180 8005 54 1080 9085 478 421
1896 4 154 449 194 262 1943 5579 180 7964 54 1080 9044 522 453
1897 4 331 952 194 262 2003 5527 180 7972 54 1080 9052 543 478
8198 4 771 116 204 262 2078 5924 180 8444 70 1400 9844 565 485
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Die zeitweilige Verminderung der Anzahl der Plätze
„ach Spalten3 bis 5 ist durch den Einbau von Aborten
und Offen in die älteren Personenwagen entstanden.

Zm Uebrigen hat die Vermehrung der Personenwagen
mit der Zunahme des Verkehrs nicht gleichen Schritt ge¬
halten, sondern ist erheblich zurückgeblieben. Nach Spalte 9
kam 1890 auf je 458 Reisende ein Platz im Personen¬
wagen, 1898 erst auf 565 Reisende. Durch Beschaffung
gedeckter Güterwagen mit Plattform und besonderer Ein¬
richtung zur Verwendung für Personenbeförderung(sog.
6u1.-Wagen) ist dies Verhältniß, wie Spalte 10 zeigt,
etwas günstiger geworden.

Aus Mangel an eigentlichen Personenwagen haben im
Sommer die vorerwähnten Onl.-Wagen, deren wir 70 be¬
sitzen, nicht nur regelmäßig im Sonntagsvergnügungsverkehr,
sondern auch manchmal im Wochenverkehr verwendet werden
müssen. Außerdem sind aber auch noch an den Sonntagen
durchschnittlich 25, bei außergewöhnlichen Veranlassungen
selbst bis zu 150 gewöhnliche Güterwagen, mit Militär¬
bänken ausgerüstet und in die Personenzüge eingestellt
worden. Nicht mit Unrecht sind über eine so weitgehende
Verwendung minderwerthiger Wagen häufig Klagen laut
geworden. Es wäre daher wünschenswertst, daß die Onl,
abgesehen von außerordentlichen Fällen, nur in den Sonntags¬
vergnügungszügen, die ausgerüsteten gewöhnlichen Güter¬
wagen aber überhaupt nur in einzelnen Fällen ungewöhnlich
gesteigerten Verkehrs zur Verwendung kämen. Dies Ziel
wird mit der beantragten Wagenvermehrung freilich noch
nicht erreicht werden, man wird ihm damit indessen doch
näher kommen und weitere Vermehrungen an Personenwagen
der Zukunft Vorbehalten dürfen.

Die Zahl der Plätze der zur Beschaffung angemeldeten
Wagen beträgt:
n 4 Stück 4achsige L, O-Wagen,

58 Plätze . 232 Plätze
b. 8 Stück4 achfige6-Wagen

je 80 Plätze . . . . 640 „
zusammen 872 Plätze

Nach dem Vorgänge der Preußischen Staatsbahn,
für Schnellzüge nur noch vrerachsige Personenwagen

verwendet, die sich durch besonders ruhigen Gang aus-
Mchnen, ist für die zu beschaffenden Wagen die gleiche
Bauart gewählt. Durch Einstellung derselben in die schnell-
sahrcnden Züge unserer Hauptstrecken können die älteren
zweiachsigen Wagen, über deren unruhigen Gang namentlich
mrascher fahrenden Zügen mehrfach Klage geführt worden
Pt, mehr aus diesen Zügen entfernt werden.
, 8ür den Sommerverkehr werden gebraucht(mit Ein¬
schluß der Strecke Lohne-Bramsche).
d 2 Stück Personenzuggepäckwagen  22000
^ für Personenzüge 35l Zusammen 52 Gepäck- bezw.
m ,, Güterzüge 17 / Post- und Gepäckwagen.

Unter Hinzunahme noch eines in Norden zu stellenden
meservewagens, ergiebt sich daher ein Bedarf von 53 solcher
sümgen. Vorhanden sind z. Zt. 48 Gepäckwagen, rhnen
Mrd Ende dieses Jahres eine Lieferung von 5 Wagen hin-
Mgehen. Der Bestand wird daher am Ende dieses Jahres
Em regelmäßigen Bedarf entsprechen, es fehlen indessen
siervewagen zur Auswechselung ausbesserungsbedürftiger

Anlagen . XXVII. Landtag. -

Gepäckwagen. Zur Deckung dieses Bedarfs sind 2 Per¬
sonengepäckwagen in den Voranschlag eingestellt worden,

o. 43 Stück Güterwagen  193500
Die eiugetretene Verkehrszunahme erfordert aber¬

mals eine Verstärkung des Güterwagenparkes, seine
Stärke steht, wie die gezahlten Laufmiethen ergeben,
nicht in einem angemessenen Verhältnisse zum Bedarf.
Es ist daher in Aussicht genommen, eine Anzahl ge¬
deckter Güterwagen, und einige Vieh-Etagewagen zu be¬
schaffen, deren Bestand am dringlichsten der Vermehrung
bedarf. In Bezug auf die letztere ist insbesondere anzu¬
führen, daß der erhebliche Bedarf an solchen Wagen im
eigenen Bezirk nicht annähernd gedeckt werden kann, weil
sie stets von Außen angefordert werden müssen und selten
rechtzeitig eintreffen. Die Folge ist alsdann die Gestellung
von 2 gedeckten Wagen an Stelle eines Etagewagens, ohne
daß Mehrfracht für die Mehrkosten an Zugkraft und Lauf-
miethe berechnet wird. Um dem Mangel abzuhelfen, ist es
erforderlich, die neuen Wagen mit den im Voranschlag be-
zeichneten Einrichtungen zu versehen, damit sie als Special-
wagen bezeichnetund unseremBezirk nach jedesmaliger Benutzung
ohne weitere Anforderung wieder zugeführt werden können,

ä) 1 Stück Gastransportwagen  8000
Die vorhandenen3 Gastransportwagensind in Hude,

Wilhelmshaven und Vechta stationirt und dienen dazu, die
Personen- und Gepäckwagen der Strecken Hude-Nordenham,
Wilhelmshaven-Sande, Jever-Carolinensiel und Delmenhorst-
Vechta-Ahlhorn sowie Essen-Löningen mit Gas zu versehen.
Die Anschaffung eines vierten Wagens ist erwünscht, um
die Leerläufe der auf den Vareler Nebenbahnen benutzten
Personen- und Gepäckwagen, welche jetzt zwecks Gasfüllung
nach Oldenburg geführt werden müssen, ersparen zu können.
Der Wagen würde zweckmäßig in Varel zu stationiren sein,

s) 1 Stück Tarirwagen  8500
Die Anzahl der über die sämmtlichen Strecken ver¬

theilten Centesimalwaagen ist bis auf 30 Stück angewachsen
und wird im Laufe der Zeit sich voraussichtlich noch steigern.
Die sämmtlichen Centesimalwaagen werden alljährlich revidirt,
soweit erforderlich ausgebessert und justirt; in jedem dritten
Jahre findet ihre Nachaichung statt. Die Herbeischaffung
des hierzu erforderlichen Belastungsmaterials und der Ge¬
wichte wird mit der zunehmenden Zahl und Tragfähigkeit
der Waagen (die neuen Brückenwaagen haben 30 000 LZ
Tragfähigkeit) immer schwieriger und die Arbeit bei der
Reparatur und Justirung der Waagen immer zeitraubender
und kostspieliger, weil es an genügendem, genau bestimmten
Belastungsmaterial und der erforderlichen Menge richtiger
Gewichtsstücke fehlt.

Um diesen Mißständen abzuhelfen, ist die Anschaffung
eines sog. Tarirwagens. d. h. eines ganz aus Eisen her¬
zustellenden gedeckten Wagens, der mit der nöthigen Menge
genau bestimmter Belastungsgewichte und mindestens 3000 LZ
richtigen Gewichtsstücken ausgerüstet ist, erforderlich.

Der Wagen wird zweckmäßig2 Achsen erhalten, um
ihn auch bei der Instandsetzung der sog. Seyfert'schen
Waagen verwenden zu können und mit Feldschmiede und
Feilbank mit Schraubstock auszurüsten sein.

Es ist vorausgesetzt, daß zur Herstellung des Wagens
2 alte Tenderachsen verwendet werden.

3
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Nebenanlage2
Vorläufige

der Einnahmen und Ausgaben des Eisenbahn-

Nach dem Stande

Vor-
Bezeichnung rs

d

Voranschlagsbetrag

an- im Einzelnen zusammen für

schlag
s

der

Einnahmen.

rs
vQ
Ä- für

das Jahresbetrag
die Finanz¬

periode
>K> Jahr 4

I . Einnahmen.
1 Kassenbestand aus dem Jahre 1896 . 1 1897 — — 1 800 372-

2/3 Ueberschuß der Eisenbahn-Betriebskasse. 2 1897 284 745 —

2 1898 38 577 —

2 1899 244 335 —
567 657

4 Einnahme aus der 3proz. Anleihe von 1896 . 3 1897 975 000
3 1898 — —

3 1899 — —
975 000

5/7 Zuschüsse der Gemeinden zu Eisenbahnbauten. 5 1897 431 700
5 1898 — —

5 1899 — —
431 700

8 Ersparnisse an Baugeldern für die Brücke über den Mooriemer Kanal 7 1897 20 000
7 1898 -- —

7 1899 — — 20000

9/11 Erstattung an Zinsen während der Bauzeit. 8 1897 64 520
8 1898 31 220 —

8 1899
— — 95 740-

2/13 Aus Anleihen äo 1897/99 . 9 1897 2 614 621
10 1898 2 370022 46
9 1899 827 743 — 812 38646

! l
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zu Anlage 43.
Nachweisung

bmfonds für die Finanzperiode 1897/99.

vom 21. Oktober 1889.

Rechnungs -Ergebniß

im Einzelnen

für
das Jahres -Betrag

zusammen
für die

Finanzperiode
Jahr

1897

1897
1898
1899

1897

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

413 744
1 021 345
1055 539

69
80
84

975 000 —

167 376
—

— —

37 636
55 591

01
93

4 542 350
454 500

10

1 800 371 83

2 490 630 33

975 000

167 376

93 227 94

4 996 850 10

Minder- Mehr-
Einnahme Einnahme

für die
Finanz- Periode

Bemerkungen.

Zu KZ 2/3 . Die voranschläglichen Beträge be¬
fassen die Ueberschüsfe aus 1896 , 1897 , 1898,
1899 , die Rechnungsergebnifse diejenigen aus
1896 , 1897 , 1898 . Der Ueberschuß aus 1899
wird erst in der nächsten Finanzperiode ver¬
einnahmt.

264 324

20 000

2 512

815 536

06

36

Zu KZ 5/7. Die Einnahme befaßt die Zuschüsse
der Stadt Delmenhorst und der Amtsverbände
Delmenhorst und Wildeshausen. Der Zu¬
schuß des Amtsverbandes Vechta ist mit
265 806 ^ noch rückständig.

Zu K 8. Die Baurechnung ist noch nicht abge¬
schlossen, die Ablieferung des Ueberschusses
noch zu erwarten.

Zu KZ 9/11 . Für 1899 sind die Zinsen noch zu
vereinnahmen.

Zu KZ 12/13 . Die voran-
schläglichen Beträge be¬
fassen nach dem festgestellten
Voranschläge . . . - 4043131,—
und die nachbewilligten

Beträge^

3*
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Vor¬
an¬

schlag

Bezeichnung
der

Einnahmen.

o

21

Ä-
<2

Voranschlagsbetrag

für
das

Jahr

im Einzelnen

Jahresbetrag
>-4

zusammen für
die Finanz-

Periode
-F

14 Sonstige Einnahmen 11
11
11

1897
1898
1899

Summa der Einnahmen

II . Ausgaben.
Kosten der Bahn Oldenburg-Brake.

Kosten der Bahn Vechta-Wildeshausen-Delmenhorst

Kosten der Bahn Lohne-Hesepe.

24
24
24

25
25
25

27
27
26

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

142 000

2056330

891 408
781407

9 702 8554k

142000

2056330

1672815
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Rechnungs-Ergebniß

sür
das
Jahr

im Einzelnen

JahreS-Betrag

1897
1858
1859

1887
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

53 887
24 268
10 767

20
37
48

80 000
31000
31000

964 000
1092330

279 500
1000 000

zusammen
für die

Finanzperiode

88 923

10 612 379

Ob

25

142 000

2 056 330

1 279 500

Minder-
Einnahme

Mehr-
Einnahme

für die
Finanz- Periode

1102 372

393 315

59

88 923

2 011896

05

38

Bemerkungen.

für die Bahn Jever-Caro-
linensiel einschl. Zinsen

für Landungsanlagenauf
Wangerooge. . . .

für Umbau des Bahnhofs
Brake.

für Erweiterung des Bahn¬
hofs Ahlhorn . . .

für eine Kreuzungsstation
in Neuenwege . . .

fürLandungsvorrichtungen
in Wangerooge. . .

für den Fischereihafen in
Nordenham . . . .

886143,75

„ 100000 ,—

., 568527,—

„ 68000,—

„ 34000,—

„ 35000,—

„ 77584,71

Zusammen ^ 5812386,46

Angeliehen sind nur 4950000 welche
einschl. 1»/«, Uebercours und abzüglich der
Anleihekosten 4996850 10 H erbrachten.

Zu § 14. Zinsen für vorüber¬
gehend belegte Bestände .

Zinsen von den Amtsver¬
bänden für verspätet ein¬
gezahlte Baugelder . .

Kaufgeld für eine Brücke zu
Flagbalgersiel . . . .

Ueberschuß an Baugeldern für
Landungsvorrichtungen in
Elsfleth.

86133,18

„ 1087,20

„ 1700,-

„ 2,67
^ 88923,05

Die Zinsen für 1899 sind noch zu verein¬
nahmen.

Zu 88 3 und 4. Die Reste der Baugelder sind
noch an die Eisenbahnhauptkasse zu zahlen.
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Vor¬
an¬

schlag

Bezeichnung
der

Ausgaben.

Kosten der Zweigbahn Holdorf-Damme.

Kosten des Umbaues der Strecke Vechta-Lohne.

Erweiterungsbauten auf Bahnhof Oldenburg.

Zur Herstellung des Fischereihafens in Nordenham, Herstellung einer
Wasserstation, sowie für Aufhöhung der verpachteten Fläche. .

Für die Uebernahme der Bahn Essen-Löningen.

Kosten der Erweiterung des Güterbahnhofs Oldenburg.

Gleiserweiterung auf Bahnhof Oldenburg . .

Anlegung einer elektrischen Beleuchtung für Bahnhof Oldenburg und
Verlegung der vorhandenen Anlage nach Hude . .

Neubau der Lokomotivschuppen auf Bahnhof Oldenburg.

>8"

s-
s

6S-

Voranschlagsbetrag

für
das

Jahr

im Einzelnen

Jahresbetrag

zusammen für
die Finanz¬

periode

10

11

12

29
29
27

30
30
28

31
31
29

32
32
30

33
33
31

34
34
32

35
35
33

36
36
34

37
37
35

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

274 000
274 000

40 000

131016

157 250
77 584

1095

17 160
17 020

378152

2 040

105 000
50 000

35 700
8 000

334 422

548000

40000

131016

235 92SM

412332

2040

155000

43 700

334 422
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Rechnungs -Ergebniß Mehr-
Ausgabe

für die
Finanz - Periode

Minder-

Ausgabe
im Einzelnen zusammen

für die
Finanzperiode

Bemerkungen.

154 000
350 000

44 000504 000

Zu Z 5 . Das Baukonto ist abgeschlossen.

4 39935 600

50 000

131016

Zu Z 7 . Vom Landtage sind nachbewilligt durch
Schreiben vom 4 . Februar 1898 für den
Fischereihafen 17 584 ^ 71 und für
Ergänzungsbauten nur bedingungsweise
60 000 ferner durch Schreiben vom
16 . März 1899 1095 27 ^

157 250

60 000

380 880 415 060

Das Baukonto ist abgeschlossen.2 039

105 000
50000

155 000

35 700

250 000
84 422
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Vor¬
an¬

schlag

Bezeichnung
der

Ausgaben.

rr

Voranschlagsbetrag

für
das

im Einzelnen

Jahresbetrag

zusammen für
die Finanz¬

periode
8 Jahr

13 Für Stellwerksanlage. 39 1897 115 000
39 1898 88 800

36 1899 15 940
34 200

14 Erweiterungsbauten auf Bahnhof Delmenhorst. 40 1897 109 000
40 1898 — —
37 1899 21 000 —

15 Erdlagerung auf der Strecke Delmenhorst —Huchtingen. 41 1897 8 250
41 1898 1600 —
38 1899 — —

16 Herstellung einer Verbindungsbrücke am Pier zu Nordenham und
Verlängerung der Gleise daselbst. 42 1897 64 000 —

42 1898 — —
39 1899 — —

17 Erweiterung des Bahnhofs Bramsche. 43 1897 54 000
43 1898 30 000 —
40 1899 — —

18 Ergänzung der Betriebsmittel. 44 1897 656 000
44 1898 492 000 —

Zinsen für die zu Lasten des Eisenbahnbaufonds gemachten An-

41 1899 453 000
114 000

19/21
leihen. 46 1897 99 382 —

46 1898 196 864 —
42 1899 256 199 —

22 Uebernahme der Bahn Jever -Carolinensiel -Harle und des Dampfers
Nordfriesland. 47 1897 849000

47 1898 37 143 75
43 1899 — —

23 Zur Herstellung einer Landungsbrücke und einer Pferdebahn auf der
Insel Wangerooge. 49 1897 100 006 —

50 1898 35 006 —
44 1899 — —

>4

253 940

130000

64000

84000

1 715 000

552 445

886 143

135 000

7S
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Rechuungs-Ergebniß

für
das
Jahr

im Einzelnen

Jahres -Betrag

^

zusammen

Fmanzperiode

Minder-
Ausgabe

Mehr-
Ausgabe

für die
Finanz- Periode

^1

Bemerkungen.

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

115 000
88 800
34 200

109 000

21000

8 250
1 561 23

64 000

11 290 05

54 000
30 000

238 000

130 000

9 81123

52 709 95

84 000

15 940

38 77

11290 05

Zu § 13. Durch Landtagsschreiben vom 16. März
1899 sind nachbewilligt 15 940 ^
der Rest der bewilligten Gelder ist noch an
die Eisenbahnhauptkasse zu zahlen.

Zu 8 15. Durch Landtagsschreiben vom 28. Ja¬
nuar 1898 sind nachbewilligt1 600

Zu §§ 15 und 16. Die Baukonten sind ab¬
geschlossen.

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

1897
1898
1899

524 000
624 000
567 000

84 488
151695

03

886 143

83 913
36 840
11464

75

1715 000

236 183

886 143

132 218

03 316 261

75

97

27 2 781 73

Zu § 18 . Durch Landtagsschreiben vom 17 . März
1899 sind nachbewilligt 453 000

Zu ZZ 19/21 . Die Zinsen für 1899 sind noch
zu zahlen.

Zu 8 22 . Kaufpreis 849 000 Zinsen bis
zur Zahlung 37 143 ^ 75

Zu ß 23 . Durch Landtagsschreibey vom 31 . Ja¬
nuar 1898 sind nachbewilligt 35000

Anlagen . XXVII. Landtag. 4
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Vor¬
an¬

schlag
r

84

2b

26

27

28

29

Bezeichnung
der

Ausgaben.

Für Umbau des Bahnhofs Brake.

Für Erweiterung des Bahnhofs Ahlhorn.

Für eine Kreuzungsstation in Neuenwege.

Für Herstellung eines zweiten Gleises von Delmenhorst nach Huch-
tingen.

Gründungs - und Mauerarbeiten zum Neubau der Fluthbrücken
zwischen Huchtingen und Bremen-Neustadt.

Für Landankauf zur Erweiterung des Bahnhofs Jever.

Summa der Ausgaben

Q

S-

bl
46

52
47

53
48

49

50

51

Voranschlagsbetrag

für
das

Jahr

im Einzelnen

Jahresbetrag

1898
1899

1898
1899

1898
1899

1899

1899

1899

300 000
268 527

—

68 000 —

34 000 —

253 000

50 000

20 000

zusammen fü?
die Finanz-

Periode

568 527

68 000

34 000

253 000

50000

20000
10 597 490

4

73

Vergleichung
der

Einnahmen mit den Ausgaben.
Nach vorstehender Nachweisung betragen:

die Einnahmen.
die Ausgaben . .
der Kassenbestand . . .

Oldenburg,  1899 Oktober 21.

Die Buchhalterei des Fiuauz-Bureaus.
tomDieck . Janßen.

10 612 379 ^ 25
9 735 769 „ 06 „

876 610 19
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Rechnungs -Ergebniß

für
das
Jahr

im Einzelnen

Jahres -Betrag

90 000
469 402

—

68 000 —

34 000
7 296 75

253 000

50000

20 000

zusammen
für die

Finanzperiode

Minder-

Ausgabe
Mehr-

Ausgabe

für die
Finanz - Periode

Bemerkungen.

18S8
1899

1898
1899

1898
1899

1899

1899

1899

559 402

68 000

26 703

253 000

50 000

20 000

25

9125

7 296

9 735 769 06 864 449

75

67 2 728

Zu § 24 . Bewilligt vom Landtage durch Schreiben
vom 4 . Februar 1898.

Zu § 25 . Desgleichen.

Zu Z 26 . Desgleichen . Das Baukonto ist ab¬
geschlossen.

Zu 8 27 . Desgleichen durch Schreiben vom
17 . März 1899.

Zu 8 28 . Desgleichen.

Zu 8 29 . Desgleichen.
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Anlage 44.
An den Landtag des Großherzogthums.

Dem geehrten Landtage läßt die Staatsregierung hier¬
bei den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum
Oldenburg und das Fürstenthum Birkenfeld , betreffend die
Gerichtskosten , sowie die Gebühren der Zeugen

Oldenburg , den 28 . Oktober 1899.

und Sachverständigen , nebst Begründung und zwei
Anlagen der Begründung mit dem Anträge zugehen:

der Landtag wolle dem Gesetz-Entwurf seine ver¬
fassungsmäßige Zustimmung ertheilen.

Staatsministerium.
Jansen.

Becker.

Nebenanlage zu Anlage 44.

Entwurf
eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg und

kosten, sowie die Gebühren der

Erster Theil.

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Erst r Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

8 1-
Verpflichtung zur Kostenzahlung.

Zur Zahlung der Kosten ist , soweit nicht in diesem
Gesetz ein Anderes bestimmt ist , derjenige verpflichtet , durch
dessen Antrag die Thätigkeit des Gerichts veranlaßt ist und
bei Geschäften , die von Amtswegen betrieben werden , der¬
jenige, dessen Interesse dabei wahrgenommen wird.

8 2.
Gesammthaftung.

Mehrere Kostenschuldner haften als Gesammtschuldner.
Stehen auf Seiten einer Partei mehrere in Rechts-

gemeinfchaft befindliche Personen , so haften dieselben für die
Kosten nach Verhältniß ihres Antheils und soweit ein be¬
stimmter Antheil nicht zu ermitteln ist , nach Kopftheilen.

Sind durch besondere Anträge eines Betheiligten Mehr¬
kosten entstanden , so fallen diese Kosten ihm allein zur Last.

Werden kostenpflichtige Verhandlungen durch einen Be¬
vollmächtigten veranlaßt , so haftet derselbe auch nach be¬
endigtem Aufträge mit seinem Auftraggeber als Gesammt-
schuldner für die Zahlung der durch den Antrag erwachsenden
Gebühren und AMagen

8 3-
Erhebung aus der Masse.

Die Kosten der Eröffnung einer Verfügung von Todes-

Anlagen . XXVII . Landtag.

das Fürstenthum Birkeufeld , betreffend die Gerichts-

Zeugen und Sachverständigen.

wegen , der Sicherung des Nachlasses , einer Nachlaßpflegschaft
und der Jnventarerrichtung können aus dem Nachlaß ent¬
nommen werden . Für die Zahlung der Kosten haften die
Erben nach den Vorschriften über Nachlaßverbindlichkeiten.

Für die Kosten der Theilung von Bermögensmassen
haften die Antheilsberechtigten als Gesammtschuldner.

Die einem Erben oder Antheilsberechtigten zustehende
Gebührenfreiheit entbindet ihn nicht von der Entrichtung
der in Absatz 1 und 2 bezeichneten Gebühren.

8 4.
Uebernahme der Kostenpflicht.

Hat Jemand durch eine vor Gericht abgegebene oder
dem Gerichte mitgetheilte Erklärung die Kosten übernommen,
so haftet er neben dem zur Zahlung Verpflichteten als Ge¬
sammtschuldner.

8 5.
Durch die Bestimmungen der ZZ 1 — 4 wird eine nach

den Vorschriften des bürgerlichen Rechts begründete Ver¬
pflichtung nicht berührt.

8 6.
Vorschuß.

Die Gerichte sind befugt , bevor sie auf einen Antrag
eingehen , wegen Zahlung der dadurch verursachten Gebühren
und Auslagen von jedem Antragsteller einen angemessenen
Kostenvorschuß zu verlangen.

8 7.

Fälli gkeit.

Soweit nicht in diesem Gesetz besondere Bestimmungen
über die Fälligkeit getroffen sind , werden die Gebühren bei

1



Anlage 44. 2

Beendigung des Geschäfts, baare Auslagen bei ihrer Ent¬
stehung fällig.

8 8.
Nachforderung.

Eine Nachforderung von Gebühren wegen irrigen An¬
satzes ist nur zulässig, wenn der berichtigte Ansatz vor Ab¬
lauf des nächsten Kalenderjahres nach endgültiger Erledigung
des Geschäfts dem Zahlungspflichtigen mitgetheilt ist.

8 9.
Vers ährung.

Der Anspruch auf Zahlung der Gerichtskosten verjährt
in 4 Jahren.

Auf die Verjährung finden die Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuchs mit folgender Maßgabe Anwen¬
dung: Die Verjährung beginnt mit dem Schluffe des Jahres,
in welchem die Kostenforderung fällig geworden ist.

Die Verjährung wird unterbrochen durch eine an den
Zahlungspflichtigen erlassene Aufforderung zur Zahlung
und durch Bewilligung einer Stundung. — Wird die Ver¬
jährung unterbrochen, so beginnt eine neue Verjährung nicht
vor dem Schluffe desjenigen Jahres, in welchem der für
die Beendigung der Unterbrechung maßgebende Zeitpunkt
eintritt und im Fall der Bewilligung einer Stundung nicht
vor dem Schluffe des Jahres, in welchem die bewilligte
Frist abgelausen ist.

. 8 10 -
Kostenansatz.

Der Ansatz der Gebühren und Auslagen erfolgt bei
dem Gerichte, bei welchem die Rechtsangelegenheit anhängig
geworden ist, auch wenn sie bei einem ersuchten Gericht
entstanden oder die Angelegenheit früher bei einem anderen
Gericht anhängig war. Der Ansatz erfolgt bei dem Gericht
der Instanz, in welcher die Gebühren und Auslagen ent¬
standen sind.

Das weitere Verfahren über die Einziehung und Ver¬
rechnung der"Gerichtskosten wird im Verwaltungswege ge¬
regelt.

8 11-
Zurückbehaltung von Urkunden.

Die Aushändigung von Ausfertigungen und Abschriften,
sowie die Rückgabe der aus Anlaß eines Geschäfts der frei¬
willigen Gerichtsbarkeit vorgelegten Urkunden kann von
vorheriger Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden.

8 12-
Beitreibung.

Die Beitreibung rückständiger Gerichtskosten erfolgt im
Verwaltungswege.

Die Zwangsversteigerung von Gegenständen des un¬
beweglichen Vermögens wegen einer Kostenforderung ist
weder gegen den ursprünglichen Schuldner noch gegen einen
Ehegatten oder Abkömmling desselben oder den Ehegatten
eines Abkömmlings zulässig.

8 13-
Stundung und Erlassung.

Die Stundung und Erlassung der Gerichtskosten bleibt
der Beordnung im Verwaltungswege überlassen.

8 14.
Werthfestsetzung.

Die zum Zwecke der Stempelerhebnng erfolgende Be¬
rechnung des Werthes des Gegenstandes ist auch für die
Erhebung der Gerichtsgebühren maßgebend.

In allen übrigen Fällen wird der Werth des Gegen¬
standes des Geschäfts unter Kontrole des Richters vom
Gerichtsschreiber, falls jedoch der Kostenschuldner es bean¬
tragt oder die Natur des Gegenstandes es erfordert, vom
Gericht nach freiem Ermessen festgesetzt und zwar gebühren¬
frei. Für die Festsetzung des Welches finden die Be¬
stimmungen der §§ 9—14 des Reichsgerichtskostengesetzes
mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß für die
Werthsberechnung der Zeitpunkt der Fälligkeit der Ge¬
bühren entscheidend ist.

8 15.
Erinnerungen.

Ueber Erinnerungen des Zahlungspflichtigen oder der
Staatskasfe gegen den Ansatz der Gebühren und Auslagen
entscheidet das Gericht, bei dem der Ansatz erfolgt ist,
gebührenfrei.

8 16.
Aenderung der Festsetzung von Amtswegen.
Die Entscheidungen über die Werthfestsetzung oder über

Erinnerungen gegen den Kostenansatz können von dem Ge¬
richt, welches dieselben getroffen hat, oder von dem Ge¬
richt der höheren Instanz von Amtswegen geändert werden.

8 17-
Beschwerden.

Gegen die in dem § 14 Absatz2—16 gedachten Ent¬
scheidungen findet Beschwerde nach Maßgabe der 567
bis 575 der deutschen Civilprozeßordnung statt. Gegen
die Entscheidung des Landgerichts als Beschwerdegericht
findet auch dann, wenn ein neuer selbstständiger Beschwerde¬
grund nicht vorliegt oder die Beschwerdesumme den Betrag
von 50 ^ nicht übersteigt, die weitere Beschwerde statt,
falls die Entscheidung auf einer Verletzung des Gesetzes
beruht. Die Vorschriften der §§ 550—551 der deutschen
Civilprozeßordnung finden in diesem Falle entsprechende
Anwendung.

Die Einlegung von Erinnerungen und Beschwerden
kann in allen Fällen durch Erklärung zum Protokoll des
Gerichtsschreibers oder schriftlich ohne Mitwirkung eines
Rechtsanwalts erfolgen.

8 18.
Stempelabgaben.

Die bestehenden Bestimmungen über die Erhebung
von Stempelabgaben werden durch das Gesetz nicht be¬
rührt.

8 19-
Mindestbetrag und Abrundung.

Der Mindestbetrag einer Gebühr ist 20 Pfennige,
soweit nicht in diesem Gesetz ein anderer Mindestbetrag
bestimmt ist.

Pfennigbeträge, welche ohne Bruch nicht durch 19
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Mbar sind, werden auf den nächst höheren durch zehn
Mbaren Betrag abgerundet.

8 20.
Werthklassen und Gebührensatz.

Die in diesem Gesetze bestimmten Gebühren werden
nach dem Werthe des Gegenstandes erhoben, soweit nicht
ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. Die volle Ge¬
bühr beträgt bei Gegenständen im Werthe:
1. bis 20 einschließlich
2. von mehr als 20 bis 60 einschließl.

0,20
0,30

3. „ 60 „ „ 120 „ „ 0,60 „
4- „ 120 „ „ 200 „ „ 0,90 „
S. „ 200 „ 300 „ „ 1,20
6. „ 300 „ „ 450 „ „ 1,50

„ 450 „ „ 650 „ „ 1,80 „
8. „ 650 „ „ 900 „ „ 2,10 „
S. 900 „ „ 1 200 „ „ 2,50

io. „ „ 1 200 „ „ 1 600 „ „ 3,00 „
U. „ „ 1 600 „ „ 2 100 „ „ 3,50
12. „ 2 100 „ „ 2 700 „ 4,00
13. „ 2 700 „ „ 3 400 „ 4,50
1t. „ 3 400 „ „ 4 300 „ „ 5,00
IS. „ 4 300 „ „ 5 400 „ „ 5,50
18. „ „ 5 400 „ „ 6 700 „ 6,00
17. „ 6 700 „ 8 200 „ 6,50
18. „ 8 200 „ 10 000 7,00
IS. „ 10 000 12 000 „ 7,50
2«. „ 12 000 14 000 8,00
St- „ 14 000 16 000 8,50
22. „ 16 000 18 000 9,00 „
23. „ „ 18 000 20 000 9,50
24. „ „ 20 000 22 000 10,00
25. „ „ 22 000 24 000 10,50
Sö. „ „ 24 000 26 000 11,00
27. „ „ 26 000 28 000 11,50
ss. „ „ „ 28 000 30 000 12,00
SS. „ „ „ 30 000 „ 35 000 13,00
SS. „ „ „ 35 000 40 000 ,, 14,00
A. „ „ 40 000 50 000 15,00
32. „ „ 50 000 60 000 16,00
N. „ 60 000 70 000 17,00
34. „ „ ,, 70 000 80 000 18,00
35. „ „ ,, 80 000 90 000 19,00
38. „ ,5 90 000 100 000 20,00

Die ferneren Werthklassen steigen um je 10 000
und die Gebühren um je 0,50 M.

Zweiter Abschnitt.
Gerichtliche Urkunden.

8 21.
Einseitige Rechtsgeschäfte und einseitige

Verträge.
, Die volle Gebühr wird erhoben für die Beurkundung

Mseitiger Erklärungen oder einseitiger Verträge, namentlich
Mcher, durch welche nur von Seiten einer Parthei Ver¬
bindlichkeiten übernommen oder bestehende Rechte aner¬
kannt, abgetreten oder aufgehoben werden, ohne Unterschied,
ob die Erklärungen nur von einzelnen Personen oder von
mehreren Personen als Theilnehmer abgegeben werden und
ob dir dxr Parthei geinachie» Zugeständnisse in
derselben Verhandlung angenommen sind oder nicht.

8 22.
Zweiseitige Verträge.

Das zweifache der vollen Gebühr wird erhoben für
die Beurkundung zweiseitiger Verträge.

Eheverträge gelten stets als zweiseitige Verträge.
8 23.

Z uschl ag s g e bühr für Nebenerklärungen.
Wird mit der Beurkundung eines Rechtsgeschäftes die

Beurkundung solcher Erklärungen Dritter verbunden, welche
mit dem Rechtsgeschäfte in innerem Zusammenhang stehen
(Bürgschaften, Vorrangseinräumungen, Anerkennung einer
abgetretenen Forderung seitens des Schuldners rc.), so
werden neben der in den ZZ 21 und 22 bestimmten Ge¬
bühr zusätzlich drei Zehntheile der vollen Gebühr erhoben.

Für die Zusatzgebühr ist der Werth der Erklärung
des Dritten maßgebend.

8 24.
Nachtragserklärungen , Vollmachten , Widerruf.

Fünf Zehntheile der vollen Gebühr werden erhoben:
1. für jede besondere Urkunde, in welcher die Zustimmung

einzelner Theilnehmer zu einer bereits beurkundeten
Erklärung beurkundet wird, ohne Unterschied, ob die
letztere von derselben Behörde beurkundet ist oder
nicht;

2. für die Beurkundung einer Vollmacht;
3. für nachträgliche, ergänzende oder abändernde Er¬

klärungen, welche für sich kein besonderes Geschäft
bilden und von derselben Behörde beurkundet werden;

4. für die Beurkundung der Wiederaufhebung eines noch
von keiner Seite erfüllten Vertrages.

8 25.
Werthsberechnung.

Bei der Berechnung der Gebühren ist der Werth des
Rechtsverhältnisses maßgebend, dessen Begründung, Ueber-
tragung, Feststellung oder Aufhebung den Gegenstand des
Rechtsgeschäfts bildet. Bei Verträgen, welche den Aus¬
tausch von Leistungen zum Gegenstände haben, kommt nur
der Werth der Leistungen des einen Theils und, wenn
der Werth der beiderseitigen Leistungen ein verschiedener
ist, der höhere in Betracht.

Handelt es sich um Aenderungen eines bestehenden
Rechtsverhältnisses und erhellt, daß die Aenderung einen
bestimmten Geldwerth für die Betheiligten hat, so ist dieser
maßgebend, anderenfalls ist die Bestimmung des Z 10 des
Reichsgerichtskostengesetzes mit der Einschränkung an¬
wendbar, daß der Werth des von der Aenderung be¬
troffenen Rechtsverhältnisses nicht überschritten werden darf.

Bei zustimmenden Erklärungen einzelner Theilnehmer
(Z 24 Ziffer 1) kommt nur der Antheil derselben in
Betracht.

Der Werth einer Generalvollmachtist unter ent¬
sprechender Anwendung des K 10 des Reichsgerichtskosten¬
gesetzes zu bestimmen. Bei Vollmachten zum Abschlüsse
eines bestimmten Rechtsgeschäfts ist der für dieses maß¬
gebende Werth in Ansatz zu bringen, jedoch ist der Werth
höchstens auf 50 000 ^ anzunehmen und bei der von

1*



Anlage 44. 4

einem Theilnehmer ausgestellten Vollmacht nur der Antheil
desselben maßgebend.

Auf Anmeldungen zum Handels - , Vereins -, Güter¬
rechts -, Schifffahrts -Register oder zu ähnlichen Registern
findet , sofern ein bestimmter Geldwerth nicht erhellt , die
Vorschrift des 8 10 des Rcichsgerichtskostengesetzes ent¬
sprechende Anwendung.

8 26.
Mehrere Geschäfte in einem Akt.

Wenn in einer Verhandlung mehrere selbstständige
Rechtsgeschäfte beurkundet werden , so wird für jedes der¬
selben die nach der Art des Geschäftes und dem Werth
des Gegenstandes zu berechnende Gebühr besonders er¬
hoben.

Stehen mehrere in einer Verhandlung beurkundete
Erklärungen dergestalt in einem inneren Zujammenhange,
daß sie ein einheitliches Rechtsgeschäft bilden , so werden
die in den HZ 21 bis 24 bestimmten Gebühren nur ein¬
mal erhoben . Dabei wird , wenn die mehreren Erklärungen
einen verschiedenen Gegenstand haben , der Werth derselben
zusammengerechnet , andernfalls der Werth nur einmal zum
Ansatz gebracht . Ist eine Forderung und deren Sicher¬
stellung Seitens des Schuldners gleichzeitig Gegenstand
des Rechtsgeschäfts , so wird der einmalige Betrag der
Forderung der Gebührenberechnnng zu Grunde gelegt.
Unterliegen die zu einem Rechtsgeschäfte vereinigten Er¬
klärungen zum Theile dem Satze des H 21 , zum Theile
dem des H 22 , so tritt die Verdoppelung der Gebühr
nur nach dem Werthe des zweiseitigen Vertrages ein.

Im Zweifel ist anzunchmen , daß alle in einer Ur¬
kunde zusammcngefaßten Erklärungen , welche sich aus den¬
selben Gegenstand beziehen oder die rechtlichen Beziehungen
derselben Personen betreffen , ein einheitliches Rechtsgeschäftbilden.

8 27.

Anerkennung.
Für die Anerkennung des Inhalts einer schriftlich

abgefaßten Erklärung (8 176 Absatz 2 des Gesetzes über
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ) werden
dieselben Gebühren , wie für die Beurkundung der Er¬
klärung , jedoch nicht mehr als die volle Gebühr erhoben.

Werden bei dieser Anerkennung ergänzende oder ab¬
ändernde Erklärungen beurkundet , so ist für die Beurkun¬
dung dieser Erklärungen nicht mehr als die volle Gebühr
nach dem Werth derselben zu erheben.

8 28.

Unterschriftsbeglaubigung.
Für die Anerkennung und Beglaubigung von Unter¬

schriften oder Handzeichen werden drei Zehntheile und,
wenn es sich um einen zweiseitigen Vertrag handelt , vier
Zehntheile der vollen Gebühr erhoben . Die Vorschriften
der ßß 25 , 26 sind entsprechend anzuwenden.

8 29.

Beurkundungen in Grnndbuchsachen.
Zwei Zehntheile des in 8 20 bestimmten Gebühren¬

satzes werden erhoben:

1 . für die Beurkundung oder Beglaubigung von Anträgen
auf Eintragungen im Grundbuch oder im Schiffs¬
register , sowie von Eintragungsbcwilligungen oder
Zustimmungen nach 8 27 der Grundbuchordnung oder
nach 8 105 des Gesetzes über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit , sofern nicht gleichzeitig
das zu Grunde liegende Rechtsgeschäft beurkundet
oder beglaubigt wird;

2 . für die Beurkundung einer Auflassung , sofern nicht
gleichzeitig das zu Grunde liegende Rechtsgeschäft
beurkundet wird oder nach 8 40 Gebührenfreiheit
eintritt;

3 . für die Beurkundung oder Beglaubigung von Voll¬
machten zur Auflassung;

4 . für die Beglaubigung einer Schuldurkunde , in welcher
zugleich der Antrag auf Eintragung einer Hypothek
oder die Bewilligung dieser Eintragung enthalten ist.

Die Vorschriften der 88 25 , 26 finden entsprechende
Anwendung.

8 00.
Testamente und Erbverträge.

Für die Beurkundung von Testamenten und Erb¬
verträgen wird das Zweifache der vollen Gebühr erhoben,
wenn sic mündlich dem Richter erklärt werden oder der
Entwurf vvni Gericht angefertigt wird . In allen anderen
Fällen wird für die zur Errichtung von Testamenten oder
Erbverträgen erfolgende Mitwirkung des Gerichts die volle
Gebühr erhoben.

Für die Aufbewahrung eines Testaments oder eines
Erbvertrages werden bei der Annahme zwei Zehntheile der
vollen Gebühr erhoben.

Für die Eröffnung eines Testaments oder eines Erb¬
vertrages wird die volle Gebühr erhoben . Die Ertheilung
beglaubigter Abschriften erfolgt gebührenfrei.

Für die Zurücknahme oder Zurückgabe von Testamenten
oder Erbverträgen werden fünf Zehnt heile der vollen Ge¬
bühr erhoben . Diese Gebühr fällt fort , wenn die Zurück¬
gabe gleichzeitig mit der Errichtung oder Ueberreichnng
eines neuen Testaments oder Erbvertrages beantragt wird.
Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung aus den
Widerruf eines Testaments oder auf die Aufhebung eines
Erbvertrages.

Wird ein Erbvertrag gleichzeijja mit einem Ehevcrtrag
beurkundet , so finden die VorschrifteWes 8 26 Anwendung.

Soweit die Gebühren für eine Verfügung über den
gesammten Nachlaß oder einen Bruchtheil desselben bei
Lebzeiten des Verfügenden fällig werden , sind sie »ach dem
Werthe des Vermögens zur Zeit .der Fälligkeit zu berechnen.

Der Berechnung der Gebühren sind in der Reget die
Angaben des Verfügenden über den Werth des Gegenstandes
zu Grunde zu legen . Eine Nachforderung der in Folge
dessen zu wenig angesetztcn Gebühren wird durch die Vor¬
schriften des 8 8 nicht ausgeschlossen . Für diese Nach-
fordcrung beginnt die Verjährung erst mit dem Schlüsse
des Jahres , in welchem die Eröffnung oder Rückgabe der
Verfügung erfolgt ist.



5 Anlage  44.

8 31-
Freiwillige Versteigerung unbeweglicher Sachen.

Bei freiwilligen Versteigerungen zum Zwecke des Ver¬

kaufs von Grundstücken oder anderen Gegenständen , welche
der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen
unterliegen, werden erhoben:

1. für die Vorbereitung der Versteigerung fünf Zehn-
theilc der vollen Gebühr,

2. für die Abhaltung eines jeden Versteigerungstcrmins
die volle Gebühr,

3. für die Beurkundung des Zuschlags fünf Zehnthcile
der vollen Gebühr.
Der Vcrsteigerungstermin gilt als abgehalteu , wenn

ü, demselben zur Abgabe von Geboten aufgefvrdcrt
worden ist.

Werden mehrere Grundstücke oder sonstige Gegen¬

stände, welche der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche
Vermögen unterliegen , in demselben Verfahren versteigert,
so sind die Gebühren nach dem zusammenznrcchnenden
Wcrthe der mehreren Gegenstände des Verfahrens zn be¬
rechnen: die Gebühr für die Beurkundung des Zuschlages
wird jedoch bei jedem Erstcher besonders nach dem zn-
saiiimeiizurcchnenden Betrage feiner Gebote erhoben.

Finden mehrere Vcrsteigernngstermine statt , so wird
die Gebühr für jeden Termin nach dem znsnmmcnzurechnendeu
Werth der in ihm ausgebotenen Gegenstände besonders
berechnet.

Schuldner der Kosten für die Zuschlagsertheilung ist

der Erstcher ; im Uebrigen finden auf die Zahlungspflicht
die allgemeinen Bestimmungen Anwendung.

Für die nach Maßgabe der Verkanfsbedingungcn er¬
folgende Sicherung des Erlöses , insbesondere durch Stellung
mies Bürgen , wird eine besondere Gebühr nicht in An¬
sitz gebracht.

8 32.

Versteigerung beweglicher Sachen und Ver-
heuerunge u.

Für die Beurkundung von Versteigerungen beweglicher
Sachen und meistbietender Verheuerungen (Vermiethungen
und Verpachtungen ) durch die Vergantungsprotvkollisten
lBersteigerungsprvtokollisten ) wird neben den dem Vcr-

gantungsprotvkollisten zustehenden Gebühren die volle Ge¬
bühr und zwar für jeden Vcrsteigerungstermin erhoben.

Die Gebühr wird , .falls der Zuschlag ertheilt wird,
für jeden Erstcher nach dem zusammenzurechncnden Werthe
seiner Gebote erhoben . Ist der Zuschlag nicht ertheilt , so
m für die Berechnung der Gebühr der Werth des Gegen¬
standes maßgebend.

Wird der Zuschlag ertheilt , so ist der Erstcher
Schuldner der Kosten ; im Uebrigen finden auf dieZahlungs-
Wcht die allgemeinen Bestimmungen Anwendung.

Bei Verheuerungen wird die Gebühr nach dem Gc-
sammibetragc der für die ganze Vcrheucrungszcit be¬
dungenen Pacht berechnet . Ist aber der 25 fache Betrag
der einjährigen Pacht geringer , so ist dieser Betrag für die
Wcrthsbercchniing maßgebend.

Die Bestimmungen über die den Vergantungsprotokol-

listen zustehenden Gebühren werden durch dies Gesetz nicht
berührt.

8 33.

Verloosungen , Generalversammlungen.

Das Zweifache der vollen Gebühr wird erhoben für
die Beurkundung des Herganges bei Verloosunge » , bei
Ausloosung oder Vernichtung von Werthpapieren und bei
Wahlversammlungen , ingleichcn für die Beurkundung der
Beschlüsse der Generalversammlungen , Mitgliederversamm¬
lungen , Aufsichtsräthe oder sonstigen Organe von Aktien¬
gesellschaften oder anderen Vereinen.

Bei der Beurkundung von Verloosungen entscheidet
der Werth des zu vcrlvosendcu Gegenstandes , bei Aus-
lovsung oder Vernichtung von Werthpapieren der Werth
der auszuloosenden oder zu vernichtenden Werthpapicrc . Er¬
folgt die Ausloosung und Vernichtung der Wcrthpapiere
in einer Verhandlung , so ist die Gebühr nur einmal zu
erheben . Ans die Beurkundung der Beschlüsse von General¬
versammlungen , Mitgliederversammlungen , Aussichtsreichen
und sonstige » Organen von Aktiengesellschaften oder anderen
Vereinen , sowie ans die Beurkundung des Hergangs bei
Wahlverfammluugen finden , sofern ein bestimmter Geld¬
werth nicht erhellt , die Vorschriften des tz 10 des Neichs-
gcrichtskostcngesctzcs Anwendung.

8 34.

Bescheinigungen , Abnahme von Eiden , Ver¬
nehmung von Zeuge » und Sachverständigen,
Verklarungen , Siegelungen , Schätzungen und

Anfnahme von Vermögcnsverzeichnissen.

Die volle Gebühr wird erhoben:

1. für die Beurkundung anderer als der in tz 33 er¬

wähnten thatsüchlichcn Vorgänge , für die Ertheilung
von Bescheinigungen über Thatfachen oder Verhältnisse,
welche urkundlich nachgewiescn oder offenkundig sind;

2 . für die Abnahme von Eiden und eidesstattlichen Ver¬
sicherungen mit Ausnahme der behufs Erlangung
eines Erbscheins abzugebcndcn eidesstattlichen Ver¬
sicherungen (tz 61 ) und für die Vernehmung von
Zeugen und Sachverständigen , soweit diese Geschäfte
nicht einen Thcil eines anderen Verfahrens bilden;

3 . für die Aufnahme von Verklarungen , Protesten und
ähnlichen Urkunden;

4 . für Siegeln,,gen , einschließlich Entsiegelungen , sowie
für die Aufnahme von Schätzungen oder Vermögens-
Verzeichnissen . Beschränkt sich die Thntigkeit des
Gerichts ans die Siegelung oder die Eutsiegelung , so
werden nur fünf Zchntheile der vollen Gebühr erhoben.

8 35.

Wechselproteste.

Für die Aufnahme von Wechselprotesten einschließlich
der Eintragung in das Protcstrcgistcr wird die volle Gebühr

erhoben.
8 36.

Abschriftsbeglaubigungen und Ausfertigungen.

Für die Beglaubigung von Abschriften werden drei

Zehntheile der vollen Gebühr bis zu ». Höchstbetrage von
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10 ^ erhoben. Für die Ertheilung von Ausfertigungen
oder beglaubigten Abschriften von Urkunden, welche das
Gericht selbst ausgenommen hat, einschließlich der Ertheilung
auszugsweiser Ausfertigungen oder beglaubigter Abschriften,
werden nur Schreibgebühren erhoben:

8 37.
Sicherstellung der Zeit.

Drei Zehntheile der vollen Gebühr werden erhoben
für die Sicherstellung der Zeit, zu welcher eine Privat¬
urkunde ausgestellt ist.

8 38.
Ergebnißlose Verhandlungen.

Unterbleibt die beantragte Beurkundung einer Erklärung,
nachdem das Gericht über dieselbe mit den Betheiligten ver¬
handelt hat, so werden fünf Zehntheile der für die Be¬
urkundung bestimmten Gebühr bis zum Höchstbetrage von
20 c/A erhoben.

8 39.
Pauschcharacter der Gebühren,

Die in diesem Abschnitte bestimmten Gebühren umfassen
die gesummte Thütigkeit des Gerichts einschließlich aller
Nebengeschäfte.

Dritter Abschnitt.
Grundbuchsachen.

8 40.
Eintragung des Eigenthümers.

1. Für die Eintragung des Eigenthümers einschließlich
der Entgegennahme der Auflassungserklärung oder der Be¬
urkundung des Antrages auf Eintragung, sowie einschließlich
der vorkommenden Nebengeschäfte, insbesondere der gleich¬
zeitig beantragten Eintragung des Erwerbsgrundes und des
Erwerbspreises, des Schätzungswerthes und des Brandkassen-
taxats bezw. der Feuerversicherungssumme, sowie der lieber-
traguug des Grundstückes und der auf dasselbe bezüglichen
Eintragungen auf ein anderes Blatt wird das Doppelte der
vollen Gebühr erhoben.

2. Für die Eintragung des Eigenthums von Abkömm¬
lingen des bisherigen Eigenthümers, sofern sie auf Grund
der Erbfolge oder eines Ucbertragungsvertrages oder der
Erbauseinandersetzungerfolgt, ohne Unterschied, ob die Erben
inzwischen im Grundbuch eingetragen waren oder nicht, für
die nachträgliche Eintragung des Miteigenthums eines Ehe¬
gatten oder von Kindern an Grundstücken, welche zur ehe¬
lichen Gütergemeinschaft oder zur fortgesetzten Gütergemein¬
schaft gehören, desgleichen für die Umschreibung der Grund¬
stücke, welche einem Ehegatten oder den Erben eines solchen
bei der Auseinandersetzung einer aufgelösten Gütergemeinschaft
kraft Gesetzes zugefallen sind, einschließlich der bei diesen
Geschäften vorkommenden Nebengeschäfte wird die volle Ge¬
bühr erhoben.

3. Wenn nach8 90 der Grundbuchordnung ein Eigen¬
thumserwerb unter Ausscheiden des Grundstücks aus dem
Grundbuch stattfindet, wird das Doppelte der vollen Ge¬
bühr erhoben.

4. Erfolgt die Eintragung eines Eigenthümers auf
Grund eines gleichzeitig gestellten Antrages bei mehreren
Grundstücken, welche im Bezirk desselben Grundbuchamtes
belegen sind, so werden die vorstehend bestimmten Gebühren
nur einmal nach dem zusammen zu rechnenden Werthe der
Grundstücke erhoben.

8 41.
Eintragungen in Abtheilung  II und  III.
Für jede Eintragung der Belastung des Grundstücks

mit einem Recht einschließlich der dabei vorkommenden
Nebengeschäfte wird die volle Gebühr erhoben.

Als Belastung des Grundstückes gelten auch das
Recht des Nacherben, ein bedingtes Recht auf Eigenthums¬
erwerb, und die nach 8 1010 des Bürgerlichen Gesetz¬
buches eingetragenen Bestimmungen und Ansprüche.

8 42.
Veränderungen.

Für die Eintragung von Veränderungen aller Art,
Vormerkungen, Widersprüchen und Verfügungsbeschränkungen
wird die volle Gebühr erhoben.

8 43.
In dem Verfahren, betreffend die Feststellung, dch

die Veräußerung eines Grundüückstheils für die Berech¬
tigten unschädlich ist (vergl. 8 7 ff. des Gesetzes für das
Herzogthum Oldenburg zur Ausführung des Bürgerlichen
Gesetzbuches und des Handelsgesetzbuches vom 15. Mai 1899,
und ß 33 ff. des Gesetzes vom selben Tage für das
Fürstenthum Birkenfeld zur Ausführung des Bürgerlichen
Gesetzbuches) , wird neben den baaren Auslagen nur die
für eine etwaige Schätzung nach 8 34 Ziffer 4 zu be¬
rechnende Gebühr in Ansatz gebracht.

8 44.
Gebührenfreiheiten.

Für die Eintragungen, welche die Zurückführung des
Grundbuchs auf das Kataster zum Gegenstände haben
und zum Zwecke der Erhaltung der Uebereinstimmung
zwischen dem Grundbuch und dem Kataster erfolgen, sind
weder Gebühren noch Auslagen zu erheben.

Gebührenfrei ist die nach 8 54 der Grundbuchord-
nung erfolgende Eintragung.

Wird ein Antrag zurückgewiesen, nachdem nach8 18
der Grundbuchordnung eine Vormerkung oder ein Wider¬
spruch eingetragen war, so wird nur die Gebühr für diese
Eintragung erhoben.

Die in 8 ll der Verordnung für das Herzogthum
Oldenburg vom 15. Mai 1899 und in 8 13 der Verord¬
nung des Fürstenthums Birkenfeld vom 13. Oktober 1899
zur Ausführung der Grundbuchordnung vom 24. März 1891
vorgesehenen Geschäfte sind gebührenfrei.

8 45.
Sonstige Eintragungen.

Für alle Eintragungen, welche unter keine der vor¬
stehend getroffenen Bestimmungen<8 40—44) fallen, uis*
besondere für die Vermerke, welche durch die ohne Ver¬
änderung des Eigenthümers stattfindende Theilung von
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Grundstücken oder Uebertragung derselben auf ein anderes
Matt veranlaßt worden, für die nachträglich beantragte
Eintragung des Schätzungswerthes, des Brandkassentaxats
bezw. der Feuerversicherungssumme, des Erwerbsgrundes
oder des Erwerbspreises , für die Eintragung des Verzichts
auf das Eigenthum am Grundstücke, für die Anlegung
eines Blattes für ein noch nicht in das Grundbuch ein¬
getragenes oder aus dem Grundbuch ausgeschiedenes Grund¬
stück, für das Ausscheiden eines Grundstücks aus dem
Grundbuche, falls nicht gleichzeitig eine Eigenthumsver¬
änderung eingetragen wird, für den Vermerk von Rechten,
welche dem jeweiligen Eigcnthümer zustehen, werden drei
Zehntheile der vollen Gebühr erhoben.

8 46.

Eintragung von Löschungsvermerken.

Für jede Eintragung eines Löschungsvermerkes ein¬
schließlich der dabei vorkommenden Nebengeschäfte werden
fünf Zehntheile der vorstehend für die Eintragung bestimmten
Sätze erhoben.

8 47.

Eintragungen und Löschungen bei mehreren
Grundstücken.

Wird eine Eintragung oder Löschung bei mehreren
Grundstücken auf Grund einer Bewilligung oder sonstigen
Urkunde vorgenommen , so werden die in den 88 41 , 42,
15 und 46 bezeichnten Sätze nur für die erste Eintragung
oder Löschung , dagegen für jede folgende Eintragung oder
Löschung nur fünf Zehntheile derselben erhoben . Die gleiche
Herabsetzung findet statt , wenn einzelne Grundstücke in die
Mithaft für eine Forderung eintreten oder aus der Mit-
haft entlassen werden.

Erfolgt die Eintragung oder Löschung bei mehreren
Grundstücken desselben Eigenthümers auf Grund eines
gleichzeitig gestellten Antrages , so werden die Eintragungs¬
oder Löschungsgebühren nur einmal erhoben , wenn die
Grundstücke in demselben Grundbuchamtsbezirke belegen
sind. Im Sinne dieser Bestimmung gelten Grundstücke,
welche Eheleuten oder welche dem überlebenden Ehegatten
und den Kindern des Verstorbenen im Falle der fort¬
gesetzten Gütergemeinschaft oder Verwaltungsgemeinschaft
gehören, als Grundstücke eines Eigenthümers und zwar
auch wenn sie nicht auf einem Grundbuchblatt ver¬
ewigt sind.

§ 48.
Werthsberechnung.

Bei der Eintragung oder Löschung von Hypotheken
oder Grundschulden ist der Betrag der Forderung oder
dn Grundschuld , bei Rentenschulden der Betrag der Ab¬
lösungssumme für die Gebührenberechnung maßgebend;
soweit nach Z 47 Absatz 1 nur fünf Zehntheile der Gebühr
W erheben sind , ist jedoch der Werth des Grundstücks,
falls derselbe der geringere ist , als Maßstab 'anzunehmen.

. 8 49.
Hypotheken- , Grundschuld - und Rentenschuld-

Briefe.

^ Für die Ertheilung eines Hypotheken -, Grundschuld¬

oder Rentenschuldbriefes werden vier Zehntheile der vollen
Gebühr , für die Ertheilung eines neuen Briefs einschließlich
des über die Ertheilung im Grundbuche einzutragenden
Vermerks , für die Ergänzung des Auszugs aus dem Grund¬
buch sowie für die Herstellung eines Theilbriefes zwei
Zehntheile der vollen Gebühr erhoben . Die Vorschriften
der §8 47 , 48 finden entsprechende Anwendung.

2 . Für die Ertheilung beglaubigter Abschriften
werden drei Zehntheile der vollen Gebühr erhoben , wenn
eine Abschrift des vollständigen Grundbuchblatts ertheilt
wird und zwei Zehntheile , wenn die Abschrift nur einen
Theil des Grundbuchblatts betrifft . Wird die Abschrift
von mehreren Grundbuchblättern desselben Eigenthümers
auf Grund eines gleichzeitig gestellten Antrages ertheilt,
so wird die Gebühr nur einmal nach dem zusammenzu¬
rechnenden Werthe der Grundstücke erhoben . Die Be¬
stimmung in 8 47 Absatz 2 letzter Satz findet auch hier
Anwendung.

3 . Für Bescheinigungen des Grundbuchrichters über
den Inhalt des Grundbuchs oder für Vermerke desselben
auf dem Hypotheken -, Grundschuld - oder Rentenschuld¬
briefe , welche nicht ein gebührenfreies Nebengeschäft bilden,
werden zwei Zehntheile der vollen Gebühr erhoben.

4 . Für die Einsicht eines Grundbuchblattes wird
eine feste Gebühr von 50 erhoben.

8 50.
Den Grundstücken gleichstehende Berechtigungen.

Die vorstehend für Grundstücke gegebenen Vorschriften
sind auf andere Berechtigungen , für welche die sich auf
Grundstücke beziehenden Vorschriften gelten , entsprechend
anzuwenden.

8 51.
Abschrift zurückgeforderter Urkunden.

Wenn Urkunden , deren Vorlegung zur Erwirkung von
Eintragungen nothwendig wird , von den Betheiligten ohne
Uebergabe einer für die Grundakten bestimmten Abschrift
zurückgefordert werden , so werden für die auf Anordnung
des Grundbuchrichters anzufertigenden Abschriften Schreib¬
gebühren erhoben . Die Beglaubigung der von den Be¬
theiligten überreichten Abschriften erfolgt gebührenfrei.

8 52.
Grunderbstellen.

Für die Errichtung oder Aufhebung einer Grunderb¬
stelle , sowie für die Ab - und Zuschreibung von Grund¬
stücken zu einer solchen einschließlich aller dabei vorkommenden
Nebengeschäfte wird eine Gebühr von 3 ^ erhoben.

Vierter Abschnitt.

Registerführung.

I . Handelsregister.
8 53.

Eintragungen in dasselbe.

Für die Eintragungen in das Handelsregister find
folgende Gebühren zu erheben:
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1. bei Einzelkaufleuten für die Eintragung der Firma,
sowie für die Eintragung von Veränderungen je 3

2 . bei offenen Handelsgesellschaften und Kommandit¬
gesellschaften für die erste Eintragung derselben die
volle Gebühr , sowie für jede fernere Eintragung fünf
Zehntheile derselben , jedoch mit der Maßgabe , daß
diese Gebühren nicht weniger als 3 ^ und nicht
mehr als 10 betragen sollen;

3 . bei Kommanditgesellschaften auf Aktien , Aktiengesell¬
schaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung
L. für die Eintragung der Gesellschaft , sowie für die

Eintragung eines Beschlusses über die Erhöhung
oder Herabsetzung des Gesellschaftskapitals das
Doppelte der vollen Gebühr , mindestens aber 3 ^ l;

d . für alle sonstigen Eintragungen die volle Gebühr,
aber nicht unter 3

Die Gebühren werden nach dem Betrage des Ge¬
sellschaftskapitals , bei Erhöhungen oder Herabsetzungen des¬
selben nach dem Betrage der Erhöhung oder Herabsetzung
berechnet . Ist das Gesellschaftskapital nicht voll eingezahlt,
so ist der Gesellschaft auf Verlangen zu gestatten , zunächst
nur denjenigen Gebührenbetrag zu bezahlen , welcher dem
eingezahlten Betrage entspricht und den Rest nach Maß¬
gabe der erfolgenden Einzahlungen nachträglich zu ent¬
richten.

8 54.
Mehrfache Eintragung.

Geschieht eine Eintragung sowohl in dem Handels¬
register der Hauptniederlassung als in der einer Zweig¬
niederlassung , so ist für jede Eintragung in das Register
der Zweigniederlassung die Hälfte der in Z 53 bestimmten
Gebühren , mindestens aber 3 ^ zu erheben.

Wenn auf Grund derselben Anmeldung mehrere Ein¬
tragungen , welche sich auf dieselbe Firma , Gesellschaft oder
Prokura beziehen , in das Handelsregister desselben Gerichts
erfolgen , so wird nur der höchste Satz von den für die
einzelnen Eintragungen nach tz 53 zu berechnenden Sätzen
erhoben.

Z 55.
Abschriften zurückgeforderter Urkunden , Register¬

auszüge und Bescheinigungen.
Wenn von den zur Begründung einer Anmeldung

vorgelegten Urkunden wegen Zurückforderung derselben be¬
glaubigte Abschriften haben zurückbehalten werden müssen,
so werden für diese Abschriften Schreibgebühren erhoben.
Die Beglaubigung erfolgt gebührenfrei.

Für eine aus dem Handelsregister ertheilte Bescheinigung,
sowie für beglaubigte Abschriften oder Auszüge aus dem¬
selben ist außer den Schreibgebühren ein Zehntheil der
vollen Gebühr , mindestens aber 1 ^ zu erheben.

Für Bescheinigungen , daß bezüglich des Gegenstandes
einer Eintragung weitere Eintragungen nicht vorhanden
sind oder daß eine bestimmte Eintragung nicht erfolgt ist,
sowie für die wiederholte Ertheilung bereits ertheilter Be¬
scheinigungen , Abschriften oder Auszügen wird eine Gebühr
von 1 -/A erhoben.

Auf die Ertheilung beglaubigter Abschriften der zum

Handelsregister eingereichten Schriftstücke finden die Vor¬
schriften des ß 36 Anwendung.

8 56.
Gebührenfreiheiten.

Gebühren kommen nicht zum Ansatz:
1 . für die Beurkundung einer zur Eintragung in das

Handelsregister bestimmten Anmeldung , falls sie vor
dem zur Führung des Registers bestellten Gericht
geschieht;

2 . für die Aufnahme einer Verhandlung über die Zeich¬
nung einer Firma oder Unterschrift , sofern diese Ver¬
handlung vor dem zur Führung des Registers be¬
stellten Gerichte erfolgt;

3 . für die Gestattung der Einsicht des Handelsregisters
und der eingereichten Zeichnungen der Firmen und

. Unterschriften;
4 . für die Eintragung der Konkurseröffnung , der Auf¬

hebung des Eröffnungsbeschlusses sowie der Ein¬
stellung und Aufhebung des Konkurses;

5 . für eine nach den 142 — 144 des Gesetzes über
die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit
vom 17 . Mai 1898 von Amtswegen erfolgende
Löschung ; wird der Widerspruch eines Betheiligtm
zurückgewiesen , so hat er für die Zurückweisung die
für die Löschung bestimmte Gebühr zu entrichten;

6 . für das Löschungsverfahren nach Z 141 des Gesetzes
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar¬
keit , falls die Löschung in Folge erhobenen Wider¬
spruchs unterbleibt.

8 57.
II . Vereinsregister.

Für die Eintragungen in das Vereinsregister werden
erhoben:

1. für alle Eintragungen mit Ausnahme der unter 2
und 3 bezeichnten Eintragungen die volle Gebühr;

2 . für die erste Eintragung des Vereins das Zweifache
der vollen Gebühr;

3 . für die Eintragungen , welche sich auf Mitglieder des
Vorstandes oder Liquidatoren beziehen , sowie für die
Löschung des Vereins fünf Zehntheile der volle»
Gebühr.
Die Vorschriften der ZZ 54 , Absatz 2 , 55 und 56

finden entsprechende Anwendung.

8 58.
III . Güterrechtsregister.

Für die Eintragungen in das Güterrechtsregister wird
die nach Maßgabe des Z 10 des Reichsgerichtskostengesetzes
zu berechnende volle Gebühr erhoben.

Die Vorschriften der M 55 , 56 finden entsprechende
Anwendung.

8 59.
IV . Standesregister.

Für die Entscheidung , durch welche der Antrag aus
Anhaltung des Standesbeamten , eine abgelehnte Amt
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Handlung vorzunehmen , zurückgewiesen wird (§ 11 Absatz 3
des Personenstandsgesetzes vom 6 . Februar 1875 ) sowie
für die Entscheidung , durch welche über einen Antrag
einer Privatperson auf Berichtigung einer Eintragung
in das Standesregister entschieden wird (8 66 das .), werden

drei Zehntheile der vollen Gebühr erhoben.

8 60.
V . Schiffsregister.

Für die Eintragungen in das Schiffsregister ein¬
schließlich der dabei vorkommenden Nebengeschäfte werden
erhoben:

1. für die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregister
einschließlich der Verhandlungen zur Feststellung der
Voraussetzungen der Eintragung das Doppelte der
vollen Gebühr;

2. für die Eintragung von Veränderungen einschließlich
aller derselben vorausgehenden Verhandlungen , ohne
Unterschied , ob dabei das Schiff auf ein neues Blatt
eingetragen wird , die volle Gebühr;

3. für die Eintragung der Verpfändung eines Schiffes
einschließlich des Vermerks auf den betreffenden Ur¬
kunden , für die Einschreibung der ein eingetragenes
Pfandrecht betreffenden Veränderungen oder Löschungen
die volle Gebühr.

Für die Löschung eines Schiffes im Schiffsregister
kommen Gebühren nicht zum Ansätze.

Für die Ertheilung des Schrffscertisikats oder des
Schiffst' riefes ist die in 8 49 , Ziffer 1 für die Ertheilung
eines Hypothekenbriefes bestimmte Gebühr und für den
Vermerk einer Veränderung auf dem Schiffscertifikate oder
Schiffsbriefe die Hälfte dieses Betrages zu erheben.

Die Einsicht des Schiffsregisters ist gebührenfrei.
Die Bestimmungen des Z 55 finden entsprechende

Anwendung.

Fünfter Abschnitt.
Nachlaßsachen und Auseinandersetzungen.

8 61.

Erbscheine.

Für die Ertheilung eines Erbscheins einschließlich des
vorangegangenen Verfahrens wird die volle Gebühr erhoben.
Die Hälfte dieser Gebühr wird , wenn das Verfahren mit
einem Verfahren zur Sicherung des Nachlasses (Z 62 ) oder
einem Erbtheilungsverfahren (§ 65 ) verbunden wird , auf
die für das letztere Verfahren zu erhebende Gebühr an¬
gerechnet.

Neben der im Absatz 1 bestimmten Gebühr wird für
die in dem Verfahren abgegebene eidesstattliche Versicherung
«ne besondere Gebühr nicht erhoben.

Für die Einziehung oder Kraftloserklärung eines Erb¬
scheines werden , sofern nicht ein neuer Erbschein ertheilt
w, drei Zehntheile der vollen Gebühr erhoben . Wird
demnächst ein neuer Erbschein ertheilt , so wird diese Gebühr
aus die Gebühr für die Ertherlung des Erbscheins ange-
vffhnet. Für die Veranstaltung von Ermittelungen über
dw Richtigkeit eines Erbscheins werden Gebühren nicht
erhoben.

Anlagen . XXVII . Landtag.

Bei der Berechnung der Gebühren wird der Werth des
Nachlasses und , wenn die Bescheinigung nur zur Verfügung
über einzelne Gegenstände berechtigt , der Werth dieser Gegen¬
stände nach Abzug der auf dem Nachlasse oder auf diesen
Gegenständen haftenden Schulden zu Grunde gelegt . Wird
über mehrere Erbfälle eine Bescheinigung ertheilt , so werden
die Beträge der mehreren Nachlässe zusammengerechnet.
Wird der Erbschein nur über das Erbrecht eines Miterben
ertheilt , so ist für die Gebührenerhebung nur dessen Erbtheil
maßgebend.

Die Vorschriften der Absätze 1 —4 finden auf das
Zeugniß über die Fortsetzung der Gütergemeinschaft oder
die Ernennung eines Testamentsvollstreckers entsprechende
Anwendung.

Für die nach dem Gesetz über das Reichsschuldbuch
vom 31 . März 1891 (Reichsgesetzblatt S . 321 flg .) von
Rechtsnachfolgern kraft letztwilliger Verfügung beizubringende
Bescheinigung , daß sie über die eingetragene Forderung zu
verfügen berechtigt sind , sowie für die in den 88 37 , 38
der Grundbuchordnung vorgesehenen Bescheinigungen werden
drei Zehntheile der vollen Gebühr bis zum Höchstbetrage
von 10 ^ erhoben . Sind in den Fällen der Z8 37 , 38
der Grundbuchordnung die Theilungsurkunden vom Gerichte
selbst ausgenommen , so werden für die Bescheinigungen Ge¬
bühren nicht erhoben.

8 62.

Sicherung des Nachlasses.

Findet die Sicherung eines Nachlasses durch Siegelung
oder auf andere Weise statt , so wird für das ganze Ver¬
fahren einschließlich der Anordnungen wegen Aufbewahrung
des Nachlasses , Ermittelung der Erben und Ausantwortung
des Nachlasses an dieselben die volle Gebühr erhoben.

Neben der in Absatz 1 bestimmten Gebühr werden,
wenn die Siegelung , Entsiegelung oder Aufnahme eines
Vermögensverzeichnisses durch das Gericht erfolgt , die in
8 34 bestimmten Gebühren erhoben.

8 63.

Nachlaßpslegschaft.
Wird eine Nachlaßpflegschaft (Nachlaßverwaltung ) oder

eine Abwesenheitspslegschaft nach 8 88 des Gesetzes über
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit angeordnet,
so finden die Vorschriften des sechsten Abschnittes mit Aus¬
nahme des 8 71 Ziffer 5 und mit der Maßgabe Anwen¬
dung , daß an die Stelle des Vermögens des Mündels der
Werth des Nachlasses oder des Antheils des Abwesenden
zur Zeit der Anordnung tritt und ein Abzug der Schulden
nicht stattfindet . Auf die Gebühr für die Nachlaßpflegschaft
wird die im 8 62 Absatz 1 bestimmte Gebühr angerechnet,
wenn die Nachlaßpslegschaft zur Sicherung des Nachlasses
eingeleitet wird.

8 64.

Feststellung des Erbrechtes des  Fiskus.

Für das Verfahren zur Feststellung des Erbrechtes des
Fiskus oder der an seine Stelle tretenden Körperschaft,
Stiftung oder Anstalt des öffentlichen Rechts wird die in
§ 61 für die Ertheilung eines Erbscheins bestimmte Gebühr

2
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erhoben . Wird auf Grund dieser Feststellung ein Erbschein
ertheilt , so ist hierfür eine besondere Gebühr nicht zu er¬
heben.

8 65.
Erbtheilung.

Für das gesammte Erbtheilungsversahren wird das
Dreifache und , soweit das eingeleitete Erbtheilungsversahren
durch die Bestätigung der Auseinandersetzung oder durch
die Beurkundung einer vertragsmäßigen Auseinandersetzung
abgeschlossen wird , das Zweifache der vollen Gebühr erhoben.
Ein zur Deckung des zweifachen Satzes voraussichtlich
ausreichender Betrag kann nach Einleitung des Verfahrens
als Vorschuß erhoben werden.

Die Gebühren für Vermögensverzeichnisse , Schätzungen
und Versteigerungen werden neben den in Absatz 1 be¬
stimmten Gebühren besonders erhoben . Wird mit einem
Dritten vor dem Theilungsgerichte zum Zwecke der Aus¬
einandersetzung ein Vertrag geschlossen , so wird von dem
Dritten die Hälfte der nach den Vorschriften des zweiten
Abschnittes zu berechnenden Gebühr für die Beurkundung
des Vertrages erhoben.

Die Verhandlungen zur Ermittelung und Feststellung
der Nachlaßmasse sind in der Gebühr des Absatzes 1 mit
inbegriffen . Beschränkt sich die Thätigkeit des Gerichts
auf diese Verhandlungen , so wird das Zweifache der vollen
Gebühr erhoben.

Wird die Erbtheilung nicht unter Leitung des Gerichts
vorgenommen , sondern nur der Erbtheilungsvertrag von
den Betheiligten zu Protokoll gegeben , so findet die Vorschrift
des 8 22 Anwendung.

8 66 .
Wird die Vermittelung der Auseinandersetzung einem

Notar übertragen , so werden fünf Zehntheile der vollen
Gebühr erhoben:

1 . für die Entscheidung über den Antrag auf Einleitung
des Verfahrens;

2 . für die Entscheidung über die Bestätigung der Aus¬
einandersetzung;

3 . sür die Anordnung einer Beweisaufnahme.
8 67.

Vermögensauseinandersetzungen.
Die Vorschriften über Erbtheilungen sind auf die

Auseinandersetzung von Gütergemeinschaften oder sonstigen
Gemeinschaften , sowie auf die Auseinandersetzung geschiedener
Ehegatten entsprechend anzuwenden.

8 68 .
Erbschaftliche Erklärungen.

Für die Entgegennahme von Erklärungen , Anmeldungen
und Anzeigen seitens des Nachlaßgerichts einschließlich der
Beurkundung oder Beglaubigung durch das Nachlaßgericht,
sür die Entgegennahme des Inventars einschließlich der
Anordnung wegen Aufnahme des Inventars durch eine
zuständige Behörde oder einen zuständigen Beamten oder
Notar , für die Bestimmung oder Verlängerung einer Frist
durch das Nachlaßgericht , für die nach den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches über Testamentsvollstrecker vom

Nachlaßgericht zu treffenden Anordnungen , sowie für die
Abhaltung des Termins zur Leistung des in 8 2006 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgesehenen Offenbarungseides
werden füns Zehntheile der vollen Gebühr erhoben . Finden
diese Handlungen in Verbindung mit einem in diesem
Abschnitte bezeichneten Verfahren statt , so wird eine besondere
Gebühr für dieselben nicht erhoben . Im Falle der An¬
meldung von Nachlaßforderungen auf Aufforderung eines
Miterben wird die Gebühr nur einmal von dem Miterben
erhoben.

Bei der Berechnung der Gebühren wird , sofern eine
vermögensrechtliche Angelegenheit vorliegt , der Werth der
Vermögensmasse nach Abzug der Schulden zu Grunde
gelegt.

8 69.
Werthsberechnung.

Soweit nicht vorstehend ein Anderes bestimmt ist,
werden in den unter diesen Abschnitt fallenden Angelegen¬
heiten die Gebühren von dem Betrage der den Gegenstand
des Verfahrens bildenden Vermögensmasse ohne Abzug
der Schulden berechnet.

Betrifft das Verfahren mehrere im Zusammenhänge
stehende Massen , so werden die Werthe derselben zusammen¬
gerechnet . Die nach dem Gesammtwerthe berechnete Ge¬
bühr wird auf die einzelnen Massen nach Verhältniß des
Werthes derselben vertheilt . Wird die Theilung des Nach¬
lasses eines Ehegatten , welcher in Gütergemeinschaft gelebt
hat , mit der Auseinandersetzung der Gütergemeinschaft
verbunden , so wird bei der Anwendung der Vorschriften
dieses Absatzes der Werth der gütergemeinschaftlichen Masse
nur zur Hälfte und , sofern dem überlebenden Ehegatten
von der gütergemeinschaftlichen Masse ein anderer Bruch-
theil als die Hälfte zufällt , zu diesem Bruchtheile in An¬
satz gebracht.

Werden nur einzelne Theile von den in diesem Ab¬
schnitte bezeichneten Gattungen von Geschäften berührt , so
werden die Gebühren nur nach dem Werthe dieser Theile
berechnet.

Sechster Abschnitt.
Thätigkeit des Vormundschaftsgerichts.

8 10.
Einzelpflegschaften.

Bei den zur Wahrnehmung einzelner Geschäfte ein¬
geleiteten Pflegschaften oder Beistandschaften , sowie im Falle
einer sonstigen Fürsorge für ein unter elterlicher Gewalt
stehendes Kind insbesondere im Falle der Genehmigung
eines Rechtsgeschäfts oder im Falle einer Verfügung nach
den ZK 112 , 1631 , 1635 , 1636 , 1645 , 1665 , 1677 , 2282
des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nach dem Werthe des
Gegenstandes die volle Gebühr zu erheben.

Diese Gebühr kommt jedoch nur insoweit zum Ansätze,
als nicht rücksichtlich der Personen , in deren Interesse ein
Pfleger oder Beistand bestellt oder eine sonstige Fürsorge-
thätigkeit ausgeübt wird , eine Vormundschaft , Pflegschaft
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oder Beistandschaft eingelcitet oder einzuleiten ist, auf welche
die Bestimmungen des Z 71 Anwendung finden.

Der Gesammtbetrag der nach Absatz1 zu erhebenden
Gebühr darf bei keinem Mündel, Pflegbefohlenen oder unter-
elterlicher Gewalt stehenden Kinde den Betrag der nach
K71 Ziffer1 zu erhebenden Gebühr übersteigen.

8 71.
Pflegschaften, Beistandfchaften , Vormundschaften.

1. Bei anderen Pflegschaften oder Beistandfchaften
und bei Vormundschaften ist von dem Vermögen des Mün¬
dels, Pflegbefohlenen oder unter elterlicher Gewalt
stehenden Kindes, auf welche sich die Vormundschaft,
Pflegschaft oder Beistandschaft erstreckt, soweit über die
Verwaltung des Vermögens dem Vormundfchaftsgerichte
Rechnung gelegt werden muß, jährlich die volle Gebühr
zu erheben. Dabei wird das angefangene Kalenderjahr
sowohl am Anfang, als auch am Ende der Verwaltung
für voll gerechnet.

2. Findet eine Rechnungslegung nicht statt, so wird
die Hälfte der in Ziffer 1 bestimmten Gebühr erhoben.

3. Bei der Berechnung des Betrages des Vermögens
werden die Schulden in Abzug gebracht.

4. Die Vorschriften der Ziffer 1—3 finden auch auf
die vorläufige Vormundschaft Anwendung. Endigt die
vorläufige Vormundschaft, weil auf Grund der erfolgten
Entmündigung ein Vormund bestellt ist, so gelten die
vorläufige und die endgültige Vormundschaft als ein
Verfahren.

5. Befreiung von den Gebühren dieses Abschnittes
tritt ein, wenn das zu verwaltende Vermögen nach Abzug
der Schulden3 600 ^ nicht übersteigt.

8 72.
V ol lj ä hr i g kei ts er klä ru ng en rc.

Für die Volljährigkeitserklärungen, für die Ersetzung
der elterlichen Einwilligung zur Eingehung der Ehe oder
der Einwilligung der Mutter zur Ehelichkeitserklärung, für
Entscheidungen, betreffend den Unterhalt der Kinder nach
den 88 1612, 1714, des Bürgerlichen Gesetzbuches, für die
llebertragung der Ausübung der elterlichen Gewalt an die
Mutter(Z 1685 Abs. 2 d. B. G.-B.j, für die Ersetzung
der Zustimmung antheilsberechtigterAbkömmlinge zu Rechts¬
geschäften des überlebenden Ehegatten im Falle der fort¬
gesetzten Gütergemeinschaft, für Entscheidungen, welche die
Persönlichen Rechtsbeziehungen der Ehegatten zu einander
"der das eheliche Güterrecht betreffen, und für sonstige
Verfügungen des Vormnndschaftsgerichts, die sich nicht auf
Mündel, Pflegbefohlene oder unter elterlicher Gewalt
stehende Kinder beziehen, wird die volle Gebühr erhoben.
Die gleiche Gebühr wird für die Thütigkeit des Vor¬
mundschaftsgerichts im Falle der Verheirathung des Vaters
oder der Mutter, sowie für die nach den W 1639 Abs. 1,
1640 Absatz2, 1653, 1666, 1667, 1668, 1670, 1760
Matz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu treffenden An¬
ordnungen von dem Vater oder der Mutter erhoben.

Hat eine Rechnungslegung ftattzufinden, so werden
neben der in Absatz1 bestimmten Gebühr die Gebühren
^ 8 71. Zifferi erhoben.

8 73.
Gebührenbefreiungen.

Für Verhandlungen und Verfügungen, welche von den
Vormundschaftsgerichten als solchen oder behufs Sicherung,
Verwaltung oder Beaufsichtigung des Vermögens des
Mündels, Pflegbefohlenen oder unter elterlicher Gewalt
stehenden Kindes von den Nachlaßgerichten vorgenommen
oder erlassen werden, ingleichen für die Auseinandersetzungen
über den Nachlaß des Vaters oder der Mutter oder des¬
jenigen, durch dessen Tod die Vormundschaft, Pflegschaft
oder Beistandschaft nöthig geworden ist, einschließlich des
Verfahrens behufs Erlangung eines Erbscheins, dürfen bei
Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandfchaften neben
den in den ZZ 70 und 71 bestimmten Gebühren nur die
in § 72 bestimmte Gebühr sowie baare Auslagen und die
Kosten eines etwa gerichtlich aufgenommenen Vermögens-
Verzeichnisses angesetzt werden.

Sind bei einzelnen Geschäften, für welche dem Mündel,
Pflegbefohlenen oder unter elterlicher Gewalt stehenden
Kindern besondere Kosten nicht angesetzt werden dürfen,
andere Personen betheiligt, so müssen diese die für solche
Geschäfte in anderen Fällen bestimmten Kosten nach dem
Verhältniß ihres Antheils entrichten.

Die Verhandlungen des Vormundfchaftsgerichts wegen
Anordnung einer Zwangserziehung erfolgen gebührenfrei;
auch baare Auslagen kommen nicht zum Ansatz.

Siebenter Abschnitt.
Stiftungen und Vermögensverwaltungen.

8 74.
1. Für die Beaufsichtigung von Stiftungen werden

jährlich nach dem Betrage des Vermögens unter Abzug
der Schulden fünf Zehntheile der vollen Gebühr erhoben.
Dabei wird das angefangene Kalenderjahr sowohl am
Anfang als auch am Ende der Beaufsichtigung für voll
gerechnet.

2. Soweit bei dem Gerichte eine Rechnungslegung
über die Verwaltung des Vermögens stattfindet, erhöht sich
die Gebühr der Ziffer 1 auf die volle Gebühr, der
Mindestbetrag dieser Gebühr ist 3

8 75.
Neben den in ß 74 bestimmten Gebühren werden für

die Beurkundung einzelner Handlungen der freiwilligen
Gerichtsbarkeit die dafür bestimmten Gebühren besonders
in Ansatz gebracht.

Achter Abschnitt.
Sonstige Angelegenheiten.

8 76.
Familiennamen.

Für die Entgegennahme einer Erklärung über den
Familiennamen einschließlich der Beurkundung oder Be¬
glaubigung wird die volle Gebühr erhoben. 2*
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8 77.
Annahme an Kindesstatt.

Für die Bestätigung des Vertrages, durch welchen
Jemand an Kindesstatt angenommen oder das durch An¬
nahme an Kindesstatt begründete Rechtsverhältniß wieder
aufgehoben wird, werden fünf Zehntheile der vollen Gebühr
erhoben. Ist der Vertrag vor dem zur Bestätigung zu¬
ständigen Gericht beurkundet, fo werden für die Bestätigung
besondere Gebühren nicht erhoben.

K78.
Aufgebotsverfahren.

Für ein nach den Vorschriften der Deutschen Civil-
prozeßordnung behandeltes Aufgebotsverfahren sind die
Bestimmungen des Reichsgerichtskostengesetzes maßgebend.

8 79.
Gerichtliche Anordnungen.

Für Anordnungen über den Verkauf oder die Hinter¬
legung von Pfändern und anderen Gegenständen, sowie
für die Bestellung eines Dispacheurs oder eines Verwahrers
einschließlich der Bestimmung seiner Vergütung werden drei
Zehntheile der Sätze des 8 8 des Reichsgerichtskoften-
gesetzes erhoben. Dasselbe gilt von Anordnungen, welche
die Feststellung des Zustandes oder Werthes von unbe¬
weglichen oder beweglichen Sachen zum Gegenstand haben;
findet eine Beweiserhebung seitens des Gerichts durch Ein¬
nahme des Augenscheins, Vernehmung von Zeugen oder
Sachverständigen statt, so werden daneben zwei Zehntheile
der Sätze des § 8 des Reichsgerichtskostengesetzes er¬
hoben.

8 80.
Dispache.

Wird bei dem Gericht eine Verhandlung über die von
dem Dispacheur aufgemachte Dispache beantragt, so sind
für das gesammte Verfahren vier Zehntheile der Sätze des
8 8 des Reichsgerichtskostengesetzes zu erheben. Als
Werth des Gegenstandes ist anzusehen der Betrag des
Havarieschadens; wenn jedoch der Werth des Geretteten an
Schiff, Fracht und Ladung geringer ist, dieser geringere
Betrag. Wird die Dispache bestätigt, so haften die am
Verfahren Betheiligten für die Kosten als Gesammtschuldner.

8 81.
Handelsrechtliches.

Ordnungsstrafverfahren.
In dem nach den 88 132—139 des Gesetzes über die

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Z 15
des Gesetzes vom 22. Juni 1899, betreffend das Flaggen¬
recht der Kauffahrteischiffe eintretenden Verfahren werden
in jeder Instanz die Sätze des § 8 des Reichsgerichts¬
kostengesetzes erhoben:

1. für die Festsetzung der Ordnungsstrafe;
2. für die Verhandlung in den nach 8 134 des erst¬

gedachten Gesetzes anberaumten Terminen;
3. für die Anordnung einer Beweisaufnahme.

Die Gebühr für die Anordnung einer Beweiserhebung
wird nur zur Hälfte erhoben, wenn die Beweisaufnahme

weder ganz noch theilweise stattgefunden hat. Die vor¬
stehend bestimmten Gebühren werden in jedem Verfahren
nur einmal erhoben. Jede Wiederholung der Ordnungs¬
strafe gilt als ein besonderes Verfahren.

Als Werth des Streitgegenstandes ist die festgesetzte
Ordnungsstrafe anzusehen.

Für die Androhung der Strafe werden Gebühren nicht
erhoben.

Die Vorschriften der Absätze1—4 finden auf andere
Fälle der Festsetzung von Ordnungsstrafen insbesondere
nach Z 151 des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei¬
willigen Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung.

8 82.
Handelsrechtliche Anordnung.

Soweit nicht in diesem Gesetz oder reichsgesetzlich ein
Anderes bestimmt ist, wird für die Erledigung der im
Handelsgesetzbuche, in dem Genossenschaftsgesetze und in
dem Gesetze, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, den Gerichten zugewiesenen, von den Prozeßord¬
nungen nicht betroffenen Angelegenheiten, welche eine Ent¬
scheidung des Gerichts erfordern, sowie von Angelegenheiten
ähnlicher Art drei Zehntheile der Sätze des § 8 des Reichs¬
gerichtskostengesetzes erhoben.

8 83.
Ein Zehntheil der vollen Gebühr wird erhoben:

1. für die Bewilligung einer öffentlichen Zustellung im
Falle des 8 132 Abs. 2 des B. G--B.;

2. für die Veröffentlichung der Kraftloserklärung einer
Vollmacht;

3. für die Bestellung eines Vertreters des Grundstücks-
eigenthümers, dem eine Hypothek oder Grundschuld
gekündigt worden ist.

8 84.
Gebühren werden nicht erhoben:

1. für die Bestimmung des zuständigen Gerichts im Falle
des § 5 des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit;

2. für die Aenderung einer Verfügung im Falle des
8 18 daselbst.

8 85.
Hin terlegungs gebühr.

Die Hinterlegungsgebühr einschließlich der Gebühr für
die Wiederauszahlung oder Rücklieferung beträgt:

». für Geldsummen(in baarem Gelde oder in Werth¬
papieren) oder Kostbarkeiten 60 für jede volle
100 des Betrages oder des geschätzten Werthes,
jedoch nie unter 1

d. für eine Urkunde3 „
Hinterlegungsgebühren sind nicht zu berechnen für die

Hinterlegung von Gegenständen, welche zum Vermögen
bevormundeter Personen gehören oder einer Pflegschaft
unterliegen.
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8 86 .
Rechtshülfe.

Für die Erledigung des Ersuchens eines nicht Olden-

burgischen Gerichts in Angelegenheiten , welche durch das

Reichsgerichtskostengesetz nicht betroffen werden , sind außer
den baaren Auslagen zu erheben:

1. wenn eine Handlung vorgenommen wird , für welche
besondere Gebühren bestimmt sind , diese Gebühren;

2. wenn nur um Zustellung oder Aushändigung eines

Schriftstücks ersucht ist , ein Zehntheil der Sätze des

Z 8 des Reichsgerichtskostengesetzes , jedoch nicht über
10

3. in allen anderen Fällen zwei Zehntheile der erwähnten
Sätze , jedoch nicht über 20
Gebühren und Auslagen werden nicht erhoben , soweit

die Gegenseitigkeit verbürgt ist . Ob diese Voraussetzung
gegeben ist, entscheidet das Großherzogliche Staatsmini¬
sterium, Departement der Justiz.

8 87-
Generalklausel.

Ist für ein gerichtliches Geschäft eine Gebühr weder

reichsgesetzlichnoch in diesem Gesetze bestimmt , so werden

fünf Zehntheile der vollen Gebühr erhoben.

Neunter Abschnitt.

Vereitelte Anträge und Termine , Beschwerden,

Ert Heilung von Abschriften und vollstreck¬
baren Ausfertigungen , Behäu digungen.

8 88.
Gesuche und Anträge , Zurücknahme und Be¬

schwerden.

1. Die Auf - und Annahme von Gesuchen , Anträgen

und Beschwerden erfolgt gebührenfrei . In Grundbuchsachen

und in Schiffspfandsachen findet diese Vorschrift be¬

züglich derjenigen Anträge keine Anwendung , welche

M Herbeiführung einer Eintragung in beglaubigter

Form gestellt werden müssen . Die Aufnahme von An¬

trägen und Erklärungen nach tz 11 des Gesetzes über

die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist auch

in Angelegenheiten , für welche Gerichte eines anderen

Bundesstaates zuständig sind , gebührenfrei , sofern die

Gegenseitigkeit verbürgt ist . Ob diese Voraussetzung ge¬

geben ist, entscheidet das Großherzogliche Staatsmini¬

sterium, Departement der Justiz.
2. Soweit nicht besondere Vorschriften getroffen sind,

ist im Falle der Zurücknahme eines Antrages , bevor auf

denselben eine Entscheidung erlassen ist oder die beantragte

Verhandlung stattgefunden hat , sowie für die Zurück¬

weisung unbegründeter oder unzulässiger Anträge eine

Gebühr zu erheben , deren Höhe sich nach der Gebühr,

welche für die beantragte Verhandlung oder Entscheidung
M erheben gewesen wäre , richtet , und zwar werden erhoben

M Falle der Zurücknahme drei Zehntheile dieser Gebühr,

jedoch höchstens 6 für die Zurückweisung fünf Zehntheile,

jedoch höchstens 10
3 . Für die Entscheidung in der Beschwerdeinstanz , ein¬

schließlich des vorangegangenen Verfahrens wird , wenn

die Beschwerde als unbegründet oder unzulässig ver¬

worfen wird , dieselbe Gebühr , welche für die beantragte

Verhandlung oder Entscheidung zu erheben gewesen

wäre , jedoch mindestens 1 -F und höchstens 20

erhoben . Auf Beschwerden in Sachen , für welche in

erster Instanz Gebührenfreiheit besteht , insbesondere

auf Beschwerden der im tz 1 ? bezeichnten Art , finden

die Vorschriften der KZ 45 , 46 des Reichsgerichts¬

kostengesetzes mit der Maßgabe Anwendung , daß die

Gebühr für die Zurücknahme 6 die Gebühr für

die Verwerfung der Beschwerde 20 nicht über¬

steigen darf.
8 89.

Vereitelte  Termine.

Für einen durch Säumniß einer Partei oder eines

Zeugen oder Sachverständigen vereitelten Termin wird eine

vom Gerichte festzusetzende Gebühr , welche mindestens auf

1 und höchstens auf 20 zu bemessen ist , in Ansatz

gebracht . Diese Gebühr nebst den entstandenen baaren

Auslagen fällt dem Säumigen zur Last.
Die Bestimmungen des ersten Absatzes bleiben außer

Anwendung , soweit gegen einen säumigen Zeugen oder

Sachverständigen Zwangsmaßregeln nach Maßgabe der

Vorschriften der Civil - oder Strafprozeßordnung zu¬

lässig sind.
8 90.

Ertheilung beglaubigter Abschriften.

Auf die Ertheilung beglaubigter Abschriften aus den

Gerichtsakten finden , soweit nicht ein Anderes bestimmt ist,

die Vorschriften des K 36 Anwendung.
Soweit für die Ertheilung von Bescheinigungen oder

beglaubigten Abschriften aus gerichtlichen Registern eine

Gebühr nicht bestimmt ist , werden nur die Schreibgebühren

erhoben.
8 91.

Vollstreckbare Ausfertigungen.

Auf die Entscheidung über die Ertheilung einer voll¬

streckbaren Ausfertigung sind in allen Fällen die Vorschriften

des Reichsgerichtskostengesetzes anzuwenden . Das Gleiche

gilt von Zeugnissen über die Rechtskraft , sowie von gericht¬

lichen Vollstreckungshandlungen.

8 92.

Behändigungen.

Für jede nicht durch die Post erwirkte Behändigung
eines Schriftstückes ist der Betrag von 30 zu erheben.

Zehnter Abschnitt.
8 93.

Baare Auslagen.

Baare Auslagen werden nach Maßgabe der Vor-
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schriften der Z8 79 und 80 des Reichsgerichtskostengesetzes
erhoben. Zu denselben sind auch die Vergütungen der
Dolmetscher und Vergantungsprotokollisten(Versteigerungs-
protokollisten) zu rechnen.

Zweiter Theil.
Angelegenheiten der streitigen Gerichtsbarkeit.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

8 94.
Anwendbarkeit der allgemeinen Bestimmungen

des ersten Theils.
Die Vorschriften der ZZ 9, 10, 12, 13, 18, 93 finden

auch in den Angelegenheiten der streitigen Gerichtsbarkeit
Anwendung.

In dem Verfahren der Zwangsversteigerung und Zwangs¬
verwaltung von Gegenständen des unbeweglichen Vermögens
finden, soweit nicht Anderes bestimmt ist, alle Vorschriften
des ersten und zehnten Abschnittes des ersten Theiles An¬
wendung.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeitenbeginnt die Ver¬
jährung der Gerichtskosten mit dem Schlüsse desjenigen
Jahres, in welchem das Verfahren durch unbedingte Ent¬
scheidung über die Kosten, durch Vergleich oder Zurücknahme
oder anderweitige Erledigung beendigt ist. Im Sinne dieser
Bestimmung gilt das Verfahren als erledigt, wenn seit der
letzten Prozeßhandlung des Gerichts zwei Jahre verflossen
sind, ohne daß ein Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens
gestellt wäre. Wird das Verfahren während des Laufes
der Verjährungsfrist wieder ausgenommen, so wird hierdurch
die Verjährung unterbrochen.

8 95.
Anwendbarkeit des Reichsgerichtskostengesetzes.

Das Reichsgerichtskostengesetz und die Vorschriften des
tz 94 finden, soweit nicht ein Anderes bestimmt ist, An¬
wendung auf die vor die ordentlichen oder vor besondere
Gerichte gehörigen Rechtssachen, für welche die Civilproceß-
ordnung oder die Strafproceßordnung kraft landesgesetzlicher
Bestimmung maßgebend sind.

8 96.
Forst - und Feldpolizeisachen.

Die auf die Kosten in Strafsachen bezüglichen Be¬
stimmungen des Reichsgerichtskostengesetzes finden auf die
nach dem Gesetz vom 15. August 1882, betreffend den
Forstdiebstahl und die Forst- und Feldpolizei, bei den Ge¬
richten zu verhandelnden Strafsachen Anwendung.

8 97.
Verth eilungsverfahren.

Auf ein Vertheilungsverfahren im Falle der Enteignung
(Artikel 53, 54, 109 des Einführungsgesetzeszum Bürger¬
lichen Gesetzbuch) finden die Vorschriften über das Ver-
theilungsveffahren im Falle der Zwangsversteigerung ent¬
sprechende Anwendung. Wird der Antrag auf Eröffnung
des Verfahrens zurückgewiesen oder wird er zurückgenommen,

ehe die Eröffnung des Verfahrens verfügt ist, so wird ein
Zehntheil der in Z 8 des Reichsgerichtskostengesetzesbe¬
stimmten Gebühr nach dem den Gegenstand des Verfahrens
bildenden Gesammtbetrag, und wenn ein Berechtigter der
Antragsteller ist und der von diesem Berechtigten beanspruchte
Betrag geringer ist, als der Gesammtbetrag, nach dem Be¬
trage des Anspruchs erhoben.

8 98.
Disziplinarverfahren.

In den im Disziplinarverfahren verhandelten Sachen
werden nur baare Auslagen erhoben.

Zweiter Abschnitt.
Zwangsversteigerung und Zwangs¬

verwaltungen von Gegenständen des
unbeweglichen Vermögens.

8 99.
G ebü h re  n a n sa tz.

Bei Berechnung der in diesem Abschnitt festgesetzten
Gebühren wird die in Z 8 des Reichsgerichtskostengesetzes
bestimmte volle Gebühr zu Grunde gelegt.

8 100.
Anordnung des Verfahrens.

Ein Zehntheil der vollen Gebühr wird erhoben für
die Entscheidung, einschließlich des vorangegangenen Ver¬
fahrens, über den Antrag auf Anordnung der Zwangs¬
versteigerung oder Zwangsverwaltung. Ist ein Gläubiger
der Antragsteller, so wird die Gebühr nach dem Betrage
der einzuziehenden Forderungen nebst den miteinzuziehenden
Zinsen berechnet; im Uebrigen wird die Gebühr nach dem
Werth des Gegenstandes der Zwangsversteigerung oder
Zwangsverwaltung berechnet. Für die Festsetzung dieses
Werthes finden die ZZ 16 bis 17 des Rerchsgerichts-
kostengesetzes entsprechende Anwendung.

Wird der Antrag zurückgenommen, ehe eine gebühren¬
pflichtige Entscheidung ergangen ist, so wird ein Zchntheil
der in Absatz 1 bestimmten Gebühr erhoben. Im Falle
einer theilweisen Zurücknahme wird diese Gebühr nur in¬
soweit erhoben, als die rn Absatz1 bestimmte Gebühr sich
erhöht haben würde, wenn die Entscheidung auf den zurück¬
genommenen Theil erstreckt worden wäre.

8 101-
Versteigerungstermin und Vertheilungs¬

verfahren.
In dem Verfahren der Zwangsversteigerung werden

ferner erhoben:
1. für den Erlaß der Bekanntmachung des Versteige¬

rungstermins zwei Zehntheile;
2. für die Abhaltung des ersten Versteigerungstermins

zwei Zehntheile;
3. für die Abhaltung jeden ferneren Vcrsteigerungs-

termins ein Zehntheil;
4. für das Vertheilungsverfahren fünf Zehntheile der

vollen Gebühr.
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Bei Gegenständen von mehr als 100 000 ^ steigen
die ferneren Werthklassen um je 3 000 ^ und die Ge¬
bühr um je 10

Die Gebühr für den Erlaß der Bekanntmachung des
Versteigerungstermins wird nur einmal erhoben . Wird
jedoch nach Abhaltung des bekannt gemachten Termins ein
neuer Termin bekannt gemacht , so wird ein Zehntheil der
vollen Gebühr erhoben.

Die Bekanntmachung des Versteigerungstermins gilt
als erlassen, wenn sie zur Veröffentlichung oder an einen
der Betheiligten abgesandt worden ist.

Der Versteigerungstermin gilt als abgehalten , wenn
in demselben nach Feststellung der Versteigerungsbedin¬
gungen zur Abgabe von Geboten aufgefordert worden ist.

Findet nach Z 144 des Gesetzes über die Zwangsver¬
steigerung und die Zwangsverwaltung ein Vertheilungs¬
verfahren nicht statt oder wird nach Z 143 desselben Ge¬
setzes em Vertheilungsverfahren nach der Zustellung der
Bestimmung des Vertheilungstermins , aber vor dem Be¬
ginne des Vertheilungstermins eingestellt , so werden zwei
Zehntheile der vollen Gebühr erhoben . Ist diese Gebühr
und die Gebühr der Ziffer 4 von verschiedenen Theilen
des Erlöses zu berechnen , so darf der Gesammtbetrag die
nach Ziffer 4 von dem Gesammterlöse zu berechnende Ge¬
bühr nicht überschreiten.

^ K 102.
Zuschlagsertheilung.

Für den Beschluß , durch welchen im Verfahren der
Zwangsversteigerung der Zuschlag ertheilt worden ist,
werden vier Zehntheile der vollen Gebühr erhoben.

Im Falle der Zwangsversteigerung zum Zwecke der
Aufhebung einer Gemeinschaft kommt , falls einem Mit-
eigenthümer der Zuschlag ertheilt wird , der Werth seines
Antheils bei der Berechnung der Gebühr nicht mit in
Anrechnung.

Wird der Beschluß aufgehoben , so werden die ange¬
fetzten Beträge nicht erhoben oder wenn sie bezahlt sind,
erstattet.

8 103.
Werthsberechnung.

Die nach den ZK 101 , 102 zu erhebenden Gebühren
werden nach dem Gebot berechnet , für welches der Zuschlag
ertheilt ist.

Erreicht das Gebot nicht zwei Drittel des Werths
des Gegenstandes , so treten diese zwei Drittel bei Berech¬
nung der nach Z 101 Ziffer 1 — 3 und Z 102 zu erhe¬
benden Gebühren an Stelle des Gebots . Ist der Zuschlag
nicht ertheilt , so werden die nach Z 101 zu erhebenden
Gebühren nach dem Werth des Gegenstandes berechnet.

. die Berechnung des Werthcs finden die Vor¬
schriften der ZK 16 , 17 des Reichsgerichtskostengesetzes An¬
wendung.

Sind nach Z 65 des Gesetzes über die Zwangsver-
j teigerung und die Zwangsverwaltung Gegenstände be-

onders versteigert oder anderweitig verwerthet worden,
w intt für die Berechnung der Gebühren für das Ver-
thmungsverfahren ihr Erlös dem Gebote hinzu.

Z 104.

Versteigerung mehrerer Gegenstände.
Betrifft das Verfahren der Zwangsversteigerung

mehrere Gegenstände , so werden die in Z 100 , 101 be¬
stimmten Gebühren nach der Summe der für die einzelnen
Gegenstände maßgebenden Beträge berechnet . Werden
durch den Beschluß mehrere Gegenstände verschiedenen
Personen zugeschlagen , so werden die in Z 102 bestimmten
Gebühren nach den Personen der Ersteher gesondert be¬
rechnet.

Z 105.
Fälligkeit.

Die in Z 101 bestimmten Gebühren werden , wenn
der Zuschlag ertheilt ist und ein Vertheilungstermin statt¬
findet , nicht vor diesem Termin erhoben.

Ist der Zuschlag nicht ertheilt , so werden die Ge¬
bühren fällig , sobald der den Zuschlag versagende Beschluß
erlassen oder das Verfahren ohne solchen Beschluß beendigt
ist , oder das Verfahren nach Abhaltung des Versteigerungs¬
termins nur noch auf Antrag fortzusetzen ist.

Ist das Verfahren eingestellt , so werden mit dem
Ablauf des Kalenderjahres , in dem der Einleitungsbeschluß
erlassen ist , die bis dahin entstandenen Gebühren fällig.

Z 106.
Zwangsverwaltung.

In dem Verfahren der Zwangsverwaltung werden
für jedes Jahr fünf Zehntheile der vollen Gebühr erhoben.
Der Tag der Beschlagnahme gilt als der erste Tag eines
jeden Verwaltungsjahres.

Die Gebühr wird nach demjenigen Betrage der Ein¬
künfte berechnet , welche nach Berichtigung aller Ausgaben
der Verwaltung und der laufenden Beträge der öffentlichen
Lasten zur Vertheilung gelangt.

8 107.
Fälligkeit.

Die Gebühren im Verfahren der Zwangsverwaltung
werden am Ende des Verfahrens und wenn dasselbe länger
als ein Jahr dauert , am Ende eines jeden Jahres erhoben.

Ist der Gegenstand des Verfahrens vor Aufhebung
desselben dem Verwalter nicht übergeben oder nicht von
demselben in Besitz genommen , so werden Gebühren nicht
erhoben.

Z 108.
Schreibgebühren.

Schreibgebühren werden nur für solche Abschriften
und Ausfertigungen erhoben , welche nur in Folge eines
auf die Ertheilung gerichteten Antrages ertheilt werden.
Schuldner derselben ist der Antragsteller.

Bei dem Erlaß der Einleitungs - und Beitrittsbeschlüsse
finden diese Beschränkungen nicht Anwendung , in der Be¬
schwerdeinstanz nur bei der Zustellung eines den Zuschlag
in der Zangsversteigerung ertheilenden Beschlusses.

Z 109.

Eintragungen in öffentliche Bücher.
Für die von dem Vollstreckungsgericht veranlaßte
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Thätigkeit des Grundbuchamts und des das Schiffsregister
führenden Richters werden Gebühren nicht erhoben, mit
Ausnahme jedoch der Eintragung des Erstehers als Eigen-
thümers und der Eintragung der Sicherungshypothek und
des Pfandrechts für die Forderung gegen den Ersteher.

8 Iw.
Zahlungspflichtige.

Zur Zahlung der in § 100 bestimmten Gebühr ist
der Antragsteller, zur Zahlung der in Z 102 bestimmten
Gebühr ist der Ersteher und zur Zahlung der durch den
Beitritt eines Gläubigers entstehenden Kosten ist der
Gläubiger verpflichtet. Die übrigen Kosten des Verfahrens
sind aus den baar zu zahlenden Kaufgeldern vorweg zu
entnehmen. Jedoch haftet für die nach den §Z 101 und
106 zu erhebenden Gebühren auch der Antragsteller, sofern
sie nicht aus einer baar vorhandenen Theilungsmasse ent¬
nommen werden können.

Für die von dem Antragsteller zu erhebenden Kosten
und Kostenvorschüsse haftet von mehreren Antragstellern,
sofern diese nicht Mitberechtigte find, jeder ohne Rücksicht
auf die Mitverhaftung Anderer.

8 ui-
Wiederversteigerun g.

Bei dem Anträge auf Wiederversteigerung eines ver¬
steigerten Gegenstandes(Z 133 des Reichsgesetzes über die
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. März
1897) finden die Vorschriften der ZH 35, Ziffer 2 und 46
des Reichsgerichtskostengesetzes entsprechende Anwendung.

8 112-
Beschwerdeverfahren.

Bei Beschwerden in dem Verfahren der Zwangsver¬
steigerung und Zwangsverwaltnng finden die Vorschriften
der ZH 45, 46 des Reichsgerichtskostengesetzes entsprechende
Anwendung.

Wird vor dem Beschwerdegericht im Verfahren der
Zwangsversteigerung der in der untern Instanz versagte
Zuschlag ertheilt, so ist außer der nach der Vorschrift des
ß 45 des Reichsgerichtskostengesetzes zu erhebenden Ge¬
bühr die Gebühr für die Ertheilung des Zuschlages zu
erheben.

Dritter Theil.

Gebühren der Zeugen und Sachverständigen.
8 H3.

Die Reichsgebührenordnung für Zeugen und Sach¬
verständige vom 30. Juli 1878 findet auf alle Fälle An¬
wendung, in denen Zeugen oder Sachverständige von den
Gerichten vernommen werden.

Vierter Theil.
Schlußbestimmungen.

8 114.
Gebührenfreiheiten.

Von der Zahlung von Gebühren sind befreit, auch
wenn die Prozeßordnungen Anwendung finden:

I. in allen gerichtlichen Angelegenheiten:
1) der Staat und alle für Rechnung des Staats ver¬

walteten Anstalten und Kassen. Dem Staate stehen
gleich der Reichsfiskus sowie in Angelegenheiten der
Militärverwaltung die Königlich Preußischen
Behörden.

2) im Herzogthum Oldenburg
a) die Oldenburgische und Jeversche Ersparungskasse,

sowie die Ersparungskassen der politischen Ge¬
meinden,

b) die Wittwen-, Waisen- und Leibrentenkasse,
o) die Oldenburgische Brandkasse,
ck) die Unterstützungsanstalt für die Wittwen und

Waisen der evangelischen Volksschullehrer,
e) die allgemeine Pfarrwittwenkaffe der evangelisch¬

lutherischen Kirche des Herzogthums Oldenburg.
3) im Fürstenthum Birkenfeld

a) die Ersparungskasse für das Fürstenthum Birkenfeld,
lr) die Schullehrerwittwen- und Waisen-Kasse,
e) die Cäcilienstistung,
ä) die Predigerwittwenkasse.

II. in streitigen Rechtssachen:
1. die Kirchen, wenn der Rechtsstreit das zu den

Fonds gehörige Vermögen betrifft, und nicht lediglich
das zeitige Interesse Derjenigen berührt wird, welchen
die Nutzung des betreffenden Vermögens für ihre
Person zusteht,

2. die milden Stiftungen.
III . in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit die

in dem Oldenburgischen Gesetz vom 11. Januar IM
(Gesetzsammlung Bd. 31 S . 274 flg.) bezeichneten
Actiengcsellschaften, Genossenschaften, Gesellschaften und
Stiftungen.

Die unter I bis III genannten Befreiungen erstrecken
sich nicht auf die baaren Auslagen, mit Ausnahme der
Schreibgebühren, der Postgebühren und der Zustellungs¬
kosten, welche wie die Gerichtsgebühren zu behandeln sind.

In Kraft bleiben die gesetzlichen Bestimmungen, durch
welche für einzelne Rechtsangelegenheiten oder gerichtliche
Handlungen Kostenfreiheit vorgeschrieben ist.

Unberührt bleibt ferner die Befreiung von baaren
Auslagen, soweit sie dem Reichsmilitärfiskus auf Grund
der Verordnung vom 5. September 1867, betreffend die
Ausführung des Artikels 61 der Verfassung des nord¬
deutschen Bundes in Gemäßheit preußischer Vorschriften
zusteht.

8 ns.
Aufhebung früherer  Gesetze.

Das Gesetz für das Herzogthum Oldenburg, betreffend
die Gerichtskosten sowie die Gebühren der Zeugen un
Sachverständigen, vom 15. Januar 1895 wird ausgehoben.
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Unbeschadet der Bestimmung in §114  Absatz 3 werden
ferner aufgehoben alle für das Fürstenthum Birkenfeld
bisher erlafseuen Vorschriften über Gerichtskosten und Ge¬
bühren der Zeugen und Sachverständigen, insbesondere die
in der Sporteltaxe vom 14. August 1818 nebst den all¬
gemeinen Bestimmungen dazu in der dazu erlassenen Re-
gierungsbekanutmachung vom 30. April 1821, in dem
Gesetz, betreffend die Gebühren in bürgerlichen Rechts¬
sachen und Strafsachen vom 15. August 1861, und in dem
Gesetz, betreffend die Abänderung dieses Gesetzes vom
10. Februar 1876 darüber enthaltenen Bestimmungen.

8 116-
Inkrafttreten dieses Gesetzes und Uebergangs-

bestimmungen.
Dies Gesetz tritt am 1. Januar 1900 zugleich mit

dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft und findet An¬
wendung auf alle zu diesem Zeitpunkte noch nicht fällig
gewordenen Gerichtskosten. Sind in einer noch nicht be¬
endigten Rechtsangelegenheit Kosten bereits in Ansatz ge¬
bracht, so wird der Betrag derselben auf die nach diesem
Gesetz zu erhebenden Kosten in Anrechnung gebracht, in¬
soweit es sich nicht um Geschäfte handelt, für welche nach
den Vorschriften dieses Gesetzes besondere Kosten zu be¬
rechnen sind.

Auf die bei Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs
bereits anhängigen Verfahren der Zwangsversteigerung
und der Zwangsverwaltung finden die bisherigen Vor¬
schriften über die Gerichtskosten Anwendung.

Für die auf Grund der bisherigen Gesetze im Fürsten¬
thum Birkenfeld nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
etwa noch stattfindenden Besitzeinweisungen finden die für
die Ausstellung von Erbscheinen gegebenen Vorschriften
K61) Anwendung.

Die Vorschriften der ZZ 8—13, 14 Absatz2—17
treten auch für die früher fällig gewordenen Kosten in
Emst; die Vorschriften in Artikel 169 des Einführungs¬
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch finden entsprechende
Anwendung.

8 117.
Soweit in anderen Gesetzen auf Bestimmungen des

m8 114 aufgehobenen Gesetzes verwiesen ist, treten die
entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes an die Stelle.

8 118.
Das zur Ausführung dieses Gesetzes weiter Erforder¬

liche wird im Verwaltungswege bestimmt.

Inhatts-Werzeichrriß.
Erster Th eil.

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.
Verpflichtung zur Kosleuzahlung. § 1
Gesammthaftung. . . . ^ 2

Anlagen . XXVII . Landtag.

Erhebung aus der Masse.
Uebernahme der Kostenpflicht.
Vorschuß.
Fälligkeit.
Nachforderung.
Verjährung . . .
Kostenansatz.
Zurückbehaltung von Urkunden.
Beitreibung.
Stundung und Erlassung.
Werthfestsetzung.
Erinnerungen.
Aenderung der Festsetzung von Amtswegen.
Beschwerden.
Stempelabgaben.
Mindestbetrag und Abrundung.
Werthklassen und Gebührensatz.

8 3
. 4 , 5
„ 6
„ 7
„ 8
„ 9
„ 10
„ 11
„ 12
„ 13
„ 14
„ 15
., 16
„ 17
.. 18
„ 19
.. 20

Zweiter Abschnitt.
Gerichtliche Urkunden.

Einseitige Rechtsgeschäfte und einseitige Verträge
Zweiseitige Verträge.
Zuschlagsgebühr für Nebenerklärungen . .
Nachtragserklärungen, Vollmachten, Widerruf
Werthsberechnung.
Mehrere Geschäfte in einem Akt .
Anerkennung.
Unterschriftsbeglaubigung. . . .
Beurkundungen in Grundbuchsachen
Testamente und Erbverträge . .
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Wechselproteste.
Abschriftsbeglaubigungen und Ausfertigungen. .
Sicherstellung der Zeit.
Ergebnißlose Verhandlungen.
Tauschcharakter der Gebühren.

8 21
„ 22
„ 23
„ 24
„ 25
„ 26
.. 27
„ 28
„ 29
„ 30
„ 31
„ 32
.. 33

34
35
36
37
38
39

Dritter Abschnitt.
Grundbuchsachen.

Eintragung des Eigenthümers. 8 40
Eintragungen in Abtheilung II und III . . . „ 41
Veränderungen. Z42,43
Gebührenfreiheiten. 8 44
Sonstige Eintragungen . „ 45
Eintragung von Löschungsvermerken. „ 46
Eintragungen und Löschungen bei mehreren Grund¬

stücken. „ 47
Werthsberechnung. „ 48
Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldbriefe„ 49
Den Grundstücken gleichstehende Berechtigungen. „ 50
Abschrift zurückgeforderter Urkunden. „ 51
Grunderbstellen. „ 52
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Vierter Abschnitt.
Registerführung.
I. Handelsregister.

Eintragung in dasselbe . 8 53
Mehrfache Eintragung . „ 54
Abschriften zurückgeforderter Urkunden, Register-
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Siebenter Abschnitt.
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Aufgebotsverfahren.
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Handelsrechtliches Ordnungsstrafverfahren. .
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- 8 76
- „ 77
- „ 78
- „ 79
- „ 80
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. „ 86
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Gesuche und Anträge, Zurücknahme und Beschwerden§ 88
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Zweiter Abschnitt.
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Versteigerungstermin und Vertheilungsverfahren. „ 101
Zuschlagsertheilung. „ 102
Werthsberechnung. „ 103
Versteigerung mehrerer Gegenstände. „ 104
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Begründung.

Obwohl im Herzogthum Oldenburg erst durch Gesetz
vom 1b. Januar 1895 (Oldenburgische Gesetzsammlung
Band 30 S . 607 fg.) das gesammte Gerichtskostenwesen,
soweit dasselbe nicht durch das Reichsgerichskostengesetz
bereits geregelt war, beordnet worden ist, so war doch
eine Neubeordnung dieser Materie zur Zeit nicht mehr zu
umgehen. Im Fürstenthum Birkenfeld galt im Wesent¬
lichen bisher noch das Gesetz vom 1b. August 1891,
betreffend die Gebühren in bürgerlichen Rechts- und in
Strafsachen. Veranlassung zur Neubeordnung gaben vor
Allem die umfangreichen neuen Bestimmungen des bürger¬
lichen Gesetzbuches, des Reichsgesetzes über die Zwangs¬
versteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. März 1897
und insbesondere des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898. Der
vorliegende Entwurf weicht im System wesentlich von den
bisher in Geltung befindlichen Gesetzen ab. Nach dem
Vorbilde des Reichsgerichtskostengesetzes vom 18. Juni
1878 und des Preußischen Gerichtskostengesetzes vom 25.
Juni 1895 sind die Gebühren fast durchweg nach der
Höhe des Objektes, um das es sich im einzelnen Falle
handelt, bestimmt worden. Es rechtfertigt sich dies Ver¬
fahren einmal dadurch, daß es nur so möglich erscheint,
bei geringen Objekten eine unverhältnißmäßige Höhe der
Gebühren zu vermeiden. Andererseits gestattet aber auch
ein solches Verfahren, auf die größere oder geringere In¬
anspruchnahme der Behörden, die durch das einzelne Geschäft
veranlaßt zu werden Pflegt, Rücksicht zu nehmen, indem
für umfangreichere Geschäfte die volle Grundgebühr oder
ein Vielfaches derselben, für geringere Geschäfte nur ein
Brnchtheil derselben festgesetzt wird. Beide Vortheile sind
aber nicht zu erreichen, wenn,wie dies wenigstens zum Theiljdie
bisherigen Kostengesetze thaten, feststehende, von dem Werthe
des Objektes unabhängige Sätze bestimmt werden. Ins¬
besondere war daher auch von der Gebühr des Artikels 8
des Oldenburgischen Gerichtskostengesetzes vom 15. Januar
1895 abzusehen, da eine Gebührenberechnung lediglich nach
der Seitenzahl der Urkunde weder eine übermäßige Be¬
schwerung geringer Objekte durch die Kosten ausschließt,
noch lediglich die Seitenzahl einen richtigen Maßstab für
die dem Gerichte durch die Beurkundung erwachsende Müh-
waltung abgiebt.

Im Uebrigen hat dieser Entwurf keineswegs die
Tendenz verfolgt, eine Mehrbelastung mit Gebühren und
somit eine Mehreinnahme für die Staatskasse herbeizu-
ftihren, sondern nur versucht, für geringere Objekte eine
Herabminderung herbeizuführen, der eine geringe Erhö¬
hung bei höheren Objekten in einzelnen Fällen entspricht.
Der Entwurf sieht daher auch davon ab, die Höhe der
Gebühren entsprechend dem preußischen Gesetze, das im
klebrigen diesem Gesetze zum Vorbild gedient hat, zu nor¬
mten; der Entwurf bleibt zum Thell um 50 o/o unter
den Sätzen des preußischen Gesetzes, lieber die Höhe der
^soühren in einigen wesentlichen Fällen nach dem preu-
snchnj Gesetz, nach dem Oldenburgischen Gesetz vom
Io. Januar 1895 und nach diesem Entwurf sowie nach

den bisher im Fürstenthum Birkenfeld geltenden Vor¬
schriften, geben die anliegenden2 Tabellen Aufschluß.

Ueber die Berechnung, Erhebung und Ablieferung der
Gebühren, welche Materie durch Anweisungen vom
25. Juli 1883 für das Herzogthum Oldenburg und das
Fürstenthum Birkenfeld geordnet ist, will dieser Entwurf
neue Bestimmungen nicht geben, vergleiche8 10 daselbst.
Mit geringen Ausnahmen, die sich aus den allgemeinen
Bestimmungen des Entwurfes ergeben, kann das bisherige
Verfahren, das sich durchaus bewährt hat , beibehalten
werden.

Die Anordnung des Entwurfs ergiebt sich aus den
Ueberschriften.

Der Z 1 entspricht dem Art. 3 Abs. 1 des Oldenbg.
Gesetzes vom 15. Januar 1895 und dem 8 1 des Preußi¬
schen Gesetzes vom 25. Juni 1895.

Der 8 2 ist im Wesentlichen dem Art. 3 Abs. 1 und'
Art. 7 des Oldenburgischen und dem 8 2 des Preußischen
Gerichtskostengesetzes entnommen.

Der Z 3 rechtfertigt sich dadurch, daß nach 8 224
Z. 4 der Konkursordnung die im 8 3 genannten Kosten
als Masseschulden anerkannt sind. Es ist daher die Be¬
zahlung dieser Kosten aus der Masse gesichert. Das Auf¬
gebot der Nachlaßgläubiger, das in 8 224 Z. 4 der Kon¬
kursordnung noch erwähnt ist, kommt hier nicht in Frage,
weil darauf die Bestimmungen des Reichsgerichtskosten¬
gesetzes Anwendung zu finden haben. Bezüglich der
Theilungskosten, die als Masseschulden von der Konkurs¬
ordnung nicht anerkannt sind, mußte die persönliche Haf¬
tung der Erben bestehen bleiben und zwar im Einklang
mit § 2058 B. G- B. die Solidarhaft.

Der 8 3 findet auch Anwendung auf das Zwangs-
verfteigerungsverfahren, vergl. 8 94 Abs. 2 und 8 HO
des Entwurfs.

Der Abs. 3 des 8 3 rechtfertigt sich aus der Erwägung,
daß die in Frage stehenden Kosten auf der betreffenden
Masse haften und daß daher die persönliche Stellung der
Betheiligten zurücktritt.

Zu 8 4 kann auf 8 86 des Reichs-, 8 4 des Preu¬
ßischen Gerichtskostengesetzes und ß ? L 8- 1 der Olden¬
burgischen Anweisung für die Berechnung, Erhebung und
Ablieferung der Gerichtskosten verwiesen werden.

Zu 8 5. Bestimmungen der hier erwähnten Art finden
sich beispielsweise im B. G. B. 8 261, 2028, 2057, 1034,
1035, 1067, 1093, 1372, 1528, 2122, 1217, imH. G.B.
8 128, 171, 254 Abs. 4 und im Genossenschaftsgesetz vom
1. Mai 1889 8 116, 135.

Zu 8 6 ist Art. 6 des Oldenburgischen Gerichtskosten¬
gesetzes und 8 4 und 13 der cit. Anweisung zu vergleichen.
Jedoch erscheint es nicht gerechtfertigt, bezüglich der Bor¬
schußpflicht eine Unterscheidung zwischen den im Großherzog¬
thum Wohnenden und den Auswärtigen gesetzlich festzulegen.
Es wird sich in der Praxis von selbst machen, daß der
Amtsrichter eher geneigt sein wird, von einem ihm unbe¬
kannten Auswärtigen einen Vorschuß zu erheben als von
einem im Inland Wohnenden.

3*
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Der § 7 ist § 11 des Preußischen Gerichtskostengesetzes
entnommen . Ausnahmen von dieser Regel befinden sich
beispielsweise in 8 30 Abs . 2 und § 71.

Der Z 8 entspricht dem bisherigen Verfahren , vergl.
ß 5 des Reichs -, Artikel 2 des Oldenburgischen und 8 12
des Preußischen Gerichtskostengesetzes.

Zu 8 9 . Spezielle Bestimmungen der hier fraglichen
Art gab es bisher im Großherzogthum nicht . Die praktisch
erscheinenden Bestimmungen des 8 13 des Preußischen Ge¬
richtskostengesetzes sind hier in der durch das B . G . B.
veranlaßten neuen Fassung angenommen worden.

Zu 8 10 kann auf 8 5 der erwähnten Olden¬
burgischen Anweisung verwiesen werden.

Zu 8 11 - Diese Bestimmung bestand bisher in
Oldenburg nicht . Sie wird sich aber im Einklang mit
8 15 des Preußischen Gesetzes aus praktischen Gründen
und zur Ergänzung des in 8 6 Bestimmten empfehlen.
Da von dieser Vorschrift aber nur im Geführdefalle wird
Gebrauch gemacht werden und an dem bisherigen Ver¬
fahren , wonach die Verwaltungsbehörden in der Regel die
Gerichtskosten beitreiben , nichts geändert werden soll (8 12 ),
so erscheint es nicht erforderlich , hier einen besonderen
Beschwerdeweg wie in Preußen , zuzulassen , zumal ein
Anspruch auf Stundung der Kosten nicht besteht.

Der 8 12 Absatz  1 entspricht dem Art . 5 Abs . 2
des Oldenburgischen Gerichtskostengesetzes und will die
Beibehaltung des bisherigen Beitreibungsverfahrens sichern.
— Der Absatz 2 , der dem 8 16 des Preußischen Gesetzes
entspricht , wird sich aus Billigkeitsrücksichten empfehlen,
und entspricht auch einer thatsächlich bereits geübten
Praxis.

Zu § 1 3 ist Artikel 5 8 2 des Oldenburgischen Ge¬
richtskostengesetzes und das Reglement vom 10 . Oktober
1879 (Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege Band
VI . S . 325 fg .) zu vergleichen.

Zu 8 14 . Nach dem Vorbilde des Oldenburgischen
Gerichtskostengesetzes will auch dies Gesetz nur die Ge¬
richtskosten regeln . Es scheiden daher die Bestimmungen
über Erhebung der Stempelabgaben , die keine Gebühren
sind , aus (vergl . 8 18 ). Ist aber bereits durch Erhebung
dieser Abgabe der Werth des Gegenstandes festgestellt , so
ist es praktisch , diese Feststellung auch für die Erhebung
der Gerichtskosten zu Grunde zu legen , wie dies das
Oldenburgische Gerichtskostengesetz Artikel 2 Absatz 2 eben¬
falls gethan hat . Vergleiche auch 8 18 des Preußischen
Gerichtskostengesetzes.

Der Absatz 2 entspricht den schon im Herzogthum
bestehenden Bestimmungen , vergleiche Artikel 2 Absatz 1 des
Oldenburgischen Gerichtskostengesetzes , 8 16 des Reichs-
Gerichtskostengesetzes und § 2 der Oldenburgischen An¬
weisung vom 25 . Juli 1883.

Die 88 15 — 17 entsprechen im Allgemeinen dem schon
jetzt im Herzogthum geltenden Rechtszustand . Zu ver¬
gleichen ist Artikel 2 des Oldenburgischen Gerichtskosten¬
gesetzes und 8 4 und 16 des Reichsgerichtskostengesetzes.
Die Bestimmung im ersten Absatz des 8 17 erscheint prak¬
tisch , um eine möglichst gleichartige Auslegung des Ge¬
setzes zu sichern.

Zu 8 18 kann auf das zu 8 14 Gesagte verwiesen

werden . Auch in Preußen (vergl . 8 29 des Preußische
Gerichtskostengesetzes ) ist die Stempelpflicht bei allen ge¬

richtlichen Beurkundungen und Bestätigungen , bei Auf¬
lassungen und Verpfändungen , Fideicommiß - und Stiftungs¬
sachen und bei Ausfertigungen und Abschriften auf be¬
sonderen Antrag bestehen geblieben.

Zu 8 19 . Der Mindestbetrag von 20 und die
vorgesehene Abrundung entspricht den im Herzogthum be¬
stehenden Bestimmungen , otr . Artikel 2 des Oldenburgischen,
8 7 des Reichs - und 8 32 des Preußischen Gerichtskosten¬
gesetzes.

Zu 8 20 . Die hier angenommenen Werthklassen ent¬
sprechen im Allgemeinen den von dem Reichsgerichtskosten-
gesetz aufgestellten ; jedoch ist , um eine übermäßige Steigerung
der Gebühren bei höheren Objekten zu vermeiden , entspre¬
chend den preußischen Vorschriften , bei Objekten über 30 000 ^
eine schnellere Steigerung der Werthklassen angenommen
worden , als sie in dem Reichsgesetz vorgesehen ist . — Was
die einzelnen Gebührensätze betrifft , so bleiben dieselben
hinter den Sätzen des Reichsgesetzes weit zurück (z. B . bei
einem Objekt von 200 ^ statt 7,50 nur 0,90 -F,
bei 1000 -/A statt 32 ^ nur 2,50 ^L ). Aber auch
gegenüber den Preußischen Sätzen ist , um thuulichst unseren
bisherigen Zustand zu wahren , eine erhebliche Reduction
eingetreten und ist für Beurkundungen die volle Gebühr
nur auf die Hälfte der in Preußen bestimmten vollen
Gebühr festgesetzt worden . Bei den Gebühren des dritten
Abschnittes (Grundbuchsachen ) sind in Preußen andere
Sätze vorgesehen . Diesem Beispiele zu folgen , erschien aber
weder nothwendig , noch praktisch , da dadurch die Ueber-
sichtlichkeit und die Handhabung des Gesetzes wesentlich er¬
schwert erscheint . Im klebrigen kann auf die anliegenden
Tabellen verwiesen werden.

Zu 8 21 und 22 . Die Gebühr des 8 21 umfaßt
die Beurkundung aller einseitigen Erklärungen und ein¬
seitigen Verträge , während der 8 22 die zweiseitigen und
nicht nur die gegenseitigen Verträge des 8 320 fg . B . G. B-
betrifft . Unter Eheverträgen sollen alle Verträge verstanden
werden , welche die vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe
zum Gegenstand haben . Die hier vorgesehenen Gebühren
bedeuten , wie die Tabelle ergiebt , für größere Objekte eine
Erhöhung der bisherigen Gebühren . Da aber selbst bei
einem Objekt von 100000 die Gebühr nur 20 bezw.
40 ^ beträgt , dürste hierin eine übermäßige Belastung
nicht gefunden werden können.

Zu 8 23 und 24 . Diese Bestimmungen werden
weiterer Erläuterung nicht bedürfen . Die accessorische
Natur der hier gedachten Geschäfte wird den Gebühren¬
satz rechtfertigen . Uebrigens entsprechen die Bestimmungen
den 88 36 und 37 des Preußischen Gerichtskostengesetzes.

Zu 8 25 . Der Absatz 1 will die bisher bestrittene
Frage , ob bei Rechtsgeschäften , bei denen es sich um den
Austausch von Leistungen handelt , beide Leistungen zu-
sammeuzurechnen sind , im Jntersse des Kostenschuldners
dahin regeln , daß für die Gerichtskosten nur der Werth
der größeren Leistung maßgebend sein soll . Wo ein be¬

stimmter Geldwerth der in Frage stehenden Leistung nicht
erhellt , war , wie in Preußen , zweckmäßig die Bestimmung
des 8 10 des Reichsgerichtskostengesetzes zu übernehmen,
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wonach der Werth des Gegenstandes in der Regel zu
2000-/A anzusetzen, aber eine Ermäßigung bis auf 200 ^
je nach den Umständen des einzelnen Falles nicht ausge¬
schlossen ist. Im Uebrigen wird der 8 25 weiterer Be¬
gründung nicht bedürfen.

Zu § 26. Der 8 26 unterscheidet die gleichzeitige
Beurkundung mehrerer von einander unabhängiger Rechts¬
geschäfte von der gleichzeitigen Beurkundung mehrerer. Er¬
klärungen, die ein einheitliches Rechtsgeschäft bilden. Im
elfteren Falle wird die Zusammenrechnung der einzelnen
fälligen Gebühren gerechtfertigt sein, da es sich um selbst¬
ständige Rechtsgeschäfte handelt. Im letzteren Falle wird
sich, falls es sich um dasselbe Objekt handelt, die nur ein¬
malige Erhebung der Gebühr nach dem Werth des Ob¬
jektes, falls es sich um verschiedene Objekte handelt, die
nur einmalige Erhebung der Gebühr nach dem zusammen¬
zurechnenden Werthe der Objekte rechtfertigen.

Der Absatz3 will im Zweifel die dem Kostenschuldner
günstigere Berechnung zur Geltung bringen.

Zu K27. Die im 8 27 behandelte Anerkennung des
Inhalts einer schriftlich abgefaßten Erklärung entspricht
der im § 176 Absatz2 des Gesetzes über die Angelegen¬
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vorgesehenen Form
der Beurkundung. Da es sich hierbei um eine vereinfachte
Art der Beurkundung handelt, wird es gerechtfertigt er¬
scheinen, über die volle Gebühr nicht hinauszugehen, was
eventuell nach den Bestimmungen des8 22 geboten sein könnte.

Zu H 28. Für die Beglaubigung einer Unterschrift
einschließlich Beidrückung eines Siegels wurden bisher in
beiden in Betracht kommenden Landestheilen 1,50 -/A ohne
Rücksicht auf die Höhe des Objektes erhoben. Die jetzt
in Vorschlag gebrachte Gebühr erreicht diese Höhe erst bei
Objekten von 3 400—4 300 ^ und steigt bei Objekten
von 100 000 ^ bis zu 6 was unbedenklich sein wird.

Zu § 29. Wie sich aus der Stellung dieses Para¬
graphen im zweiten Abschnitt und aus den im 8 40 ge¬
gebenen Bestimmungen ergiebt, findet der ß 29 nur An¬
wendung, wenn die hier fraglichen Beurkundungen nicht
vor dem Grundbuchrichter, der die betreffende Eintragung
in das Grundbuch einzutragen hat, sondern vor einem
anderen Richter stattfindet. Die Ermäßigung der hier
vorgesehenen Gebühr im Verhältniß zu den "für andere
Beurkundungen bestimmten Gebühren (Z 21, 22) recht¬
fertigt sich aus dem Gesichtspunkt, daß die Beurkundungen
desZ 29 nur eine Eintragung in das Grundbuch vor¬
bereiten wollen, für welche Eintragung die regelmäßigen
Gebühren des dritten Abschnittes zu zahlen sind. Wenn
das preußische Gerichtskostengesetz in Ziffer 1 neben den
Anträgen auf Eintragungen noch solche aus Löschungen
erwähnt, so konnte davon hier abgesehen werden, da die Grund¬
buchordnung unter Eintragungen auch die Löschungen versteht.

Zu Z 30. Zu Absatz2 ist 8 2246 und 2277 und
M Absatz5 Z 2276 Absatz2 des Bürgerlichen Ge¬
setzbuches zu vergleichen. Die hier getroffenen Bestim¬
mungen entsprechen dem Z 44 des Preußischen Gerichts-
wstengesetzes. Im Vergleich zu den bisherigen Gebühren-
Wn ist die Gebühr für die Testamentserrichtung, die an
. Gerichte erheblichere Anforderungen zu stellen Pflegt,

eine höhere, während diejenige für die Testamentseröffnung,

die nur mit geringer Mühwallung der Gerichte verbunden
ist, eine geringere ist. Beide Gebühren zusammen über¬
schreiten auch bei höheren Objekten die früheren nur un¬
bedeutend. In Preußen gilt eine um das Doppelte höhere
Gebühr.

Zu Z 31 und 32. Die Gebühr des 8 31, die bis¬
her im Herzogthum nur als Protokollgebühr erhoben wurde,
ist gegen früher erhöht, während sie im Fürstenthum Birken¬
feld annähernd dieselbe war; diejenige des 8 32 ist gegen¬
über den bisher bestandenen Gebühren herabgesetzt. Es
erschien dies erforderlich, weil die Versteigerung von Im¬
mobilien erfahrungsgemäß an die Thätigkeit der Gerichte
erhebliche höhere Anforderungen stellt als die Versteigerung
von Mobilien, und es daher nicht gerechtfertigt erscheint,
daß, wie das Gesetz für das Herzogthum vom 15. Januar 1895
es gethan hat, für die Mobiliarversteigerungen höhere Gebühren
erhoben werden, als für die Jmmobilversteigerungen. —
Eine ausreichende Erklärung für dies bisherige Verfahren
wird auch darin nicht zu finden sein, daß bei Versteigerungen
von Grundstücken die Thätigkeit des Gerichts eine wesent¬
lich nur beurkundende ist, während bei Versteigerungen von
Mobilien das Gericht die Verkaufsprotokolle auch auf¬
bewährt und vollstreckbare Ausfertigungen aus denselben
ertheilt. Es darf dabei nicht übersehen werden, daß die
Thätigkeit des Gerichts bei Mobiliarversteigerungen lediglich
in der Bestellung der Vergantungsprotokollisten und Aus¬
stellung von Abschriften rc. besteht, und daß die Gebühren
der Vergantungsprotokollisten noch nebenher lausen.

Der Absatz3 des 8 32 entspricht dem 8 8 der Civil-
prozeßordnung. Die Gebühren der Vergantungsprotokollisten
sind im Herzogthum durch Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums, betreffend das Versteigerungswesen, vom
15. Januar 1895 (Gesetzsammlung Band 30 S . 598) ge¬
regelt.

Im Uebrigen werden die Bestimmungen der W 31
und 32 weiterer Erläuterungen nicht bedürfen.

Zu Z 33 . In den hier rn Betracht kommenden
Fällen wurde bisher nur die sogenannte Protokollgebühr
erhoben(für den ersten Bogen 1,50 ^ bezw. im Fürsten¬
thum Lübeck für die erste Seite 1,25 ^ ). Die oft recht
erhebliche Mühwaltung der Gerichte, die durch die hier in
Frage stehenden Geschäfte verursacht wird, wird die Be¬
stimmung des 8 33 rechtfertigen. Nach 8 10 des Reichs-
Gerichtskostengesetzes ist bei nicht vermögensrechtlichenAn¬
sprüchen der Werth des Gegenstandes zwischen 200 und
50 000 in der Regel aber zu 2 000 ^ anzunehmen.

Zu Z 34 . Der 8 34 umfaßt Beurkundungen ein¬
facherer Art, woraus sich die im Verhältniß zu 8 33
niedrigere Gebühr rechtfertigen wird. Die Gebühr für
Aufnahme von Vermögensverzeichnissen(Ziffer 4) war bis¬
her, wie die Tabellen ergeben, höher; doch wird kein aus¬
reichender Grund vorliegen, hier von dem sonst befolgten
Preußischen Vorbilde abzuweichen.

Zu § 35 . Dieser Paragraph ermäßigt, wie die
Tabellen ergeben, die bisherige Gebühr für geringe Objekte,
erhöht sich unwesentlich für größere Objekte. Es wird nicht
gerechtfertigt erscheinen, hier höhere Gebühren zu erheben
als in den Fällen des 8 34, da die Thätigkeit des Ge¬
richts in beiden Fällen annähernd dieselbe ist.
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Zu ß 36 . Die bisherige Gebühr betrug für den
ersten Bogen 1 bezw . im Fürstenthnm Lübeck 0,75 ^
und für Beidrückung des Siegels 0,50 Für geringere
Objekte bedeutet die Bestimmung des Entwurfs daher eine
Ermäßigung der bisherigen Gebühren , da erst bei einem
Objekt von 4 000 ^ die Gebühr von 1,50 erreicht
wird . Da die Beglaubigung von Abschriften ferner eine
mehr mechanische Thätigkeit darftellt , so erschien hier die
Annahme einer Maximalgebühr von 10 wie in
Preußen , gerechtfertigt . Der zweite Satz des Z 36 wird
sich aus der Erwägung rechtfertigen , daß für die Aufnahme
der betreffenden Urkunde bereits bei demselben Gericht die
Pauschgebühr des § 21 bezw . 22 erwachsen ist . (Vergleiche Z 39 ).

Zu Z 37 . Auch in diesem Paragraphen handelt es
sich um eine einfache Konstatirung , woraus der Gebühren¬
satz sich rechtfertigt.

Wie bei Beglaubigung von Abschriften bedarf es auch
bei der hier in Frage kommenden Sicherstellung der Zeit
der Aufnahme eines Protokolls nicht , vergl . Z 32 des
Gesetzes für das Großherzogthum vom 15 . Mai 1899 zur
Ausführung des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Der Z 38 , der dem 8 54 des preußischen Gesetzes
entspricht , fetzt eine förmliche Verhandlung des Richters
mit den Betheiligten voraus ; es soll zur Anwendung
dieser Bestimmung nicht jede vorläufige Besprechung oder
Anfrage genügen . Wann dies der Fall ist , wird sich
allgemein nicht bestimmen lassen ; es wird dies der Ent¬
scheidung in jedem einzelnen Falle überlassen bleiben müssen,
was um so unbedenklicher sein dürfte , da dem Kosten¬
schuldner nach ß 17 der Beschwerdeweg offen steht.

Der 8 39 wird weiterer Begründung nicht bedürfen.
Zu 8 40 bis 51 . (Grundbuchsachen .) Nach dem

Gerichtskostengesetz für das Herzogthum vom 15 . Januar
1895 Artikel 19 wurde für die Eintragung eines neuen Grund-
stückseigenthümers nur die Protokollgebühr erhoben . Auch
im Fürstenthum Birkenfeld lagen nach dem z. Zt . noch in
Geltung befindlichen provisorischen Kostentarif für die
Eintragungen in die Grundbücher vom 4. April 1894 die Ver¬
hältnisse gerade so. Dagegen galt in beiden genannten Landes-
theilen für die Eintragungen in Abtheilung II und III ein
besonderer mit dem Werthe des Objektes steigender Tarif . Dies
hatte , wie die Tabellen Nachweisen , zur Folge , daß die
letzteren Eintragungen bei weitem theuerer wurden , als die
zuerst genannten . Dies Resultat muß aber unter allen
Umständen ungerechtfertigt erscheinen , da gerade die erste
Eintragung und diejenige des Eigenthümers den Gerichten
die meiste Arbeit verursacht . In Preußen (vergl . das cit.
Gerichtskostengesetz vom 25 . Juni 1895 8 56 — 58 ) ist
daher auch die Eintragung m Abtheilung II und III des
Grundbuches die billigere . — Uebrigens ist auch bei dem
Entwurf berücksichtigt , daß die erste Eintragung eines
Grundstückes auf ein Grundbuchblatt , eines Schiffes für
einen neueu Erwerber in das Schiffsregister und einer
Aktiengesellschaft in das Handelsregister wegen des etwa
gleichen Umfangs der damit verbundenen Geschäfte gleich
zu behandeln sein werden.

8 40 Ziffer 2 wird sich aus Billigkeitsrücksichten durch
den Kreis der dort genannten Personen rechtfertigen.

Die Bestimmung in 8 40 Ziffer 3 war neben der
Ziffer 1 erforderlich , weil es sich in den hier angegebenen
Fällen um das gänzliche Ausscheiden eines Grundstückes
aus dem Grundbuch , also ohne Uebertragung auf ein
anderes Blatt , handelt.

8 40 Ziffer 4 entspricht dem im 8 26 für Beur¬
kundungen anerkannten Prinzip.

Der Absatz 2 des 8 41 ist mit Rücksicht darauf er¬
forderlich , daß das Bürgerliche Gesetzbuch Eigenthumsbe¬
schränkungen im Sinne der früheren Grundbuchordnungen
nicht kennt und daß daher zum Ausdruck zu bringen war.
daß die in Absatz 2 des 8 41 gedachten Beschränkungen
nicht unter die Verfügungsbeschränkungen des 8 42 fallen
sollen . Der 8 1010 des B . G . B . umfaßt bestimmte
zwischen Miteigenthümer getroffene Verabredungen , die
gegen den Sondernachsolger eines Miteigenthümers nur durch
Eintragung als Belastung im Grundbuch Geltung erlangen.

Der 8 43 wird sich dadurch rechtfertigen , daß es sich
hier regelmäßig um geringe Objekte handelt und die Er¬
wirkung von Unschädlichkeitszeugnissen zur Herbeiführung
einer klaren Rechtslage thunlichst zu fördern ist.

Die in 8 44 vorgesehenen Gebührensreiheiten recht-
fertigen sich aus dem Gesichtspunkt , daß es sich hier um
im öffentlichen Interesse liegende Eintragungen oder Än¬
derungen oder um durch unrichtige Behandlung der Behörden
veranlaßt ? Berichtigungen handelt.

Zu den Schlußbestimmungen des 8 45 ist zu ver¬
gleichen B . G . B . 8 028 und die Grundbuchordnung HSü
Absatz 2 und 8 8.

Die geringere Gebühr des 8 46 für die Eintragung
von Löschungsvermcrken wird sich dadurch rechtfertigen,
daß diese Eintragungen einfacherer Natur zu sein pflegen.

Der 8 47 wird weiterer Begründung nicht bedürfen.
Auch die Bestimmung des 8 48 wird aus der Sache

folgen . Bei der Eintragung der Rentenschuld ist nach
B . G - B . 8 1109 stets die Ablösungssumme mit einzutmgcn.

Die im 8 49 bestimmte Gebühr stellt sich, abgesehen
von den höchsten Werthklassen , etwas niedriger als bisher
(vergl . die Tabellen ). Die Gebühr für die Einsicht des
Grundbuchs (0,50 ^ l) ist dieselbe Wie bisher.

Der 8 50 will diejenigen Rechte umfassen , für welche
die sich aus Grundstücke beziehenden Vorschriften gelten,
es ist dies im Herzogthum insbesondere das Erbbaurecht,
(B . G . B . 8 1012 , insbesondere 8 1017 ). Da diese Be¬
rechtigungen auch im Uebrigen den Grundstücken gleich-
stehen , wird ihre Gleichstellung auch bezüglich der Ge¬
bühren angezeigt erscheinen.

Der 8 52 entspricht dem Artikel 23 des Gerichts¬
kostengesetzes für das Herzogthum vom 15 . Januar 189b.
Da nach der Verordnung vom 15 . Januar 1895 (Gesetz¬
sammlung Band 30 Seite 605 ) die Verwaltung des
Grunderbstellwesens den Grundbuchämtern obliegt und
neben den Grundbüchern nur eine Hülfsakte für GM "-
erbstellen , kein eigenes Register mehr geführt wird , st
erschien es gerechtfertigt , hier für die Beurkundung der
Grunderbstellen und deren Veränderungen die bisher be¬
standene geringe feste Gebühr beizubehalten.

Zu 8 53 — 56 . In Preußen ist die hier in Betrach
kommende Gebühr bei Einzelkaufleuten , offenen Händen
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Gesellschaften und Kommanditgesellschaftennach der Höhe der
Gewerbesteuer bestimmt, die in Oldenburg nicht besteht.
Mt Rücksicht auf die bei Einzelkaufleuten bestehenden ein¬
fachen Verhältnisse, soweit solche für die Eintragung in
Frage kommen, und die infolgedessen durch die Eintragung
manlaßte geringe Mühwaltung des Gerichts wird sich bei
Emzelkaufleuten die Beibehaltung der bisher schon bestandenen
festen Gebühr von 3 für die Eintragung rechtfertigen.
Im Fürstenthum Birkenfeld wurde bisher neben der
Protokollgebühr(für die erste Seite 1,25 ^ l) 1,— ^ für
die Eintragung erhoben.

Auch bei den offenen Handelsgesellschaften und Kom¬
manditgesellschaften pflegen die Verhältnisse, soweit sie für
die Eintragungen in das Handelsregister in Betracht kommen,
einfacherer Natur zu sein; es rechtfertigt sich daher die für
diese Gesellschaften in 8 53 Ziffer 2 bestimmte Gebühr auf
einen Maximalsatz von 10 -/L, entsprechend dem Artikel 24
iit. b des mehrerwähuten Gerichtskostengesetzes für das
Herzogthum Oldenburg, festzusetzen. Die für diese Gesell¬
schaften festgesetzte Minimalgebühr von 3 ^ rechtfertigt
sich aus den Bestimmungen des 8 53 Ziffer 1.

Die in Z 53 Ziffer 3 gegebenen Vorschriften finden
ihre Begründung in dem Umfang der besonders mit der
Prüfung der Statuten dem Gerichte erwachsenden Arbeit.
Zm Herzogthum wurde bisher für die erste Eintragung
einer Aktiengesellschaft rc. der feste Satz von 20 ^ erhoben.

Die in Z 54 Absatz1 getroffene Bestimmung recht¬
fertigt sich aus dem Gesichtspunkt, daß die Eintragung in
das Handelsregister der Hauptniederlassung auch die Ein¬
tragung in das Register der Zweigniederlassungerleichtert.

Da bei der gleichzeitigen Eintragung verschiedener,
dieselbe Firma betreffenden Anträge nur eine geringere
Mühwaltnng des Gerichts erfordert wird, als bei einem
zeitlich Auseinanderfallen der Anträge, so will der Z 54
Absatz2 bestimmen, daß nur die Gebühr für einen Antrag,
»nd zwar diejenige, die die höchste ist, erhoben werden soll.

Der tz 55 Absatz1 entspricht der für Grundbuchsachen
inZ51 gegebenen analogen Bestimmung.

Die Bestimmungen des 8 56 entsprechen dem § 7?
des Preußischen Gerichtskostengesetzes. Die Ziffer 5 und 6
sind, auch in Preußen, infolge der cilirten Bestimmungen
desGesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬
barkeit vom 17. Mai 1898 hinzugefügt und betreffen die
von Amtswegen erfolgende Löschung unzulässiger Eintragungen
beM. die von Amtswegen erfolgende Löschung einer Firma.
Die einzelnen Bestimmungen des § 56 rechtfertigen sich
entweder aus dem Gesichtspunkt, daß die dort gedachten
Me durch die Hauptgebühr als mitbefaßt anzusehen sind,
oder daß es sich um eine von Amtswegen erfolgende Thätig-
M der Gerichte handelt, die die Richtigkeit des Handels-
regrsters gewährleisten soll.
. A 8 57. Dieser Paragraph entspricht, abgesehen von
vor Höhe der Gebühr dem in Preußen vorgesehenen8 17 -̂
Ämnsregister gab es bisher nicht. Wegen der Höhe der
-r^ » E Verhältniß zu Preußen wird auf die anliegende
^Elle verwiesen. — Für die Berechnung der Gebühr ist
vach den allgemeinen Grundsätzen das Vermögen des
oerems maßgebend, falls es sich nicht um die Eintragung
Ipecieller, nur einen bestimmten Vermögenstheil umfassen¬

der Punkte handelt. Eventuell kommt bei nicht vermögens¬
rechtlichen Eintragungen nach § 14 die Bestimmung des
8 10 des Reichsgerichtskostengesetzes zur Anwendung.

Zu 8 58. Da es sich bei den Eintragungen in das
Güterrechtsregister in erster Linie nicht um bestimmte ver-
mögeusrechtliche Ansprüche handelt, wird die analoge An¬
wendung des 8 10 des Reichsgerichtskostengesetzes, wonach
in der Regel der Werth des Objektes zu 2000 ^ anzu¬
nehmen ist, gerechtfertigt erscheinen.

Zu 8 59 . Die hier gegebenen Bestimmungen erklären
sich aus § 11 und 66 des Personenstaudsgesetzesvom
6. Februar 1875.

Zu 8 60. Die hier bestimmten Gebühren stimmen
mit den Gebühren für Eintragungen in das Grundbuch im
Wesentlichen überein. Es wird sich dies aus der Gleich¬
artigkeit der Geschäfte rechtfertigen. Im Herzogthum wurde
für die Eintragung des Schiffes bisher 0,25 pro
Commerzlast erhoben. Die Gebühren für die Eintragung
eines Schiffspfandrechtes waren bisher erheblich höher, wie
die Tabelle ergiebt.

Zu 8 61. Die Gebühr für den Erbschein ist dem
System dieses Entwurfes angepaßt und stellt sich nach Aus¬
weis der Tabellen etwas niedriger als bisher. Neben
dieser Gebühr für die behufs Erlangung des Erbscheines
abzugebende eidesstattliche Versicherung(B. G. B. 8 2356
Abs. 2) noch eine besondere Gebühr festzusetzen, wie es in
Preußen geschieht, dürste sich nicht empfehlen, da auch die
bisher in den in Betracht kommenden Landestheilen erhobene
Gebühr die eidesstattliche Versicherung mitbefaßte. Zu Ab¬
satz3 ist ß 2361, zu Absatz5 8 1507, 1557 und 2368B. G.B.
zu vergleichen. Der Absatz6 umfaßt dem Erbschein ähn¬
liche Bescheinigungen des Nachlaßgerichtes. Da es sich
hier aber um einfache Bescheinigungen des mit der Aus¬
einandersetzung der Erbschaft befaßten Gerichts handelt, so
rechtfertigt sich hieraus die Herabsetzung der für Erbscheine
besümmten Gebühr.

Zu 8 62. Der 8 62 umfaßt die dem Nachlaßgericht
nach 8 I960 B. G.-B. obliegende Thätigkeit. Der Ab¬
satz2 rechtfertigt sich aus der besonderen, weiter gehende
Inanspruchnahme des Gerichts. Die hier gegebene Be¬
stimmung gilt, abgesehen von der Höhe der Gebühr, auch
in Preußen (Gerichtskostengesetz8 62).

Zu 8 63. Wann eine Nachlaßpflegschaft einzutreten
hat, bestimmt das B. G. B. (vgl. 8 1961). Da es sich
hier um eine Thätigkeit des Nachlaßgerichts handelt, die
derjenigen des Vormundschaftsgerichts in den meisten Be¬
ziehungen entspricht, wird sich die vorgeschlagene, auch in
Preußen vorgesehene Anwendung der für die vormund¬
schaftliche Thätigkeit das Amtsgericht bestimmten Kosten¬
vorschriften rechtfertigen. Die zu Gunsten der Minder¬
jährigen ausgesprochene Gebührenfreiheit bei Objecten bis
3600 -/L und der Abzug der Schulden wird sich hier aber
nicht rechtfertigen lassen.

Zu 8 64 . Die hier getroffene Bestimmung ergiebt
sich aus den §8 1964, 1965 B. G. B. Zwar wird nach
8 114, I, 1 dieses Entwurfes die Gebühr dann nicht zum
Ansatz kommen, wenn der Fiscns als Erbe ermittelt wird.
Geschieht dies nicht, so liegt indessen kein Anlaß vor, das
Verfahren gebührenfrei zu lassen. Die Feststellung des
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Erbrechts begründet ebenso wie ein Erbschein die Ver-
muthung , daß das Erbrecht bestehe (B . G . B . 8 1964
Absatz 2 , ß 2365 ). Es rechtfertigt sich daher der Ansatz
derselben Gebühr mit der Maßgabe , daß ein etwa noch
besonders ertheilter Erbschein durch die Gebühr mitgedeckt ist.

Zu tz 65 . Durch 8 86 flg . des Reichsgesetzes über
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom
19 . Mai 1898 ist dem Nachlaßgerrcht eventuell das gesammte
Erbtheilungsverfahren zugewiesen . Bei dem Umfange eines
solchen Theilungsverfahrens wird sich die vorgesehene Ge¬
bühr rechtfertigen . Handelt es sich dagegen um die Be¬
stätigung oder Beurkundung einer außergerichtlichen Aus¬
einandersetzung , so war entsprechend der geringeren Inan¬
spruchnahme der Gerichte die Gebühr zu ermäßigen . Der
in Absatz 1 vorgesehene Vorschuß wird sich hier aus
praktischen Gründen empfehlen , zumal wenn es sich um
eine Mehrheit von Antragstellern handelt . Werden neben
dem eigentlichen Theilungsverfahren Aufnahmen von Ver¬
mögensverzeichnissen , Schätzungen , Versteigerungen erforder¬
lich , so werden für diese außerhalb des Gerichtslokals sich
abspielenden Akte die im 2 . Abschnitt (KZ 31 , 32 , 34 Ziffer 4)
vorgesehenen Gebühren zu erheben sein . Da das Erb¬
theilungsverfahren und die dafür bestimmte Gebühr die
Theilung zwischen den Erben umfaßt , so wird für Beur¬
kundungen , die mit Dritten in diesem Verfahren abgeschlossen
werden , die im Abschnitt 2 bestimmte Gebühr zu erheben
sein . Die Hälfte dieser Gebühr wird aber den Erben zur
Last zu legen und damit als durch die Erbtheilungsgebühr
mitbefaßt anzusehen sein.

Der K 66 wird einstweilen für Oldenburg keine Be¬
deutung haben , für den Fall einer etwaigen späteren Ein¬
führung des Notariats wird sich, um spätere Veränderungen
dieses Entwurfs zu vermeiden , die Aufnahme der hier
gegebenen Vorschrift schon jetzt empfehlen.

Zu 8 67 . Für die hier in Frage kommenden Aus¬
einandersetzungen gelten , auch abgesehen von den Kosten , die
für Erbtheilungen geltenden Bestimmungen , vgl . 8 99 des
Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit vom 19 . Mai 1898.

Zu 8 6 8 . Hier kommen eine ganze Reihe erbschaftlicher
Erklärungen in Frage , wie sie durch die Bestinimungen
des B . G . B . eingeführt sind . Vergleiche insbesondere
§ 1342 , 1597 , 1599 , 1484 , 1491 Absatz 1 , 1492 , 1945,
1955 , 2081 , 2281 , 2146 , 2198 Absatz 1, 2199 Absatz 3,
2202 Absatz 2 , 2226 , 2308 , 2384 , ferner 8 1993 , 1994,
2003 , sodann 8 1994 . 1995 , 1996 , 2151 , 2153 — 2155,
2192 , 2193 , 2198 , — 8 2200 , 2202 Absatz 3 , 2227,
2216 Absatz 2 , 2224 , 2061.

Der letzte Satz des ersten Absatzes wird sich von
selbst verstehen , oder schon durch B . G . B . 8 2061 fest¬
gestellt sein , da aber in Preußen diese Bestimmung vor¬
gesehen ist , wird sich zur Vermeidung von Zweifeln die Auf¬
nahme derselben rechtfertigen.

Der Werth des Objektes folgt , falls nicht Absatz 2
zulrifft , aus 8 10 des Reichsgerichtskostengesetzes (okr. tz 14
Absatz 2 des Entwurfs ). Im Uebrigen wird auf Z 69
des Entwurfs verwiesen.

Zu 8 69 . Da es sich in dem 5 . Abschnitt , abgesehen
von 8 68 , für den diese Bestimmung nicht gilt , wesentlich

um Auseinandersetzung ganzer Vermögensmassen handelt
kann ein Abzug der Schulden nicht stattfinden . Im Uebrigen
wird 8 69 weiterer Begründung nicht bedürfen.

Zu 8 70 . Durch das Bürgerliche Gesetzbuch ist dem
Vormundschaftsgericht ein erweiterter Wirkungskreis zuge¬
wiesen worden . Der 8 70 enthält die Gebührenvorschriften
für die zur Wahrnehmung einzelner Geschäfte eingeleiteten
Pflegschaften , für die Bestellung eines Beistandes der Mutter
für einzelne Angelegenheiten , sowie für die Fürsorge des
Vormundschaftsgerichts für unter elterlicher Gewalt stehende
Kinder , welche ohne Bestellung eines Pflegers oder Bei¬
standes ausgeübt wird . In allen diesen Fällen handelt es
sich nicht um eine fortlaufende Thütigkeit des Bormund¬
schaftsgerichts , sondern um eine Fürsorge desselben im ein¬
zelnen Fall . Für diese ist daher die gleiche Gebührenvor¬
schrift angezeigt . Der Absatz 2 will die Erhebung der
Einzelgebühr ausschließen , wenn eine unter 8 71 fallende
dauernde Fürsorge stattfindet . Der Absatz 3 trifft Fürsorge,
daß die Einzelgebühren nicht höher werden , als wenn eine
Vormundschaft eingeleitet wäre.

Zu 8 71 - Die hier gedachten Pflegschaften , Beistand-
schaften und Vormundschaften erfordern zum Unterschied von
8 70 eine fortlaufende Thütigkeit des Gerichts , woraus sich
die Erhebung einer jährlichen Gebühr rechtfertigt . DieBei-
standschaften waren in Ziffer 1 mitzuerwähnen , weil das
Vormundschaftsgericht im Falle der Bestellung eines Bei¬
standes der Mutter nach den 88 1694 und 1837 B . G. B.
über die gesammte Thütigkeit des Beistandes die Aufsicht zu
führen hat . Die in Ziffer 4 erwähnte vorläufige Vormund¬
schaft ist in 8 1906 B . G . B . geregelt . Es empfiehlt sich
ausdrücklich hervorzuheben , daß die Gebühr nur einmal zu
erheben ist , falls die vorläufige Vormundschaft in eine end¬
gültige übergeht . Ziffer 5 entspricht den in den in Betracht
kommenden Landestheilen bisher geltenden Bestimmungen.

Zu 8 72 . Der 8 72 behandelt diejenige Thütigkeit
des Vormundschastsgerichts , welche sich nicht auf Mündel,
Pflegbefohlene oder unter elterlicher Gewalt stehende Kinder
bezieht , insbesondere die Entscheidungen über die Rechtsver¬
hältnisse der Ehegatten (vgl . namentlich B . G . B . 8 1357,
1358,1379 , 1402 , 1447 , 1451 ), ferner solche Verrichtungen,
welche nur bei volljährigen oder volljährig werdenden Kindern
oder in gleicher Weise bei volljährigen wie minderjährigen Kin¬
dern Vorkommen (namentlich B . G . B . 8 1308 , 1612 , 1711,
1727 ), endlich solche die Rechtsbeziehungen zwischen Eltern
und Kindern betreffende Geschäfte , in denen die Eltern
zahlungspflichtig zu erachten find (B . G . B . 8 1314 , E3,
1669 , 1740 , 1761 ; 1447 , 1487 ; 1685 Absatz 2 ; 1639
Absatz 1 ; 1640 Absatz 2 ; 1653 , 1666 , 1667 , 1668 , 1670,
1760 Absatz 2 ).

Nach 8 1667 B . G . B . kann im Falle der Pflicht¬
verletzung des Inhabers der elterlichen Gewalt das Vor¬
mundschaftsgericht anordnen , daß er dem Gerichte Rechnung
zu legen hat . In Fällen dieser Art hat das Gen ^ die¬
selbe Thütigkeit auszuüben , wie bei rechnungspflichtlge"
Vormundschaften , woraus sich Absatz 2 rechtfertigt.

Zu 8 73 . Nach diesem Paragraphen soll einer weiteren
Belastung der Mündel rc. durch Gebühren vorgebeugt weroem
Die Gebühr des 8 72 kommt aber neben der Gebühr de
8 70 und 71 zum Ansatz , weil es sich hier durchweg um
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Geschäfte handelt, die nicht in den Rahmen der Fürsorge-
thätigkeit des Vormundschaftsgerichts für Mündel, Pfleg¬
befohlene oder unter elterlicher Gewalt stehende Kinder fallen.

Der Absatz3 ist eine Wiederholung des 8 34 des
Oldenburgischen Einführungsgesetzes zum B. G. B. vom
15. Mai 1899; es ist praktisch, diese Bestimmung hier noch
besonders wieder hervorzuheben.

Zu 8 74 und 75. Ob eine gerichtliche Beaufsich¬
tigung und Verwaltung der Stiftung stattfindet, wird
nach Maßgabe von 8 80 flg. B. G. B. sich nach dem
Stiftungsgeschäft bestimmen. Im klebrigen werden die
tztz 74, 75 Weiterer Begründung nicht bedürfen. Da hier
die Fürsorge für die Person wegfällt, wird die in Ansatz
gebrachte Gebühr angezeigt sein.

Zu § 7 6. Dieser Paragraph umfaßt die in Z 1577
B. G. B. vorgesehene Erklärung einer geschiedenen Ehefrau
über die Wiederannahme ihres Familiennamens und die
Erklärung des Ehemannes über das an seine geschiedene
Ehefrau erlassene Verbot, seinen Namen weiter zu führen.
Da hierzu unter Umständen das Amtsgericht zuständig ist
G 18, 19 des Oldenburgischen Einführungsgesctzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuch vom 15. Mai 1899), so war
darüber in diesem Gesetz eine Bestimmung aufzunehmen.

Zu 8 7 7. Der Vertrag über Annahme an Kindes¬
statt oder über Aufhebung des durch solche Annahme be¬
gründeten Rechtsverhältnisses bedarf nachB. G. B. 8 1741,
1770 der gerichtlichen Bestätigung. Diese Bestätigung
hat aber nur das Vorhandensein der gesetzlichen Voraus¬
setzungen festzustellen(B. G. B. 8 1754 Absatz2), woraus
sich die Höhe des Kostensatzes rechtfertigt.

Zu Z 78. Der 8 78 findet seine Anwendung in dem
inZ 7 des Oldenburgischen Ausführungsgesetzes vom 15.
Mai 1899 zur Grundbuchordnung vom 24. März 1897
vorgesehenen Fall. Da es sich hier um ein in der Civil-
Prozeßordnung geregeltes Verfahren handelt, wird sich auch
die Anwendung des Reichsgerichtskostengesetzes(8 44) recht-
fertigen.

Zu 8 79. Dieser Paragraph rechtfertigt sich aus
verschiedenen Bestimmungen des H. G. B. (vergl. 8,729 ),
des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit(8 164, 165) und des Binnenschifffahrts-
gesetzeS(8 87). Da es sich um reichsgesetzlich geregelte
Geschäfte handelt, wird sich die Anwendung des Reichs¬
gerichtskostengesetzes, wie dies auch in Preußen geschehen
ht, empfehlen.

Zu 8 80. Für das Verfahren der Bestätigung der
Dispache (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeitß 153 flg.) erscheint eine einmalige Gebühr
von der Sätze des 8 8 des Reichsgerichtskosten-
gesetzes als angemessen; das Vertheilungsverfahren, für
welchcz nach tz 42 des Reichsgerichtskostengesetzes
Afifs Satzes zu erheben sind, erfordert eine umfangreichere
^hätigkeitdesGerichts, weil hier das Gericht den Theilungs-
Mii selbst anzufertigen hat, während im Falle der Dispache
der vom Dispacheur aufgestellte Plan die Grundlage des
E ^ ll'vns bildet. — Aus der bestätigten Dispache findet
Zu Gunsten aller Betheiligten die Zwangsvollstreckung statt.

. ^ 8 des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
mlugen Gerichtsbarkeit.) Daraus rechtfertigt sich die
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Haftung der Betheiligten als Gesammtschuldner. Wird
die Bestätigung nicht ertheilt, so bleibt es bei der Regel,
daß der Antragsteller für die Kosten haftet.

Zu 8 81. Der § 81 will Anwendung finden in
allen Fällen, in denen das Verfahren nach den 88 132
bis 139 des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei¬
willigen Gerichtsbarkeit für anwendbar erklärt ist, also
auch in den Fällen der 88 140, 159 dieses Gesetzes, der
8 127 des Binnenschifffahrtsgesetzes, des 8 160 des Ge¬
nossenschaftsgesetzesund des 8 79 des Gesetzes, betreffend
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Der Absatz5
will die Bestimmungen dieses Paragraphen ferner auf alle
sonstigen Fälle anwenden, wo das Gericht seinen Anordnungen
durch Ordnungsstrafen Geltung verschaffen kann(8 11 des
Oldenburgischen Gesetzes vom 15. Mai 1899 zur Aus¬
führung des Gesetzes über die Angelegenheitender frei¬
willigen Gerichtsbarkeit.)

Zu 8 82. Eine vollständige Aufzählung der hier
in Betracht kommenden Geschäfte läßt sich nicht wohl geben;
es gehören hierher die Ernennung und Abberufung von
Liquidatoren, Bestellung von Revisoren, Ermächtigung zurZu-
sammenberufungvon Generalversammlungen und Aehnliches.

Zu 8 83 kann verwiesen werden zu 1) auf § 132
Absatz2 , zu 2) auf 8 176 Absatz2 und zu 3) auf
8 1141 Absatz2 und 8 1l92 B. G. B.

Zu 8 84. Die Gebührenfreiheiten des ß 84 werden
sich rechtfertigen, weil es sich hier um eine von dem An¬
tragsteller nicht verschuldete Unsicherheit über die örtliche
Zuständigkeit oder Berichtigung einer erlassenen Verfügung
handelt.

Zu 8 85. Der § 85 entspricht dem bisher im Her¬
zogthum geltenden Rechtszustand. Im Fürstenthum
Birkenfeld waren die Gebühren bisher um ein Geringes
höher. Der zweite Absatz giebt lediglich schon bestehendes
Recht wieder. § 41 des Oldenburgischen Ausführungs¬
gesetzes zum B. Gt B. vom 15. Mai 1899.

Zu 8 86. Die hier gegebenen Bestimmungen sind
bereits in Preußen in Kraft (Preußisches Gerichtskosten¬
gesetz vom 25. Juni 1895 8 103). In Rechtshülsesachen,
die unter das Reichsgerichtskoftengesetzfallen, werden Ge¬
bühren nicht erhoben, weil sie durch die von dem ersuchen¬
den Gericht erhobenen Pauschsätze mit abgegolten werden.
Da aber die Gebührensätze dieses Entwurfes ganz be¬
deutend geringer sind als diejenigen des Reichsgerichts¬
kostengesetzes, so erscheint eine Gebührenfreiheit hier nicht
angebracht, zumal solche, abgesehen von dem Fall der ver¬
bürgten Gegenseitigkeit, auch in Preußen nicht besteht.
Die Verpflichtung der Gerichte, sich auch in Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit Rechtshülfe zu leisten, ist
im 8 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei¬
willigen Gerichtsbarkeit festgestellt. Die nach dem oit.
8 2 anzuwendende Vorschrift des 8 165 des Gerichtsver¬
fassungsgesetzes beseitigt nur die Erstattung von Rechts-
hülfekosten seitens des ersuchenden Staates , schließt aber
die Erhebung von Gebühren von den Parteien nicht aus.

Zu 8 88 . Die Ziffer 1 dieses Paragraphen erklärt
sich aus dem Pauschcharakter der in den vorangegangenen
Abschnitten bestimmten Gebühren. Die Ausnahme
wegen der in beglaubigter Form anzubringenden Anträge
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in Grundbuch- und Schiffspfandsachen war wegen der
Vorschrift des § 29 erforderlich. Bei Anträgen vor dem
zuständigen Grundbuchrichter tritt nach 8 40 flg. aber
ebenfalls Gebührenfreiheit ein. — Im Falle, daß die
Gegenseitigkeit verbürgt ist, wird diese Gebührenfreiheit
zweckmäßig auch in Angelegenheiten zu gewähren sein,
welche in anderen Bundesstaaten anhängig sind.

Zu Ziffer 2 ist die für gerichtliche Urkunden ge¬
gebene besondere Bestimmung des 8 38 zu vergleichen.

Zu Ziffer3 erscheint es angemessen, die Gebühr des
Beschwerdeverfahrens nach der Gebühr der beantragten
Verhandlung oder Entscheidung zu bestimmen. Wo eine
solche Gebühr wegen Gebührenfreiheitdes betreffenden
Aktes nicht besteht, wird es sich empfehlen, die Sätze des
deutschen Gerichtskostengesetzes anzuwenden unter Berück¬
sichtigung der in Ziffer 2 und3 bestimmten Maximalsätze.

Zu Z 89. Dieser Paragraph setzt eine schuldhafte
Säumniß einer Partei rc. voraus, muß aber da wegfallen,wo die Zwangsmaßregeln der Prozeßordnungen zu¬
lässig sind.

Zu K 90. Nach § 34 des Gesetzes über die An¬
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist in weitem
Umfang die Ertheilung beglaubigter Abschriften aus den
Gerichtsakten zulässig. Der 8 90 will etwaige Zweifel
darüber beseitigen, ob die Vorschrift des 8 36 auch in
denjenigen Angelegenheiten Anwendung findet, die in einem
anderen Abschnitt geregelt sind.

Besondere Bestimmungen über die Ertheilung von Be¬
scheinigungen und Abschriften aus gerichtlichen Registern
sind enthalten in den HZ 55, 57, 58, 60 des Entwurfs.

Zu § 91. Für die Zeugnisse der Rechtskraft einer
Verfügung(8 31 des Gesetzes über die Angelegenheit der
freiwilligen Gerichtsbarkeit), für die in 8 3 des Olden¬
burgischen Gesetzes vom 15. Mai 1899 zur Ausführungder Civilprozeßordnung vorgesehene vollstreckbare Aus¬
fertigung des Vergantungsprotokolls, sowie für die nach8 11 des Oldenburgischen Gesetzes vom 15. Mai 1899
zur Ausführung des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit vorgesehenen Zwangsmaßregeln
sind zweckmäßig, wie in den ähnlichen Fällen in Preußen
geschehen, die Bestimmungen des Reichsgerichtskostengesetzesfür anwendbar zu erklären.

Darnach werden Zeugnisse über die Rechtskraft ge¬
bührenfrei erledigt(G K. G. 8 4? Ziffer 16); für die
Ertheilung einer vollstreckbaren Ausfertigung werden nur
Gebühren erhoben, wenn diese Entscheidung ausnahms¬
weise durch das Gericht, nicht durch die Gerichtsschreiber
erfolgt. (G K. G. 8 4? Ziffer 15 und 8 26 Ziffer 8
und 8 38, sowie8 3 Absatz5 des Oldenburgischen Gesetzes
vom 15. Mai 1899 zur Ausführung der Civilprozeßordnung).
Bezüglich der im 8 11 des Oldenburgischen Gesetzes vom15. Mai 1899 vorgesehenen Zwangsmaßregeln sind die
Bestimmungen des Reichsgerichtskostcngesetzes8 27 Ziffer 2,§ 35 Ziffer 2 als maßgebend anzusehen.

Zu § 92. Derselbe entspricht dem Artikel 12 des
Gerichtskostengesetzesfür das Herzogthum vom 15. Januar
1895. Erfolgt die Zustellung durch die Post, so sind nach
8 93 des Entwnrfs und Z 79 des Reichsgerichtskosten¬
gesetzes die Postgebühren als baare Auslagen zu erstatten.

Die Zustellung durch andere Beamten kostenlos zu besorgenwird keine Veranlassung vorliegen.
Zu 8 93. Dieser Paragraph will nur die Bestim¬

mungen des Reichsgerichtskostengesetzes§ 79 und 80, die
auch bisher im Herzogthum für die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit bereits maßgebend waren, auf¬
recht erhalten. — Die Gebühren der VergantungsprotM-
listen kommen hier nur insoweit in Betracht, wenn und soweit
sie vom Gericht bezahlt werden.

Während die bisherigen Bestimmungen die freiwillige
Gerichtsbarkeit umfassen, regelt der zweite Theil des Ent¬
wurfs das Gebührenwesen beziehungsweise einzelner Gebiete
der streitigen Gerichtsbarkeit, die von dem Reichsgerichts¬
kostengesetz nicht geregelt sind.

Der 8 94 will zunächst die allgemeinen, im Abschnitt1
des ersten Theils gegebenen Bestimmungen auch auf die
Gebühren sür Akte der streitigen Gerichtsbarkeit ausdehnen.
Dies konnte aber nur insoweit geschehen, als das Reichs¬
gerichtskostengesetz solche allgemeine Bestimmungen nicht
aufgestellt hat (vergl. daselbst8 86, 91, 88, 81, 93, b),
daraus erklärt sich der erste Absatz.

Für das Verfahren der Zwangsversteigerung und
Zwangsverwaltung konnten dagegen in Ermangelung reichs¬
gesetzlicher Bestimmungen die allgemeinen Bestimmungen
des ersten und zehnten Abschnittes des ersten Theils generell
für anwendbar erklärt werden.

Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit zwischen den
Angelegenheiten der freiwilligen und der streitigen Gerichts¬
barkeit war abweichend von dem 8 9 des Entwurfs der
Beginn der Verjährung in streitigen Rechtssachen anders
zu normiren.

Der 8 95 will da, wo die Prozeßordnungen Anwen¬
dung finden, auch die Anwendung des darauf basirten
Gerichtskostengesetzes gewährleisten. Hierher gehörtz. B.
das Verfahren in Enteignungssachen, soweit eszur Zuständig¬
keit der Gerichte gehört(Artikel 10 8 5 und Artikel 30 des
Enteignungsgesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom21. April 1897 und Artikel8 8 5 und Artikel 28 K2
des gleichen Gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld vom11. April 1899).

Zu 8 96. Nach 8 3 des Einführungsgesetzes zur
Strafprozeßordnungstand es den Landesgesetzen frei, für
Forst- und Feldrügesachen ein besonderes Verfahren einzu¬
führen, was Oldenburg abgesehen von Einzelbestimmungen
nicht gethan hat (vergl. 8 84 slg. des angeführten Gesetzes
vom 14. April 1882). Es wird zweckmäßig sein, für das
im Wesentlichen nach den Bestimmungen der Strafprozeß¬
ordnung geregelte Verfahren auch die Bestimmungen des
Reichsgerichtskostengesetzesfür anwendbar zu erklären.

Zu 8 97. Nach8 53 des Einführungsgesetzes zum
B. G- B. sind die Gläubiger eines Eigenthümers, dem ein
Grundstück enteignet wird, in der Lage, wegen der Ver-
theilung der Entschädigung die Eröffnung eines Vertheilungs¬
verfahrens nach den für die Verthcilung des Erlöses im
Falle der Zwangsversteigerung gellenden Vorschriften zu
beantragen. Es wird auf dies Verfahren daher auch
die betreffende Gebühr des Zwangsversteigerungsverfahrens
(vergl. 8 101 Ziffer4 des Entwurfs) anzuwenden sein.



27 Anlage 44.

Der § 98 entspricht dem Artikel 78 § 2 des revidirten

Civilstaatsdieuergesetzes vom 28 . März 1867 . —
Die 99 — 112 enthalten die Gebührenbestimmungen

für das durch Reichsgesetz vom 24 . März 1897 neu ge¬
regelte Verfahren der Zwangsversteigerung und Zwangs-
Verwaltung. Die Zwangsversteigerung bildet einen Theil
der Zwangsvollstreckung , die im Uebrigen durch die Civil-

prozeßordnung geregelt ist und unter die Kostenbestimmungen
des Reichsgerichtskostengesetzes fällt . Es ist daher auch

cmgezeigt, auch für den hier in Frage kommenden Theil
der Zwangsvollstreckung die Bestimmungen des letztgedachten
Gesetzes zu Grunde zu legen , wie 8 99 es thut . — Es
erscheint dies um so mehr angezeigt , als die Civilprozeß-
ordmmg in 8 866 flg . über die zwangsweise Eintragung
einer Hypothek nunmehr Bestimmungen getroffen hat und
damit auch diese Eintragung den Gebührensätzen des Reichs¬

gerichtskostengesetzes unterfällt . Im Uebrigen befinden auch
die hier gegebenen Bestimmungen sich in wesentlicher Ueber-
emstimmung mit dem Preußischen Gesetz vom 18 . Juli 1883,
betreffend die Gerichtskosten bei Zwangsversteigerungen , in
der durch das neue Reichsgesetz veranlaßten neuen Fassung.

Die Gebühren dieses Entwurfs schließen sich den ein¬

zelnen Stadien des Gesetzes über die Zwangsversteigerungen
an, was den Vortheil hat , daß bei Einstellung des Ver¬
fahrens vor dem Abschluß desselben stets die Gebühren im
richtigen Verhältniß zu der Mühewaltung des Gerichtes
stehen werden . 8 100 umfaßt die Gebühr für die An¬
ordnung des Verfahrens , 8 101 diejenige für die Ver¬
steigerungen und das Vertheilungsverfahren , 8 102 die¬

jenigen für den Zuschlag . Die Gesammtheit dieser Gebühren
bleibt noch etwas zurück hinter denjenigen , die nach Artikel
28 desOldenburgischen Gerichtskostengesetzes vom 15 . Januar
189b bisher bei Zwangsversteigerungen erhoben wurden.

Der Absatz 2 des 8 101 will ein zu rasches Steigen
der Gebühren bei hohen Objecten hindern und bestimmt
daher abweichend von dem Reichsgerichtskostengesetz, daß bei
Objecten über 100000 ^ eine Steigerung von je 3000
statt 2000 ^ stattfinden soll.

Wird die Vertheilung des Erlöses nicht durch das
Gericht wahrgenommen , sondern verständigt sich der Er-
steher mit den Betheiligten über die Vertheilung des Erlöses
und besteht sonach die Thätigkeit des Gerichts nur in der
Nachprüfung, ob die Voraussetzungen einer solchen außer¬
gerichtlichen Auseinandersetzung vorliegen (Z 143 flg . des
Reichsgesetzes vom 24 . Mürz 1897 , betreffend die Zwangs¬
versteigerung rc.), so erscheint eine wesentliche Herabsetzung
der Vertheilungsgebühr angezeigt ; diese ist irn § 101 Ab¬
satz5 vorgesehen.

Daß die in dem Zwangsversteigerungsverfahren er¬
wachsenden Gebühren im allgemeinen nach dem Höchstgebot
zu berechnen sind , wird in der Sache begründet sein ; nur
tvo dies Gebot in zu auffälligem Gegensatz zu denr Werthe
des Grundstückes steht , soll nach 8 103 Absatz 2 -/g dieses
vom Gerichte festzustcllenden Werthes an die Stelle treten.

Die in § 104 vorgesehene Zusammenrechnring der
--bjecte entspricht der Einheitlichkeit des Verfahrens und
ewiikl für den Kostenschuldner eine erhebliche Kosten-

ktzparniß.

Bei dem Verfahren der Zwangsverwaltung (8 106

und 107 des Entwurfs ) handelt es sich um eine dauernde
Thätigkeit des Gerichts (dauernde Beaufsichtigung des
Verwalters , Entgegennahme der jährlichen Abrechnungen des

Verwalters rc.). Daraus rechtfertigt sich die Bestimmung
einer jährlichen Gebühr wie bei Vormundschaften . Der
8 108 ist eine Folge des Pauschcharakters der vorgesehenen
Gebühren . Das Nämliche gilt auch von der Vorschrift
des 8 109.

Daß der Ersteher die Kosten des Zuschlages , wie in
8 110 bestimmt , zu tragen hat , entspricht dem allgemeinen
Grundsatz des 8 449 B . G . B . und der ausdrücklichen
Bestimmung des 8 59 des Zwangsversteigerungsgesetzes.

Der Zuschlag tritt hier an die Stelle der Auflassung
(8 90 des Zwangsversteigerungsgesetzes ). Die Kosten des

durch den Beitritt eines Gläubigers veranlaßten Ver¬
fahrens sind als Kosten der Rechtsverfolgung (H 10 Ab¬
satz 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes ) anzusehen und
daher von diesem zu tragen (§ 35 des Reichsgerichtskosten¬
gesetzes). Im Uebrigen sind die im § 110 nicht besonders
aufgesührteu Kosten gemäß 8 109 des Zwangsversteige¬
rungsgesetzes aus der Masse zu entnehmen . Der Antrag¬
steller bleibt für diese nach den allgemeinen Grundsätzen
nur eventuell verhaftet.

Im Falle der Wiederversteigerung eines Grundstücks
gegen den Ersteher kennt das Zwangsversteigerungsgesetz
8 133 ein von der Einleitung des regelmäßigen Ver¬

fahrens abweichendes Verfahren . In Üebereinstimmung
mit dem Preußischen Gesetz ist daher der 8 111 ausge¬
nommen worden . Das weitere Verfahren unterfüllt den

allgemeinen Bestimmungen.
Der 8 H2 will auch im Beschwerdeverfahren die An¬

wendbarkeit des Reichsgerichtskostengesetzes feststellen . Wird
in diesem Verfahren der zunächst versagte Zuschlag ertheilt,
so wird entsprechend der in 8 102 gegebenen Bestimmung
die Zuschlagsgebühr zu erheben sein.

Zu 8 113 . Die Reichsgebührenordnung für Zeugen
und Sachverständige vom 30 . Juli 1878 war schon im

Herzogthum durch Artikel 32 des Oldenburgischen Gerichts-
kosteugesetzes vom 15 . Januar 1895 auf alle Fälle aus¬
gedehnt , in denen Zeugen oder Sachverständige von Ge¬
richten vernommen werden . Dies wird für beide hier in
Betracht kommenden Landestheile festzustellen sein.

Die 88 114 — 118 enthalten die Schluß - und Ueber-

gangsbestimmungen . Die in 8 114 erwähnten allgemeinen
Gebührenfreiheiten geben im Wesentlichen nur den bisher
geltenden Rechtszustand wieder . Die neu gegründete
Pfarrwittwenkasse der evangelisch -lutherischen Kirche des
Herzogthums Oldenburg ist hinzugefügt worden . Im
Uebrigen wird auf Artikel 29 — 31 des Oldenburgischen
Gerichtskostengesetzes vom 15 . Januar 1895 verwiesen.
Da sich in einzelnen Spezialgesetzen noch bezüglich einzelner
gerichtlicher Handlungen Gebührenfreiheiten ausgesprochen
finden (vergl . z. B . Artikel 41 des Enteignungsgesetzes für
das Herzogthum vom 21 . April 1897 und Artikel 38
desselben Gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld vom
11 . April 1899 ), so war die Bestimmung des Absatzes 3
in 8 H4 erforderlich ; eine Aufzählung dieser iu manich-

fachen Gesetzen verstreuten Bestimmungen erscheint weder
thunlich noch erforderlich.
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Der Absatz 4 des § 114 war erforderlich, weil die
dem Reichsmilitärfiskus nach Preußischen Vorschriften zu¬
stehende Befreiung von baaren Auslagen durch die an¬
geführte Verordnung vom 5. September 1867 auch bei
uns Geltung erlangt hat.

Da der Entwurf das ganze Kostenwesen, soweit es
nicht reichsgesetzlich geregelt ist, umfassen will, so waren
die bisherigen Kostengesetze aufzuheben unbeschadet der in
Z 114 Absatz 3 gegebenen Vorschrift. Im Herzogthum
kam dabei lediglich das Gerichtskostengesetz vom 15. Ja¬

nuar 1895 in Frage, während es sich im Fürstenthum
Birkenfeld um eine Reihe von Vorschriften handelt die
generell aufzuheben waren. Daraus rechtfertigt sich der
8 115.

Nach Z 116 will dieser Entwurf Anwendung finden
auf alle z. Zt . seines Inkrafttretens noch nicht fälligen
Gerichtskosten(vcrgl. § 7). Bei noch anhängigen Rechts¬
angelegenheiten war ferner Sorge dafür zu tragen, daß
da, wo bereits Kosten in Ansatz gebracht sind, diese auf
die bei Beendigung des Geschäfts fälligen Gerichtskosten

Unteranlagêder Nebenanlage
Vergleichende Tabelle über einige Gebührensätze im 1. Königreich Preußen (Gesetz vom SS. Juni 1895),

Höhe

des

Objektes

1) Beurkundung ein¬
seitiger Erklärungen und

einseitiger Verträge
2) Beurkundung

zweiseitiger Verträge
3) Beglaubigung
von Unterschriften

4) Beurkundung von
Testamenten und Erb¬

verträgen

Preußen

Old.
Gesetz
vom

15 . 1. 95.
0

Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15 . 1. 95.
0

Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15 . 1. 95.
Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
')

Entwurf

100 1,20 3,00 0,60 2,40 3,00 1,20 0,40 1,50 0,20

1,20
oder
2,40 3,00

0,60
oder
k,20

200 1,80 3,00 0,90 3,60 3,00 1,80 0,60 1,50 0,30

1,80
oder
3,60 3,00

0,90
oder
1,80

500 3,60 3,00 1,80 7,20 3,00 3,60 1,10 1,50 0,60

3,60
oder
7,20 3,00

1,80
oder
3,60

1000 5,00 3,00 2,50 10,00 3,00 5,00 1,50 1,50 0,80

5,00
oder

10,00 3,00

2,50
oder
5,00

1500 6,00 3,00 3,00 12,00 3,00 6,00 1,80 1,50 0,90

6.00
oder

12,00 3,00

3.00
oder
6.00

2 000 7,00 3,00 3,50 14,00 3,00 7,00 2,10 1,50 1,10

7,00
oder

14,00 3,00

3,50
oder
7,00

3 000 9,00 3,00 4,50 18,00 3,00 9,00 2,70 1,50 1,40

9,00
oder

18,00 3,00

4,50
oder
9,00

4 000 10,00 3,00 5,00 20,00 3,00 10,00 3,00 1,50 1,50

10,00
oder

20,00 3,00

5,00
oder

10,00

rs Diese Gebühr erhöht sich, falls die Urkunde mehr als 1 Bogen umfaßt.
Bei zweiseitigen Verträgen erhöht die Gebühr sich um der vollen Gebühr.
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zur Anrechnung zu kommen haben, es sei denn, daß es
sich bei den früheren Gerichtskosten um Geschäfte gehandelt
hot, die nach den Vorschriften dieses Entwurfs neben den
schließlich zum Ansatz kommenden Kosten zu erheben sind.

Denselben Grundsatz bei den Zwangsversteigerungs¬
in,d Zwangsverwaltungsverfahrenanzuerkennen, war bei
der Verschiedenheitdes früheren und jetzigen Verfahrens
mithunlich. Ebenso war für die demnächst im Fürsten-
ihum Birkenfeld in den nächsten Jahren noch möglichen
künftig ganz wegfallenden Besitzeinweisungen eine besondere

Uebergangs-Bestimmung zu geben, wie dies auch in Preußen
geschehen ist.

Der letzte Absatz des Z 116 will die dort citirten
allgemeinen Bestimmungen des Entwurfs auch für die
früher bereits fällig gewordenen Gerichtskosten für an¬
wendbar erklären. Es wird sich dies aus praktischen
Gründen empfehlen und zu Unzuträglichkeiten kaum führen
können.

(Begründung) zu Anlage 44.
s. Herzogthum Oldenburg ( Gesetz vom 15 . Januar 1885 ) , z . nach dem anliegenden Entwurf.

5) Eröffnung von
Testamenten und Erb¬

verträgen

6) Freiwillige
Versteigerung unbeweg¬

licher Sachen
7) Versteigerung

beweglicher Sachen
8) Aufnahme eines

Vermögens-Verzeichnisses Höhe

des

Objektes
Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15 . 1. 95.
Entwurf

")

Preußen

Old.
Gesetz
vom

15 . 1. 95.
Entwurf

S) °)

Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Art . 25.

Entwurf

1,20 3,00 0,60 4,80 3,00 1,80 5,00 4,00 5,20 1,20 10,00 0,60 100

l,80 3,00 0,90 7,20 3,00 2,70 8,00 5,00 5,80 1,80 10,00 0,90 200

3,60 3,00 1,80 14,00 3,00 5,40 15,00 6,00 8,10 3,60 10,00 1,80 500

5,00 3,00 2,50 20,00 3,00 7,50 25,00 9,50 10,00 5,00 10,00 2,50 1000

6,00 5,00 3,00 24,00 3,00 9,00 30,00 12,50 12,00 6,00 10,00 3,00 1500

7,00 5,00 3,50 28,00 3,00 10,50 35,00 15,50 13,00 7,00 10,00 3,50 2 000

9,00 5,00 4,50 36,00 3,00 13,50 45,00 21,50 16,00 9,00 15,00 4,50 3 000

10,00 5,00 5,00 40,00 3,00 15,00 55,00 28,50 19,00 10,00 15,00 6,00 4000

' ) Es ist dje Abhaltung von 2 Versteigerungsterminen angenommen. °) Die Gebühren der Bergcmtungsprotokollisten sind hinzugesetzt.

) Diese Gebühr erhöht sich, falls die Urkunde mehr als 1 Bogen umfaßt. °) Es ist die Abhaltung von 2 Versteigerungsterminen angenommen.
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Höhe
des

Objektes

1) Beurkundung ein¬
seitiger Erklärungen und

einseitiger Verträge
2) Beurkundung

zweiseitiger Verträge
3) Beglaubigung
von Unterschriften

Beurkundung von
Testamenten und Erb¬

verträgen

Preußen
Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
')

Entwurf Preußen
Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
0

Entwurf Preußen

')

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Entwurf

')

Preußen
Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
0

Entwurf

5 000 11,00 3,00 5,50 22,00 3,00 11,00 3,30 1,50 1,70

11,00
oder

22,00 3,00

5,50
oder
11,00

6 000 12,00 3,00 6,00 24,00 3,00 12,00 3,60 1,50 1,80

12,00
oder
24,00 3,00

6,00
oder

12,00

7 000 13,00 3,00 6,50 26,00 3,00 13,00 3,90 1,50 2,00

13.00
oder

26.00 3,00

6,50
oder

13,00

8 000 13,00 3,00 6,50 26,00 3,00 13,00 3,90 1,50 2,00

13.00
oder

26.00 3,00

6,50
oder

13,00

9 000 14,00 3,00 7,00 28,00 3,00 14,00 4,20 1,50 2,10

14.00
oder

28.00 3,00

7,00
oder

14,00

10 000 14,00 3,00 7,00 28,00 3,00 14,00 4,20 1,50 2,10

14.00
oder

28.00 3,00

7.00
oder
14.00

15 000 17,00 3,00 8,50 34,00 3,00 17,00 5,10 1,50 2,60

17.00
oder

34.00 3,00

8,50
oder

17,00

20000 19,00 3,00 9,50 j38,00 3,00 19,00 5,70 1,50 2,90

19.00
oder

38.00 3,00

9,50
oder

19,00

30 000 24,00 3,00 12,00 48,00 3,00 24,00 7,20 1,50 3,60

24.00
oder

48.00 3,00

12,00
oder

24,00

40000 28,00 3,00 14,00 56.00 3,00 28,00 8,40 1,50 4,20

28,00
oder

56,00 3,00

14.00
oder

28.00

50 000 30,00 3,00 15,00 60,00 3,00 30,00 9,00 1,50 4,50

30.00
oder

60.00 3,00

15.00
oder

30.00

100000 40,00 3,00 20,00 80,00 3,00 40,00 12,00 1,50 6,00

40.00
oder

80.00 3,00

20,00
oder

40,00

0 Diese Gebühr erhöht sich, falls die Urkunde mehr als 1 Bogen umfaßt.
*) Bei zweiseitigen Verträgen erhöht die Gebühr sich um */,o der vollen Gebühr.
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5) Eröffnung
Testamenten und

Verträgen

von
Erb-

6) Freiwillige
Versteigerung unbeweg¬

licher Sachen
7) Versteigerung

beweglicher Sachen
8) Aufnahme eines

Vermögens-Verzeichnisses Höhe
des

Objektes
Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Entwurf Preußen

-1

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 9b.
Entwurf

')

Preußen

Old.
Gesetz
vom

15 . I . 95.
°)

Entwurf

°)

Preußen

Old.
Gesetz
vom

15 . 1. 95.
Art . 25.

Entwurf

11,00 5,00 5,50 44,00 3,00 16,50 65,00 33,50 20,00 11,00 15,00 5,50 5 000

12,00 10,00 6,00 48,00 3,00 18,00 70,00 38,50 21,00 12,00 15,00 6,00 6 000

13,00 10,00 6,50 52,00 3,00 19,50 75,00 42,50 22,00 13,00 15,00 6,50 7 000

13,00 10,00 6,50 52,00 3,00 19,50 80,00 48,50 22,00 13,00 15,00 6,50 8 000

14,00 10,00 7,00 56,00 3,00 21,00 85,00 53,50 23,00 14,00 15,00 7,00 9 000

14,00 10,00 7,00 56,00 3,00 21,00 90,00 58,50 23,00 14,00 15,00 7,00 10 000

17,00 20,00 8,50 68,00 3,00 25,50 115,00 83,50 26,00 17,00 20,00 8,50 15 000

IS,00 20,00 9,50 76,00 3,00 28,50 140,00 108,50 28,00 19,00 20.00 9,50 20 000

24,00 30,00 12,00 96,00 3,00 36,00 190,00 158,50 33,00 24,00 30,00 12,00 30 000

28,00 30,00 14,00 112,00 3,00 42,00 240,00 208,50 37,00 28,00 30,00 14,00 40 000

30,00 30,00 15,00 120,00 3,00 45,00 290,00 258,50 39,00 30,00 30,00 15,00 50 000

40,00 50,00 20,00 160,00 3,00 60,00 540,00 508,50 49,00 40,00 50,00 20,00 100 000

'! ^ Abhaltung von 2 Versteigerungsterminen angenommen. °) Die Gebühren der Bergantungsprotokollisten find hinzugesetzt.
^« e>eGebühr erhöht sich, falls die Urkunde mehr als 1 Bogen umfaßt . °) Es ist die Abhaltung von 2 Versteigerungsterminen angenommen.
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Höhe
des

Objektes

9) Aufnahme von
Wechselprotesten

10) Eintragung einer
Auflassung

11) Eintragung einer
Belastung des Grund¬

stücks

12) Ausstellung von Hypo¬
theken-, Grundschuld- und

Rentenschuldbriefen

Preußen
Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Art. 19,1

Entwurf Preußen
Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Eutwurs

100 1,20 1,00 0,60 1,00 1,50 1,20 0,60 1,00 0,60 0,50 0,50 0,30

200 1,80 1,00 0,90 1,50 1,50 1,80 1,00 1,50 0,90 0,80 0,80 0,40

500 3,60 2,00 1,80 3,20 1,50 3,60 2,40 2,00 1,80 1,50 1,00 0,80

1000 5,00 5,00 2,50 4,80 1,50 5,00 3,40 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

1500 6,00 7,50 3,00 6,00 1,50 6,00 4,00 4,50 3,00 2,40 2,30 1,20

2 000 7,00 10,00 3,50 7,20 1,50 7,00 4,60 4,50 3,50 2,80 2,30 1,40

3 000 9,00 10,00 4,50 9,60 1,50 9,00 6,20 6,00 4,50 3,60 3,00 1,80

4 000 10,00 10,00 5,00 11,00 1,50 10,00 7,20 7,50 5,00 4,00 3,80 2,00

5 000 11,00 10,00 5,50 12,60 1,50 11,00 8,20 9,00 5,50 4,40 4,50 2,20

6 000 12,00 10,00 6,00 14,40 1,50 12,00 9,40 10,50 6,00 4,80 5,00 2,40

7 000 13,00 10,00 6,50 16,20 1,50 13,00 10,60 12,00 6,50 5,20 5,00 2,60

8 000 13,00 10,00 6,50 16,20 1,50 13,00 10,60 13,50 6,50 5,20 5,00 2,60

9 000 14,00 10,00 7,00 18,00 1,50 14,00 12,00 15,00 7,00 5,60 5,00 2,80

10 000 14,00 10,00 7,00 18,00 1,50 14,00 12,00 16,50 7,00 5,60 5,00 2,80

15 000 17,00 10,00 8,50 25,20 1,50 17,00 17,40 24,00 8,50 6,80 5,00 3,40

20 000 19,00 10,00 9,50 30,00 1,50 19,00 21,00 31,50 9,50 7,60 5,00 3,80

30 000 24,00 10,00 12,00 42,00 1,50 24,00 30,00 46,50 12,00 9,60 5,00 4,80

40 000 28,00 10,00 14,00 52,00 1,50 28,00 38,00 61,50 14,00 11,20 5,00 5,60

50 000 30,00 10,00 15,00 60,00 1,50 30,00 45,00 76,50 15,00 12,00 5,00 6,00

100 000 40,00 10,00 20,00 90,00 1,50 40,00 75,00 151,50 20,00 16,00 5,00 8,00
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13) Eintragung einer
Einzelfirma

Preußen

14) Eintragung einer
Aktiengesellschaft

15) Eintragung eines
Schiffes

16) Eintragung eines
Schiffspfandrechtes Höhe

oes
Old.
Gesetz
vom Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom Entwurf

Objektes

IS. 1. 95. 1b . 1. 9b. 1b. 1. 95. 1b . 1. 9b.

3,00 3,00 1,20 20,00 3,00 0,50 1,20 0,30 1,00 0,60 100

3,00 3,00 1,80 20,00 3,00 0,80 1,80 0,50 1,50 0,90 200

3,00 3,00 3,60 20,00 3,60 1,60 3,60 1,20 2,00 1,80 500

3,00 3,00 5,00 20,00 5,00 2,40 5,00 1,70 3,00 2,50 1000

3,00 3,00 6,00 20,00 6,00 3,00 6,00 2,00 4,50 3,00 1500

3,00 3,00 7,00 20,00 7,00 3,60 7,00 2,30 4,50 3,50 2 000

3,00 3,00 9,00 20,00 9,00 4,80 9,00 3,10 6,00 4,50 3 000

3,00 3,00 10,00 20,00 10,00 5,50 e-r 10,00 3,60 7,50 5,00 4 000

3,00 3,00 11,00 20,00 11,00 6,30 11,00 4,10 9,00 5,50 5 000

3,00 3,00 12,00 20,00 12,00 7,20
er

12,00 4,70 10,50 6,00 6 000

3,00 3,00 13,00 20,00 13,00 8,10
3
Z 13,00 5,30 12,00 6,50 7 000

3,00 3,00 13,00 20,00 13,00 8,10 S 13,00 5,30 13,50 6,50 8 000

3,00 3,00 14,00 20,00 14,00 9,00
o

14,00 6,00 15,00 7,00 9 000

3,00 3,00 14,00 20,00 14,00 9,00 K 14,00 6,00 16,50 7,00 10 000

3,00 3,00 17,00 20,00 17,00 12,60 17,00 8,70 24,00 8,50 15 000

3,00 3,00 19,00 20,00 19,00 15,00 19,00 10,50 31,50 9,50 20 000

3,00 3,00 24,00 20,00 24,00 21,00 24,00 15,00 46,50 12,00 30 000

3,00 3,00 28,00 20,00 28,00 26,00 28,00 19,00 61,50 14,00 40 000

3,00 3,00 30,00 20,00 30,00 30,00 30,00 22,50 76,50 15,00 50000

3,00 3,00 40,00 20,00 40,00 45,00 40,00 37,50 151,20 20,00 100 000

Anlagen. XXVH. Landtag.
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Höhe
des

Objektes

17) Eintragung eines
Vereins

18) Eintragung in das
Güterrechtsregister

19) Ausstellung eines
Erbscheins 20) Nachlaßpflegschaft

Preußen
Old.
Gesetz
vom

IS. 1. 95.
Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Entwurf

100 1,20 — 1,20 1,00 vacat. 0,60 3,00 0,60 1,10 vacat. 0.60
200 2,00 — 1,80 1,00 0,90 1,00 3,00 0,90 1,10 — 0,90
500 4,80 — 3,60 2,40 1,80 2,40 3,00 1,80 2,20 — 1,80

1000 6,80 — 5,00 3,40 2,50 3,40 3,00 2,50 3,30 — 2,50
1500 8,00 — 6,00 4,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,40 — 3,00
2 000 9,20 — 7,00 4,60y 3,50?) 4,60 5,00 3,50 5,50 — 3,50
3 000 12,40 — 9,00 6,20 4,50 6,20 5,00 4,50 8,80 — 4,50

4000 14,40 — 10,00 7,20 5,00 7,20 5,00 5,00 11,00 — 5,00

5 000 16,40 — 11,00 8,20
rcs

«-
5,50 8,20 5,00 5.50 14,30 — 5,50

6 000 18,80 — 12,00 9,40 3 6,00 9,40 10,00 6,00 16,50 — 6,00

7 000 21,20 — 13,00 10,60 2-
6,50 10,60 10,00 6,50 19,80 — 6,50

8 000 21,20 — 13,00 10,60 6,50 10,60 10.00 6,50 22,00 — 6,50

9 000 24,00 — 14,00 12,00 7,00 12,00 10,00 7,00 25,30 — 7,00

10000 24,00 — 14,00 12,00 7,00 12,00 10,00 7,00 27,50 — 7,00

15 000 34,80 — 17,00 17,40 8,50 17,40 20,00 8,50 41,80 — 8,50

20000 42,00 — 19,00 21,00 9,50 21,00 20,00 9,50 55,00 — 9,50

30000 60,00 — 24,00 30,00 12,00 30,00 30,00 12,00 82,50 — 12,00

40000 76,00 — 28,00 38,00 14,00 38,00 30,00 14,00 110,00 — 14,00

50000 90,00 — 30,00 45,00 15,00 45,00 30,00 15,00 137,00 — 15,00

100000 150,00 40,00 vacat. vacat. 75,00 50,00 20,00 275,00 20,00

') Dies ist die in der Regel zu erhebende Gebühr, da das Objekt in der Regel zu 2000 anzunehmen ist.
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21) Erbtheilungs-
verfahren

22) Vormundschaften 23) Hinterlegung von
baarem Geld Höhe

des

Objektes
Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 9S.

Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15. 1. 95.
Entwurf Preußen

Old.
Gesetz
vom

15 . 1. 95.
Entwurf

1,80 vacat 1,80 1,10 — — 1,00 1,00 100

3,00 — 2,70 1,10 — — 1,20 1,20 200

7,20 — 5,40 2,20 — — 3,00 3,00 500

10,20 — 7,50 3,30 — — 6,00 6,00 1000

12,00 — 9,00 4,40 — — 9,00 9,00 1500

13,80 10,50 5,50 12,00 12,00 2 000
d"

18,60 — 13,50 8,80 — —
«

18,00 18,00 3 000

21,60 — 15,00 11,00 6,00 5,00
a5>

24,00 24,00 4 000

24,60 — 16,50 14,30 6,00 5,50 b 30,00 30,00 5 000

28,20 — 18,00 16,50 7,50 6,00
Z

36,00 36,00 6 000

31,80 — 19,50 19,80 7,50 6,50 — 42,00 42,00 7 000

31,80 — 19,50 22,00 9,00 6,50 48,00 48,00 8 000
rr

36,00 — 21,00 25,30 9,00 7,00 rxk. 54,00 54,00 9 000

36,00 21,00 27,50 9,00 7,00 60,00 60,00 10 000

62,20 — 25,50 41,80 12,00 8,50 90,00 90,00 15 000

63,00 — 28,50 55,00 15,00 9,50 120,00 120,00 20000

90,00 — 36,00 82,50 20,00 12,00 180,00 180,00 30 000

114,00 — 42,00 110,00 20,00 14,00 240,00 240,00 40000

136,00 — 45,00 137,50 25,00 15,00 300,00 300,00 50 000

S25,00 60,00 275,00 30,00 20,00 600,00 600,00 100 000

5*



Anlage 44. 3tz

UnteranlageL der Nebenanlage
Vergleichende Tabelle über einige Gebührensätze im Fürstenthum

Höhe
des

Objektes

1. Beurkundung
einseitiger

Erklärungen
und einseitiger

Verträge.

2. Beurkundung
zweiseitiger
Verträge.

3. Beglau¬
bigung

von
Unterschriften.

4. Beurkundung
von

Testamenten
und Erb¬
verträgen.

5. Eröffnung
von

Testamenten.

6. Freiwillige
Versteigerung
unbeweglicher
Gegenstände.

7.Versteigerung
beweglicher

Sachen.

N S

A cn -2
L ^ 2
^ Z N T

» T-A « 8
« ^ s
Z Z

---r
N L>

L ^ 2
S Z Z T

-- E-
->5> ^

^ ^ Z
Z> LL>

U Z
N ^

05t

ZZZ
Z Z ZZ

»5t A
2

V ^ § ^ ^ oQ2
S üÄ

100 4,00 0,60 4,00 1,20 1,50 0,20 4,00

0,60
oder
1,20 3,00 0,60 6,00 1,80 1,50 1,20

200 4,00 0,90 4,00 1,80 1,50 0,30 4,00

0,90
oder
1,80 3,00 0,90 6,00 2,70 3,00 1,80

500 4,00 1,80 4,00 3,60 1,50 0,60 4,00

1,80
oder
3,60 3,00 1,80 6,00 5,40 6,00 3,60

1000 4,00 2,50 4,00 5,00 1,50 0,80 4,00

2,50
oder
5.00 3,00 2,50 7,50 7,50 10,50 5,00

1500 4,00 3,00 4,00 6,00 1,50 0,90 4,00

3.00
oder
6.00 3,00 3,00 7,50 9,00 15,00 6,00

2 000 4,00 3,50 4,00 7,00 1,50 1,10 4,00

3,50
oder
7,00 6,00 3,50 9,00 10,50 21,00 7,00

3 000 4,00 4,50 4,00 9,00 1,50 1,40 4,00

4,50
oder
9,00 6,00 4,50 9,00 13,50 30,00 9,00

4006 4,00 5,00 4,00 10,00 1,50 1,50 4,00

5,00
oder

10,00 6,00 5,00 12,00 15,00 40,50 10,00

5 000 4,00 5,50 4,00 11,00 1,50 1,70 4,00

5,50
oder

11,00 6,00 5,50 12,00 16,50 51,00 11,00

6 000 4,00 6,00 4,00 12,00 1,50 1,80 4,00

6,00
oder

12,00 6,00 6,00 12,00 18,00 60,00 12,00

7 000 4,00 6,50 4,00 13,00 1,50 2,00 4,00

6,50
oder

13,00 6,00 6,50 15,00 19,50 70,50 13,00

*) Diese Gebühr erhöht sich, falls das Protokoll mehr wie 1 Bogen umfaßt, bei dem Umfang nur 1 Seite beträgt ste 1,2b
2) Die Gebühr enthält die Gebühr für Beidrückung des Siegels mit.
") Es ist die Abhaltung zweier Versteigerungstermine angenommen,
ff Die Gebühr der Vergantungsprotokollisten ist nicht mit inbegriffen.

Es ist die Abhaltung zweier Verkaufstermine angenommen.
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Begründung) zu Anlage 44.
Birkenfeld und nach dem anliegende« Entwurf.

8. Aufnahme
von

Vermögens¬
verzeichnissen.

9. Aufnahme
von

Wechsel¬
protesten.

10. Eintragung
einer

Auflassung.

11. Eintragung
einer Belastung

des
Grundstückes.

12.Ausstellung
eines

Hypotheken¬
briefes.

13.Ausstellung
eines

Erbscheins.

14. Hinter¬
legung von

baarem Gelde.
Höhe
des

Objektes

GebührGebührI
des

EntwurfsBisherige
Gebühr Gebühr

des

EntwurfsBisherigeGebühr Gebühr
des

EntwurfsBisherige
Gebühr Gebühr

des

EntwurfsBisherige
Gebühr Gebühr

des

EntwurfsBisherige
Gebühr Gebühr

des

EntwurfsBisherige
Gebühr Gebühr

des

Entwurfs

6,00 0,60 1,50 0,60 1,50 1,20 1,00 0,60 0,50 0,30 3,00 0,60 0,70 1,00 100

6.00 0,90 1,50 0,90 3,00 1,80 1,50 0,90 0,75 0,40 3,00 0,90 1,35 1,20 200

6,00 1,80 3,00 1,80 3,00 3,60 1,50 1,80 0,75 0,80 3,00 1,80 3,35 3,00 500

6,00 2,50 5,25 2,50 3,00 5,00 2,00 2,50 1,00 1,00 3,00 2,50 6,70 6,00 1000

6,00 3,00 7,50 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 1,50 1,20 3,90 3,00 10,00 9,00 1500

8,00 3,50 9,00 3,50 3,00 7,00 3,00 3,50 1,50 1,40 6,00 3,50 13,35 12,00 2 000

8,00 4,50 9,00 4,50 3,00 9,00 4,00 4,50 2,00 1,80 6,00 4,50 20,00 18,00 3 000

8,00 5,00 9,00 5,00 3,00 10,00 5,50 5,00 2,75 2,00 6,00 5,00 26,70 24,00 4000

8,00 5,50 9,00 5,50 3,00 11,00 7,00 5,50 3,50 2,20 6,00 5,50 33,35 30,00 5 000

8,00 6,00 9,00 6,00 3,00 12,00 8,50 6,00 4,25 2,40 6,00 6,00 40,00 36,00 6 000

9,00 6,50 9,00 6,50 3,00 13,00 10,00 6,50 5,00 2,60 6,00 6,50 46,70 42,00 7 000

°) Es ist ein Auflassungsprotokoll von 2 Seiten zu Grunde gelegt.
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Höhe
des

Objektes

1. Beurkundung
einseitiger

Erklärungen
und einseitiger

Verträge.

2. Beurkundung
zweiseitiger
Verträge.

3. Beglau¬
bigung

von
Unterschriften.

4. Beurkundung
von

Testamenten
und Erb¬
verträgen.

5. Eröffnung
von

Testamenten.

6. Freiwillige
Versteigerung
unbeweglicher
Gegenstände.

7.Versteigerung
beweglicher

Sachen.

KZ
N T

N5t

an
sZ L
^ L)

§
N T

L ^an ^

N T

an

Z A s
S Z

K,§an
W S

an
»-» ^

an ^

^ L)
'8
'S §

an

ZZ 8
S Z

'8
U R
N ^

Z "->r> 8
'S ^ 8
T A

L>

8
U ^
N S

8 ^ ^
T «

8000 4.00 6,50 4,00 13,00 1,50 2,00 4,00

6,50
oder

13,00 6,00 6,50 15,00 19,50 81,00 13,0V

9 000 4,00 7,00 4,00 14,00 1,50 2,10 4,00

7,00
oder

14,00 6,00 7,00 15,00 21,00 90,00 14,00

10 000 4,00 7,00 4,00 14,00 1,50 2,10 4,00

7,00
oder

14,00 12,00 7,00 18,00 21,00 100,50 14,00

15 000 4,00 8,50 4,00 17,00 1,50 2,60 4,00

8,50
oder

17,00 12,00 8,50 21,00 25,50 150,00 17,00

20000 4,00 9,50 4,00 19,00 1,50 2,90 4,00

9,50
oder

19,00 18,00 9,50 27,00 28,50 201,00 19,00

30000 4,00 12,00 4,00 24,00 1,50 3,60 4,00

12,00
oder

24,00 18,00 12,00 36,00 36,00 300,00 24,00

40 000 4,00 14,00 4,00 28,00 1,50 4,20 4,00

14.00
oder

28.00 30,00 14,00 48,00 42,00 400,50 28,00

50 000 4,00 15,00 4,00 30,00 1,50 4,50 4,00

15.00
oder

30.00 30,00 15,00 57,00 45,00 501,00 30,00

100000 4,00 20,00 4,00 40,00 1,50 6,00 4,00

20,00
oder

40,00 30,00 20,00 108,00 60,00 1000,50 40,00

' ) Diese Gebühr erhöht sich, falls das Protokoll mehr wie 1 Bogen umfaßt, bei dem Umfang nur 1 Seite beträgt sie 1,25
Die Gebühr enthält die Gebühr für Beidrückung des Siegels mit.

' ) Es ist die Abhaltung zweier Versteigerungstermine angenommen.
*) Die Gebühr der Vergantungsprotokollisten ist nicht mit inbegriffen.
°) Es ist die Abhaltung zweier Berkaufstermine angenommen.
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8. Aufnahme
von

Vermögens¬
verzeichnissen.

9. Aufnahme
von

Wechsel¬
protesten.

10. Eintragung
einer

Auflassung.

11. Eintragung
einer Belastung

des
Grundstückes.

12.Ausstellung
eines

Hypotheken¬
briefes.

13. Ausstellung
eines

Erbscheins.

14. Hinter¬
legung von

baarem Gellte.

§§
LZZs

rn
r-»

RZ Z
Z Z KT

iS " L
S ^ L
Z Z

'8 ^

K T

a§r
L ^
Z ^ L
Z Z

'8 U

N T

n5r

ZZs
S Z

'8 A

K T

«5t

ZZL
^ §

'8 A
§

K T

«5»

s LsL
PZ rr

'8 K

N T

crk

ZZ §
S Z

9,00 6,50 9,00 6,50 3,00 13,00 11,50 6,50 5,00 2,60 6,00 6,50 53,35 48,00

9,00 7,00 9,00 7,00 3,00 14,00 13,00 7,00 5,00 2,80 6,00 7,00 60,00 54,00

12,00 7,00 9,00 7,00 3,00 14,00 14,50 7,00 5,00 2,80 12,00 7,00 66,70 60,00

12,00 8,50 9,00 8,50 3,00 17,00 22,00 8,50 5,00 3,40 12,00 8,50 100,00 90,00

15,00 9,50 9,00 9,50 3,00 19,00 29,50 9,50 5,00 3,80 18,00 9,50 133,35 120,00

15,00 12,00 9,00 12,00 3,00 24,00 44,50 12,00 5,00 4,80 18,00 12,00 200,00 180,00

18,00 14,00 9,00 14,00 3,00 28,00 59,50 14,00 5,00 5,60 30,00 14,00 266,70 240,00

18,00 15,00 9,00 15,00 3,00 30,00 74,50 15,00 5,00 6,00 30,00 15,00 333,35 300,00

18,00 20,00 9,00 20,00 3,00 40,00 149,50 20,00 5,00 8,00 30,00 20,00 666,70 600,00

Höhe

des

Objektes

8 000

9 000

10000

15 000

20000

30 000

40000

50000

100000

') Es ist ein Auflassungsprotokoll von 2 Seiten zu Grunde gelegt.
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Anlage 45.
An den Landtag des Großherzogthums.

Dem geehrten Landtage läßt die Staatsregierung hier-
neben den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum
Oldenburg und das Fürftenthum Birkenfeld, betreffend die
landesgesetzlichen Vorschriften über die Gebühren
der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher
nebst Begründung, mit dem Anträge zugehen:

I. der Landtag wolle dem Gesetzentwurf seine ver¬
fassungsmäßige Zusümmung ertheilen,
Oldenburg, den 28. Oktober 1899.

Staatsministerium.
Jansen . _

Becker.

2. auch sich damit einverstanden erklären, daß in den
§8 12, 13 und 21 des Entwurfs demnächst bei
der Publikation des Gesetzes das Datum des Ge¬
setzes, betreffend die Gerichtskosten rc., nachgefügt
werde.

Nebenanlage1 zu Anlage 45.
Gesetz

für das Herzogthum Oldenburg und das Fürstenthum Birkenfeld, betreffend die landesgesetzlichen Vor¬
schriften über die Gebühren der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher.

Erster Abschnitt.
Gebühren der Rechtsanwälte.

8 1-
Die Vergütuug für die Berufsthätigkeit der Rechts¬

anwälte bestimmt sich, soweit sie nicht reichsgesetzlich ge¬
regelt ist, ausschließlich nach den nachstehenden Vorschriften.

8 2.
Die Reichsgebührenordnung für Rechtsanwältei findet

entsprechende Anwendung auf die Berufsthätigkeit des
Rechtsanwalts:

1. in den nach dem Gesetz vom 15. August 1882,  be¬
treffend den Forstdiebstahl und die Forst- und Feld-
Polizei, zu behandelnden Sachen,

2. in den vor die ordentlichen oder vor besondere Ge¬
richte gehörigen Rechtssachen, für welche die Civil-
Prozeßordnung oder die Strafprozeßordnung kraft
landesgesetzlicher Bestimmung maßgebend sind,

3. im Disziplinarverfahren.
8 3-

Volle Gebühr im Sinne der nachstehenden Vor¬
schriften ist die im 8 9 der Reichs-Gebührenordnung für
Rechtsanwälte bestimmte Gebühr mit der Maßgabe, daß
d°n 10000—20 000 ^ die Werthklassen um je 2500 ^
Md die Gebühren um je 4 ^ und von 20000 ^ an

Anlage «. XXVIl. Landtag.

die Gebühren um je 5 ^ und die Werthklaffen bis
100000 um je 5000 -F , bis 300000 ^ um je
10000 bis 1 Million Mark um je 25000 -F und
darüber hinaus um je 50000 steigen.

8 4.
Für die Vertretung eines Betheiligten im Verfahren

der Zwangsversteigerung erhält der Rechtsanwalt drei
Zehntheile der vollen Gebühr

1. für die Vertretung bis zur Einleitung des Verthei¬
lungsverfahrens,

2. für die Vertretung im Vertheilungsverfahren.
Der Vertreter des Antragstellers erhält außerdem

drei Zehntheile der vollen Gebühr für die Wahrnehmung
der Versteigerungstermine.

Die Gebühr für die Vertretung im Vertheilungsver¬
fahren steht dem Rechtsanwalt auch dann zu, wenn unter
seiner Mitwirkung eine außergerichtliche Vertheilung statt¬
findet.

Die Gebühren für die Vertretung des Gläubigers
oder eines anderen Berechtigten(8 9 Ziff. 1, 2 des Ge¬
setzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsver¬
waltung) bestimmen sich nach dem Werthe des Rechtes,
wenn jedoch der Werth des Gegenstandes der Zwangsver¬
steigerung oder des Vertheilungsverfahrens geringer ist,
nach diesem; die neben einem Hauptanspruch bestehenden

1



Anlage 45. 2

Ansprüche wegen der Kosten und Nebenleistungen bleiben
unberücksichtigt . Im Falle der Vertretung eines anderen
Betheiligten bestimmen sich die Gebühren nach dem Werthe
des Gegenstandes der Zwangsversteigerung oder des Ver¬
theilungsverfahrens oder des Antheils des Vertretenen an
diesem Gegenstände . Auf die Berechnung des Werths des
Gegenstandes der Zwangsversteigerung oder des Verthei¬
lungsverfahrens finden die in Ansehung der Gerichtskosten
geltenden Vorschriften Anwendung.

8 5.

Für die Vertretung des Gläubigers , des Schuldners
oder des Konkursverwalters im Verfahren der Zwangsver¬
waltung , einschließlich des Vertheilungsverfahrens , erhält
der Rechtsanwalt jährlich zwei Zehntheile der vollen Ge¬
bühr nach dem Werthe der jährlichen Einkünfte . Auf die
Berechnung dieser Gebühr finden die in Ansehung der Ge¬
richtskosten geltenden Vorschriften Anwendung.

Der Vertreter des Antragstellers erhält außerdem drei
Zehntheile der vollen Gebühr nach dem Werthe der jähr¬
lichen Einkünfte ; ist ein Gläubiger der Antragsteller und
ist der Betrag der beizutreibenden Forderung und der mit-
einzuziehenden Zinsen geringer als der Werth der jährlichen
Einkünfte , so ist dieser Betrag für die Gebührenberechnung
maßgebend.

Beschränkt sich die Thätigkeit des Rechtsanwalts auf
die Vertretung in dem Verfahren wegen Anordnung der
Zwangsverwaltung , so erhält er nur die im Absatz 2 be¬
stimmte Gebühr.

8 6.
Auf die Vergütung der Berufsthätigkeit eines Rechts¬

anwalts in einem Vertheilungsverfahren außerhalb der Fälle
der Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwaltung finden
die Vorschriften des Z 4 entsprechende Anwendung . Das
Gleiche gilt im Falle der Zwangsverwaltung , wenn der
Rechtsanwalt einen anderen Betheiligten als den Gläubiger,
den Schuldner oder den Konkursverwalter vertritt ; für die
Berechnung des Werthes wiederkehrender Leistungen ist der
Werth der Leistungen eines Jahres , für die Berechnung des
Gegenstandes des Bertheilungsverfahrens ist der Werth der
Einkünfte eines Jahres maßgebend.

8 D
Für Anträge , Erklärungen und Beschwerden bei Be¬

hörden erhält der Rechtsanwalt zwei Zehntheile der vollen
Gebühr . Für bloße Benachrichtigungen , Beschleunigungs¬
gesuche , kurze Anzeigen und Schreiben ähnlicher Art können
nur Schreibgebühren gefordert werden.

Hat ein Rechtsanwalt die einem Anträge oder einer
Erklärung zu Grunde liegende Urkunde entworfen , so steht
ihm die in Abs . 1 bestimmte Gebühr nur zu , wenn ein das
Sach - und Rechtsverhältniß entwickelnder Vortrag erforderlich
ist und dessen Einreichung von der Partei verlangt ward.

8 8.
Für Schreiben an Privatpersonen , die rechtliche Aus¬

führungen oder sachliche Auseinandersetzungen enthalten,
erhält der Rechtsanwalt ein Zehntheil der vollen Gebühr.
Für andere Schreiben , sowie für Schreiben an den Auftrag¬

geber können nur Schreibgebühren gefordert werden - das
Gleiche gilt für die zur Vorbereitung eines Prozesses
gefertigten Mahn - oder Kündigungsschreiben , wenn dem
Rechtsanwalt die Prozeßgebühr zusteht.

8 9.

Für die Wahrnehmung eines Termins erhält der
Rechtsanwalt zwei Zehntheile der vollen Gebühr.

8 10.
Ein Zehntheil der vollen Gebühr erhält der Rechts¬

anwalt für die Ertheilung eines Rathes , sowie für eine
Besprechung , falls nicht eine der in den ZK 8 bis 10 be¬
stimmten Gebühren anzusetzen ist.

8 11-

Der Gesammtbetrag der in einer Angelegenheit nach
den KZ 7 bis 10 zu erhebenden Gebühren darf in einer
Instanz die volle Gebühr nicht übersteigen.

8 12-
Für die Anfertigung erforderter Entwürfe eines

Rechtsgeschäftes erhält der Rechtsanwalt acht Zehntheile
der nach deni Oldenburgischen Gerichtskostengesetz vom
.für die Beurkundung bestimmten Gebühr.

8 13-
Wird dem Rechtsanwalt die Vermittelung einer Aus¬

einandersetzung übertragen , so erhält er das Zweifache des
in Z 20 des Oldenburgischen Gerichtskostengesetzes vom
.bestimmten Gebührensatzes . Wird das Ver¬
fahren nicht durchgeführt oder beschränkt es sich aus die
Ermittelung und Feststellung der Masse , so ermäßigt sich
die Gebühr auf die Hälfte.

Die Gebühren für den Entwurf eines das Verfahren
abschließenden Vertrages oder eines bei Gelegenheit des¬
selben mit einem Dritten geschlossenen Vertrages werden
neben den in Abs . 1 bestimmten Gebühren besonders
erhoben.

8 14-
Für den Empfang , die Verwahrung und Auszahlung

von Geldern und Werthpapieren in Angelegenheiten , die
nicht zur streitigen Rechtspflege gehören , erhält der
Rechtsanwalt:

1 . Im Falle des Empfangs zum Zwecke der Aus¬
zahlung an dritte Personen für Rechnung des Auf¬
traggebers vom Betrage bis zu 50 einschließl.
40 für jede angefangenen 50 des weiteren
Betrages bis zu 400 ^ — 20 für jede an¬
gefangenen 100 ^ des weiteren Betrages bis
1000 — 20 für jede angefangenen 200
des weiteren Betrages bis 10000 — 20 >> !
und für jede angefangenen 500 ^ des Mehr¬
betrages — 20 xs.

2 . Im Falle der Erhebung von dritten Personen für
Rechnung des Auftraggebers das Zweifache der >
vorstehenden Gebührensätze . !

Sind die Gelder im ersten Falle in mehreren Be¬
trägen gesondert auszuzahlen oder im zweiten Falle m
mehreren Beträgen gesondert zu erheben , so werden die



3 Anlag « 45.

Gebühren von jedem Betrage besonders berechnet , jedoch
mit der Maßgabe , daß in einer und derselben Angelegen¬

heit die Gebühren zusammen das Fünffache der Gebühr
des Gesammtbetrages nicht übersteigen dürfen.

Für Empfang , Verwahrung und Ablieferung von
Werthpapieren erhält der Rechtsanwalt nach Maßgabe des

Werthes die Hälfte der vorstehenden Gebühren.

8 15.

Für die ihm aufgetragene Vermittelung eines hypothe¬
karischen Darlehens erhält der Rechtsanwalt , wenn nicht
eme geringere Vergütung vereinbart ist , bis zur Summe
non 7 500 ^ 1 o/o der Darlehnssumme , von dem Mehr¬

betrag V, */o-
Steht dem Rechtsanwalt diese Gebühr zu , so kommt

die Gebühr für die Verwahrung von Geld (Z 14 ) in
Wegfall.

8 16.

Ist für das dem Rechtsanwalt übertragene Geschäft
eine Gebühr nicht bestimmt , so erhält er eine unter ent¬
sprechender Anwendung der Vorschriften der Reichsge¬
bührenordnung und dieses Gesetzes zu bemessende Gebühr.
Das Gleiche gilt , soweit für die begonnene oder vorbereitete
Ausführung eines vor der vollständigen Ausführung er¬
ledigten Auftrages eine Gebühr nicht vorgesehen ist.

8 17 .
Die Vorschriften der KZ 2 — 6 , 8, 10 — 12 , 76 — 86,

88, 93 , 94 der Reichsgebührenordnung für Rechtsanwälte
finden, soweit nicht ein Anderes bestimmt ist, in den Fällen
der HZ 4— 16 entsprechende Anwendung . Jedoch bleibt der
Z 8 im Falle des Z 15 dieses Gesetzes ausgeschlossen.

In den Fällen der ZZ 4 — 6 finden auch die Vor¬
schriften der ZZ 7 , 25 , 26 , 29 — 32 , 35 , 36 , 48 — 51 der
Reichsgebührenordnung für Rechtsanwälte entsprechende
Anwendung. Steht dem Rechtsanwalt in derselben Instanz
eine Gebühr für den Antrag auf Eintragung einer Sicherungs¬
hypothek zu, so wird diese auf die in Z 4 Abs . 1 Ziff . 1,
in Z 5 Abs. 2 und Z 7 Abs . 1 Satz 1 bestimmten Gebühren
ungerechnet.

8 18.

Die Vorschriften dieses Abschnittes treten gleichzeitig
mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft . Für die vor
diesem Zeitpunkt ertheilten Aufträge bewendet es bei dem
bisherigen Verfahren.

Zweiter Abschnitt.

Gebühren der Gerichtsvollzieher.

8 19.

Die Gebühren für die Berussthätigkeit der Gerichts¬
vollzieher bestimmen sich, soweit sie nicht reichsgesetzlich ge¬
regelt sind , ausschließlich nach den nachstehenden Vor¬
schriften.

8 20.
Die Reichsgebührenordnung für Gerichtsvollzieher

findet Anwendung auf die nach den Vorschriften der Prozeß¬
ordnungen auszuführenden Zwangsvollstreckungen und Zu¬
stellungen in Angelegenheiten , welche durch die Prozeß¬
ordnungen nicht betroffen werden.

8 21 .
Auf die Gebühren der Gerichtsvollzieher für Wechsel¬

proteste , für Siegelungen und Entsiegelungen , sowie für die
Aufnahme von Vermögensverzeichnissen finden die Vor¬
schriften der ZZ 14 Abs . 2 , 19 , 34 und 35 des Olden-
burgischen Gerichtskostengesetzes vom . An¬
wendung.

Außer den im Abs . 1 bezeichnten Vorschriften findet
auch die Vorschrift des Z 88 des Oldenburgischen Gerichts¬
kostengesetzes Anwendung , soweit sie sich auf die Gebühr
im Falle der Zurücknahme bezieht.

8 22.
Auf die Gebühren der Gerichtsvollzieher , welche nicht

durch die Reichsgebührenordnung bestimmt find , finden
die ZZ 12 — 23 der Reichsgebührenordnung für Gerichts¬
vollzieher und der im Z 24 Ziffer 2 der Gebührenordnung
gemachte Vorbehalt entsprechende Anwendung.

8 23.

Dies Gesetz findet keine Anwendung auf die etwa
dem Gerichtsvollzieher übertragene Vornahme von Pfän¬
dungen und Zustellungen in Verwaltungssachen.

8 24 .
Zu den dem Gerichtsvollzieher zu vergütenden baaren

Auslagen gehören auch die etwa erforderlichen Stempel.

8 25.

Die Vorschriften dieses Abschnittes treten gleichzeitig
mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft und finden auf
alle zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendigten Geschäfte,
auch hinsichtlich der bereits geleisteten Arbeiten , Anwendung.

Begründung.

Die vorstehende Gebührenordnung schließt sich, wie
ms Gerichtskostengesetz , einem preußischen Entwürfe an.
Sie will die gesammte Thätigkeit der Rechtsanwälte und
Gerichtsvollzieher , soweit die Reichsgetze nicht darüber Be-

Aumung getroffen haben , umfassen . Im Herzogthum
Oldenburg sowie im Fürstenthum Birkenfeld fehlte es bis¬
her an derartigen Bestimmungen vollständig.

Zu den einzelnen ZZ ist das Folgende zu bemerken;
Zu Z 1. Die hier gegebene Bestimmung bezeichnet

die Stellung dieser Gebührenordnung zu der Reichsgebühren¬
ordnung.

Zu Z 2 . Das Verfahren in Forst - und Feldpolizei¬
sachen schließt sich im wesentlichen dem ordentlichen Straf¬
verfahren an ; es erscheint daher gerechtfertigt , hier , wie
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das Reichsgerichtskostengesetz , auch die Reichsgebühren¬
ordnung für Rechtsanwälte zur Anwendung zu bringen . —
Die Bestimmung in Ziffer 2 wird beispielsweise praktisch in
Enteignungssachen , soweit sie vor den ordentlichen Gerichten
verhandelt werden (vgl . Art . 10 Z 5 und Art . 30 des
Enteignungsgesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom
21 . April 1897 u . Art . 8 § 5 und Art . 28 Z 2 desselben
Gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld vom 11 . April 1899 ).
Wie im Falle der Ziffer 3 die Gebühr des Rechtsanwalts zu be¬
rechnen ist , wird sich darnach bestimmen müssen , ob die
Sache , wenn sie bei einem Strafgericht anhängig gemacht
werden könnte , nach der Höhe der zulässigen Geldstrafe
(Art . 40 des revidirten Civilftaatsdienergesetzes vom
28 . März 1867 ) zur Kompetenz der Schöffengerichte oder
der Strafkammer (G . V . G . § 27 Z . 2 ) gehören würde.

In diesem Gesetz auch für die Thätigkeit der Rechts¬
anwälte bei den Verwaltungsbehörden weitere Bestimmungen,
als in den 88 7 und 10 gegeben , zu treffen , wird , da es
bei uns ein Verwaltungsstreitverfahren nicht gicbt , unthun-
lich sein.

Zu § 3 . Zur Vermeidung doppelter Taxen wird sich
die Zugrundelegung der Reichsgebührenordnung empfehlen.
Da letztere aber bei größeren Objecten zu unverhältniß-
mäßig hohen Sätzen kommt , so sieht der Entwurf , dem
Preußischen Vorbilde folgend , vor , für die höheren Werth¬
klassen die Gebühren in geringerem Maße ansteigen zu
lassen , als dies nach der Reichsgebührenordnung der Fall ist.

Zu § 4 . Für die Vertretung in dem Verfahren der
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung bestanden bis¬
her keine Gebührenvorschriften . Das Verfahren , betr . die
Eintragung einer Sicherungshypothek , ist aber jetzt in
8 866 ffg . C . P . O . geordnet und findet daher auf diesen
Theil des Zwangsversteigerungsverfahrens nach 8 1 der
Reichsgebührenordnung für Rechtsanwälte diese letztere
Gebührenordnung Anwendung . Da im Uebrigen auch das
gesammte Zwangsversteigerungsverfahren durch Reichsgesetz
geregelt ist und einen Theil des Zwangsvollstreckungsver¬
fahrens bildet , so erscheint auch hier die Zugrundelegung
der Reichsgebührenordnung angezeigt . — Wer als Be-
theiligter anzusehen ist , ergiebt 8 9 des Reichsgesetzes über
die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom
24 . März 1897 . Soweit der Rechtsanwalt den beitreiben¬
den Gläubiger oder einen anderen Berechtigten vertritt , ist
der Werth des Rechtes , sofern er den Werth des Gegen¬
standes der Zwangsversteigerung nicht übersteigt , der geeignete
Maßstab . Im Falle der Vertretung des Schuldners,
Konkursverwalters , des Miteigenthümers , oder des Miterben,
sowie in allen Fällen , in denen ein nicht zu den Berech¬
tigten gehörender Betheiligter vertreten wird , muß der
Werth des Gegenstandes der Zwangsversteigerung oder des
Antheils des Auftraggebers als Werth angenommen werden.

Die Vorschriften des 8 4 beziehen sich nur auf die
Fälle , in denen der Rechtsanwalt nach Art eines Prozeß¬
bevollmächtigten mit der Vertretung eines Betheiligten
beauftragt wird . Andernfalls greifen die 88 ffg . Platz.

Ueber die Werthberechnung ergeben die 88 103 , 104
des Oldenburgischen Gerichtskostengesetzes das Weitere.

Zu § 5 . Im Verfahren der Zwangsverwaltung er¬
fordert die Vertretung des Gläubigers , Schuldners oder

Konkursverwalters eine fortlaufende Thätigkeit , wodurch
sich die jährliche Gebühr rechtfertigt . — Daneben kommt
für den Vertreter des Antragstellers eine einmalige Gebühr
zur Berechnung , durch welche die gesammte Thätigkeit des
Rechtsanwalts , insbesondere seine Mitwirkung im Ver¬
theilungsverfahren und in den Terminen zur Leistung von
Zahlungen abgegolten ist.

Die Vertretung anderer Betheiligter kommt im Ver¬
fahren der Zwangsverwaltung nur insofern in Betracht,
als es sich um die Vertretung im Vertheilungsverfahren
einschließlich der Termine zur Leistung von Zahlungen
handelt . Hierüber trifft 8 6 Satz 2 die erforderlichen
Bestimmungen.

Ueber die Berechnung der Gebühr ergiebt 8 106 Abs. 2
des Oldenburgischen Gerichtskostengesetzes das Nähere.

Zu 8 6 . Nach den Art . 52 , 53 , 109 . 67 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch kann ein
Vertheilungsverfahren nach den Vorschriften des Zwangs¬
versteigerungsgesetzes auch außerhalb der Fälle der Zwangs¬
versteigerung Vorkommen . Für diese Fälle sind zweckmäßig
die gleichen Gebührensätze einzuführen.

Zu 88 7 — 10 . Die Geschäfte eines Rechtsanwalts
erschöpfen sich in der Hauptsache in drei Gattungen von
Geschäften , Anfertigung von Schriftsätzen , Wahrnehmung
von Terminen , Rathsertheilungen und Besprechungen . Der
8 7 betrifft die Anfertigung von Schriften , die für Be¬
hörden aller Art , der 8 8 die Anfertigung von Schriften,
die für Privatpersonen bestimmt sind . Der 8 9 umfaßt
die Wahrnehmung von Terminen , der 8 10 die Raths¬
ertheilungen und Besprechungen . — Jede der hier genannten
Gebühren umfaßt die mit Erledigung des Geschäftes ver¬
bundenen Nebengeschäfte selbstredend mit , so daß auch die
Gebühr für eine Besprechung (8 10 ) dann nicht zum
Ansatz kommen kann , wenn eine der Gebühren der 88 7—S
erwachsen ist.

Zu 8 11 - Da die Gebühren der 88 7 — 10 in der¬
selben Instanz wiederholt erwachsen können , wird die Be¬
stimmung des 8 11 gerechtfertigt erscheinen , um ein über¬
mäßiges Anwachsen der Kosten zu vermeiden.

Zu 88 12 — 15 . Diese Bestimmungen betreffen die
Thätigkeit des Rechtsanwalts auf dem Gebiete der frei¬
willigen Gerichtsbarkeit . Hier die Reichsgebührenordnung
zu Grunde zu legen , erschien mit Rücksicht auf die weit
niedrigeren Sätze des Oldenburgischen Gerichtskostengesetzes
und auch für den Fall einer etwaigen Einführung des
Notariats nicht angängig . Es würden auch den Notaren
für die Beurkundung von Rechtsgeschäften nur die auch
bei den Gerichten erwachsenden Gebühren zugesprochen
werden können , wie dies die Preußische Notariatsgebühren¬
ordnung auch gethan hat.

Allerdings stellen sich alsdann in den Fällen der
88 12 , 13 die Gebühren des Rechtsanwalts sehr niedrig.
Indessen ist es ihm nach 8 93 der Reichsgebührenordnung
(vergl . unter 8 17 ) unbenommen , eine höhere Vergütung
zu vereinbaren . — Die 88 12 — 15 sind der preußischen
Gebührenordnung für Notare vom 25 . Juni 1895 FS, ^
11 , 14 und 18 entnommen . Diese Bestimmungen pn
auch in Preußen für die Rechtsanwälte für anwenov
erklärt . Da indessen in Preußen in den Fällen der 8s
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und 13 die Gerichtskosten erheblich höher sind , im Falle
des ß 12 um 50 o/o, so stellen sich dort auch die Gebühren
der Rechtsanwälte entsprechend höher.

Die tztz 16 — 18  werden weiterer Begründung nicht
bedürfen.

Zu 19 — 20  wird auf 8 66 des Reglements , betr.
die Dienst - und Geschäftsverhältnisse der Gerichtsvollzieher,
verwiesen, wonach sie allgemein auch in nicht anhängigen
Rechtssachen als Zustellungsbeamte zu fungiren haben.
Die Gleichartigkeit der Geschäfte rechtfertigt die Anwendung
der Bestimmungen der Reichsgebührenordnung . — Die

Zwangsvollstreckungen in Verwaltungssachen kommen hier
nicht in Frage , da sie im Allgemeinen nicht durch die

Gerichtsvollzieher geschehen . Da aber nach § 10 des Re¬
glements Ausyahmen zulässig sind , war der § 23 er¬
forderlich.

Zu Z 21 . Die Kompetenz der Gerichtsvollzieher zu
den hier erwähnten Geschäften folgt aus §8 134 — 137
des Gerichtsvollzieherreglements . Die nach dem Olden-
burgischen Gerichtskostengesetz für diese Akte bestimmten
Gebühren müssen auch hier maßgebend sein.

Zu 8 22 . Dieser 8 will die allgemeinen Bestim¬
mungen der Reichsgebührenordnung über Schreibgebühren,
Vorschuß , Armenrecht re. auch auf die kraft Landesrecht
den Gerichtsvollziehern übertragenen Geschäfte ausdehnen.
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Anlage 46.
An den Landtag des Großherzogthums.

Dem geehrten Landtage überreicht die Staatsregierung der Landtag wolle dem Gesetzentwurf seine ver-

hierneben einen Gesetzentwurf für das Herzogthum Olden- fassungsmäßige Zustimmung ertheiten.

bürg, betreffend die Errichtung einer Landwirthschafts¬
kammer, nebst Begründung mit dem Anträge:

Oldenburg, den 27. Oktober 1899.
Staatsministerium.

Jansen .
_

Mutzenbecher.

Nebenanlage zu Anlage 46.
Entwurf

eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg, betreffend die Errichtung einer Landwirthschaftskammer.

Artikel  1.
Zur Förderung der Landwirthschaft auf technischem

und wirthschaftlichem Gebiet wird für das Herzogthum
Oldenburg als Central- Organ des landwirthschaftlichen
Vereinswesens und als Beirath des Staatsministeriums
in den Angelegenheiten der landwirthschaftlichen Gesetz¬
gebung und Verwaltung eine Landwirthschaftskammerge¬
bildet.

Die Landwirthschaftskammer hat die Rechte einer
juristischen Person. Sie hat ihren Sitz in Oldenburg.

Artikel  2.
Die Landwirthschaftskammer hat die ihr zur Ver¬

fügung stehenden Mittel zur Förderung der Landwirth¬
schaft im Herzogthum zu verwenden. Sie ist verpflichtet,
vom Staatsmmisterium geforderte Gutachten zu erstatten
und berechtigt, innerhalb ihres Geschäftskreises Anträge
beim Staatsministerium zu stellen. Alljährlich hat die
Landwirthschaftskammer bis spätestens Ende Juni über
die Verwendung der Mittel, ihre Thätigkeit und die Ent¬
wickelung der Landwirthschaft im verflossenen Jahre dem
Staatsmmisterium, Departement des Innern, einen Bericht
Merstatten.

Artikel  3.
Die Landwirthschaftskammer besteht aus 37 Mit¬

gliedern, nämlich:
l- 24 von den Landwirthen gewählten Personen, die

nicht Mitglieder eines landwirthschaftlichen Vereins
zu sein brauchen;

2. zwölf Vertretern der von der Landwirthschaftskammer
anerkannten landwirthschaftlichenund zweckverwandten
Vereine;

3>dem Gcueralsekretair.
Anlagen . XXVII. Landtag.

Die Zahl der Mitglieder kann bei den Gruppen 1
und 2 aus Antrag der Landwirthschaftskammerdurch Ver¬
fügung des Staatsministeriums, Departement des Innern,
vermehrt und vermindert werden. Der Landwirthschafts¬
kammer tritt ein ständiger Vertreter der Staatsregierung
hinzu. Derselbe ist befugt, an allen Verhandlungen der
Landwirthschaftskammerund der Ausschüsse mit berathender
und au denen des Vorstandes mit beschließender Stimme
theilzunehmen. Artikel  4.

Die Landwirthschaftskammer ist verpflichtet, zur Ver¬
handlung über solche Gegenstände, die in den Geschäfts¬
bereich besonderer, für die Bearbeitung derselben gebildeter
Verbände fallen, die Vertreter solcher Verbände einzuladen
und ist ferner berechtigt, für einzelne Gegenstände und
Sitzungen, oder für die Mitwirkung in den Sonderaus¬
schüssen besondere Sachverständige zuzuziehen.

Weder den Vertretern der Verbände, noch den be¬
sonderen Sachverständigen steht ein Stimmrecht zu.

Auch das Staatsministerium, Departement des Innern,
ist befugt, außer seinem ständigen Vertreter in der Kammer
zu den Sitzungen der Landwirthschaftskammer, sowie des Vor¬
standes und der Ausschüsse, noch weitere Vertreter zu ent¬
senden, dieselben müssen jederzeit zum Worte zugelassen
werden, sind jedoch nicht stimmberechtigt.

Artikel  5.
Die Amtsdauer der nach Artikel3 Ziffer 1 von den

Landwirthen zu wählenden 24 Mitglieder erstreckt sich auf
6 Jahre. Alle 3 Jahre scheidet jedoch die Hälfte dieser
Mitglieder aus. Nach Verlauf der ersten3 Jahre scheiden
die in den Amts-Bezirken Butjadingen, Jever, Oldenburg,
Delmenhorst, Cloppenburg und Friesoythe gewählten Mrt-
gkieder aus.

1
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Wahlen für Mitglieder , die innerhalb der Zeit , für
welche sie gewählt sind , ausscheiden , erfolgen gelegentlich
der nächsten Neuwahlen und sind vorher zu vollziehen,
wenn das Staatsministerium , Departement des Innern,
oder die Landwirthschaftskammer es für erforderlich erachten.
Der Ersatzmann bleibt bis zum Ende derjenigen Wahl¬
periode in Thätigkeit , für welche der Ausgeschiedene ge¬
wählt war.

Die Vertreter der Vereine werden für die Dauer einer
dreijährigen Wahlperiode gewählt.

Die Mitglieder bleiben bis zu den erfolgten Neu¬
wahlen eventuell auch über die obige Zeit der Amtsdauer
hinaus im Amte.

Der Landwirthschaftskammer steht das Recht zu , zu
beschließen , daß für sämmtliche Mitglieder Stellvertreter zu
wählen sind ; die Wahlen derselben finden gelegentlich der
nächsten diesem Beschlüsse folgenden Neuwahlen von Mit¬
gliedern statt . Der Generalsekretär wird von der Land¬
wirthschaftskammer angestellt , in der Regel zunächst auf
halbjährige Kündigung und ohne Pensionsberechtigung.

Im Falle seiner unkündbaren Anstellung mit Pensions¬
berechtigung finden die Bestimmungen des Civilstaatsdiener-
gesetzes mit der Maßgabe Anwendung , daß das Wartegeld
oder die Pension aus der Kasse der Landwirthschaftskammer
zu zahlen ist.

Die Anstellung des Generalsekretärs , sowie seine un¬
kündbare Anstellung mit Pensionsberechtigung unterliegt
der Genehmigung des Staatsministeriums , Departement
des Innern.

Artikel  6.

Die Wahl der im Artikel 3 unter 1 bezeichnten
24 Mitglieder erfolgt in 12 von den Amtsbezirken ge¬
bildeten Wahlbezirken.

In jedem dieser Wahlbezirke , welche in passende Ab¬
theilungen zu zerlegen sind , ist die Wahl unter Leitung
des Amts vorzunehmen.

Es entfallen an Vertretern in der Kammer auf die
Amtsbezirke:

Butjadingen . 3
Brake . 2
Elsfleth . 2
Jever . 3
Varel . 2
Oldenburg . 2
Westerstede . 2
Delmenhorst . 1
Wildeshausen . 1
Vechta . 3
Cloppenburg . 2
Friesoythe . 1

Persönlich stimmberechtigt sind alle selbständigen , selbst-
wirthschaftenden Eigenthümer , Nutznießer oder Pächter
eines Grundbesitzes , der mindestens zu 50 Grund¬
steuerreinertrag eingeschätzt ist , oder bei geringerer Ein¬
schätzung mindestens 6 da land - oder forstwirthschaftlich
genutzten kultivirten Landes enthält.

Als selbständig sind nicht anzusehen:
1. Frauen;

2 . minderjährige oder entmündigte Personen;
3 . juristische Personen;
4 . diejenigen , welche ein Grundstück in gemeinsamem

Eigenthum , gemeinsamem Nießbrauchs oder gemein¬
samer Pachtung haben.

Ausgeschlossen sind:
1 . Personen , die bei der letzten Einschätzung zur Ein¬

kommensteuer nicht mindestens zur 5 . Steuerstuse
veranlagt worden sind;

2 . Personen , denen die bürgerlichen Ehrenrechte ab¬
erkannt sind;

3 . Personen , über deren Vermögen der Konkurs eröffnet
ist oder deren Grundstücke der Zwangsversteigerung
oder Zwangsverwaltung unterliegen.
Für Ehefrauen , Minderjährige und Entmündigte , so¬

wie für juristische Personen üben die gesetzlichen Vertreter
das Stimmrecht aus . Sonstige Frauen , sowie diejenigen,
welche ein Grundstück in gemeinsamem Eigenthum , gemein¬
samem Nießbrauch oder gemeinsamer Pachtung haben,
können dasselbe durch schriftlich bevollmächtigte Stellver¬
treter ausüben.

Wählbar sind alle persönlich Stimmberechtigten.
Die Wahllisten werden unter Leitung des Amtes von

den Gemeindebehörden aufgestellt und während einer Zeit
von acht Tagen ausgelegt.

Ueber etwaige Einsprüche entscheidet das Amt.
Die Wahl erfolgt durch persönliche Abgabe der

Stimmzettel.
Ueber Einwendungen gegen die Wahl entscheidet

das Amt.
Ein Zwang zur Annahme der Wahl findet nicht statt.
Das Nähere in Betreff des Wahlverfahrens wird in

einer vom Staatsministerium , Departement des Innern , zu
erlassenden Wahlordnung bestimmt.

Aus land - und forstwirthschaftliche staatliche Betriebe
des Staats - und Kronguts finden die vorstehenden Be¬
stimmungen keine Anwendung.

Artikel  7.

Die Wahl der Vertreter der Vereine erfolgt distrikts¬
weise durch die von der Landwirthschaftskammer anerkannten
landwirthschaftlichen und zweckverwandten Vereine . In
jedem Distrikt sind 3 Vertreter zu wählen.

Den ersten Distrikt bilden die Amtsbezirke Butjadingen,
Brake und Elsfleth , den zweiten die Amtsbezirke Jever und
Varel , den dritten die Amtsbezirke Oldenburg , Delmenhorst
und Westerstede , den vierten die Amtsbezirke Wildeshausen,.
Cloppenburg , Vechta und Friesoythe.

Der Landwirthschaftskammer steht das Recht zu, mit
Genehmigung des Staatsministeriums eine andere Zusammen¬
setzung der Distrikte zu beschließen . Das Nähere in Be¬
treff des Wahlverfahreus wird durch die die Vereins-
organisation regelnden Satzungen (Artikel 22 ) bestimmt.
Die erstmalige Wahl dieser Distriktsvertreter kann durch
den Central -Ausschuß der Oldenburgischen Landwirthschafts-
Gesellschaft erfolgen.

Artikel  8.

Nach der erstmaligen Vornahme der nach Artikel 3,
Ziffer 1 und Artikel 6 erforderlichen Wahlen treten die
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24 gewählten Vertreter mit dem Regierungsvertreterauf
Berufung des letzteren als beschlußfähige Versammlung zu¬
sammen. Sodann ist zunächst der Generalsekretair zu
wählen. Die Vertreter der anerkannten Vereine treten ein,
sobald ihre ordnungsmäßige Wahl (Artikel 7, Artikel 28)
von den betreffenden Körperschaften der Landwirthschafts-
kammer mitgetheilt ist.

Artikel 9.
Jeder in der Person eines Mitgliedes eintretende

Umstand, welcher dasselbe, wenn er vor der Wahl vor¬
handen gewesen wäre, von der Wählbarkeit ausgeschlossen
haben würde, hat das Erlöschen der Mitgliedschaft zur
Folge.

Die Landwirthschaftskammerkann ein Mitglied, gegen
welches ein gerichtliches Strafverfahren eröffnet wird, bis
nach Abschluß desselben von seiner Stellung vorläufig ent¬
heben.

Für diesen Beschluß find wenigstens Zweidritttheile
der anwesenden Stimmen erforderlich.

Gegen den Beschluß der Landwirthschaftskammersteht
dem Betroffenen Beschwerde beim Staatsministerium, De¬
partement des Innern, zu, dessen Entscheidung endgültig
ist. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

Artikel  10.
Die Obliegenheiten, Beschlüsse und Maßnahmen der

Landwirthschaftskammerwerden durch Versammlungen der
Landwirthschaftskammer, den Vorstand, den Generalsekretair
und durch Sonderausschüsse nach Maßgabe der Geschäfts¬
ordnung erledigt.

Artikel  11.
Die Landwirthschaftskammerwählt ihren Vorsitzenden

und dessen Stellvertreter auf die Dauer von 3 Jahren.
Dieselben haben, falls die Neuwahl über diese Zeit

hinaus verzögert werden sollte, bis zur Neuwahl in der
nächsten Sitzung der Landwirthschaftskammer im Amte zu
verbleiben.

Artikel  12.
Die Landwirthschaftskammer wird durch den Vor¬

sitzenden nach Bedürfniß, mindestens aber einmal im Jahre
einberufen.

Eine Berufung muß erfolgen, wenn das Staats¬
ministerium, Departement des Innern, es verlangt, oder
tvenn mindestens ftg der ordentlichen Mitglieder darauf
anträgt.

Artikel 13.
Die Sitzungen sind öffentlich, wenn nicht der Ausschluß

der Oeffentlichkeit beschlossen oder vom Staatsministerium,
Departement des Innern , verlangt wird.

Artikel 14.
Zur Beschlußfähigkeit der Landwirthschaftskammer ist

dei allen Angelegenheiten die Anwesenheit von mindestens
der Hälfte der Mitglieder erforderlich(Artikel3).

Die Landwirthschaftskammer faßt ihre Beschlüsse mit
absoluter Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Bei
Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den

Bei den von der Landwirthschaftskammer vorzu¬
nehmenden Wahlen entscheidet gleichfalls die absolute
Mehrheit. Wird im ersten Wahlgange keine absolute
Mehrheit erreicht, so ist die Wahl unter denjenigen Per¬
sonen, welche Stimmen erhalten haben, mit Weglassung
Desjenigen, der die wenigsten Stimmen erhalten, oder bei
Stimmengleichheit Desjenigen, der durch das Loos bestimmt
wird, zu wiederholen. Wird auch bei der zweiten Ab¬
stimmung keine absolute Mehrheit erreicht, so entscheidet im
dritten Wahlgange die relative Mehrheit und bei Stimmen¬
gleichheit das Loos.

Artikel 15.
Der Vorstand der Landwirthschaftskammer besteht

aus ihrem Vorsitzenden, dem Stellvertreter desselben, drei
weiteren Beisitzern und dem Generalsekretair.

Der Vorsitzende der Landwirthschaftskammer ist zu¬
gleich Vorsitzender des Vorstandes, der Stellvertreter des
Vorsitzenden ist zugleich Beisitzer des Vorstandes uud hat
auch dessen Vorsitzenden in Behinderungsfällenzu ver¬
treten, die übrigen Beisitzer werden von der Landwirth¬
schaftskammer gewählt.

Für jeden Beisitzer ist ein Stellvertreter zu wählen.
Die 4 Beisitzer, sowie die vier Stellvertreter müssen

je einem der 4 Distrikte des Landes (ekr. Artikel7) an¬
gehören.

Das Amt der Mitglieder des Vorstandes und der
Stellvertreter dauert 3 Jahre , sie verbleiben auch über
diese Zeit hinaus solange im Amte, bis die Neugewählten
ihr Amt antreten.

Der Vorstand hat die Landwirthschaftskammer dem
Staatsministerium, Departement des Innern gegenüber, und
sonst nach außen zu vertreten.

An den Sitzungen des Vorstandes nimmt der stän¬
dige Vertreter der Staatsregierung theil (Art. 3).

Artikel 16.
Der Generalsekretair ist der Geschäftsführer der Land¬

wirthschaftskammer. Sein Gehalt wird durch die Land¬
wirthschaftskammer festgestellt. Seine Geschäftsführung
regelt sich nach einer vom Vorstand zu entwerfenden und
von der Landwirthschaftskammer festzusetzenden Dienst¬
anweisung. Die Landwirthschaftskammer ordnet ihm das
erforderliche Bureaupersonal bei und bestimmt die Bezüge
für dasselbe.

Artikel  17.
Die Landwirthschaftskammer kann zur laufenden Be¬

handlung einzelner Geschäftszweige, oder zur Erledigung
regelmäßiger und vorübergehender Aufgaben Sonder¬
ausschüsse einsetzen, die der Landwirthschaftskammer unter¬
geordnet sind.

Die Vorstandsmitglieder und der Generalsekretair
haben das Recht, an allen Sitzungen der Sonderausschüsse
mit berathender Stimme theilzunehmen.

Artikel  18.
Die Geschäftsführung der Landwirthschaftskammer,

des Vorstandes und der Sonderausschüsse ist durch eine
von der Landwirthschaftskammerzu beschließende Geschäfts-
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ordnung zu regeln ; dieselbe unterliegt der Genehmigung
des Staatsministeriums , Departement des Innern . In
derselben können Ordnungsstrafen gegen die Mitglieder sür
den Fall der Säumigkeit oder wegen sonstiger Verstöße
gegen die Geschäftsordnung festgesetzt werden.

Alle Urkunden , welche die Landwirthschaftskammer
vermögensrechtlich verpflichten sollen , sind unter deren
Namen von dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter
und dem Generalsekretair oder einem anderen Mitgliede
der Kammer zu vollziehen.

Die Mitglieder des Vorstandes sind von dem Ver¬
treter des Staatsministeriums auf die gewissenhafte Be¬
folgung der Geschäftsordnung mittelst Gelöbnisses an Eides¬
statt zu verpflichten.

Artikel  19.

Die Mitglieder der Landwirthschaftskammer fungiren
mit Ausnahme des Generalsekretairs unentgeltlich , jedoch
sind ihnen nach näherer Beschlußfassung der Kammer
Reisekosten und Tagegelder zu gewähren.

Artikel  20.

Die Landwirthschaftskammer führt ein Siegel , welches
das Wappen des Herzogthums mit der Umschrift : „Land¬
wirthschaftskammer für das Herzogthum Oldenburg " enthält.

Artikel  21.

Die Mittel zur Erfüllung der der Landwirthschafts¬
kammer in diesem Gesetze zugewiesenen Aufgaben und zur
Durchführung der von ihr zur Förderung der Landwirth-
schaft beschlossenen Maßnahmen werden , soweit sie nicht
durch einen Zuschuß aus der Staatskasse oder sonstige
Einnahmen gedeckt werden , durch Umlage über die im
Artikel 6 als stimmberechtigt aufgeführten Personen nach
dem Ansätze der in Betracht kommenden Grundstücke zum
Grundsteuerreinertrag beschafft.

Auf land - und forstwirthschaftliche staatliche Betriebe
des Staats - und Kronguts findet die vorstehende Be¬
stimmung keine Anwendung.

Diese Umlage ist den öffentlichen Lasten gleich zu achten.
Die Höhe der Umlage wird alljährlich vom Staats¬

ministerium auf mit dem Voranschlag der Einnahmen und
Ausgaben eingereichten Antrag der Landwirthschaftskammer
festgesetzt , soll aber in der Regel Vz »/« des Grundsteuer¬
reinertrages nicht übersteigen.

Die Hebungslisten werden von den Gemeindebehörden
angefertigt und während einer Zeit von 8 Tagen ausge¬
legt . Etwaige Einwendungen gegen die eingeforderten Bei¬
träge sind , sofern sie nicht sofort erledigt werden können
innerhalb zweier Wochen nach der Auslegung der Listen an
den Gemeindevorstand zu richten , der über dieselben be¬
schließt . Eine Beschwerde gegen solchen Beschluß findet
innerhalb zweier Wochen nach dessen Zustellung bei dem Amte
statt , in dessen Bezirk der zur Umlage Angesetzte wohnt.

Die Beiträge werden durch die Gemeindevorstände
erhoben und durch Vermittelung der Amtsrezepturen an
die Landwirthschaftskammer abgeführt.

Die Beitreibung rückständiger Umlagen geschieht im
Verwaltungswege auf dieselbe Weise , wie die Beitreibung
der öffentlichen Landessteuern.

Artikel  22.

Das Verhültniß der landwirthschaftlichen und zweck¬
verwandten Vereine und Verbände zu der Landwirthschafts¬
kammer wird geregelt durch nach Anhörung der Vereine
bezw . Verbände von der Landwirthschaftskammer zu be¬
schließende , der Genehmigung des Staatsministeriums,
Departement des Innern , unterliegende Satzungen.

Artikel 23.

Die Landwirthschaftskammer steht unter der Aufsicht
des Staatsministeriums , Departement des Innern . Der
Aufsichtsbehörde steht die Befugniß zu , Beschlüsse der
Landwirthschaftskammer , welche deren Befugnisse über¬
schreiten , oder die Gesetze verletzen , zu beanstanden und
sofern die Zurücknahme nicht innerhalb einer angemessenen
Frist erfolgt , außer Kraft zu setzen.

Artikel  24.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Be¬
stimmungen erläßt das Staatsministerium , Departement
des Innern.

Artikel 25.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes wird
durch Verordnung bestimmt.

Begründung.

Da die Vorlage im Wesentlichen auf eine Reorganisation
der Oldenburgischen Landwirthschafts -Gesellschaft hinaus-
läuft , soll zunächst in Kurzem auf die Entwickelung dieser
Gesellschaft eingegangen werden , um aus derselben das
Bedürfniß für die jetzt geplante und mit dem vorliegenden
Gesetzentwurf bezweckte Reorganisation zu erweisen.

Es sind in der Entwickelung der Gesellschaft 2 Pe¬
rioden zu unterscheiden:

1. die von der Errichtung derselben im Jahre 1818  bis
Ablauf des Jahres 1858,

2 . die von der Reorganisation derselben im Jahre 1858
bis heute.
Die hauptsächlichste Aufgabe der in Oldenburg 1818

errichteten Landwirthschafts -Gesellschaft sollte die Förderung
der Landwirthschast sein , sie sollte dabei gleichzeitig die
Centralstelle für etwa weiter im Lande sich bildende Vereine
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abgcben. Das Unternehmen war im Wesentlichen ein
patriotisches, indem es Nichtlandwirthewaren, die zn-
sammentraten, um bei der damals darnieder liegenden
Landwirthschaft die Anregung zur Besserung auf den ver¬
schiedenen Gebieten der Landwirthschaftzu geben und gleich¬
gesinnte Kräfte im Lande zur Mitarbeit heranzuziehcn;
die Mitgliederbeiträge waren dementsprechend nicht fest
„ormirt, sondern es war der Willkür eines Jeden über¬
lassen, zu diesem patriotischen Werke nach seinen Kräften
beizusteuern.

In den zwanziger Jahren gelang es allmählig,
mehrere Filialgesellschaften im Lande zu errichten, die so
ziemlich den damaligen7 Kreisen des Herzogthums ent¬
sprachen.

Zur Erledigung der gemeinsamen Angelegenheiten und
zur Förderung bestimmter Ziele traten nach Bedarf Ver¬
treter der Centralgesellschast und der Filialoereine zu
Generalversammlungen zusammen.

Die Zahl der Mitglieder der Gesellschaft stieg von
69 im Jahre 1818 auf 639 im Jahre 1859. Die Mit-
glicdcrbciträge an die Centralkasse betrugen am Schlüsse
dieser Periode etwa 60 während die Zuschüsse der
Herrschaft, bezw. des Staates bereits 1827 mit jährlich
200 Gold einsetzten und bis Ende der 50er Jahre auf
500 qK Courant gesteigert wurden.

Nach reichlich 40jährigem Bestehen und nachdem die
Gesellschaft aus den verschiedensten Gebieten eine außer¬
ordentlich segensreiche Thätigkeit entfaltet hatte, wurde von
dem damaligen Vorstand der Gesellschaft die Reorganisation
derselben rn die Wege geleitet. Die Veranlassung dazu
gab der bei den meisten Landwirthen zu Tage getretene
Mangel an Interesse für die gemeinsamen Bestrebungen
und die Erkenntniß, daß nur bei allgemeiner Mitwirkung
größere Erfolge zu erreichen sein würden.

Im Jahre 1859 wurde die Reorganisation durch-
gesührt und dabei neben der Förderung der Landwirth¬
schaft im Allgemeinen auch die Vertretung der Interessen
des Standes der Landwirthe als Zweck der Gesellschaft
hingestellt. Die in nur losem Zusammenhang unter sich
und mit der Centralgesellschaft stehenden Filialvcrcinc
wurden zu landwirthschaftlichenAbtheilungen gemacht, die
bei aller Selbstständigkeit durch gemeinsame Vertretungs¬
körper, die Generalversammlung und den Zcntralausschuß
organisch mit einander verbunden wurden. Durch den
Centralvorstand wurde ferner ein Organ zur Ausführung
der gemeinsam gefaßten Beschlüsse, sowie zur Vertretung
nach Außen und zur Vermittelung des Verkehrs mit der
Regierung geschaffen. Dieser letztere wurde erleichtert
durch den Zutritt eines ständigen und stimmberechtigten
Regierungsvertreters zu den drei Vorstandsmitgliedern.

Zwecks Erlangung der erforderlichen Mittel wurde
bestimmt, daß jedes Mitglied der gemeinsamen Gesellschaft
kb gs. an die Zentralkasse zu zahlen habe.
, Durch diese Reorganisation wurden diejenigen Ein-

nchtungen geschaffen, unter denen im Wesentlichen auch
heute noch die Landwirthschafts-Gesellschast ihre Thätigkeit
entfaltet. Tie inzwischen erfolgten wichtigeren Abände¬
rungen beziehen sich auf die 1876 erfolgte Verdoppelung
des an die Centralkasse abzuführenden Mitgliederbeitrages

— von 15 Gs. auf 3 ^ —, wodurch zunächst eine Art
Krisis für die Gesellschaft herbeigeführt wurde, die sich in
jahrelangem Rückgänge der Mitgliederzahl äußerte, auf
eine Stärkung der Stellung des Centralausschnsses gegen¬
über der Generalversammlung, aus eine andere Zusammen¬
setzung des Centralvorstandes, sowie die Ermöglichung des
Anschlusses sog. zweckverwandter Vereine. Der Central-
Vorstand bestand nunmehr aus einem von dem Ccntral-
Ausschuß gewählten Vorsitzenden, dem Regierungsvertreter,
dem Geueralsekretair und vier Vertretern der vier Distrikte
des Landes, der Abtheilungenu. der Wesermarsch, b. des
Jcvcrlandes und des Amtes Varel, o. der Oldenburgischen
Geest, ä. der Münsterschen Geest, und zwar sollten zwei
Vertreter der Marsch und zwei der Geestdistrikte dem
Centralvorstand angehören. Allseitig wurde auf diese
gleichmäßige Vertretung der verschiedenen Landestheile im
Centralvorstand der größte Werth gelegt.

Durch diese Organisation wurde die Thätigkeit der
Gesellschaft neu belebt und es stiegen während der Periode
1859 bis 1898 die Zahl der Mitglieder von 693 auf
rund 4 000, die Zahl der angeschlossencn zweckverwandten
Vereine auf 10, die Summe der an die Zcntralkasse ab¬
geführten Mitgliederbeiträge

von 356 auf 12 000
die Höhe des Staatszuschusses

von 800 auf 15 000
So erfreulich nun diese Entwickelung im Ganzen ge¬

nommen auch gewesen ist, so sind doch inzwischen die
Aufgaben der Landwirthschafts-Gesellschast vielseitiger ge¬
worden und damit die Ansprüche an die Centrallasse der¬
art gewachsen, daß schon seit längerer Zeit erhebliche Zu¬
schüsse aus den Mitteln der Landeskasse und des Landcs-
kulturfonds bewilligt worden sind, um der Landwirthschafts-
Gesellschast die Erfüllung wichtiger Aufgaben zu er¬
möglichen.

Es sind unter anderen verausgabt:
seit 1874 für größere Ausstellungen außer¬

halb Landes . . 59 593,20
1896/97 für Milch- und Butterkonkurrenz 1125,— „
1879 und 1889 für Landesthierschauen. 8 300,— „
1882 bis 1898 für Bezirksthierschauen

und kleinere Thierschauen im Her¬
zogthum. . 15072,— „

84 090,20
Davon aus der Landeskasse. . . 67 113,20 „

aus dem Landesknlturfonds. 16 977,— „
Den der Gesellschaft angeschlossenen zweckverwandten

Vereinen, den Herdbuchvcreinen, dem bienenwirthschaftlichen
Centralverein, dem Verband der Oldenburger Geflügel¬
züchter, der Versuchs- und Kontrolftation und auf land-
wirthschaftlichem Gebiete thätigen Spezialvereinen, wie
Obst- und Gartenbauverein, Ziegenzuchtvereineu. s. w.
sind erhebliche einmalige und wiederkehrende Unterstützungen
in Rücksicht auf die Unfähigkeit der Centralkasse zu wei¬
teren Leistungen gewährt worden. Dieser für die Olden-
burgische Landwirthschafts- Gesellschast immer fühlbarer
und drückender gewordene Mangel an Mitteln und die
sich aufdrängende Erkenntniß, daß durch Erhöhung der
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Mitgliederbeiträge das ganze Vereinswesen in seiner
Weiterentwicklung gefährdet werden würde , gab der Ge¬
sellschaft Veranlassung zu der Erwägung , ob nicht in an¬
derer Weise , insbesondere durch zwangsweise Heranziehung
weiterer Kreise der Landwirthe zur Deckung der Aufwen¬
dungen der Gesellschaft bei Reorganisation derselben etwa
in der Richtung einer Landwirhschaftskammer eine größere
finanzielle Selbstständigkeit zu erreichen sein werde.

Um möglichst wenig an der bewährten Organisation
der Gesellschaft zu rütteln , wurde durch Beschluß des
Centralausschusses vom 26 . Februar 1896 in Aussicht ge¬
nommen , zunächst nur eine entsprechende Erhöhung des
Staatszuschusses anzustreben und wurde dem diesbezüglichen
Anträge des Central -Vorstandes durch Einstellung eines
um 3 600 ^ erhöhten Zuschusses in den Voranschlag der
Landeskasse entsprochen . In der Begründung zu dieser
Erhöhung wurde jedoch vom Staatsministerium bereits
darauf hingewiesen , daß vor Ablauf der Finanzperiode 1897/99
die Frage der Reorganisation zum Austrag zu bringen sein
werde , damit der fernere Mehrbedarf auf die Dauer von
den Landwirthen selbst aufgebracht werden könne.

Auch in den hieran sich knüpfenden Verhandlungen
des XXVI . Landtags wurde die Frage der Reorganisation
der Gesellschaft verschiedentlich angeschnitten und führte zu
der Erklärung seitens der Staatsregierung , daß sie hoffe,
während der Finanzperiode 1897/99 eine derartige Reor¬
ganisation der Gesellschaft herbeizuführen , daß derselben
ein Besteuerungsrecht — das Recht der Ausschreibung von
Umlagen über die interessirten Landwirthe — übertragen
werden könne ; zunächst seien jedoch die weiteren Beschlüsse
und die Anträge der Gesellschaft selbst abzuwarten . Diese
letztere zog die Angelegenheit nunmehr energisch in den
Kreis ihrer Berathungen und gelangte nach Verhandlung
mit Vertretern des Staatsministeriums zu der Ueberzeugung,
daß nicht der bisherigen Gesellschaft , sondern nur einer
auf gesetzlicher Grundlage aufgebauten Korporation ein
Recht zur Besteuerung der Landwirthe übertragen werden
könne und daß , wenn auch im klebrigen an dem bisherigen
Vereinswesen möglichst wenig zu rütteln sei, eine Organi¬
sation anzustreben wäre , die der Preußischen Landwirt¬
schafts -Kammer sich im Allgemeinen anschlösse.

Nach weiteren Verhandlungen im Central -Ausschusse
zu Anfang dieses Jahres war der Central -Vorstand in der
Lage , mit Bericht vom 14 . Januar d . I . der Staats¬
regierung vom Central -Ausschuß genehmigte Grundzüge
eines Gesetzentwurfs vorzulegen , welche die Staatsregierung
nach Möglichkeit bei der Fassung des Gesetzentwurfs be¬
rücksichtigt hat.

Soweit thunlich sind ferner die Bestimmungen des
Preußischen Gesetzes über die Landwirthschafts - Kammer
berücksichtigt und ist eine Anlehnung an die bewährten
Einrichtungen der Oldenburgischen Landwirthschafts -Gesell-
schaft in allen Fällen dort gesucht und durchgeführt , wo
es irgend angängig erschien.

Mit dem Central -Vorstand ist die Staatsregierung
der Ansicht , daß an Stelle der früher von der Landwirth¬
schafts -Gesellschaft in Aussicht genommenen freieren Organi¬
sation nur diejenige der in der Form strafferen und all¬
gemeiner wirksamen Landwirthschaftskammer in Betracht

kommen kann , wenn von den etwa 40000 Landwirthen
des Herzogthums die größere Mehrzahl zur Mitwirkung
an den Aufgaben der bisherigen Gesellschaft herangezogen
werden soll , deren Aufwendungen , soweit der Staat nicht
helfend eintritt , jetzt von etwa 4000 Mitgliedern , darunter
viele Nichtlandwirthe , gedeckt werden müssen . Durch die
in dem Gesetz vorgeschlagene Organisation wird es ferner
ermöglicht werden , aus der bisherigen , wesentlich der Förde¬
rung technischer Fortschritte dienenden freien Gesellschaft
als welche die Oldenburgische Landwirthschaftsgesellschaft
zu betrachten ist , eine die Gesammtheit der Oldenburgischen
Landwirthe umfassende Interessenvertretung auf landwirth-
schaftlichem Gebiete zu schaffen . Das derselben verliehene
Besteuerungsrecht wird die finanzielle Selbständigkeit der
landwirthschaftlichen Abtheilungen herbeiführen , und ihnen
ermöglichen , die erheblichen , jetzt an die Centralkasse der
Oldenburgischen Landwirthschafts -Gesellschaft abzuführenden
Mitgliederbeiträge zu energischer Förderung der Vereins-
thätigkeit in den einzelnen Bezirken zu verwenden . Aber
die Landwirthschaftskammer wird auch als Verwaltungs¬
organ anzusehen und damit zur Durchführung bestimmter
ihr zustehender oder ihr übertragener Aufgaben auf Grund
der ihr verliehenen Zwangsorganisation befähigt sein. In
diese letztere sind naturgemäß hineinzuziehen alle die¬
jenigen Landwirthe , denen aus der Thätigkeit der
Landwirthschafts - Kammer ein Nutzen erwachsen kann
und die dabei in der Lage sind , sich an der Auf¬
bringung der durch das Organ erwachsenden Kosten
ohne Schädigung ihres wirthschaftlichen Fortkommens zu
betheiligen . Andererseits müssen aber auch den nach dem¬
selben Steuerfuß zu besteuernden Landwirthen alle diejenigen
Rechte in gleichem Umfange eingeräumt werden , die die
neue Organisation kennt , in erster Linie bezieht sich das
auf das Wahlrecht ; dasselbe ist nach dem Entwurf ein
allgemeines , gleiches und direktes und wird gerade in
dieser Form voraussichtlich erheblich zur Förderung des
Interesses an den Arbeiten und Bestrebungen der Land-
wirthschaftskammer beitragen . Durch Hinzutritt einer be¬
stimmten Anzahl von Vertretern der anerkannten Vereine
zu den von den Landwirthen gewählten Mitgliedern wird
der Grundsatz , daß nur bei Uebernahme entsprechender
Pflichten auch Rechte zuerkannt werden , um so weniger
verletzt , als die Vereinsvertreter in der Regel umlage¬
pflichtig sein werden , mindestens aber schon durch Zahlung
des Mitgliederbeitrages an der Förderung der allgemeinen
landwirthschaftlichen Interessen sich betheiligen , dazu kommt
noch , daß sie jene Kenntniß der Landwirthschaft auf tech¬
nischem Gebiete mit in die Kammer bringen , die durchaus
vorhanden sein muß , wenn das Organ ferner in gleicher
Weise wie jetzt die Oldenburgische Landwirthschafts-
Gesellschaft der Staatsregierung als sachverständiger land-
wirthschaftlicher Beirath dienen soll.

Darauf fußend , daß nur bei weitestgehender Bewegungs¬
freiheit ein fruchtbares Arbeiten der Landwirthschaftskammer
möglich sein wird , ist der Grundsatz der Selbstverwaltung
in vollem Umfange zur Anwendung gebracht und nur dort
eingeschränkt , wo sich dieses als durchaus erforderlich erwies.

Das der Staatsrcgierung eingeräumte Recht zur
Stellung eines ständigen Vertreters und das demselben
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bei den Verhandlungen des Vorstandes verliehene Stimm¬
recht entspricht dem erprobten langjährigen Gebrauch bei
der Oldenburgischen Landwirthschafts -Gesellschaft und zum
andern auch der erheblichen finanziellen Unterstützung , die
der Landwirthschaftskammer , wte bisher der Oldenburgischen
Landwirthschafts-Gesellschaft voraussichtlich gewährt werden
wird. Auch die Genehmigung der Geschäftsordnung für
die Landwirthschaftskammer kann um fo weniger als eine
zu weit gehende Beschränkung der Landwirthschaftskammer
erachtet werden , als im Gesetz selbst die Thätigkeit der
Organe der Kammer nur in groben Umriffen festgelegt ist
und bei der Neuheit der Einrichtung und der Zweckmäßigkeit
einer Mitwirkung der Kammer bei Feststellung der den ein¬
zelnen Organen zu übertragenden Funktionen es nicht
richtig erscheint , diese durch das Gesetz und die Aus-
sührungsbestimmungen schon jetzt bis ins Detail zu regeln.

Auch das weiter der Staatsregierung eingeräumte
Recht, Beschlüsse, welche die Befugnisse der Landwirthschafts-
lammer überschreiten oder die Gesetze verletzen , außer
Kraft zu setzen, ist ein durchaus selbstverständliches , in dem
Aussichtsrecht des Staats begründetes , und bedarf weiter
lauer Motivirung.

Des Weiteren wird zur Begründung der einzelnen
Artikel das Nachstehende bemerkt.

Die Artikel 1 und 2 geben den Zweck der Bildung
einer Landwirthschaftskammer.

Der Ausdruck „ Landwirthschaftskammer " ist gewählt
worden gegenüber der sonst außerhalb Preußens mehr ge¬
bräuchlichen Bezeichnung „Landwirthschaftsrath " , „Landes-
lulturrath", einmal um einem Wunsche der Oldenburgischen
Landwirthschafts-Gesellschaft zu entsprechen , und zum andern,
weil auch zur Vertretung der Interessen des Handels - und
Gewerbestandes „Kammern " (Handelskammern und Hand¬
werkskammer) werden gebildet werden . Durch die Pflicht,
vom Staatsministerium geforderte Gutachten zu erstatten
und das Recht , in landwirthschaftlichen Angelegenheiten
Anträge zu stellen , erhält die Landwirthschaftskammer den
Charakter eines zur Staatsreaieruuq in Beziehung stehenden
begutachtenden Organs.

Des Ferneren ist sie zur Erledigung der eigenen und
ihr übertragenen Angelegenheiten als ausführendes Ver¬
waltungsorgan berufen.

Die Landwirthschaftskammer bildet )omit , wie die
Preußische Landwirthschaftskammer , eine öffentliche , mit
M Rechten einer juristischen Person ausgestattete
Körperschaft.

Der Artikel 3 regelt die Zusammensetzung der Land-
wnthschaftskammer. In erster Linie kommen entsprechend
"er allgemeinen Beitragspflicht die von allen beitrags-
Mchtigen und damit wahlberechtigten Landwirthen ge¬
wählten Mitglieder in Betracht.

Die Zahl dieser Art von Mitgliedern ist auf 24
Vsetzt . Diese Zahl erscheint groß genug , um durch sie

, Theile des Herzogthums hinreichend zur Vertretung
gelangen zu lassen . Eine noch größere Anzahl dürfte
A Steigerung der Gesammtzahl die Verhandlungen
suHwcren und die Geschäftskosten übermäßig steigern.
E Leiter Linie kommen bei der Zusammensetzung der

lwwiithschastskammer die Vertreter der landwirth¬

schaftlichen und zweckverwandten Vereine in Betracht,
deren Zahl auf 12 bemessen ist . Eine besondere Ver¬
tretung dieser Vereine erscheint angemessen , einmal , weil
die Kammer auch einen Central - und Stützpunkt für das
landwirthschaftliche Vereinswesen abgeben soll und zum
andern , weil dadurch die durchaus erforderliche Fühlung
zwischen den Vereinen und der Landwirthschaftskammer
aufrecht erhalten und das Vereinswesen gefördert wird.
Die Zahl dieser Mitglieder größer zu bemessen , als für
eine gründliche Vertretung erforderlich , erscheint der Staats-
rgierung nicht angemessen , da an dem Grundsatz festgehaltcn
werden muß , daß in erster Linie die Pflicht der Beitrags¬
zahlung das Anrecht auf Vertretung in der Kammer
begründet.

Es mag hierbei daraus hingewiesen werden , daß die
Preußischen Landwirthschaftskammern nur aus von den
Kreistagen gewählten und aus von den Kammern selbst
zugewählten Mitgliedern bestehen . Eine Zusammensetzung
aus gewählten Mitgliedern und aus Vertretern der Vereine
hat dagegen der Landeskulturrath für das Königreich
Sachsen . Eine ähnliche gemischte Zusammensetzung haben
ferner das Gesammtkollegium der Königlichen Centralstelle
für Landwirthschaft in Stuttgart und der badische Land¬
wirthschaftsrath . Im Uebrigen entspricht die Gesammtzahl
der Mitglieder mit 37 im Wesentlichen auch den Vor¬
schlägen des Centralvorstandes , der die Zahl 36 mit
12 Vereinsvertretern als passend vorgeschlagen hat.

Die Möglichkeit einer Aenderung der Zahl der Mit¬
glieder ist durch den Absatz 2 des Artikels 3 gegeben,
wobei der Antrag der Landwirthschaftskammer deshalb ab¬
gewartet werden soll , weil diese in erster Linie eine sich
etwa herausstellende Unzweckmäßigkeit bezüglich der Zahl
der Mitglieder empfinden dürfte.

Als weiteres Mitglied der Landwirthschaftskammer
ist im Entwurf der Generalsekretair vorgesehen . Bei allen
ähnlichen Korporationen nimmt der Generalsekretair als
erster Beamter mit berathender Stimme an allen Verhand¬
lungen theil , in einigen , z. B . in Sachsen , ist derselbe Mit¬
glied . Bei der großen Bedeutung der Thätigkeit des Ge-
neralsckretairs für die Erledigung der Aufgaben der Land¬
wirthschaftskammer dürfte es angemessen sein , demselben
durch Verleihung der Mitgliedschaft eine , den übrigen Mit¬
gliedern gleichberechtigte Stellung , sowie Gelegenheit zur
Vertretung seiner Ansicht auch bei allen Abstimmungen
zu geben.

Dagegen ist im Hinblick darauf , daß der Staats¬
regierung den von der Landwirthschaftskammer erstatteten
Gutachten und gestellten Anträgen gegenüber ihre freie
Stellung gewahrt bleibt , kein Gewicht darauf zu legen,
daß ihrem ständigen Vertreter in der Landwirthschafts¬
kammer Stimmrecht gewährt wird . Anders ist es in den
Sitzungen des Vorstandes , in welchen dem Regierungs¬
vertreter bei Leitung der Thätigkeit der Landwirthschafts¬
kammer und bei Regelung der geschäftlichen und verwal¬
tungsmäßigen Angelegenheiten durch den Vorstand ein
angemessener Einfluß auch durch Verleihung des Stimm¬
rechts eingeräumt werden muß , wie dies auch der bishe¬
rigen Stellung des Regierungsvertreters im Central-
Vorstand entspricht.
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Der Artikel 4 bildet eine Ergänzung zum Artikel 3
des Gesetzentwurfs und soll den neben den landwirthschaft-
lichen und zweckverwandten Vereinen bestehenden Verbänden,
z. B . der Genossenschaften , den Specialverbändcn für Zweige
der Landwirthschaft , wie Bienenzucht , Geflügelzucht rc., den
Pferdezüchterverbänden hinreichende Mitwirkung bei Ver¬
handlung in ihren Geschäftsbereich fallender Angelegenheiten
sichern.

Wenn auch anzunehmen ist , daß bereits durch die
allgemeinen Wahlen für die Vertretung der Verbände
geeignete Personen Mitglieder der Landwirthschaftskammer
werden , so erscheint es doch im Interesse der Verbands-
th ätigkeit wichtig , dies nicht dem Zufall zu überlassen und
ihnen durch berufene Vertreter Gelegenheit zur Aeußerung
ihrer Wünsche und eventuell zur Stellung von Anträgen
zu geben . Noch weiter zu gehen und diesen Vertretern
ein Stimmrecht einzuräumen , dürfte sich schon deshalb nicht
empfehlen , weil ein Stimmrecht principiell nur den Kammer¬
mitgliedern ein geräumt werden kann und es sich bei der
großen Anzahl von Verbänden nicht empfiehlt , die Zahl
der Kammermitglieder durch Verleihung der Mitgliedschaft
an die Vertreter der Verbände noch weiter zu vermehren.

Die Zweckmäßigkeit des Rechtes zur Heranziehung
besonderer Sachverständiger bedarf wohl keiner näheren
Begründung.

Ebenso ist es nothwendig und im beiderseitigen In¬
teresse , auch dem Staatsministerium weitgehende Gelegenheit
zu geben , bei einzelnen wichtigen Fragen neben dem stän¬
digen Kommissar auch noch Vertreter entsenden zu können,
welche dem Verhandlungsgegenstand durch ihre dienstliche
Thätigkeit oder sonstige Beschäftigung besonders nahe stehen
und durch ihren Beirath und ihre Auskunft auf die zu
erstattenden Gutachten und die zu fassenden Beschlüsse
fördernd einwirken können.

Der Artikel 5 regelt zunächst die Amtsdaucr der
Mitglieder der Landwirthschaftskammer in auch sonst all¬
gemein üblicher Weise , ferner die Anstellung des General¬
sekretärs.

Wenn für die Vertreter der Vereine eine nur drei¬
jährige Wahlperiode gewählt ist , so ist dies aus Rücksicht
auf den häufiger eintretenden Wechsel in den leitenden
Personen geschehen und um den Vereinen Gelegenheit zu
geben , in kürzerer Frist die Frage prüfen zu können , ob
sich eine Aenderung in den Personen der Vertreter empfiehlt.

Nach dem Vorgehen ähnlicher Organisationen wird es
sich nicht umgehen lassen , dem Generalsekretär nach ange¬
messener Probezeit unkündbare Anstellung und Pensions¬
berechtigung zu verleihen . Es liegt dies im Interesse der
Landwirthschaftskammer , um tüchtige Beamte dauernd zu
halten , auch bedarf es wohl nur der Andeutung , um darauf
hinzuweisen , daß für eine erfolgreiche Wirksamkeit des Ge¬
neralsekretärs langer Verbleib in seiner Stellung von be¬
sonderer Bedeutung ist.

Auch die Staatsregierung muß ihrerseits bei der Wich¬
tigkeit der Stellung des Generalsekretärs und der Bedeutung
der Kenntnisse und Fähigkeiten desselben für einen geord¬
neten geschäftlichen Verkehr mit den Behörden sich ein Ge¬
nehmigungsrecht bei der Anstellung Vorbehalten.

Artikel 6 behandelt die Eintheilnng der Wahlbezirke

für die aus allgemeinen Wahlen hervorgehenden MikgWn
deren Vcrtheilung auf die einzelnen Wahlbezirke m,d die
Ausführung der Wahl.

Die Amtsbezirke als Wahlbezirke aufzustellcn empfiehlt
sich, weil

1 . eine möglichste gleichmäßige Verthcilung der Kammei-
mitglieder über das ganze Land bei den so sehr ver¬
schiedenen Verhältnissen unseres Landes durchaus er¬
forderlich erscheint,

2 . diesem Grundsatz bei größeren Wahlbezirken nicht ge¬
nügend Rechnung getragen werden kann , im Gegen-
theil es zu befürchten steht , daß ganze Amtsbezirke
überhaupt keine Vertretung erhalten werden,

3 . durch die , von den Vereinen in 4 Distrikten gewählten
8 Mitglieder bereits eine Verschiebung zu Ungunsien
einer möglichst weitgehenden gleichmäßigen Vertretung
des ganzen Landes herbeigeführt werden kann,

4 . nicht daran zu zweifeln ist , daß in jedem Amtsbezirke
so gut wie in größeren Bezirken die zur Vertretung
der Landwirthe geeigneten Männer zu finden sein
werden und man von der: elfteren eine erwünschte
genaue Kenntniß der örtlichen Verhältnisse annehmen
kann,

5 . auch aus Zwcckmäßigkeitsgründcn , da durch die Aeniter
eine angemessene Leitung des Wahlgcschäfts gesichert
ist , ferner die Ausstellung der Wähler - und Beitrags¬
listen , hauptsächlich nach den in Händen der Aemier
befindlichen Steuerlisten zu erfolgen hat.
Die gleichmäßige Vertheilung der Mitglieder auf die

einzelnen Aemter bietet allerdings bei der Ungleichartigkeit
der Bodenkultur und des Werthes des Grund und Bodens
gewisse Schwierigkeiten . Es ist z. B . ausgeschlossen , wie
in Preußen die Anzahl der auf die einzelnen Wahlbezirke
entfallenden Mitglieder nur nach dein Grundsteuerreinertrage
festzustellen , weil dann die Geestbezirke zu wenig betheiligt
wären , welche sich gerade seit einer Reihe von Jahren Dank
der bedeutenden Entwickelung der landwirthschaftlichen Nutzung
der leichten Sand - und Moorböden sichtlichen Fortschrittes
in der landwirthschaftlichen Kultur erfreuen . Es muß also
bei Feststellung der Mitgliederzahl auch die Größe der
Fläche Berücksichtigung finden . Die Schwierigkeit beruht
nun darin , ein angemessenes Verhältniß zwischen der in der
Zusammensetzung der Landwirthschaftskammer zum Ausdruck
kommenden Vertretung einerseits des Grundsteuerreinertrages
und andererseits der Fläche zu finden . Es wird nicht
möglich sein , hier etwas Unanfechtbares anfzustellen , da
absolute Bewerthung der in Betracht kommenden Faktoren
bei der als zweckmäßig angesehenen Zahl der zu wühlenden
Mitglieder nicht möglich ist , immerhin aber wird die vor¬
genommene Beordnung die denkbar gleichmäßigste Vertheilung
über die einzelnen Wahlbezirke sicher stellen und zwar, weil
die das Wahlrecht verleihenden Faktoren in entsprechender
Weise auch bei Bemessung der Mitgliederzahl zu Grunde
gelegt sind . Als Grundlage dienten der Flächeninhalt und
der Reinertrag nach dem Grund - und Gebäudesteuerkataster,
und zwar der Ueberstcht von 1899 , welche die bis 18»
erfolgten Veränderungen berücksichtigt . Zur Ermittelung
wird das Mindeste des Wahlberechtigung verleihenden
Flächeninhalts , also 6 llr>, und des Grundsteuerreinertrage -,
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in Höhe von 50 herangezogen , indem die Gesammtfläche
M Amtsbezirks durch 6 und der Grundsteuerreinertrag
durch 50 dividirt und dann die Quotienten addirt werden.
Aach der Summe der Quotienten wird die Anzahl der

Vertreter bemessen, indem unter 15 000 1 Vertreter , von
15000 bis 28000 2 Vertreter und darüber 3 Vertreter

gerechnet werden, wie dies aus der folgenden Tabelle her¬
vorgeht:

Nr. Amtsbezirk.

Flächeninhalt
nach Abzug von
ertraglosen Par¬
zellen und Wegen

und Gewässern.

Quotient
des

Flächeninhalts.

Reinertrag
nach Abzug von
ertraglosen Par¬
zellen und Wegen

und Gewässern.

Quotient
des

Reinertrags.

Summe
der

Quotienten.

Anzahl
der

Per¬
sonen.

r. d.
v.

(Abgerundet)
da

ä.
ä — v/6.

e.
(Abgerundet)

f.
I - - e/50.

8-
8 — ck-l- I.

k.

1 Oldenburg . . . 58 737 9 790 677 049 13 541 23 331 2

2 Westerstede. . . 43 492 7 249 411448 8 229 15 478 2

3 Varel . . . . 36 863 6144 908 664 18174 24 318 2

4 Jever. 36 533 6 089 1 646186 32 924 39 013 3

5 Butjadingen . . 23 630 3 938 1231334 24 627 28 565 3

6 Brake . . . . 21 828 3 305 1 099 392 21988 25 293 2

? Elsfleth . . . . 24 988 4165 924 143 18 483 22 648 2

8 Delmenhorst . . 30 564 5 094 497 884 9 958 15 052 1

9 Wildeshausen. . 35 128 5 855 302 367 6 048 11903 1

10 Vechta . . . . 72 891 12 149 987158 19 744 31893 3

11 Cloppenburg . . 81 851 13 642 723 516 14 470 28112 2

12 Friesoythe . . . 51196 8 533 232 540 4 651 13 184 1

517 700 85 953 9 641682 192 837 278 790 24

Der Grundsteuerreinertrag kommt wegen der absoluten
Zahlenhöhe mehr wie doppelt so stark (1 : 2,24 ) in der
Vertretung zur Geltung wie der Flächeninhalt . Auch
werden bei Vertheilung der Mitglieder auf die einzelnen
Amtsbezirke auf Grund des dargelegten Systems die ein¬
zelnen Landestheile gleichmäßig den Verhältnissen ent¬
sprechend vertreten . Die Amtsbezirke Butjadingcn , Brake
und Elsfleth haben zusammen 7 Vertreter , Varel und
Jever 5 Vertreter , Oldenburg , Westerstede, Delmenhorst
und Wildeshausen 6 Vertreter und Vechta, Cloppenburg
und Friesoythe ebenfalls 6 Vertreter , Geest- und Marsch-
bezirke sind gleichmäßig mit je 12 Mitgliedern betheiligt.
Des weiteren regelt Artikel 6 die Berechtigung zur Aus¬
übung des aktiven und passiven Wahlrechts , welche an
dm Betrieb der Landwirthschaft auf Grundstücken von
mindestens 50 ^ Grundsteuerreinertrag oder wo solcher
nicht vorhanden an 6 da kultivirter Fläche gebunden ist.
Die Abgrenzung ist derartig gewählt , daß bei den Wahl-
berechtigten die Landwirthschaft noch als Hauptbetrieb er¬
scheint, das Hauptinteresse also dem Betriebe der Land-
durthschaft zugewandt ist.

In Preußen schwankt die Grenze , bis zu welcher die
l-andwirthe zu den Kammern herangezogen werden , je nach
uen einzelnen Provinzen zwischen 60 — 150 bei unserem

Anlagen , XXVII . Landtag.

im Verhältniß zu Preußen stark entwickelten Kleinbesitz,
dürfte die Grenze mit 50 ^ umsomehr richtig getroffen
sein, als z. B . in der Münsterschen Geest bereits durch¬
schnittlich ca. 5 da erforderlich sind, um diesen Grundsteuer-
reincrtrag zu erreichen.

Die Zahl der Wahlberechtigten läßt sich nach dem
bisher vorliegenden Material nur abschätzen auf folgende
Weise. Der durchschnittliche Grundsteuerreinertrag beträgt
für Privatbesitzungen im Herzogthum nach dem Kataster
von 1894 19,6 ^ für das Im (Marsch 45,7 Olden-
burgische Geest 14,00 Münstersche Geest 10,4 ^ (),
demnach müßten durchschnittlich dieBewirthschaftervon 2 ^ da
und mehr Fläche wahlberechtigt sein. Es gicbt nun im Ganzen
Privatbesitzungen von 2 und mehr lla 26117 mit einem
Flächeninhalt von 428 237 du , während 23 809 Besitzungen
unter 2 da mit 12 600 ba vorhanden sind. Man dürfte
dennoch nicht fehlgehen, wenn man annimmt , daß etwa die
Hälfte der ländlichen Besitzungen und ca. 97 o/o der Fläche
der Privatbesitzungen Wahlberechtigung erhalten . Die
Landwirthschaftskammer ist demnach in der vorgeschlagenen
Form als eine allgemeine und volksthümliche Einrichtung
zu betrachten , welche auch den kleinen Besitzer zu der gemein¬
samen Arbeit auf dem Gebiet des landwirthschaftlichen
Fortschritts heranziehen wird . Die Ausnahmen von der

2
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Wahlberechtigung bedürfen im allgemeinen keiner weiteren
Erörterung, nur dürfte darauf hingewiesen werden, daß die
Bestimmung, Personen, welche zur Einkommensteuer in der
5. Stufe und darunter veranlagt sind, auszuschließen, in
dürftigeren Verhältnissen lebende Personen von der Beitrags¬
pflicht befreien will, welche mit dem Wahlrecht verbunden
ist. Nach aus den Steuerlisten vorgenommenen Stich¬
proben würde sich die obige Zahl der Wahlberechtigten
dadurch höchstens um etwa 5 »/» verringern.

Die Wahllisten werden sich nach den in den Händen
der Gemeindebehörden befindlichen Steuerlisten, den Kataster¬
verzeichnissen und den Listen der Berufsgenossenschaft ohne
außergewöhnliche Schwierigkeiten Herstellen lassen. Da den
Aemtern eine Kontrolle der Aufstellung der Wahllisten
ermöglicht ist, dürfte es sich empfehlen, daß Beschwerden
gegen diese Listen zunächst an die Aemter zu richten sind,
ebenso Einwendungen gegen die Wahl, weil die Wahlen
von den Aemtern geleitet werden, und daß erst nach Bescheid
des Amtes an die den Aemtern Vorgesetzte Dienstbehörde,
das Staatsministerium, Departement des Innern, Be¬
schwerden zu richten sind.

Als Wahlverfahrcn ist das direkte dem indirekten
aus folgenden Gründen vorgezogen worden. Zunächst
besitzt das direkte Wahlverfahren den großen Vorzug der
Einfachheit, während bei dem indirekten Verfahren schon
die gerechte Vertheilung der Wahlmänner über die einzelnen
Bezirke auf die allergrößten Schwierigkeiten stößt. Auch
in Preußen hat man deshalb die Wahlen den Kreistagen
überlassen und bestimmt das Gesetz, daß auch ein anderes
Verfahren und dabei die indirekte Wahl beschlossen werden
kann, man hat also auch dort keineswegs die indirekte
Wahl von vornherein festlegen, vielmehr die Entscheidung
der weiteren Entwickelung Vorbehalten wollen. Im König¬
reich Sachsen, in dem bereits vor mehr als 20 Jahren
eine ähnliche Organisation geschaffen, ist das direkte Wahl¬
verfahren ebenfalls eingeführt und hat sich auch dort gut
bewährt. Der Nachtheil des direkten Wahlrechts, daß die
einzelnen Wähler die zu wählenden nicht hinreichend
kennen, fällt zum großen Theil fort, weil die Wahl¬
bezirke durch ihre Uebereinstimmuug mit den Amts¬
bezirken verhältnißmäßig klein sind, kleiner wie
die Wahlbezirke zu den politischen Wahlen zum Landtag
und Reichstag, und die tüchtigen und zur Arbeit in der
Landwirthschaftskammer und sonst im öffentlichen Leben
geeigneten Landwirthe durch das landwirthschaftliche
Vereinsleben und die Theilnahme an der Selbstverwaltung
der Amtsbezirke und Gemeinden hinreichend bekannt sind.
Auch ist bei geeigneter Abgrenzung der einzelnen Wahl¬
unterbezirke eine geringere Betheiligung wie bei indirekter
Wahl nicht zu befürchten, dagegen ein lebhafteres Interesse
an dem Wahlvorgang und an allen, die Landwirthschaft
berührenden Tagesfragen zu erhoffen. Diese Verhältnisse
werden auch noch durch die von dem Staatsministerium,
Departement des Innern , zu erlassende spezielle Wahl¬
ordnung wesentlich beeinflußt. Daß staatliche land- und
forstwirthschaftliche Betriebe, d. h. unter staatlicher Leitung
bewirthschaftete Flächen des Staats - und Kronguts, wie
z. B. die gesammten staatlichen Forstgrundstücke, vom
Wahlrecht und von der Beitragspflicht auszuschließen sind,

bedarf wohl aus Rücksicht darauf, daß die landwirthschast-
lich nutzbaren Grundstücke verpachtet werden und deren
Pächter nach Maßgabe dieses Gesetzes das Wahlrecht ge¬
nießen und der Beitragspflicht unterliegen, und daß ferner
dem staatlichen Betriebe der Forstwirthschaft aus der
Landwirthschaftskammer ein Nutzen nicht erwächst, einer
weiteren Begründung nicht. Zu den vom Wahlrecht aus¬
zuschließenden Personen gehören natürlich Nutznießer im
Staatsbesitz befindlicher Flächen nicht, wie Inhaber von
Dienstländereien re. Dieselben haben vrelmehr dieselben
Rechte und Pflichten gegenüber der Landwirtsschaftskammer,
wie die auf eigenem oder verpachtetem Privat- und Koni«
munalbesitz Landwirthschaft betreibenden Personen.

Aufgabe der Ausführungsbestimmungen dürfte es sein,
die für die Aufstellung der Wahllisten anzuwendenden
Grundsätze so weit festzustellen, wie es für eine gleichmäßige
und leichte Anwendung der gesetzlichen Bestimmung erfor¬
derlich ist.

Der Artikel7 beschränkt sich darauf, festzulegen, daß
die in den verschiedenen Landestheilen vorhandenen und
noch zu errichtenden landwirthschaftlichcn und zweckverwandten
Vereine zu einer gleichmäßigen Vertretung innerhalb des
Rahmens der einzelnen Distrikte heraugezogen werden
können. Die Distriktscintheilung entspricht den verschieden- !
artigen laudwirthschaftlichen Verhältnissen des Landes und
hat sich bei den Wahlen zum Centralvorstand der Land-
wirthschafts-Gesellschaft, sowie bei den sogenannten Distrikts¬
versammlungen durchaus bewährt. An der gleichmäßigen
Vertretung aller Distrikte muß trotz der ungleichen Zahl
der in ihnen vorhandenen landwirthschaftlichen Abtheilungen
umsomehr festgehalten werden, als dies einmal dem Wunsche
der Oldenburgischen Landwirthschafts-Gesellschaft entspricht
und zum andern, weil durch die Neuorganisation eine er¬
hebliche Vermehrung sowohl der Vereine selbst, wie auch
deren Mitgliederzahl herbeigeführt werden dürfte.

Im klebrigen konnte die Art und Weise, wie inner¬
halb der den einzelnen Distrikten angehörenden Vereine die
Vertreter zu wählen sind, um so mehr den Vereinen selbst
zur Entscheidung überlassen werden, als die Vereinsorgani-
sation der Beschlußfassung durch die Landwirthschafts¬
kammer und der Genehmigung durch das Staats¬
ministerium unterliegt.

Dem Uebergangsstadium ist durch die Bestimmung
des letzten Absatzes, wonach die erstmaligen Wahlen von
der bisherigen Oldenburgischen Landwirthschafts-Gesell¬
schaft vorgenommen werden können, Rechnung getragen.

Die Artikel 8 und 9 bedürfen einer besonderen Be¬
gründung nicht.

Der Artikel 10 führt die einzelnen Organe der Land¬
wirthschaftskammerauf.

Der Artikel 11 regelt die Wahl des Vorsitzenden der
Landwirthschaftskammer. ^

Die Stellung desselben als repräsentativen Vertreter !
der Gesammtkammerwie des Vorstandes macht es erforder- ^
lich, daß auch ein Vertreter für ihn von der Landwirth-
fchaftskammer und nicht vom Vorstande gewählt wird.
Durch die Bestimmung des letzten Absatzes, die sich auch
an anderer Stelle, wo es sich um Wahlen handelt, wieder-
sindet, soll verhütet werden, daß, falls aus irgend einem
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Gründe sich eine Neuwahl sollte verzögert haben, eine un¬
liebsame Vakanz eintritt.

Der Artikel 12 handelt von der Einberufung der
Landwirthschaftskammer. Bei gleichmäßigem Geschäftsgang
werden voraussichtlich2 Sitzungen zur Erledigung der
wiedcrkehrenden Arbeiten(Feststellung des Voranschlags,
Rechnungsablegung, Wahlen und dergleichen), wie auch zur
Erfüllung sonstiger Aufgaben genügen. Eine wesentliche
Entlastung wird durch die geplante Einrichtung von Sonder¬
ausschüssen eintreten.

Da schon i/z der Mitglieder eine Einberufung ver¬
anlassen können, wird dieselbe sich auch in Angelegenheiten
erwirken lassen, welche nur für einen Landestheil besonderes
Interesse haben. Es ist selbstverständlich, daß auch die
Staatsregierung das Recht haben muß, bei vorliegendem
Bedürfniß die Landwirthschaftskammer zusammenrufen zu
lassen, da derselben doch unter Umständen die Landwirth¬
schaftskammer begutachtend und berathend zur Seite
stehen soll.

Der Artikel 13 setzt Oeffentlichkeit der Sitzungen als
Regel fest. Es ist so Interessenten besonders aus den
Kreisen der landwirthschaftlichen Vereine Gelegenheit ge¬
geben, bei dem wohl vielfach auch belehrenden Gedanken¬
austausch in den Sitzungen zuzuhören. Daß sowohl der
Landwirthschaftskammer, wie auch dem Staatsministerium
das Recht zustehen muß, bei Verhandlung über Gegenstände,
die eine vertrauliche Behandlung erfordern, die Oesfentlich-
kcit ausschließen zu lassen, bedarf wohl weiter keiner Be¬
gründung.

Artikel 14 regelt in den Grundzügen die Geschäfts¬
ordnung der Sitzungen der- Landwirthschaftskammer und
wird in der vorgesehenen Geschäftsordnung der Land¬
wirthschaftskammer noch einzelner Ausführungen über die
Leitung und Aufrechterhaltung der Ordnung in den Ver¬
handlungen bedürfen. Gesetzlich vorgesehen sind Bestim¬
mungen über Beschlußfähigkeit, Abstimmungen und Wahlen.
Die Beschlußfähigkeit ist auf die Mindestzahl der zu einem
gedeihlichen Ergebnisse der Verhandlungen erforderlichen
Mitglieder festgesetzt.

Die Abstimmungen und Wahlen sind durch das Princip
der absoluten Mehrheit nach Möglichkeit vereinfacht.

Artikel IS befaßt sich mit der Zusammensetzung und
Thätigkeit des Vorstandes, welcher der des Central-Vor-
standes der Oldenburgischen Landwirthschafts-Gesellschaft
entspricht, insbesondere ist auch hier vorgesehen, daß die

^Distrikte des Landes gleichmäßig im Vorstand vertreten
Der Vorstand ist für die Abwickelung des regelmäßigen

Geschäftsganges unentbehrlich, weil sonst die Befugnisse des
Ersitzenden und des Generalsekretairs mehr erweitert
werden müßten, als dies mit der Einrichtung einer, auf
kollegialer Grundlage beruhenden Körperschaft wie der
Landwirthschaftskammer im Einklang steht. Auch bei den
preußischen Landwirthschaftskammern ist ein Vorstand vor¬
gesehen, in der Provinz Schleswig-Holstein besteht dieser
aus8 Mitgliedern. — Im klebrigen entsprecht die Bildung
Ms Vorstandes auch dem Wunsch des Central-Ausschusses

er oldenburgischen Landwirthschafts-Gesellschaft, der einen
"ahm gehenden Antrag mit großer Majorität acceptirte.

Wenn auch der Vorstand zur Vertretung der Land¬
wirthschaftskammerim weitesten Umfang berufen ist, so soll
dies nicht ausschließen, daß dem Vorsitzenden durch die
Geschäftsordnung erweiterte Vollmachten gegeben werden.

Da die Zahl der Vorstandsmitglieder verhältnißmäßig
gering ist, werden Vertreter derselben vorgesehen.

Der Artikel 16 regelt die Thätigkeit des General¬
sekretärs. Auf ihn entfällt im Wesentlichen die Ausführung
der Beschlüsse der Kammer und des Vorstandes unter Ober¬
leitung und Mitwirkung des Vorsitzenden. Vor allen Dingen
hat er die Leitung der Geschäftsstelle, die Aufsicht über
sämmtliche Beamte und Angestellte derselben. Bei der viel¬
seitigen Thätigkeit des Generalsekretärs ist eine besonders
für ihn zu erlassende Dienstanweisung in Aussicht genommen.

Der Artikel 17 behandelt die Thätigkeit der Sonder¬
ausschüsse, auf deren Mitwirkung die ganze Organisation
der Landwirthschaftskammer zugeschnitten ist. Die Einrichtung
derselben ist überaus wichtig. Nicht jeder Landwirth kann
alle Theile des landwirthschaftlichenGewerbes mit gleicher
Sachkenntniß beherrschen. In den Sonderausschüssen ist
Gelegenheit gegeben, die speziellen Kenner und Interessenten
zu vereinigen und auch Fachleute, welche nicht Mitglieder
der Landwirthschaftskammer sind, zur Mitarbeit heranzu¬
ziehen, um der Landwirthschaftskammerund dem Vorstande
mit gründlicher Sachkenntniß ausgearbeitete Vorlagen bieten
zu können. Die ständigen Ausschüsse für einzelne Theile
der Landwirthschaft sind in der Geschäftsordnung festzusetzen.

Artikel 18. Bei der Neuheit der hier in Betracht
kommenden Verhältnisse hat es nicht für zweckmäßig erachtet
werden können, die Thätigkeit der Landwirthschaftskammer
und ihrer Organe, die Competenzen des Vorstandes, des
Generalsekretairs, der Ausschüsse rc. durch das Gesetz bis
ins einzelne zu regeln. Es ist vielmehr der Geschäfts¬
ordnung überlassen, die Abgrenzung der Thätigkeit der
einzelnen Organe vorzunehmen. Die Landwirthschaftskammer
ist befugt, das Gesetz vermittelst der Geschäftsordnung so
anzuwenden, daß eine gedeihliche Arbeit der einzelnen
Organe gesichert wird, und erscheint selbstverständlich, daß,
wo das Gesetz aus praktischen Gründen aus eine weiter
gehende Beordnung verzichtet hat, dem Staatsministerium
die Genehmigung zu Beschlüssen, die sich auf eine der
wichtigsten Grundlagen der ganzen Organisation erstrecken,
Vorbehalten bleiben muß.

Durch die Zuerkennung des Rechtes der Festsetzung
von Ordnungsstrafen ist die Landwirthschaftskammer in
der Lage, selbst durch ihren Vorstand für gehörige Ge¬
schäftserledigung und Ordnung sorgen zu können. Anderer¬
seits muß der Vorstand auch auf Wahrung der Geschäfts¬
ordnung verpflichtet werden, welche neben dem Gesetz als
Norm für die Thätigkeit der Landwirthschaftskammer zu
gelten hat.

Auch Artikel 19 bedarf in der Geschäftsordnung der
weiteren Ergänzung durch Festsetzung der Reisekosten und
Tagegelder für die Mitglieder der Kammer und der
Sonderausschüsse. Bei dem Zeitverlust, welcher durch die
ehrenamtlichenVerrichtungen für die eigene Erwerbsthätig-
keit eintritt, ist es um so billiger, wenigstens die baaren
Auslagen für Theilnahme an den Sitzungen und ander¬
weitige Reisen zu ersetzen.

2*
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Die im Artikel 20  vorgesehene Führung eines Siegels
möchte der Bedeutung der Kammer entsprechen.

Zu Artikel 21  sind es wesentlich die Umlagepflicht
und die Höhe der Umlage, die noch einer weiteren Be¬
gründung bedürfen möchten.

Bereits aus dem, zum Artikel 6 bezüglich des Wahl¬
rechts Gesagten ergiebt sich, daß in logischer Anwendung
des Grundsatzes: gleiche Rechten, gleiche Pflichten auch nur
diejenigen zur Umlagepflicht heranzuziehen sind, die das
Wahlrecht genießen. Dieser Grundsatz ist sowohl in
Preußen, wie auch im Königreich Sachsen zur An¬
wendung gelangt. Darüber hinaus aus Rücksicht auf die
vielfach im Lande vorkommenden Verpachtungen unbe-
hauster Parzellen zum Weiden, zur Heuwerbung rc. noch
eine Umlagepflicht auch für die Verpächter solcher Grund¬
stücke einzuführen, möchte sich nicht empfehlen, da für diese
Gruppe von Beitragspflichtigen besondere Hebungslisten
an gefertigt werden müßten, wodurch das Hebungsverfahren
unnöthig erschwert würde. Auch wird in den meisten Fällen
die Anpachtung derartiger Ländereien zu einem bereits
steuerpflichtigen Betriebe erfolgen, oder es werden Grund¬
stücke zusammengepachtet, die nach Reinertrag und Größe
zur Umlage herangezogen werden können, so daß nur in
denjenigen Fällen, für welche überall eine Heranziehung
zur Umlage nicht eintreten soll, wie z. B. beim Pachten
einer Kuh- oder Pferdeweide, des Pachtens von Gras¬
pfändern seitens kleiner Leute, Arbeiter, Handwerker rc.
Grundstücke der Besteuerung entzogen werden würden.

Sache der Ausführungsbestimmung wird es sein, auf
Grund der gemachten Erfahrungen festzulegen, in wie weit
und in welcher Weise die innerhalb der Wahlperiode den
Besitzer oder Pächter wechselnden Grundstücke zur An¬
meldung zwecks Berücksichtigung bei Aufstellung der Aus¬
schreibung der Umlage zu gelangen haben.

Bezüglich der Höhe der Umlage wird auf die allge¬
meinen Bemerkungen eingangs der Begründung verwiesen,
wonach die Beschaffung größerer Mittel der Hauptzweck
der Neuorganisation ist.

Zur Zeit hat die Oldenburgifche Landwirthschafts-
Gesellschaft nach dem Voranschläge von 1899 an Aus¬
gaben vorgesehen. 36 460 »̂ .

An eigenen Einnahmen erwachsen ihr,
abgesehen von den Mitgliederbeiträgen, für
Inserate, Pacht, Provision . 5 220
so daß zu decken verbleiben. 31240

Diesen Ausgaben würde, falls der bis¬
her aus der Landeskasfe gezahlte jährliche
Zuschuß von 15 000 ^ verbliebe , eine Ein¬
nahme gegenüberstehen von . 15 000
und werden durch Umlage . 16 240 ^
zu decken sein, welcher Betrag in Rücksicht auf das vor¬
aussichtliche Anwachsen der Geschäftskosten auf rund
20 000 ^ anzusetzen sein möchte.

Es dürfte sich nun fragen, in welchem Umfange der
voraussichtlich zur Besteuerung gelangende Grundsteuer¬
reinertrag wird herangezogen werden müssen, um den Be¬
darf der Kammer zu decken.

Nach den neuesten Ermittelungen beträgt der Grund¬
steuerreinertrag im Herzogthum9 641682

Hiervon wären unter Zugrundelegung der in Koll-
manns statistischer Gemeindebeschreibung von 1897 nieder-
gelegtcn Zahlen in Abrechnung zu bringen der Grund¬
steuerreinertrag

a. der dem Staat und der Krone ge¬
hörigen Grundstücke(Forsten, Moore
u. s. w.) in der Oldenburgischen Geest
mit ca. 192560 ^

d. der dem Staat und der Krone ge¬
hörigen Grundstücke in der Münster-
fchen Geest (Forsten, Moore u. s. w.)
mit ca. 56 986

o. der im Gebiete der Stadtgemeinden
gelegenen Grundstücke des Staats und
der Krone mit ca. 40 785 davon
V4 rund . 10000

ä. die auf die Betriebe unter 2^/, da
fallenden Steuerbeträge mit ca. . . 436 277

sodaß ein heranzuziehender Steuerbetrag
von etwa . 8 945 859
verbleibt, von welchem weiter noch zu kürzen wären etwa
10 °/o für diejenigen Betriebe, deren Besitzer, obwohl an
und für sich steuerpflichtig, wegen zu niedriger Veranlagung
zur Einkommensteuer frei bleiben, sowie ferner für die in
kleinen, nicht steuerpflichtigen Parzellen verpachteten und für
die Kultur nicht benutzten Ländereien.

Es würde demnach schätzungsweise und nur mit einiger
Sicherheit mit einem Steuerkapital von höchstens
8 000 000 ^ zu rechnen sein. Bei Hebung von ^
Prozent würde mithin erst gerade der Betrag gewonnen
werden, der erforderlich ist, einmal um jene Ausfälle zu
decken, die durch Fortfall der Mitgliederbeiträge seitens
der Abtheilungen entstehen und sodann durch eine
Thätigkeit im bisherigen Rahmen der Oldenburgischen
Landwirthschafts-Gesellschaft erwachsen werden. Es ist des¬
halb nicht zu bezweifeln, daß, falls die Kammer die bei
der Reorganisation der Oldenburgischen Landwirthschafts-
Gesellschaft in Aussicht genommene finanzielle Selbstständig¬
keit gewinnen soll, und sie eine umfangreiche Thätigkeit auf
allen Gebieten der Landwirthschaft entwickeln will, man
mit der Erhebung einer wesentlich höheren Umlage wird
rechnen müssen, wenn sie auch in der Regel ein halb Prozent
nicht überschreiten wird. Aus diesem Grunde konnte die
Staatsregierung es auch nicht für angemessen erachten, die
Umlage ein für alle Mal auf höchstens Vz Prozent des
Grundsteuerreinertrages zu normiren. Nehmen die Arbeiten
der Kammer eine derartige Entwickelung, oder werden für
außerordentliche, von der Kammer selbst für ersprießlich ge¬
haltene Aufwendungen Mittel erforderlich, die bei Hebung
eines halben Prozents Deckung nicht finden, so wird es
nur berechtigt sein, daß auch diejenigen Kreise, denen aus
der vermehrten Thätigkeit der Kammer ein Nutzen erwächst,
in erster Linie zu der Deckung der Kosten herangezogen
werden. Zudem dürfte es fraglich sein, ob die bisher
außer dem jährlichen Beitrage von 15 000 ^ ( gezahlten
staatlichen Zuschüsse für Ausstellungen, Bezirksthierschauen,
Herdbuchvereine und sonstige angeschlossene oder im Jntereste
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der Landwirthschaft thätigen Vereine auch der Kammer
stets zur Verfügung gestellt werden können , und dürfte
schon aus diesem Grunde die Festlegung der Umlage auf
etwa höchstens V, Prozent , wie vom Central -Vorstand Vor¬
schlägen , unzweckmäßig sein , wenn die finanzielle Selbst¬
ständigkeit der Kammer sicher gestellt werden soll.

Die Umlage selbst dürfte allerdings eine nicht un¬
wesentliche Belastung der Landwirthe zur Folge haben.

Bei einem halben Prozent wird sie betragen:
1. bei einem kleinen Betriebe von 50 —200 ^ Grund¬

steuerreinertrag . 0,25 — 1 ^
2. bei einem mittleren Betriebe mit 200 bis

800 ^ Grundsteuerreinertrag . . 1 — 4 „
3. bei einem großen Betriebe mit 800 bis

1600 Grundsteuerreinertrag . . 4 — 8 „
4. bei einem sehr großen Betriebe mit

1600 —4 000 ^ Grundsteuerreinertrag 8 — 20 „
Dabei ist ferner zu berücksichtigen , daß annähernd

Gruppe 1 mit 20 «/->, Gruppe 2 mit 30 o/o , Gruppe 3
mit 45 o/o und Gruppe 4 mit 5 ->/» betheiligt sein wird.

Im Hinblick darauf , daß die Mitgliederbeiträge für
die Landwirthschafts -Gesellschaft etwa 4,50 ^ betragen,
und diese nach Errichtung der Kammer wesentlich ermäßigt
werden, möchte jedoch in Ansehung des zu erwartenden
größeren Nutzens von einer zu weit gehenden Belastung
nicht die Rede sein können.

Die Bestimmung , daß dem Staatsministerium der
Voranschlag der Landwirthschaftskammer einzureichen und
ihm die Genehmigung der sich daraus ergebenden Umlage
Vorbehalten ist , erscheint gerechtfertigt , einmal weil ein
nicht unwesentlicher Theil der der Kammer zur Verfügung
stehenden Mittel in der Regel aus staatlichen Zuschüssen
stammen wird , über deren zweckmäßige und eventuell be¬
stimmungsgemäße Verwendung dem Staatsministerium eine
Kvntrole möglich sein muß , und zum andern , weil bei dem
der Kammer eingeräumten weitgehenden Recht der Be¬
steuerung ganzer Bevölkerungskreise die Staatsregierung
sich nicht der Pflicht glaubt entziehen zu dürfen , darüber
zu wachen, daß die Aufwendungen im richtigen Verhältniß
zu dem zu erwartenden Nutzen sich halten.

Daß die Umlage den öffentlichen Lasten gleich zu
achten und eventuell im Verwaltungswege beizutreiben ist,
erscheint erforderlich , um die Landwirthschaftskammer vor
Schwierigkeiten und Ausfällen zu schützen. Im klebrigen
dürfte durch die Ausführungsbestimmung das Nähere über
die Ausschreibung und Hebung der Umlage zu regeln sein.

Der Artikel 22 sieht die Regelung des Verhältnisses
der Landwirthschaftskammer zu den landwirthschaftlichen und
anderen der Landwirthschaft durch ihr Arbeitsgebiet nahe¬
stehenden zweckverwandten Vereinen vor , damit die Land-
lvirthschaftskammer einer der ihr im § 1 zugewiesenen

Hauptaufgaben , als Centralorgan des landwirthschaftlichen
Vereinswesens zu dienen , Nachkommen kann.

Die Landwirthschaftskammer soll insbesondere dahin
wirken , daß das gesammte landwirthschaftliche Vereinswesen
im Lande seinen Aufgaben in möglichst kräftiger und dem
Ganzen dienender Weise gerecht wird , soll deren Be¬
strebungen durch Anregung , Rathsertheilung , Gewährung
von Zuschüssen u . s. w . fördern , und die Bildung neuer
Vereine erleichtern , damit thunlichst jeder zu den Umlagen
der Kammer beisteuernde Landwirth auch Mitglied eines
solchen Vereins werden kann . Andererseits werden die
Vereinsinteressen mit Nachdruck von den Vertretern der
Vereine in der Landwirthschaftskammer wahrzunehmen sein.
Aufgabe der Satzungen wird es nun sein , festzusetzen , in
welcher Weise diese Vertreter von den landwirthschaftlichen
Vereinen zu wählen sind , wie sich der Verkehr zwischen der
Landwirthschaftskammer und den Vereinen zu gestalten hat,
wie allen Vereinen gemeinsame Angelegenheiten am besten
zur Lösung gelangen , und welche grundlegenden Be¬
stimmungen in die Vereinsstatuten aufzunehmen sind , um
den Vereinen die Verbindung mit der Landwirthschafts¬
kammer zu sichern . Durch die Bestimmung , daß zunächst
die Vereine selbst wegen dieser ihrer Verbindung zu hören
sind , wird eine , auf die bisherige Entwickelung des Ver¬
einswesens aufbauende Organisation ermöglicht , und es
möchte vor allen die wichtige und letzte Aufgabe der Olden-
burgischen Landwirthschafts -Gesellschaft sein , vor ihrer Auf¬
lösung über die von ihr wegen der Angliederung der Ver¬
eine zu machenden Vorschläge Beschluß zu fassen , damit
der Uebergang zu der Neuorganisation thunlichst erleichtert
wird.

Bezüglich des Artikels 23 wird auf die allgemeine
Begründung verwiesen . Die der Staatsregierung ein¬
geräumte Befugniß entspricht zudem auch dem den staat¬
lichen Behörden in der Gemeindeordnung den Kommunal¬
verbänden gegenüber eingeräumten Rechte.

Das der Preußischen Staatsregierung den dortigen
Landwirthschaftskammern gegenüber gewährte Auflösungs¬
recht hat nach dem Erachten des Staatsministeriums keine
Bedeutung und darf um so mehr davon abgesehen werden,
als die Landwirthschaftskammer zu den politischen Körper¬
schaften nicht gehört.

Auf die im Artikel 24 vorgesehenen Ausführungs¬
bestimmungen ist schon wiederholt hingewiesen . Dieselben
werden sich insbesondere mit den näheren Vorschriften über
das Wahlverfahren , mit der Einziehung der Beiträge und
mit der ersten Einberufung der Landwirthschaftskammer zu
befassen haben.

Der Artikel 25 bedarf keiner weiteren Begründung mehr.
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Anlage 47.
An den Landtag des Großherzogthums.

Schon seit längerer Zeit giebt sich in weiteren Kreisen
i>S Herzogthums ein lebhastes Interesse sür die Herstellung
einer direkten Verbindung des Dortmund-Emshäfen-Kanals
mit der unteren Weser kund, welche durch eine der Kanal-
Schifffahrt entsprechende Regulirung der Leda, durch die
AMssung des Hunte-Ems-Kanals an den Bestick des
Dortmund-Emshäfen-Kanals und im Weiteren durch die
Benutzung der den Anforderungen des in Frage stehenden
Kamlverkehrs völlig entsprechend bereits korrigirtcn unteren
Huntestrecke von der Stadt Oldenburg abwärts bis zur
Mündung in die Weser herbeigeführt werden könnte. Vor¬
nehmlich behufs der Förderung dieses Projekts hat sich
bekanntlich auch der Nordwestdeutsche Kanalverein gebildet,
auf dessen mehrfache diesem Zwecke dienende Veröffent¬
lichungen hingewiesen werden darf. Wenn nun auch nicht
zu leugnen ist, daß das entschieden größte Interesse an
der Ausführung dieses Projekts auf Seiten der westphä-
Wen und rheinländischen Bergwerke und Jndnstrieen
lugt, für deren Erzeugnisse die fragliche Wasserstraße den
kürzesten Transportweg zu den Häfen der unteren Weser
abgeben würde, so läßt sich andererseits doch nicht ver¬
kennen, daß das Projekt auch sür das Herzogthum durch¬
aus keine geringe Bedeutung hat , indem die Chancen des
Verkehrs in den Hafenstädten Oldenburg, Elsfleth und
Brak, wie auch der Entwickelung der Gegend, die der
Hunte-Ems-Kanal durchzieht, durch seine Ausführung
erheblich vermehrt werden würden. Gegenwärtig ist dieses
Projekt auf Preußischer Seite allerdings durch das in
regster Verhandlung zwischen den politischen Faktoren be¬
findliche Projekt des Mittelland- Kanals völlig in den
Hintergrund gedrängt worden; es ist aber als so völlig
gesund und als den Verkehrs-Interessen Westfalens und
des Rheinlandes so sehr entsprechend zu bezeichnen, daß
d>e ernstliche Erwägung seiner Ausführung auch in den
^gebenden Preußischen Kreisen nur eine Frage der Zeit
M kann. Bei dieser Sachlage erscheint es als keineswegs
ausgeschlossen, daß die Staatsregierung in nicht allzu
inner Zukunft sich vielleicht plötzlich vor die Frage gestellt
ficht oh, bezw. in welchem Umfange Mittel zu den Kosten
" Herstellung dieser Wasserstraße zwischen Ems und

^her aus der diesseitigen Staatskasse aufzuwenden für
^gemessen erachtet werden müsse. Um nun für die Be-
mwortung dieser Frage dann wohl vorbereitet zu sein,

Anlagen . XLVII . Landtag.

muß es als sehr wünschenswerth bezeichnet werden, daß
man schon jetzt über die hier in Betracht kommenden
Verhältnisse sich möglichste Klarheit verschaffe und zu
diesem Zwecke eine möglichst baldige eingehende Prüfung
der Frage, welche Arbeiten zur Ausführung des Projekts
auf diesseitigem Gebiete erforderlich werden, und eine ge¬
naue Veranschlagung der Kosten von technischer Seit¬
veranlasse.

Die demgemäß anzuordnenden Arbeiten, welche sich
im Wesentlichen auf das Projekt der Anpassung des
Hunte-Ems-Kanals an den Bestick des Dortmund-Ems¬
häfen-Kanals beziehen würden, stellen sich als sehr um¬
fangreich dar. Es würden zunächst an Vorarbeiten
erforderlich sein:

die Ausnahme einer genauen Karte des Hnnte-Ems
Kanals und seiner Umgebungen, die Ausführung genauer
Nivellements und die Konstatirung des jetzigen Kanals
durch Aufnahme der vorhandenen Querschnitte, ferner eine
gehende Bodenuntersuchungen und Ermittelungen über die
zur Speisung des Kanals verfügbaren Wassermengen. Es
würde dann die Aufstellung des Projekts selbst zu folgen
haben, bei dem es sich um die genaue Feststellung der
Linie des Kanals und der Länge und Höhe der Haltungen,
um die Bestimmung der anzulegenden Wege und Ent¬
wässerungsgräben, sowie der Ueberführungen und Unter¬
führungen, um größere und kleinere Hafenanlagen und um
den Aushub, den Transport und die Ablagerung der
Bodenmassen, sowie die dazu erforderlichen Betriebsmittel
handeln würde. Endlich wären von den Schleusen und
Brücken, sowie von den Verkehrs-Anlagen spezielle Kon¬
struktions- und Bau-Zeichnungen, sowie Massenberechnungen
und Kostenanschläge anzufertigen.

Diese sehr bedeutenden Arbeiten durch die im Staats¬
dienste angestellten technischen Beamten bewältigen zu lassen,
erscheint als unmöglich, weil die Kräfte der letzteren durch
die vielen ihnen zufallenden und sich stets noch vermehren¬
den Aufgaben vollauf in Anspruch genommen werden.
Es erweist sich vielmehr als nöthig, für diese Arbeiten be¬
sondere Persönlichkeiten zu engagiren, und zwar die Leitung
einem erfahrenen höheren Techniker anzuvertrauen und
diesem ein Bureau zu unterstellen, das aus zwei Re¬
gierungsbauführern, einem Bauschreiber und drei Bauauf¬
sehern bestehen müßte. Die angespannte Thätigkeit dieser

1
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Personen würde für die Zeit von anderthalb Jahren in
Anspruch zu nehmen sein. Die Kosten der in Aussicht
genommenen Arbeiten würden somit folgendermaßen zu
veranschlagen sein:
1. 1 Reqierunqsbaumeister , jährliche Vergütung 4500 ^

für 1^ 2 Jahre . 6 750 ^
2. 2 Regierungsbauführer , jährliche Ver¬

gütung 4 000 für iVs Jahre . . . 12 000 „
3. 1 Bauschreiber , 2 500 1Ĥ Jahre . 3 750 „

Oldenburg , den 23 . Oktober 1899.

Staatsministerium.
Jansen.

Mutzenbecher.

4. 3 Bauausseher , je 2 000 I>/z Jahre 9000 ^
5. Tagegelder , Transportkosten . . . . . 3000 „
6 . Löhne der Arbeiter . 4 500 „
7. Allgemeinkosten . 6000 „

45 000 F
Hiernach wird der geehrte Landtag ersucht, den Be¬

trag von 45 000 ^ zu dem vorstehend bezeichnet^
Zwecke bewilligen zu wollen.



1 Anlage 48.

Anlage 48.
An den Landtag des Großherzogthums.

Im vorigen Sommer ließen die Erben des verstorbenen
Oberjustizrathsa. D. Graepel zu Jever das zum Nachlasse
des Erblassers gehörige, unter Art. Nr. 11 der Gemeinde
Fedderwarden katastrirte Landgut zum Verkauf bringen.
Zu diesem Landgute gehörten auch die nachstehend auf¬
geführten, in Flur 6 der Gemeinde Fedderwarden belegenen
Grundstücke, als:

Parz. Nr. 67, groß 1,7553 Na
„ „ 68, „ 0,4560 „
„ 69, „ 0,2282 „
„ „ 70, „ 1,6402 „

Im Ganzen 4,0797 Na
mit einem Gesammt-Steuerkapital von 224 ^ 26
Diese eine zusammenhängende Fläche bildenden Grundstücke
grenzen an das zum Staatsgute gehörige Vorwerk„Hohe-
werther Grashaus" und sind ihrer Belegenheit nach ge¬
eignet, durch eine Vereinigung mit dem Vorwerke dasselbe
in angemessener Weise zu arrondiren. Daneben kommt in
Betracht, daß die beiden größeren Parzellen Nr. 67 und
70 von milderer Bodenbeschaffenheit sind, als manche der
zum Vorwerke gehörigen Ländereien, welche nur mit großer
Schwierigkeit zum Ackerbau benutzt werden können und
wenig sicher im Ertrage sind, und daß deren Anschluß an
das Vorwerk die Möglichkeit bietet, dieselben in das Acker¬
land einzureihen und dagegen einen der für den Getreide¬
bau ungünstigsten Hämme demnächst aus der Fruchtfolge
auszuscheiden und zum Grünen zu bringen.

Die Staatsregierung glaubte unter diesen Umständen
die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen zu dürfen, den

Erwerb der bezeichneten vier Parzellen zum Anschluß an
das Hohewerther Grashaus für einen angemessenen Preis
zu versuchen, um so weniger, als auch die Pächter des
letzteren großen Werth darauf legten und sich erboten, den
aufzuwendendenKaufpreis nebst den durch den Ankauf
entstehenden Kosten für die Dauer der Pachtzeit mit
jährlich4»/o zu verzinsen und außerdem für diese Dauer
die auf die Parzellen entfallenden öffentlichen Abgaben zu
übernehmen. Die zu diesem Zwecke mit den Verkäufern
eingeleiteten Verhandlungen führten zu einer Verständigung
dahin, daß die Grundstücke dem Staate für einen Kaufpreis
von im Ganzen 9550 ^ käuflich überlassen wurden. Im
beiderseitigen Einverständnisse wurde die Zustimmung des
Landtags zu diesem Vertrage Vorbehalten.

Indem die Staatsregierung bemerkt, daß sie aus den
vorstehend dargelegten Gründen den Ankauf der vier Par¬
zellen als für den Staat sehr vortheilhaft und den ver¬
einbarten Kaufpreis, welcher reichlich den 42 fachen Betrag
des Steuerkapitals der Grundstücke darstellt, als durchaus
annehmbar ansieht, läßt sie beantragen:

der geehrte Landtag wolle die vorbehaltene Zu¬
stimmung zu dem abgeschlossenen Vertrage ertheilen
und zur Deckung des mit dem 1. Mai k. Js.
fällig werdenden Kaufpreises die Summe von
9550 welcher die noch festzustellenden Kosten
des Verkaufs hinzugehen, bei der Staatsguts¬
kapitalienkasse des Herzogthums zur Verfügung
stellen.

Oldenburg, den 24. Oktober 1899.
Staatsministerium.

Jansen.
Stein.

Anlagen. XXVII. Landtag. 1
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Anlage 49.
An den Landtag des Großherzogthums.

Dem geehrten Landtage werden unter Bezugnahme
auf die gefälligen Schreiben vom 16. Dezember 1884 und
13. Februar 1894 in den Anlagen folgende Nach-

/ Weisungen übersandt:
1. über die Einnahmen und Verwendungen des

Landeskulturfonds,

2. über die Einnahmen und Verwendungen der
Kanalbaukasse

für den Zeitraum vom 1. Januar 1897 bis einschließlich
30. September 1899.

Oldenburg, den 17. Oktober 1899.
Staatsministerium.

Jansen.

Mutzenbecher.

Anlagen. XXVII. Landtag. 1
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NebenanlageL

über die Einnahmen

des Landes-
für das Herzogthum Oldenburg für die Zeit vom

8

Einnahmen.
1
2
3
4
5

Kassenbestand(ausschließlich des Klei-Kontos) .
Aus Zeit und Erbpacht, Torfgeld rc. . ^ ,
Verschiedene Einnahmen . . . .
Kauf- und Ablösungsgelder für veräußerte Grundstücke bezw. Berechtigungen.
Zur Förderung von Kleimeliorationen durch den Transport von Klei per Gleisanlagen aus dessen Lagerplätzen

in der Marsch zu den zu meliorirenden Grundstücken. . , . >
Zusammen

1

2

3

4

5

L. Ausgaben.
Zu Reisekosten rc. der Aemter und Techniker, zu Remunerationen an nicht besoldete Techniker, zu technischen

Vorarbeiten, Bureaukostenu. s. w. zum Zwecke der Förderung der Landeskultur-Angelegenheiten und
Arbeiten jeder Art . . - .

Zu Beiträgen des Staats zu den Kosten der Theilung der Marken, sowie zu den Kosten der Folgeeinrichtungen
der Theilung der Marken und Gemeinheiten . >

Zahlung an die Kanalbaukasse als durchschnittlicher Ersatz der in die Kasse des Landeskulturfonds fließenden
Einnahmen an Aufgeld für an den Staatskanälen eingewiesene Kolonate.

Zur Deckung der für die Grundstücke des Landeskulturfonds zu zahlenden Gemeinde- und Genossenschafts-Lasten,
sowie zur Zahlung der Beiträge dieses Fonds für die in seinem Aufträge und Interesse beschäftigten
Arbeiter zur Kranken-, Unfall-, Jnvaliditäts- und Alters-Versicherung. '

Zur Vorbereitung der im Besitze des Landeskulturfonds befindlichen unkultivirten Grundstücke behufs deren
Ueberführung zur Kultur bezw. zur vortheilhaften Verwerthung, auch zur Nutzbarmachung angekaufter,
meliorationsfähiger Grundstücke behufs deren besseren Verwerthung oder Wiederveräußerung nach Durch¬
führung von Meliorationen auf denselben . -
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zu Anlage 49.
«eikirvg
und Verwendungen

Kulturfonds
1, Januar 1897 bis einschließlich 30 . September 1899.

1887 1898
1899

bis 30 . Sept.
einschl.

Zusammen

Vor¬
anschlags¬
summe für
1897/99

Bemerkungen.

4 -s

118032 88 118 032 88 120 000
30 801 30 33 073 17 — — 63 874 47 96 600
5301 08 4 734 95 — — 10 036 03 9 300

32 584 62 60 718 27 35 368 73 128 671 62 149 100

—

Die Einnahmen zu § 5 sind von
den Ausgaben des K17 abgesetzt.

186 719 88 98 526 39 35 368 73 320 615 00 375 000

7503 24 9 259 48 5 737 18 22 499 90 33 000

1824 35 219 97 156 78 2 201 10 9 000

7000 — 7 000 — 7 000 — 21000 — 21000

1192 58 1160 96 10 95 2 364 49 4 500

41861 22 26 888 29 5 322 16 74 071 67 72 000

1*
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und zwar: 1897 1898 1899
bis 30 . Test.

-s

1. Amt Oldenburg. 6 597 72 2 864 01 618 022. „ Westerstede. 2 837 17 1950 56 526 92
3. Varel. 615 10 660 15 1241 58
4. „ Jever. — — — — —
5. „ Brake. 2 846 06 1103 — 156
6. „ Elsfleth. 17 305 33 1 283 76 82
7. „ Delmenhorst . ' . 23 23 315 18 26 70
8. Wildeshausen. — -- . 15 -- — —
9. „ Vechta. 457 60 384 51 46 25

10. „ Cloppenburg. 235 74 946 82 590 62
11. „ Friesoythe. 2 240 81 2160 38 1432 07
12. „ Zur direkten Verwendung. 8 702 46 9 204 92 602 —

Zur Erwerbung von Grundstücken für den Landeskulturfonds zwecks Melioration , Arrondirung u. s. w.

7. Zur Anlage und weiteren Entwickelung von Ansiedelungen und Kolonien , auch zur Unterstützung unbemittelter
kleiner Landwirthe in der Hebung ihres wirthschaftlichen Betriebes , sowie zur Unterstützung in Folge
elementarer Ereignisse nothleidender kleiner Landwirthe , zu Darlehen an dieselben zwecks Ausführung
von Meliorationen.

und zwar:

1. Amt Oldenburg . . .
2 . „ Westerstede . . .
3. „ Varel.
4 . „ Elsfleth . . . .
5 . „ Delmenhorst . . .
6. „ Wildeshausen . .
7. „ Vechta.
8. „ Cloppenburg . . .
9 . „ Friesoythe . . .

10 . Zur direkten Verwendung

1897 1898 1899
bis 30. Seht.

1230 245 67 385 65
470 — 78 35 6 35

2867 26 1283 33 — —

— — 35 — — —

325 60 130 15 — —

87 03 — —
—

237 96 113 48 689 37
— — — — 328 18

8. Zur Förderung von Drainagen , genossenschaftlichen Kanalbauten , Beuferungen , Ent - und Bewässerungs -ckn-
lagen und -Angelegenheiten , zur Unterstützung von Genossenschaften und Gemeinden in diesen Angelegen¬
heiten , zu Beihülfen behufs Ausbildung von Landeskulturtechuikern und Wiesenbauern u. s. w. - - -
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1897 1898
1899

bis 3H. Sept.
einschl.

Zusammen

Vor-
anschlags-
summe für
1897/99

Bemerkungen.

10348 86 795 56 2 500 13 644 42 40 000

5 217 85 1885 98 1409 55 8 513 38 25 000

2842 77 6 013 93 703 32 9 560 02 55 000
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8

und zwar:

9

10

11

12

13
14
15
16
17

1897 189« 1899
bis 30. Schi.

1. Amt Oldenburg. 24 24
2. „ Westerstede. — — 3 — — —
3. Varel. — — 2 400 — 135 06
4. „ Delmenhorst. — — 394 57 — —
5. Wildeshausen. 138 48 140 55 40 —
6. „ Vechta. 264 33 161 90 — —
7. „ Cloppenburg . — — —- — — —
8. „ Friesoythe. 206 35 437 60 270 10
9. Zur direkten Verwendung. 2 209 61 2 452 31 258 16

Zur Förderung von Verkoppelungen, Wirthschaftsregulirungen, zur Einführung neuer Kulturarten, zu Bei¬
hülfen zu Untergrundsuntersuchungen, Düngungs- und anderen landwirthschaftlichenVersuchenu, s, w,

Zur Förderung der Obstkultur und zur Obstverwerthung, zur Förderung des Gartenbaues, des Hopfenbaues
und der Korbweidenkulturu. s. w. u. s. w.

Zur Förderung von Waldkulturen auf Grundstücken des Landeskulturfondsund auf Privatbesitzungen, bei
letzteren durch Gewährung fachmännischer Anleitung, durch Beihülfen zu den Kosten der Deckung von
Wehfänden und Pulvermooren und zu Vorbereitungsarbeiten für obige Zwecke durch Zuwendung von
Pflanzen und Samen, sowie endlich zur Förderung des forstwirthschaftlichen Unterrichts in den land¬
wirthschaftlichen Unterrichts-Anstalten des Herzogthums Oldenburg.

Zur Förderung der Bezirksthierschauen durch Prämien re., zur Förderung der Bildung von Viehzuchtvereinen,
zur weiteren Entwickelung des Heerdbuchwesensu. s. w., zur Veredelung der vorhandenen Bestände an
Zuchtthierenu. s. w. u. s. w. . .

Zur Bestreitung der Kosten für Maßnahmen zur Hebung der Fischzucht, Bienenzucht und Geflügelzuchtu. s. w.
Für Maßnahmen u. s. w. zur Hebung der Moorkultur.
Ausgaben, welche zur Wiedererstattung gelangen.
Zu vermischten Ausgaben.
Zur Förderung von Kleimeliorationen durch den Transport von Klei mittels Gleisanlagen aus dessen Lager¬

plätzen in der Marsch zu den zu meliorirenden Grundstücken und Ueberbringung des Kleis über dieselben

Es betragen:
die Einnahmen
„ Ausgaben

Vergleichung.
zusammen

Ueberschuß
Fehlbetrag
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1897 1898
1899

bis 30. Sept.
einschl.

Zusammen

Vor¬
anschlags¬
summe für
1897/99

Bemerkungen.

-F

18 21 20 70 16 50 55 41 5 500

2189 52 3 656 89 2 061 20 7 907 61 12 000

4086 46 4195 99 3 168 53 11450 98 13 000

1912 50 2 069 1000 4 981 50 10 500
1050 1250 69 1611 64 3 912 33 4 200
1931 38 2 689 85 2 747 75 7 368 98 24 000
4 705 10 602 36 139 75 5 447 21 3 000
2944 78 4 453 56 905 53 8 303 87 8 300

— — 25 064 33 14150 04 39 214 37 — / Die Einnahmen zu § 5 sind hier
1 abgesetzt.

_96 628 82 97 227 54 48 640 88 242497 24 340000

186 719 88 98 526 39 35 368 73 320 615 375 000
^ 96 628 82 97 227 54 48 640 88 242 497 24 340000

90091 06 1298 85 — 78117 76 35 000
13 272 15/



Anlage 49. 8

Nebenanlage L zu Anlage 49.

über

die Verwendungen der Kanalbaukasse für die Zeit vom 1 . Januar 1897

bis einschl . 39 . September 1899.

Erjhoben:

4 . Einnahmen. 1897 1898 1899
bis einschl.
30. Sept.

Zusammen Bewilligt
für 1897/99

Aus der Landeskasse.

Zuschuß  zu den Kanalneubauten und zu den
Unterhaltungskosten der fertigen Kanäle und
Kanalstrecken.
(einschl. jährlich 7 000 aus der Kasse des
Landeskulturfonds.)

182 000 142 000 78 000 402 000 497093,67

einschl. 6593,47 I
Uebertrag aus 1891/
1896und20000F,
am 29. Janr . 1898
vom Landtage zu
Landankäufen nach¬

bewilligt.
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Ausgaben.

8 . Ausgaben.
Jst - Au
für

sgabe
für

Soll-
Ausgabe

für Zusammen
Bewilligt

für
1897 1898 1899 bis

30. Sept.
1897/99

I. Allgemeine Verwaltungskosten. 7 214 19 6 791 01 2 919 81 16 925 01 26 250
II. Hunte - Ems - Kanal

und zwar:
X Strecke von der unteren bis zur

oberen Hunte.
Unterhaltungskosten. 18 971 42 22 645 87 14 012 25 55 629 54 91 000
Neubaukosten. 4 720 11 29 236 90 — — 33 957 01 47 000

Zusammen 23 691 53 51 882 77 14 012 25 89 586 55 138 000
8. Strecke von der Mühlenhunte

bis zur Vehne.
Unterhaltungskosten. 3 582 24 2 805 75 3 002 72 9 390 71 24 000
Neubaukosten. 39 839 41 57 145 93 5 494 59 102 479 93 110 000

Zusammen 43 421 65 59 951 68 8 497 31 111 870 64 134 000
0. Von der Vehne bis zur Soeste.

Unterhaltungskosten. 10 505 33 9 433 87 3 837 27 23 776 47 34 700
Neubaukosten. 15 933 70 15 576 21 11 565 58 43 075 49 53 000

Zusammen 26 439 03 25 010 08 15 402 85 66 851 96 87 700
v. Strecke von der Soeste bis zur

Sagter Ems.
Unterhaltungskosten. 4 609 93 2 674 70 20 035 09 27 319 72 10 000
Neubaukosten. 26 001 93 335 65 266 50 26 604 08 24 300

Zusammen 30 611 86 3 010 35 20 301 59 53 923 80 34 300
II. X Für den Hunte-Ems-Kanal zusammen. . 124 164 07 139 854 88 58 214 — 322 232 95 394 000

bis und zwar:
0 . Unterhaltungskosten. 37 668 92 37 560 19 40 887 33 116 116 44 159 700

Neubaukosten. 86 495 15 102 294 69 17 326 67 206 116 51 234 300

Wie vorhin 124164 07 139 854 88 58 214 — 322 232 95 394 000
III Augustfehn -Kanal.

Unterhaltungskosten. 2 810 97 2 910 88 3 790 91 9 512 76 12 100
Neubaukosten. 9 — 6 248 15 197 — 6 454 15 8 000

Zusammen 2 819 97 9159 03 3 987 91 15 966 91 20100
IV. Nordloher Kanal.

Unterhaltungskosten. 1181 47 1061 10 1585 26 3 827 83 5 700
Neubaukosten. — — 1 500 — — — 1 500 — 1500

Zusammen 1 181 47 2 561 10 1585 26 5 327 83 7 200
V. Kanal durch Barßel.

VI,
Unterhaltungskosten. 247 68 218 88 40 50 507 06 1400

Kanal von Barßel nach
Elisabethfehn.

Unterhaltungskosten. 334 94 230 03 243 807 97 1500

Anlagen . XXVII. Landtag. 2
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L . Ausgaben.

Ausgaben.

Jst-

für
1897

Ar

-s

lsgabe

für
1898

Soll-
Ausgab

für
1899 bi
30 . Sep

e

s
t.

Zusammen
Bewilligt

für
1897/99

VII. Bollinger Kanal.
Unterhaltungskosten. 410 32 919 53 524 41 1854 26 2 650

vm. Utender Kanal.
Unterhaltungskosten. 1114 20 1010 11 836 48 2 960 79 3 600

IX. Friesoyther Kanal.
Unterhaltungskosten. 2 477 54 3 958 72 2 206 50 8 642 76 12 000
Neubaukosten. — — 562 81 1 673 67 2 236 48 1000

Zusammen 2 477 54 4 521 53 3 880 17 10 879 24 13 000
X. Hundsmühler Kanäle.

Unterhaltungskosten . . . — — — — 431 88 431 88 1000
XI. Seiten - und Hinterwieken.

Neubaukosten. — — 550 — 439 75 989 75 12 000
XII. Zur Erfüllung der Leistungen des Staates

in Anlaß der Kranken - Versicherung. 2 054 47 1558 58 915 83 4 528 88 7 800
xm. Ausgaben , welche auf den Uebertrag

aus 1894/96 angewiesen sind. 7 363 27 1 676 89 — — 9 040 16 6 593,87

Zirsarni me nstellimg d er Ausg ab en.

I. 7 214 19 6 791 01 2 919 81 16 925 01 26250-
II. 124 164 07 139 854 88 58 214 00 322 232 95 394 000-

m. 2 819 97 9159 03 3 987 91 15 966 91 20 100,-
IV. 1181 47 2 561 10 1585 26 5 327 83 7 200,-
V. 247 68 218 88 40 50 507 06 1400,-

VI. 334 94 230 03 243 00 807 97 1 500,-
VII. 410 32 919 53 524 41 1 854 26 2 650,-

VIII. 1114 20 1010 11 836 48 2 960 79 3 600,-
IX. 2477 54 4 521 53 3 880 17 10 879 24 13 000,-
X. — — — — 431 88 431 88 1000,-

XI. — — 550 — 439 75 989 75 12 000,-
XII. 2 054 47 1558 58 915 83 4 528 88 7 800,-

XIII. 7 363 27 1 676 89 — — 9 040 16 6 593,67

Gesammtausgaben 149 382 12 169 051 57 74 019 00 392 452 69 497 093,67
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Vergleichung.
Die „Einnahmen"  an Zuschuß der Landeskasse für 1897 , 1898 und 1899
(bis einschließl. 30 . September ) haben betragen.

L. Die „Ausgaben" für  Kanalneubauten und für die Unterhaltung der fertigen Kanäle
und Kanalstrecken für 1897 , 1898 und 1899 (bis einschl. 30 . Septbr .) incl . der¬
jenigen Ausgaben , welche auf den Ueberschuß aus 1894/96 angewiesen sind, haben
zusammen betragen . . . .
Ergiebt am 1. Oktober 1899 einen Ueberschuß der Einnahmen über die Aus¬
gaben von.

Bewillic
für

1897/9'

st

402 000 — 497 093 67

392 452 69 497 093 67

9 547 31 — —

Es haben bis jetzt folgende Ueberschreitungeu stattgefunden:
beim Hunte-Ems-Kanal:

a. Neubaukosten . 4 696 ^ 23
b. Unterhaltungskosten . . . 19 211 „ 49 „

beim Augustfehn-Kanal:
Neubaukosten . 28 „ 23 „

beim Friesoyther Kanal:
Neubaukosten . 1236 „ 48 „

Die Deckung dieser, sowie der hier etwa noch weiter
erforderlichen Beträge hat aus den Ersparnissen bei anderen
fertiggestellten Kanalstrecken, bezw. aus unterbliebenen Ver¬
wendungen für Kanalneubauten zu erfolgen und wird,
soweit zu den letzteren die Zustimmung des Landtages
erforderlich ist, seitens der Staatsregierung demnächst be¬
antragt werden.

2 *
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Anlage 50.
An den Landtag des Großherzogthums.

Indem das Staatsministerium dem geehrten Land¬
tage in der Anlage den Voranschlag der Einnahmen
und Ausgaben des Landeskulturfonds für die Finanz-
Periode 1900/1902 überreicht, beantragt dasselbe:

der geehrte Landtag wolle dem anliegenden Vor¬
anschläge seine verfassungsmäßige Zustimmung
ertheilen.

Die einzelnen Anschläge sind in der Rubrik„Bemer¬
kungen" kurz begründet; ausführlichere Begründungen
werden dem betreffenden Landtags-Ausschüsse auf Erfordern
mitgetheilt werden.

Oldenburg, den 26. Oktober 1899.
Staatsministerium.

Jansen . _

Münzebrock.

Anlagen. XXVII. Landtag. 1
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Jor-
der Einnahmen

des Landeskulturfonds für
für die Jahre

8

i

2

3

4

18S « .

Rechnungs-
ergebniß.

18S7.

Rechnung?
(und Vo

I8S8.

»-Ergebnisse
ranschlag).

L8SS
Vor¬

anschlag.
Voranschlags -Titel.

4 . Einnahmen.
I. für den Landeskulturfonds.

118 032,88
(120 000)

90 091,06
(- )

Kassenbestand.

29 920,68 30 801,30
(32 200)

33 073,17
(32 200)

32 200 — Aus Zeit- und Erbpacht, Torfgeld rc.

5 989,58 5 301,08
(4 500)

4 735,95
(2 500)

2 300,- Verschiedene Einnahmen.

51 587,34 32 584,62
(50 000)

60 718,27
(50 000)

49 100,— Kauf- und Ablösungsgelder:
a. Kaufgelder für veräußerte Grundstücke.

b. Ablösungsqelder für abgelöste Berechtigungen .
Summe der Einnahme zu I

Ferner:
II . aus dem Kleitransportbetrieb.

100 000,- Zur Förderung der Kleimelioration durch den Trans¬
port von Klei per Gleisanlagen aus dessen Lagerplätzen
in der Marsch zu den zu meliorirenden Grundstücken.

Die Einnahmen aus dem transportirten und abgelieferten
Klei sind veranschlagt auf rund jährlich 100000 -/il
(die hier erwachsenden Einnahmen werden von den
Ausgaben des § 17 abgesetzt.
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anschlag
und Ausgaben

das Herzogthum Oldenburg
1900, 1901 und 1902.

ISS « . 1S « 1. 1SVS.

Voranschlag.
Bemerkungen.
(Begründungen.)

120000,- — — Aus diesem Kassenbestande sind für das Kleitransport-Konto die durch die
Erbauung der Kleitransportbahn von Ellenserdamm nach dem Adelheids¬
groden erwachsenen Kosten vorgeschossen.

31000,- 31 000 — 31 000 — Es sind veranschlagt auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre bezw. besonderer
Ermittelungen:

a. an Kanon für Kauf- und Kulturplacken . 200
d. an Torfgeld für Zehnt- und Consensmoore, an Recognition

und Pacht für Buchweizenmoore, an Recognition für Vieh-
und Schafweide, an Erlös aus Heide- und Streumähen rc. 24 500 ^

o. an Pacht für Wiesen, an Graskaufgeld und sonstigen kleinen
Pachteinnahmen . 6 300 ^

31000

5000,— 4 500,— 4 500,— Es sind hier zu verrechnen:
Zinsen für belegte Kasfenbestände, desgleichen für noch nicht fällige
Kaufgelder rc., Verzugszinsen, erstattete Vorschüsse, z. B. von dar¬
geliehenen oder ausgelegten Meliorationsgeldern rc. ^

40000,— 40000,— 40000,— Der Anschlag beruht auf einem Griff, dürfte aber nach den für die neue
Finanzperiode bereits zur Hebung beorderten Beträgen und den zu er¬
wartenden Landverkäufen annähernd zutreffen.

100,— 100,— 100,—
^96100,— 75 600,— 75 600,—

Der Kleitransportbetrieb hat seit dem Jahre 1893 geruht.
In einem Jahre, in welchem der Kleitransport mit am erfolgreichsten und

stärksten betrieben wurde, im Jahre 1892, beliefen sich die Einnahmen aus
Kleitransport auf 104 285 97 ^ und wird somit der Durchschnittssatz
von 100 000 gerechtfertigt sein.

Im Jahre 1899 ist die Kleibahn von Ellenserdamm nach dem Adelheidsgroden
fertig gestellt und ist der Betrieb im Herbst 1899 wieder ausgenommen.

1*
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18 V« . 1887. 1888. 1888.
—-

8 Rechnungs-
ergebniß.

Rechnungs -Ergebnisse
(und Voranschlag ).

Vor¬
anschlag.

Voranschlags - Titel.

L. Ausgabe ».
I . für den Landeskulturfonds.

i 8 021,44 7 503,24
(11000)

9 259,48
(11000)

11000,- Zu Reisekosten der Aemter und Techniker , zu Remune¬
rationen an nicht besoldete Beamte der Verwaltung
des Landeskulturfonds , zu technischen Vorarbeiten,
Büreaukosten u. s. w. zum Zwecke der Förderung der
Landeskultur -Angelegenheiten und Arbeiten jeder Art,

2 1 062,85 1 824,35
(3 000)

219,97
(3000)

3 000,— Zu Beiträgen des Staates zu den Kosten der Theilung
der Marken , sowie zu den Kosten der Folgeeinrichtung
der Theilung der Marken und Gemeinheiten . . . .

3 9 000,— 7 000,—
(7 000)

7 000,—
(7 000)

7 000,— Zahlung an die Landeskasse als Beitrag zu den Kosten
der Unterhaltung und Neuanlage von Kanälen . . .

4 1 087,88 1192,58
(1500)

1160,96
(1 500)

1500,- Zur Deckung der für die Grundstücke des Landeskultur¬
fonds zu zahlenden Gemeinde - und Gcnossenschafts-
lasten , sowie zur Erfüllung der Leistungen des Landes¬
kulturfonds aus Anlaß der Krankenversicherung , Unfall¬
versicherung , Alters - und Invaliditäts - Versicherung
für die inZeinem Aufträge und Interesse beschäftigten
Arbeiter.

5 20 152,68 41 861,22
(27 000)

26 888,29
(22 000)

23000,- Zur Vorbereitung der im Besitze des Landeskulturfonds
befindlichen unkultivirten Grundstücke behufs deren
Ueberführung zur Kultur bezw. zur vortheilhasten Ver-
werthung , auch zur Nutzbarmachung angekaufter meli¬
orationsfähiger Grundstücke behufs deren besseren Ver-
werthung und Wiederveräußerung nach Durchführung
von Meliorationen auf denselben. >
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190 « . j i ;x> 1. j 1SVS.

Voranschlag.

12000 ,- 12 000 ,- 12 000 ,-

Bemerkungen.
(Begründungen .)

Es sind veranschlagt jährlich:
an Reisekosten rc. der Aemter und Techniker . 2 000

d . an Vergütungen der Techniker, Wiesenbauer , Schreiber rc.,
soweit die erforderlichen Mittel nicht nach Maßgabe der
Thätigkeit auf andere ZZ zu übernehmen sind . . . . 3500 „

v. zu Remunerationen für engagirte Techniker, einschl. des
Landesobstgärtners . 5 04^) „

ä . zur Bezahlung von Winterschullehrern für Haus - u . Büreau-
Arbeiten , sowie für Dienstreisen im Interesse des Landes¬
kulturfonds , desgleichen von Lehrern der Landwirthschafts-
und Ackerbauschulen in dienstfreien Zeiten . 960 „

o. an Tagegeldern , Reisekosten und Auslagen des Kurators
und des Vorstehers der Moorversuchsstation in Bremen,
soweit solche durch Kultur -Besichtigungs - rc. Reisen im
Herzogthum Oldenburg veranlaßt werden , bis zu . . . 500 „

12 000

2500 ,- 2 500,- 2 500,— Wenn die Zahl der noch zu theilenden bezw. zur Theilung stehenden Marken
auch immer mehr abnimmt , so ist doch die Herstellung der Folgeeinrichtungen
in den getheilten Gemeinheiten und Marken noch stark im Zuge und sind
die nebenstehend veranschlagten Mittel erforderlich , um hierbei den Ver¬
pflichtungen des Staates nachzukommen.

3000 ,- 3 000, 3 000,—

1500 ,- 1 500,— 1 500,—

27000 ,— 24 250,— 22 000 ,— Der Anschlag befaßt:
für die Amtsbezirke: 1900 1901 1902

1. Oldenburg . . . . 4 085,80 4 623,60 4 290,60
2. Westerstede . . . . 4 540,— „ 4 340,— „ 4140, - „
3. Varel. 1100,— „ 1 100,— 600, — „
4. Jever. 50,— „ 50,— „ 50 — „
5. Brake. 1 854,96 „ 1 248,85 „ 896,19 „
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8

18S6.

Rechnungs-
ergebniß.

18SV . ^ L8S8.
Rechnungs -Ergebnisse

(und Voranschlag ).

^ I ^

18SS.

Vor¬
anschlag.

Voranschlags - Titel.

6 23 082,89 10 348,86
(8 000)

795,56
(16 000)

16 000,— Zur Erwerbung von Grundstücken für den Landeskultur¬
fonds zwecks Melioration , Arrondirung u. s. w. . .

7 7 798,34 5 217,85
(10 000)

1 885,98
(7 500)

7 500,— Zur Anlage und weiteren Entwickelung von Ansiedelungen
und Kolonien , auch zur Unterstützung unbemittelter
kleiner Landwirthe in der Hebung ihres wirthschast-
lichen Betriebes , sowie zur Unterstützung in Folge
elementarer Ereignisse nothleidender kleiner Landwirthe,
zu Darleihen an dieselben zwecks Ausführung von
Meliorationen u. s. w.

8 8 474,86 2 842,77
(23 600)

6 013,93
(16 000)

15 400,— Zur Förderung von Drainagen , genossenschaftlichenKanal¬
bauten , Beuferungen und Eindeichungen , Ent - und
Bewässerungsanlagen und -Angelegenheiten , zur Unter¬
stützung von Genossenschaften und Gemeinden in diesen
Angelegenheiten , zu Beihülfen behufs Ausbildung von
Landeskulturtechnikern und Wiesenbauern u. s. w. . .

»
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1900 1901 .

Voranschlag.

ISO » .
Bemerkungen.

(Begründungen .)

6. Elsfleth . . . . . 2170,— 1 364,— 1566,—
7. Delmenhorst . . . . 225,— 225,— 225,—
8. Wildeshausen . . . 100,— 100 — 100 —
9. Vechta. . . . . . 2 800,— 1 900,— 1 300,—

10. Cloppenburg . . . 1600,— 1 400,— 1000,-
11. Friesoythe . . . . 5110,— 3 830,— 3 060,—
12. Zur directen Verwendung 3 364,24 4 068,55 „ 4 772,21 „

zusammen 27 000,— 24 250,— 22 000,—

7000,— 7 000,—

7000,— 7 000,—

5 800,—

Der Anschlag befaßt:
für die Amtsbezirke: 1900 1901 1902

1. Oldenburg. 1115 1195 ^ 795
2. Westerstede . . . . . . . 500 „ 500 „ 500 „
3. Varel. 300 „ — „ - „
4. Brake. 300 „ 500 700 „
5. Elsfleth. — „ 500 „
6. Delmenhorst. 500 „ 350 „ 350 „
7. Wildeshausen. 100 „ 100 „ 100
8. Vechta. 500 „ 200 200 „
9. Cloppenburg. 900 „ 900 „ 900

10. Friesoythe. 1000 „ 1000 „ 1000 „
11. Zur direkten Verwendung . . . 1 785 „ 2 255 „ 1305 „

zusammen 7 000 ^ 7 000 6 350

39000 ,— 13 500,—

Der Anschlag befaßt:
für die Amtsbezirke 1900 1901 1902

1. Oldenburg. . 16 494 7 450 7 450 ^
2. Westerstede. 175 „ 175 „ 150 „
3. Varel. 100 ., 100 100 „
4. Jever. . 19 850 „ 2 750 „ 200
5. Brake. 200 „ 100 „ 100 „

6. Elsfleth. 100 „ 100 ., 100
7. Delmenhorst. 175 „ 175 „ 175
8. Wildeshausen. 300 „ 300 .. 300
9. Vechta. 650 „ 250 „ 250 „

10. Cloppenburg. 100 „ 100 „ 100

11. Friesoythe. 600 ,. 500 „ 450 „
12. Zur direkten Verwendung 256 ,. 1500 „ 1125

zusammen 39 000 ^ 13 500 ^ 10 500 ^
Beim Amte Oldenburg sind in dem Anschläge ca. 30 000 ^ enthalten,

welche zur Förderung der Bildung der 3. Bewässerungsgenossenschaftan
der Hunte vom Barneführerholz abwärts dienen sollen und welche bereits
in den Voranschlag für 1897/99 ausgenommen waren, bislang jedoch nicht
zur Verwendung gekommen sind. Beim Amte Jever enthält der Anschlag
u. a. 22 000 welche zur Eindeichung und Anlage von Grünland auf
der Insel Wangeroog in Aussicht genommen sind.
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188S. 1887. 1888. 18SS.
——

§ Rechnungs-
ergebniß.

Rechnungs-Ergebnisse
(und Voranschlag).

Vor¬
anschlag.

Voranschlags - Titel.

9 530 — 18,21
(1 800)

20,70
(1 800)

1 900,— Zur Förderung von Verkoppelungen, Wirthfchaftsregu-
lirungen , zur Einführung neuer Kulturarten , sowie
zur Förderung von Bodenuntersuchungen.

10 300 — 2 189,52
(4000)

3 656,89
(4 000)

4000,— Zur Förderung der Obstkultur und zur Obstverwerthung,
zur Förderung des Gartenbaues , des Hopfenbaues, des
Gemüsebaues und der Korbweidenkultur u. s. w. . .

11 1308,69 4 086,46
(4 500)

4 195,99
(4 500)

4 000,— Zur Förderung von Waldkulturen auf Grundstücken des
Landeskulturfonds und auf Privatbesitzungen, bei letz¬
teren durch Gewährung fachmännischer Anleitung,
durch Beihülfen zu den Kosten der Deckung von Wch-
sänden und Pulvermooren und zu Vorbereitungsarbeiten
für obige Zwecke, durch Zuwendungen von Pflanzen
und Samen , sowie endlich zur Förderung des forst-
wirthschaftlichen Unterrichts an den landwirthschast-
lichen Unterrichtsanstalten des Herzogthums Oldenburg

12 2 332,50 1 912,50
(3 500)

2069,—
(3 500)

3 500,— Zur Förderung der Thierzucht, insbesondere der Bezirks¬
thierschauen durch Prämien rc., zur Förderung der
Bildung von Viehzuchtvereinen aller Art , zur weiteren
Entwickelung des Heerdbuchwesens u. s. w. , zu Bei¬
hülfen behufs Einführung von Racethieren, zur Ver¬
edelung der vorhandenen Bestände an Zuchtthieren
u. s. w. u. s. . .

13 1 050,—
(1 200)

1 250,69
(1400)

1 600,— Zur Bestreitung der Kosten für Maßnahmen zur Hebung
der Geflügelzucht, Fischzucht, Bienenzucht u. s. w. . >
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iso « . 1 1SV1.

Voranschlag.

1SVS.
Bemerkungen.

(Begründungen .)

1000 ,— 1000 ,- 1 000,

3250,- 3 250,— 3 250 —

Es sind veranschlagt jährlich:
a. zur Förderung des Obst- und Gartenbaues. 1 500
d. Reisekosten des Landesobstgärtners. 1000 „
e. Zur Hebung des Hopfen- und Gemüsebaues, sowie der

Weidenkultur. 750 „
3 250 -L

4000,— 4 000,— 2 650,—

Es sind veranschlagt im Ganzen:
für Nachbesserung älterer Aufforstungen. 400 -F
für weitere Aufforstung staatlicher Grundstücke in den Gemeinden
Barßel (Loher Ostmark) und Wardenburg . 8 300 „
zu anderweitigen Aufforstungen auf staatlichen Gründen, sowie
insbesondere zur Unterstützung von Aufforstungen bei bedürftigen
privaten Grundbesitzern und zur allgemeinen Förderung der
privaten Waldkultur durch Unterricht und örtliche Unterweisung,
auch zur Deckung von Wehsänden und Pulvermooren . . . 1 950 „

10 650

3000,— 3 000,— 3 000 —

4700,- 4200,— 4 100,—
Die Nebenbetriebe der Landwirthschaft gewinnen dauernd an Bedeutung und

bedürfen dieselben weiterer Anregung und staatlicher Förderung durch
Unterstützung der betreffenden Vereine resp. Verbände. Vor allem bedarf
der gänzlich darnieder liegende Betrieb der Fischzucht und Teichwirthschaft
der Förderung und dürfte, abgesehen von den dabei zu erwartenden Er¬
trägen, die Verwaltung des Landeskulturfondsmit Anlage von Teichen
auf bisher nahezu ertraglosen, aber zu Teichen besonders geeigneten Flächen
vorzugehen haben, u. a. auch, um das nöthige Besatzmaterial für die meist
fischarmen öffentlichen Gewässer zu gewinnen.

Es sind veranschlagt im Ganzen:
für Geflügelzucht rc. 1 700 ^
„ Bienenzucht . 1800 „
„ Fischzucht. 9 500 „

13 000

Anlagen . XLVII . Landtag.
2
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18S « . 1807. »8S8. L8SS.
-—

8 Rechuungs-
ergebniß.

Rechnungs-Ergebnisse
(und Voranschlag).

Vor¬
anschlag.

Voranschlags -Titel.

14. 7 300,27 1 931,38
(8 000)

2 689,85
(8 000)

8 000,— Für Maßnahmen u. s. w. zur Hebung der Moorkultur.

15. 105,— 4 705,10
(1 000)

602,36
(1 000)

1000,— Ausgaben, welche zur Wiedererstattung gelangen . . .

16. 1 685,46 2 944,78
(2 900)

4453,56
(2 800)

2 600,— Zu vermischten Ausgaben.

Summe der Ausgaben zuI

17. — — — 100 000,—

Ferner:
II. für den Kleitransportbetrieb.

Zur Förderung von Kleimeliorationen durch den Trans¬
port von Klei mittelst Gleisanlagen aus dessen Lager¬
plätzen in der Marsch zu den zu meliorirenden Grund¬
stücken und Ueberbringung des Klei's über dieselben.

Die Ausgaben hierfür sind veranschlagt auf jährlich 100000
(Die Einnahmen zu § 5 werden hier abgerechnet.)

Vergleichung.
Es sind veranschlagt:

die Gesammt-Einnahmen zuI
die Gesammt-Ausgaben zuI

Ueberschuß
Fehlbetrag
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Voranschlag.

6500,— 6 500,— 6 500,—

1000,— 1000,— 1000,—

3000,- 3 000,— 3 000,—

125 450,— 96 700,— 88 150,—

1S6100,—
125 450,-

75 600,—
96 700,—

75 600,—
88 150,—

70650,—
21100,- 12 550,—

Bemerkungen.
(Begründungen .)

Es sind Veranschlagt jährlich:
für die bisherigen Zwecke der Förderung der Moorkultur durch weitere

Einrichtung von Beispielswirthschaften, sowie zur Unterstützung zwecks Anlage
rationeller Kulturenu. s. w. 5000 ^

für Anschaffung guter Gerätheu. s. w., sowie zur Prämiirung
von mustergültigen kleinbäuerlichen Wirthschaftsbetriebenin den
Moorkolonien. 500 „

zur Bezahlung chemischer Analysen. 500 „
zu Reisekosten, soweit solche hier zu verrechnen sind . . . . 500 „

6 500 ^

Gemäß der bisherigen Veranschlagung.

Der Anschlag dient zur Zahlung der Erbpacht für die Doktorsklappe mit
jährlich 60 ^ 50 ^ an die Landeskasse, zur etwaigen Rückerstattung von
Pachtgeldernw., zur Ergänzung der Moorvogtsgebühren, zur Anschaffung
von Schreib- und Zeichenmaterialu. sonstigen Büreauutensilien, zur Be¬
zahlung von Druck- und Jnsertionskosten und zu sonstigen unvorhergesehenen
Ausgaben, auch zur Deckung aller derjenigen Überschreitungen, welche durch
Umstände herbeigeführt sind, die bei Aufstellung des Voranschlags nicht
in Betracht gezogen werden konnten.

Der Ueberschuß im Jahre 1900 im Betrage von . 70650 ^
dient zur Deckung der Fehlbeträge in den Jahren 1901 und
1902 von zusammen. . . 33650 „
sodaß ein Ueberschuß verbleibt von . 37000 ^

Diesem Ueberschuß steht ein Vorschuß für das Kleitransport-Konto in an¬
nähernd gleicher Höhe gegenüber. (Vergl. Bemerkungen zu § 1 der Ein¬
nahmen.)

2*
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Bemerkungen.

1. Eine Ueberrechnung des Minderverbrauchs in einem
Jahre der Finanzperiode auf die anderen Jahre ist bei
sämmtlichen Bewilligungen gestattet.

2 . Die Ausgaben dürfen zu keiner Zeit die für den
Landeskulturfonds in Kasse befindlichen oder in ihrem
Eingänge sicher gestellten Mittel übersteigen und im Ganzen
nicht größer werden , als die im Voranschläge festgestellte
Gesammtsumme beträgt.

3 . Zu den W 2 , 6 , 7 , 15 und 16 der Ausgaben:
Überschreitungen der Voranschlagsbeträge sind ge¬

stattet , wenn solche durch Ersparungen bei den übrigen
Paragraphen der Ausgaben gedeckt werden.

Zu 8 6 der Ausgaben stehen außerdem die zu 8 in
der Einnahmen wirklich einkommenden Gelder zur Ver¬
fügung.

4 . Sofort nach dem Zusammentritt jedes ordentlichen
Landtages hat die Staatsregierung spezielle Nachweisungen
über die sämmtlichen Einnahmen und Verwendungen des
Landeskulturfonds , soweit dies der Zeit nach geschehen
kann , dem Landtage mitzutheilen.
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